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Beginn der Sitzung: 9 Uhr 

Vor si t zen d e: Präsident Benya, Zweiter 
Präsident Dr. Maleta, Dritter Präsident Probst. 

Präsident: Die Sitzung ist e r Ö f f n e t. 

Das amtliche Protokoll der 92. Sitzung vom 
12. Dezember 1973 ist in der Kanzlei aufge
legen und unbeanstandet geblieben. 

Einlauf und Zuweisungen 

Präsident: Den in der letzten Sitzung ein
gebrachten Antrag 103/A der Abgeordneten 
Dr. Prader und Genossen betreffend Änderung 
des Heeresgebührengesetzes weise ich dem 
Landesverteidigungsausschuß zu. 

Ich gebe bekannt, daß vom Bundeskanzler 
der EinspruCh des Bundesrates gegen den 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
29. November 1973 betreffend ein Bundes
gesetz über die mit gerichtlicher Strafe bedroh
ten Handlungen (Strafgesetzbuch) (1000 der 
Beilagen) eingelangt ist. Ich werde diese Vor": 
lage gemäß § 41 Abs. 4 der Geschäftsordnung 
in der nächsten Sitzung zuweisen. 

Die in der letzten Sitzung als eingelangt 
bekanntgegebene Regierungsvorlage: Abkom
men zwischen der Regierung der Republik 
Osterreich und der Regierung der Volksrepu
blik China über die "Ausstellung der Archäo
logischen Funde der Volk,srepublik China" 
(956 der Beilagen), weise ich dem Ausschuß. 
für Wissenschaft und For,schung zu. 
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Ergänzung der Tagesordnung 

Präsident: Es ist mir der Vorschlag zuge
kommen, die heutige Tagesordnung gemäß 
§ 38 Abs. 5 Geschäftsordnungsgesetz um den 
Punkt: Bericht des Justizausschusses über den 
Antrag 102/ A (Il-3084 der Beilagen) der Abge
-ordneten Skritek, Dr. Hauser, Zeillinger und 
Genossen betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Lohnpfändungsgesetz geändert wird 
(1003 der Beilagen). zu ergänzen. Dies bedingt 
eine Abstandnahme von der 24stündigen Auf
lagefrist des Ausschußberichtes gemäß § 43 
Absatz 5 der Geschäftsoldnung. 

Im bitte jene Damen und Herren, die der 
Ergänzung der Tagesordnung um diesen Punkt 
unter gleichzeitiger Abstandnahme von der 
24stündigen Auflagefrist des Ausschußberich
tes zustimmen, sich von den Sitzen zu erhe
ben. - Das ist die erforderliche Zweidrittel
mehrheit. 

Die heutige Tagesordnung ist somit um die
sen Punkt unter gleichzeitiger Abstandnahme 
von der 24stündigen Auflagefrist des Aus
schußberichtes ergänzt. 

Ferner schlage ich einvernehmlich vor, die 
Debatte über folgende Punkte der heutigen 
Tagesordnung jeweils unter einem abzufüh
ren: 

Uber die Punkte 2 bis 6, 8 und 9, 11 bis 13, 
14 und 15, 19 und 20 sowie 21 und 22. 

Falls dieser Vorschlag angenommen wird, 
werden in jedem Fall zuer,st die Berichterstat
ter ihre Berichte geben; sodann wird die De
batte über die jeweils zusammengezogenen 
Punkte unter einem vorgenommen. 

Die Abstimmungen erfolgen selbstverständ
lich - wie immer in solchen Fällen - ge
trennt. 

Wird gegen diese sechs vorgeschlagenen 
Zusammenfassungen ein Einwand erhoben?
Das ist nicht der Fall. 

1. Punkt: Bericht des Ausschusses für soziale 
Verwaltung über die Regierungsvorlage 
(840 der Beilagen) : Bundesgesetz betreffend 
die Arbeitsverfassung (Arbeitsverfassungs-

gesetz) (993 der Beilagen) 

Präsident: Wir gehen 'in die Tagesordnung 
ein und gelangen zum 1. Punkt: Bericht des 
Ausschusses für soziale Verwaltung über die 
Regierungsvorlage (840 der Beilagen): Bundes
gesetz betreffend die Arbeitsverfassung 
(Arbeitsverfassungsgesetz) (993 der Beilagen). 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Hellwagner.> Ich bitte ihn, zum Gegenst1and zu 
berichten. 

Berichterstatter Hellwagner: Herr Präsi
dentl Hohes Hausl Ich bringe den Bericht des 
Aus'schusses für soziale Verwaltung über 'die 
Regiemngsvorlage (840 der Beilagen): Bundes
gesetz Ibetreffend die Allbeitsverfa'ssung 
(Arbei tsverfassungsgese1Jz). 

Die gegenständliche Regierungsvorlage 
wurde unter Bedachtnalhme auf die Beschlüsse 
der Kommission zur Vorbereitung der Kodifi
kation des Arbeitsrechtes, das Begutachtungs
verfahren zum Mini'sterialentwurf sowie der 
bis zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Ergeb
nisse der Beratungen der Sozialpartner ersteHt 
und am 28. Juni 1973 dem Nationalrat zuge
leitet. 

Der A,usschuß für Isoziale Verwaltung hat 
diese Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 
7. Dezember 1973 in Verhandlung genommen. 
In dieser Sitzung wurden von den Abgeord
neten Erich Hofstetler, Dr. Hauser, Melter, 
Wille und We'denig umfangreiche Abände
rungsanträge eingebracht. 

Nach einer Debatte, ·an der sich die Albge
ordneten Erich Hofstetter, Dr .. Mussil, Melter, 
Dr. Hauser, Wedenig, Dr. Schwimmer 'Und 
Pansi, der Ausschußobmann Abgeordneter 
Horr sowie Vizekanzler und Bundesminister 
für soziale Verwaltung Ing. Häuser beteilig
ten, wurde die Regierungsvorlage unter Be
rücksichtigung der erwähnten Abänderungs
anträge einstimmig an.genommen. 

Die vom Ausschuß beschlossene Fassung des 
Gesetzestextes ist diesem Bericht beigedruckt. 

Hohes Haus! Ich bitte um Verständnis, wenn 
ich nicht den 'gesamten Ausscbußbericht wört
lieh vortrage. Ich möchte mich auf den Hin
weis Ibeschränken, daß im Bericht zu 38 Para
graphen erläuternde Feststellungen getroffen 
sind, die zum Gesetzestext selbst eine gute 
Ergänzung und Erläuterung darstellen. Ich 
möchte mich lediglich aUlf die wichtigsten Fest
stellungen beschränken. 

Zu § 1 Abs. 2: 

Der Begriff des "Gesetzes" in Z. 3 ist im 
materiellen Sinn zu verstehen. Er umfaßt 
daher auch eine durch Gesetz gedeckte Ver
ordnung. 

Zu § 37: 

Das Arbeitsverfassungsgesetz regelt nur das 
kollektive Arbeitsrecht. Daher ist die nähere 
Ausgestaltung der Rechte der einzelnen 
Arbeitnehmer aus systematischen Gründen 
nicht hier vorzunehmen, sondern bleibt der 
künftigen Kodifikation des Arbeitsvertrags
rechtes vorbehalten. 
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Hellwagner 

Zu § 39 Abs. 4: 

Die Beiziehung der überbetrieblichen Inter
essenvertretungen kann auf Grund dieser Be
stimmung nur zu interner Beratung des Be
triebsrates erfolgen. 

Zu § 100: 

Durch die Möglichkeit zum Abschluß von 
Einzelakkorden kann nicht das generelle Mit
wirkungsrecht des Betriebsrates gemäß § 96 
Abs. 1 Z. 4 umgangen werden. 

Zu § 104: 

Wenn die Bezugserhöhung und die Anhe
bung der Verwendung im Betrieb zeitlim aus
einanderfallen, aber dennoch in einem inneren 
Zusammenhang stehen, so ist dies als einheit
Hcher Beförderungsvorgang anzusehen. 

Zu § 105: 

Durch die Neuregelung der Anfechtungs
gründe gemäß Abs. 3 soll der Kündigungs
schutz verstärkt werden. Insbesondere soll 
durch die Verwendung des Begriffs "Beein
trächtigung wesentlicher Interessen" in Abs. 3 
an Stelle des Begriffs "soziiale Härte" im Sinne 
des § 25 Abs. 4 Betriebsrätegesetz der der
zeitigen Judikatur, die in der Regel "soziale 
Härte" mit "sozialer Notlage" gleichsetzt, der 
Boden entzogen werden. 

Zu § 113: 

Eine Reihe von Befugnissen (wie etwa die 
Mitwirkung im Aufsichtsrat) sind schon ihrer 
Natur nach nicht gruppenspezifisch. Sie kön
nen daher jedenfalls vom Betriebsaussdmß 
ausgeübt werden. 

dem Betriebe nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes getrennte Betriebsräte zu wäh
len gewesen wären. 

Als Berichterstatter erscheint es mir auch 
angebracht zu sein, festzustellen, daß der 
SozialaussdlUß in den Beratungen ausdrück
lich und einhellig die Bedeutung dieses Geset
zes und auch die Notwendigkeit der Weiter
entwicklung der betrieblichen Mitbestimmung 
hervorgehoben hat. 

Der Sozialausschuß hat auch mit Genug
tuung davon Kenntnis genommen, daß es mög
lich war, daß bereits im außerparlamentari
schen Raum sowohl zwischen den Wirtschafts
partnern als auch zwismen den drei Fraktio
nen, die im Parlament vertreten sind, eine 
weitgehende Ubereinstimmung über die 
Gesetzesvorlage erzielt werden konnte. 

Auch g'ab es im Aussmuß hinsichtlich der 
Abänderungsanträge, die zur Regierungsvor
lage eingebracht wurden, volle Ubereinstim
mungo Von allen Debattenrednern, die im Aus
smuß das Wort ergriffen, wurde auch fest
gestellt, daß diese Gesetzesvorlage hinsicht
lich der betrieblichen Mitbestimmung einen 
kräftigen Schritt nam vorne bedeutet. Es 
wurde jedoch aum darauf verwiesen, daß mit 
diesem Gesetz die Entwicklung der betrieb
lichen Mitbestimmung nom nicht abgeschlos
sen sein kann, daß mit diesem Gesetz ein 
echtes Partnerschaftsverhältnis nom nicht er
reicht sein wird. Mit diesem Gesetz wird eine 
langjährige Forderung der gesetzlichen und 
freiwilligen Arbeitnehmervertretung und der 
Arbeitnehmer zum Teil erfüllt werden. 

Der Ausschuß hat auch einmütig festgestellt, 
Zu § 114: daß die Lösung der Frage der betrieblichen 

Das Recht zur einverständlichen Ubertra- Mitbestimmung ein Erfordernis der Zeit ist. 

gung von Befugnissen an den Zentralbetriebs- Schließlich wird dieses Gesetz auch zur 
rat gilt auch für den Abschluß von Betriebs- Humanisierung der Arbeitswelt einen guten 
vereinbarungen. Beitrag leisten. 

Zu § 164: 

Da Arbeitsordnungen zur Gänze (also auch 
hinsichtlich ihres fakultativen Teiles) mit den 
bisherigen Rechtswirkungen aufrecht bleiben 
(das heißt, weiterhin unkündbar sind), erschien 
es zweckmäßig, soweit die Arbeitsordnung 
nicht durm erzW'ingbare Betriebsvereinbarun
gen ersetzt weI'den kann, die Möglichkeit der 
Aufhebung durch das Einigungsamt vorzu
sehen. 

Zu § 167 Abs. 2: 

Auf Grund dieser Bestimmung bleiben ge
meinsame Betriebsräte auch nach dem Inkraft
treten dieses Bundesgesetzes bis zum Ablauf 
ihrer Tätigkeitsdauer bestehen, auch wenn· in 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Ausschuß für soziale Verwaltung somit den 
An t rag, der Nationalrat wolle dem dem 
Ausschußbericht angeschlossenen Gesetzent
wurf die verfassungsmäßige Zustimmung 
geben. 

Eine Richtigstellung hätte im noch vorzu
bringen: 

Im § 49 Abs. 3 (Beschlußfähigkeit der Be
triebsvers-ammluIllg) wird § 45 Abs. 2 Z. 3 
zitiert. § 45 Abs. 2 Z. 3 ist aber im Zuge der 
Ausschußberatungen entfallen. Es ist daher 
eine Richtigstellung notwendig: 

Die Zitierung im § 49 Abs. 2 Z. 3 muß daher 
richtig ,,§ 45 Abs. 2 Z. 2" lauten. 
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Hellwagner 
Falls Wortmeldungen vorliegen, stelle ich 

dEm Antrag, General-und Spezialdebatte unter 
einem abzuführen. 

Präsident: Es ist beantragt, General- und 
Spezialdebatte unter einem abzuführen. Wird 
dagegen Einwand erhoben? - Es ist dies nicht 
der Fall. 

Wir gehen in die Debatte ein. Zum Wort 
gemeldet ist der Herr Abgeordnete Ing. Sal
linger. Bitte. 

Abgeordneter lug. Sallinger (OVP) : Herr 
Präsident! Hohes Haus! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Dem Parlament liegt heute 
ein Gesetzentwurf zur Beschlußfassung vor, 
der unter sehr schwierigen Bedingungen zu
stande gekommen ist. Lange Zeit hat es ·aus
gesehen, als wäre es überhaupt unmöglich, 
in der Frage der A['IbeitsverfasSJung eine Basis 
für eine Kompromißlösung zu erreichen, der 
alle betroffenen Gruppen zustimmen könnten. 
Ich bin sehr froh Idarüber, daß es nun doch 
gelungen ist, dem Parlament einen Entwurf 
vorzulegen, der - wie ich hoffe - von allen 
Parteien angenommen werden kann. 

Die Vellhandlungen über den ursprünglichen 
Entwurf zum Arbeitsverfassungsgesetz sind 
zunächst deshalb praktisch festgefaJhren, weil 
uns Minister Häuser ein Gesetz präsentiert 
hat, das eindeutig eine Veränderung der Ge
sellschaftsordnung anstrebte. Einen Gesetz
entwurf, der den einzelnen Arbeitnehmer von 
kollektivenaußerbetrieblichen Instanzen ab
hängig gemacht und 'den Unternehmer in sei
ner Entscheidungsfreiheit und in seinem Ver
fügungsrecht über sein Eigentum weitgehend 
eingeschränkt hätte, mußten die Osterreichi
sche Volkspartei und selbstverständlich die 
Interessenvertretung der Wirtschaft grund
sätzlich ablehnen. 

Die starke Reaktion zum Arbeitsverfas
sungsgesetz, die der Häuser-Entwurf in der 
Of[entlichkeit ausgelöst hatte, führte dann zu 
einem Präsidentengespräch, das am Gründon
nerstag abgehalten wurde. Es hat eine sehr 
offene und vielleicht auch harte Aussprache 
gegeben, bei der es dann zu einem Abgehen 
vom ursprünglichen Standpunkt gekommen 
ist. 

Es wurden Verhandlungen auf Sozialpart
nerebene vereinbart; ein sachliches und nicht 
polemisches Klima bot eigentlich die Voraus
setzung dazu. Die Regierung wäre auch 
schlecht beraten gewesen, wenn sie sidl in 
äer zentralen Frage 'der Al'beitsverfassung 
über die Interessen und über die Meinungen 

verstanden waren - hinweggesetzt hätte. Auf 
Sozialpartnerebene ist es dann gelungen, die 
festgefahrene Diskussion wieder in Schwung 
zu ,bringen und ein 'sachliches Klima zu schaf
fen. 

Wie schwierig es war, vom ursprünglichen 
Entwurf ausgehend zu einer gemeinsamen 
Basis zu gelangen, ist sdlon daraus zu er
kennen, daß die Ver'handlungen praktisch zehn 
Monate angedauert haben. Das Ergebnis die
ser Verhandlungen ist ein Kompromiß, der 
naturgemäß keinen der Beteiligten zufrieden
stellen kann. Ich glaube, das konnte auch in 
der Frage der Aribeitsverfas"Sung gar nicht an
genommen werden. 

Die Sozialpartner ihaben aber - wie ich 
meine - wieder einmal 'bewiesen, daß mit 
gutem Willen auch 'für Probleme, bei denen 
die Meinungen sehr verschieden sind, bei 
denen die Meinungen ,gegeneinander stehen, 
ein Weg gefunden werden kann, um eine 
gemeinsame Lösung zU eraI1beiten. 

Meine Damen und Herren! Die Wirtschaft 
war von allem Anfang ,an dazu bereit, aktiv 
an einer Reform der Arbeitsverfassung mitzu
arbeiten, und nicht erst dann, als die Regie
rung mit diesem Entrwurf nicht mehr weiter
gekommen ist. Wir haben uns immer zu einer 
betrieblichen Mitbestimmung bekannt, und 
zwar zu einer Mitbe'stimmung, die eine echte 
Partnerschaft 'Zwischen Arbeitgebern und 
Ar1beitnehmern in den Betrieben ermö'glicht. 
Wir sind auch der Auffassung, 'daß gesetz
liche Vorschriften, :die den Rahmen für die 
Mitbestimmung abstecken sollen, zwar not
wendig sind, wir sind ·a'ber ebenso der Auf
fassung, daß eine fruchtbare Zusammenarbeit 
mit starren, ins Detail gehenden Einzelvor
schriften nicht erzwungen werden kann. Ich 
glaube ,auch, daß eine echte Mitbestimmung 
nicht darin bestehen kann, daß die Individual
rechte der Arbeitnehmer beschnitten werdenj 
schon gar nicht. kann sie durch gesetzlich 
garantierte Einflußrechte betriebsfremder 
Organisationen erreicht werden. 

Angesichts :der überwiegenden Anzahl von 
Klein- und Mittelbetrieben in Osterreich er-
scheint es mir besonders wichtig, daß Mitbe
stimmungsformen ermöglicht werden, die den 
speziellen Gegebenheiten der einzelnen Be
triebe Rechnung tragen. Starre gesetzliche Re
gelungen könnten im iklein- unld mittelbetrieb
lichen Bereich der Betriebsgröße angepaßte 
Mitbestimmungsmodelle 'auf freiwilliger Basis 
sogar verhindern. 

der Betroffenen - und das war nicht nur die Meine Damen und Herrenl In der österrei
Wirtschaft allein, sondern es hat auch viele chis ehen Wirtschaft ist die Mitbestimmung auf 
Arbeitnehmer 'gegeben, die damit nicht ein~ freiwilliger Basis viel Iweiter gediehen, als 
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viele annehmen. Viele österreichische Unter
nehmer stehen modernen Führungsmethoden 
sehr aufgeschlossen gegenüber und haben 
längst erkannt, daß Delegation von Entschei
dung und Verantwortung, Teamwork, betrieb
liches Vorschlagswesen, Mitsprache der 
Arbeitnehmer bei der Gestaltung des Arbeits
platzes, Erfolgsbeteiligung der Beleg,schaft und 
möglichst weitgehende Information das Be
triebsklima und damit selbstverständlich auch 
das Betriebsergebnis wesentlich beeinflussen. 

Unsere Unternehmer wissen ganz genau, 
daß wir auf das Mitdenken, auf das Mitarlbei
ten, auf die Initiative unserer Mitarlbeiter oft 
sehr stark angewiesen sind. Gerade in Klein
betrieben, wo ein persönliebes Naheverhält
nis zwischen ,dem Chef und seinen Mit>arbei-
tern besteht, ist von vomherein schon ein 
hohes Maß an Mitbestimmung vorhanden. 
Einige ästerreichische Unternehmer haben 
gemeinsam mit i,hren Mitarbeitern eigene Mit
bestimmungs- und Mit<beteiligungsmodelle 
entwickelt und nicht nur zu Papier gebracht 
oder darüber geschrieben, sondern auch in 
ihren Betrieben seIhst durchgeführt. 

mers stark zu beschränken, und hätte bewirkt, 
daß aucn die Individualrechte des Arfbeitneh
mers eingeschränkt worden wären. 

Der Entwurf ist vor allem darauf hinlausge
laufen, daß der Betriebsrat die Personalpolitik 
des Unternehmers weitgelhend lund entschei
dend hätte beeinflus.sen 'können. So sollte dem 
Betriebsrat ein Einspruchsrecht 'bei der Ein
stellung von Arbeitskräften, bei Beförderun
gen und auch bei der Verg;abe von Werkswoh
nungen eingeräUlmt werden. Diese Bestimmun
gen sind in den Verhandlungen in eine Ver
pflichtung zu einer verstärkten Information 
des Betriebsrates umgewandelt worden. Damit 
ist gesichert, daß der Unternehmer in seiner 
Personalpolitik nicht entscheidend eingeengt 
wird und auch der einzelne Arbeitnehmer 
nicht in eine starke Abhängigkeit vom Be
triebsrat gerät. 

Für die Wirtschaft wäre es unannehmbar, 
wenn einem entrechteten Unternehmer mit 
geringer Dispositionsfreilheit praktisch nicht 
mehr seine Mitarbeiter als Partner gegenüber
stünden, sondern ein mit umfangreichen Rech
ten aus'gestatteter Betriebsrat als verlängerter 

Den Mitbestimmungsvorstellungen der Arm der Gewerkschaften und Arbeiterkam-
Wirtschaft standen etliche Gesetzesbestim- mern oder sogar diese Organisationen seLbst. 
mungen des Häuser-Entwurfes zUim Arbeits
verfassungsgesetz diametral entgegen. 

Meine Damen und Herren! Es ist in den 
Verhandlungen auf Sozialp'artnerebeneauch 
gelungen, einige 'dieser Gesetzesstellen auszu
merzen, die die freiwillige Zusammenanbeit 
durch Zwangsvorschriften ersetzen wollten. 

So wurrle zum Beispiel verhindert, daß der 
Betriehsrat durch das Gesetz verpflichtet wer
den soll, mit der Gewerkschaft 'zusammenzu
arbeiten. Das ursprünglich vor-gesehene unbe
schränkte Zugangsrecht der Gewerkschaft zum 
Betrieb konnte in ein Zugangsrecht zu inter
nen Beratungen des Betriebsrates, und ·zwar 
nur auf Wunsch des Betriebsrates, umgewan
delt werden. 

Das ist meines Erachtens ganz entscheidend. 
Die ursprüngliche Fassung hätte die betrieb
liche Mitbestimmung in eine außerbetriebliche 
umfunktioniert und den Gewerkschaften das 
Remt eingeräumt, sich ohneweiters immer in 
das Betriebsgeschehen einzuschalten. 

Es war auch vor,gesehen, daß der Betriebs
rat Betriebsvereinbarungen einseitig hätte er
zwingen können. Die Sozialpartner haben sich 
darüber geeinigt, daß es keine einseitig er
zwingbaren Betriebsvereinbarungen geben 
soll. 

Meine Damen und Herren! Der wohl stärk
ste Angriff auf die unternehmerische Entschei
dungsfreiheit war die Absicht, der staatlichen 
Wirtschaftskommission Entscheidungsrechte 
über jede wirtschaftliche Maßnahme im Be
trieb einzuräumen. Dadurch wäre in bestimm
ten Fällen der Unternehmer praktisch völlig 
entmachtet gewesen. Bei der staatlichen Wirt
schaftskommission kann jetzt Einspruch er
hdben werden, wenn es sich um eine wirt
schaftliche Maßnahme, der eine gesamtwirt
schaftliche Bedeutung zugemessen wird, han
delt, jedoch ist die Kommission nur befugt, 
Gutachten abzugeben. 

Die im Entwurf ursprünglich vorgesehenen 
Rechte der Wirtschaftskommission hätten ein 
InstrUlITlent 'gesChaffen, mit dem eine zentr·ale 

Meine Damen und Herren! Die Wirtschaft Wirtschaftslenkung möglich ,gewesen wäre. 
hat nichts dagegen, wenn die Betriebsräte und Diese Bestimmungen konnten nur als Angriff 
Gewerkschaften zus1ammenar,beiten wollen; auf die bestehende marktwirtschaftliche Ord
eine solche Zusammenarbeit kann aber nur nung aufgefaßt werden und mußten deshalb 
auf freiwilliger Basis funktionieren. von seiten der Wirtschaft vehement abgelehnt 

Eine Reihe :weiterer Bestimmungen des werden. 
Arbeitsverfassungsgesetzes hat darauf abge- Besonderes Augenmerk haben die Vertreter 
zielt, die EntscheidungSifreiheit des Unterneh- der Wirtschaft in den Verhandlungen darauf 
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gelegt, daß das neue Arbeitsverfassungsgesetz 
die kleinen und mittleren Unternehmungen 
bei ihrer Betriebsführung nicht vor -unlösbare 
Aufgaben stellt und ihren besonderen Erfor
dernissen Rechnung trägt. Es konnte in den 
Verhandlungen zum Beispiel erreicht werden, 
daß echte Familienbetriebe erst mit minde
stens fünf fremden Arbeitnehmern einen Be
triebsrat haben müssen. (Abg. Me 1 t er: 
Fremde Fede.rn! - Ruf bei der OVP: Nein, 
eigene Federn/ - Abg. G ra f: Sie haben es 
erfunden, das glaube ich!) 

Die entgeltliche Bildungs'freistellung für 
Betriebsräte gilt ebenfalls erst in Betr.ieben 
ab 20 Dienstnehmern. Das Recht der Gewerk
schaften auf Einberufung einer ersten Betriebs
versammlung ist für die Kleinbetriebe bis zu 
20 Arbeitnehmern nicht anwendbar. Schließ
lich ist es bei der b.isherigen Regelunggeblie
ben, wonach das Recht auf Bilanzeinsicht erst 
in Betrieben ab 70 Dienstnehmern besteht. 

Ein Schwerpunkt .der Verhandlungen, der 
zwar nicht unmittelbar die Wirtschaft betrifft, 
dem wir aber große gesellschaftspolitische 
Bedeutung zugemessen haben, lag bei den 
sogenannten Tendenzbetrieben. Nach dem 
Häuser-Entwurf sollten Zeitungen, RundfuIllk, 
Ferns-ehen und Theater voll der w.irtschaft
lichen Mitbestimmung unterliegen. Die Ver
treter der Wirtschaft haben sich -in den Sozial
partnerverhandlungen dafür e'ingesetzt, daß 
für diese Unternehmungen eine Ausnahme 
gemacht wird. Es konnte schließlich erreicht 
wer.den, daß in Betrieben, d.ie der Bericht
erstattung oder Meinungsäußerung dienen, 
also bei Zeitungen, Rundfunk, Fernsehen un.d 
auch bei Theatern, die wirtschaftlichen Mit
wirkungsrechte sowie die Mitwirkung d·es Be
triebsrates bei der Einstellung von Journali

Vertretern der Wirtschaft nicht leichtgefal
len. Die Wirtschaft hat diese Zustimmung 
davon abhängig mach-en müssen, daß auch im 
Falle der Dr.ittelibeteiligung die wesentlichen 
Entscheidungsrechte der Eigentümer bestehen 
bleiben. Die Sozialpartner haben sich darüber 
g.eeinigt, daß Beschlüsse über die Bestellung 
und über die Abberufung Ides Vorstandes der 
mehrheitlichen Zustimmung der Kapitaleigner
Vertreter bedürfen. Dies soll auch für die 
Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden und sei
nes ersten Stellvertreters gelten. Das Risiko, 
daß bei Investitionsentscheidungen m.iteiner 
Minderheit die Mehrheit der Kapitaleigner
Vertreter überstimmt wird, bleibt allerdings 
bestehen. 

Wesentliche Zugeständnisse der Wütschaft 
betr·effen auch die Erweiterung der Rechte des 
Betri·ebsrates, den erweiterten Kündigungs
schutz und die größeren Möglidrkeiten der 
Gewerkschaft, auf das betriebliche Geschehen 
Einfluß nehmen zu klönnen. 

Ich weiß, daß die Unternehmer am Ver
handlungser.geJbnis sicher etwas auszusetzen 
haben; ich selbst und meine Mitarbeiter haben 
gerade in der letzten Zeit von Unternehmer
seite nicht nur Zustimmung, sondern auch so 
manche Kritik zu hören bekommen. Ein Kom
promiß zeichnet sich eben dadurch aus und 
taugt erst dann etwas, wenn er zwar für beide 
Seiten akzeptabel ist, aber keiner .der Partner 
restlos damit zufrieden sein kann. 

Trotz aller Erschwernisse, die das Arbeits
verfassungsg-esetz für die Wirtschaft bringt, 
bin ich der Auffassung, daß es vor allem dar
auf ankommen wird, in welchem Geist dieses 
-Gesetz in der Praxis Anwendung findet, und 
zwar sowohl seitens der Unternehmer als auch 

sten - ich nehme lediglich diese Jetzt her- seitens der Betriebsräte und der Gewerkschaf
aus - nur insowe'it Anwendung finden, als ten. 
dadurch die Richtung dieser Betriebe nicht 
beeinflußt w.ird. Ich glaube, gerad·e dieses 
Verhandlungsergebnis ist im Interesse der 
gesamten Bevölkerung gelegen, weil die Er
haltung einer VieHalt von Meinungen in der 
PubIizistik ein wesentlicher Faktor einer 
lebendig·en Demokratie ist. 

Meine sehr geehrten Damen und Herrenl 
Der auf Sozfalpartnerebene zustande gekom
mene Kompromiß über das Arbeitsverfas
sungsges·etz beruht nicht nur auf einer Ent
schärfung der wesentlichen, ·gesellschaftspoli
tisch relevanten Bestimmungen des Häuser
Entwurfes, sondern auch auf erheblichen Zu
geständnissen gegenüber den Arbeitnehmer
forderungen. 

Die Zustimmung zur Dritt·elparität der 

Eine noch so gut gemeinte gesetzliche Ver
ankerung der betrieblichen Mitbestimmung 
muß dann danebeng.ehen, wenn von Arbeit
nehmerseite immer wieder ver.sucht wird, das 
Bild des Unternehmer-s in der Offentlichkeit 
herabzusetzen und zu verzerren. Wir h.aben 
schon in der Paritätischen Kommission und 
auch in den Präsidenteng.esprächen oftmals 
darüber diskutiert. Es ist eben nicht möglich, 
wenn man Partner ist, daß man von der ande
ren Seite als Preistreiber, als Profitemacher, 
als Konsumverführer und was es sonst noch 
an Vorurteilen gibt, bezeichnet wird. (Zustim
mung bei der OVP.) Solche V.ersuche vergif
ten das Klima nicht nur in der Politik, son
dern auch in den Betrieben. Das müssen wir 
auf alle Fälle verhindern. 

Arbeitnehmer im Aufsichtsrat von Kapital- Die Mitbestimmung wind nur dann funk ti 0-

g'esellschaften und Genossenschaften ist den nieren, wenn ein Geist des gegenseitigen Ver-
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stehens und auf bei.den Seiten auch der Wille 
zur Zusammenarbeit besteht. 

Ich glaube, daß das erzielte Verhandlungs
ergebnis eine geeignete Grundlage für die 
Mitbestimmung in den Betrieben im Rahmen 
unserer bestehenden Wirtschaftsordnung ·sein 
kann und daß es auch gelungen ist, system
verändernde Tendenzen, die im ersten Ent
wurf aufgeschienen sind, zum großen Teil aus
zumerzen. 

Ich möchte bei dieser Gelegenheit hier im 
Hohen Haus allen Expert.en, die bei dem 
AI1beitsverfassungsgesetz mitgearbeitet haben, 
hüben und drüben herzlichen Dank sagen. Sie 
waren oft tagelang in Klausur und haben auch 
die Urlaubszeit dazu benützt, sich in den 
Dienst dieser Ausarbeitung zu stellen. (Bei
fall bei OVP und SPO.) 

Meine Damen und Herren! Wir waren von 
Anfang an der Auffassung, daß ein Arbeits
verfassung.sgesetz die Mitbestimmung in den 
Betrieben regeln, aber nicht als Instrument für 
gesellschaftspolitische Experimente verwen
det werden kann. Wir waren auch der Mei
nung, daß ein so wichtiges Gesetz von Anfang 
an unter Mitwirkung der Betroffenen zu
stande kommen sollte. Die Vorgangswe'ise der 
Regierung, die Wirtschaft von den Vorbera
tungen praktisch auszuschließen und sie vor 
vollendete Tatsachen zu stellen, hat nicht nur 
zu innenpolitischen Schwierigkeiten, sondern 
auch zu einer schweren Belastung der Sozial
partnerschaft geführt. 

Ich habe schon vor Beginn der Verhandlun
genauf Sozialpartnerebene darauf hingewie
sen, daß die Lösung dieser Frage ein Prüfstein 
für die weitere Zusammenarbeit der Sozial
partner ist. Man kann nicht auf der einen 
Seite im Bereich der überbetrieblichen Mit
bestimmung immer wieder an die freiwillige 
Zusammenal1beit der Sozialpartner appellieren 
und auf der anderen Seite die Regelung der 
betrieblichen Zusammenarbeit gegen die 
WiTtschaft durchsetzen wollen. Die fr,eiwillige 
Zusammenarbeit auf überbetrieblicher Ebene 
kann aber auch dann nicht funktionieren, 
wenn die Freiwilligkeit auf der betrieblichen 
Ebene durch Zwang ersetzt und ein direkter 
außerbetrieblicher Einfluß der Interessenver
bände der Arbeitnehmer auf den Betriebs
ablauf installiert wird. Die Interessenvertre
tung der Wirtschaft hat es immer abgelehnt, 
direkt in das Betri€lbsge.schehen ihrer Mitglie
der einzugreifen. 

Ich bin davon überzeugt - und das möchte 
ich sehr stark betonen -, daß das Klima der 
sozialpartnerschaftlichen Zusammenarbeit un
teilbar ist. Die überbetriebliche Zusammen
arbeit auf freiwilliger Basis kann auf längere 
Sicht nicht besser sein als die Zusammenarbeit 

von Arbeitgebern und Arbeitnehmern in allen 
Betrieben. Dazu, meine sehr geehrten Damen 
und Herren, bedarf es freier Unternehmer, 
freier Belegschaften, möglichst unabhängiger 
Betriebsräte und auch freier Gewerkschaften. 

Da gerade in letzter Zeit sehr viel über die 
Sozialpartnerschaft sowohl im positiven wie 
im negativen Sinn gesprochen wurde, möchte 
ich auch hier noch einmal feststellen, weil 
man immer g,erade auf die "Nebenregi'erung" 
zu sprechen gekommen ist, daß wir keine 
"Nebenregierung" waTen, keine sind und auch 
keine sein wollen. Wir sind eine Wirtschafts
ebene, wo die Betroffenen ihre Probleme 
besprechen wollen, wo si,e ihre Probleme 
- wenn mö'glich - auch regeln wollen. Eine 
Ebene, wo nicht nur aus theoretischer Sicht 
gesprochen wird, sondern wo auch die Praxis, 
wo auch die Wirklichkeit zu Wort kommt. 
Di€se raschlebige Zeit, diese Zeit der Technik, 
geht sicher an der Sozialpartner schaft nicht 
spurlos vorüber, und wir sind immer bestrebt, 
uns anzupassen, wo dies wirtschaftlich und 
politisch möglich ist. 

Wenn in den letzten Tagen einige alte Her
ren an dieser Sozialpartnerschaft Kritik geübt 
haben, so ist dies ihr gutes Recht, und es wäre 
meiner Meinung nach falsch, wenn wir diese 
Meinung nicht auch bei uns besprechen und 
uns damit befassen wollten. Wir wissen aber 
auch ganz genau über unsere Bemühungen, 
unsere Hilfestellung und unsere Erfolge Be
scheid, wir wissen sie einzuschätzen und dan
ken der Presse, dem Rundfunk und auch der 
Bevölkerung für die gute Meinung, die sie dazu 
haben. Wir wollen aber wirklich nicht mehr in 
Anspruch nehmen, als einer Organisation oder 
einer Interessenvertretung zusteht, die die 
ihr zustehenden Aufgaben als Pflichten auf
faßt, dabei aber nicht nur an sich selbst, son
.dem auch an die ganze Bevölkerung denkt. 
Heieiner ungerechten Kritik - besonders 
wenn diese von Regierungsseit.e kommt 
- könnte uns wirklich manchmal - ich kann 
hier aber nur für die Wirtschaft sprechen - der 
Gedanke kommen, bei Lösungen, die an uns 
heranstehen, nicht immer mitwirken zu müs
sen. Jedenfalls werden wir uns in Zukunft 
nur mit jenen Aufgaben befassen, die den 
Sozialpartnern zugehören, die sie auf Grund 
der InteressenvertTetung als ihre Pflicht an
sehen, und wo wir damit der Wirtschaft - und 
ich meine hier Arbeitgeber und Arbeitneh
mer - dienen. (Beifall bei der OVP.) 

Hohes Haus! Dem Parlament liegt ein Ent
wurf zum Arbeitsverfassungsgesetz vor, der 
weitgehend auf dem Ergebnis der Sozialpart
nerverhandlung,en beruht. Ich glaube, wir alle 
können zufrieden sein, daß es nach einer fast 
unüberbrückbar scheinenden Situation letzt.en 
Endes doch gelungen ist, eine Gesetzesvor-
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lage zu präsentieren, die als Grundla'g,e einen 
breiten Konsens hat und der alle Parteien 
zustimmen können. Ich Ibin auch der Meinung, 
daß wir damit eine dauerhafte Lösung gefun
den haben, die sich in der Praxis bewähren 
wird. Um dies zu gewährleist,en, sollten in 
nächster Zukunft auch auf politischer Ebene 
keine neuen Debatten über die österreichische 
Arbeitsverlassung entfacht werden. 

Wir sind gegenwärtig mit Problemen kon
frontiert - und diese Probleme werden noch 
härter werden -, deren Lösung unsere g.anz·e 
Konzentration und unsere ganze Kraft erfar
.dem wird. Die Energiekrise hat uns in kurzer 
Zeit gezeigt, wie sensibel unsere Wirtschaft 
auf äuß-ere Einflüsse reagiert und wie schmal 
die Basis unseres Wohlstandes ist. Sie hat 
weltweit die Grenzen des Wirtsdlaftswachs
turns aufgezeigt. Es scheint auch, daß die kon
junkturell bedingte Rohstoffknappheit kein 
vorübergehendes Problem sein wird. Sowohl 
die Energi,elücke als auch der angespannte 
Rohstoffmarkt haben uns bewußt gemacht, daß 
selbst die dauerhafte Versorgung der Bevöl
kerung mit lebensnotwendigen Gütern keine 
Selbstverständlichkeit ist. Unsere Stabilisie
rungsbemühungen werden dadurch sicherlich 
nicht leichter. Im Gegenteil: Es wird zum 
Lohnauftrieb ein bisher nicht vorhergesehener 
Kostenauftrieb auf Grund massiver Verteue
rungen bei Rohstoffen und Energie hinzukom
men; auf der anderen Seite beginnt sich inter
national ein Wachstumsrückgang abzuzeich
nen. Das bedeutet aber, daß wir schon in 
nächster Zeit befürchten müssen, mit steigen
den Inflationsraten und geringeren Wachs
tumsraten konfrontiert zu werden. Somit wird 
der Spielraum für die Einkommensverteilung 
merklich geringer und naturgemäß die Be
lastung für die Lohn- und Preispolitik größer. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Als Vertreter der Wirtschaft liegt mir nichts 
ferner, als mutwillig schwarzzumalen oder 
krankzujammern. Es wäre aber auch unver
antwortlich, Vog,el-Strauß-Politik zu betreiben 
und den sich abzeichnenden Problemen aus 
dem Weg zu gehen. Mir liegt es vor allem 
dar an, klarzustellen, welchen Prüfungen die 
Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Sozialpartner schon in nächster Zeit ausge
s-etzt werden könnte, weit über das Arbeits
verfassung-sgesetz hinaus. Vom Willen zur 
Zusammenarbeit der Sozialpartner auf be
trieblicher und überbetrieblicher Ebene wird 
es nicht zuletzt abhängen, wie wir mit aHedem 
fertigwerden. 

Hohes Hausl Die Osteneichische Volkspar
tei wird dem Arbeitsverfassungsgesetz ihre 
Zustimmung geben. (Beiiall bei der OVP.) 

Präsident: Nächster Redner ist der Herr Ab
geordnete Erich Hofstetter. 

Abgeordneter Erich Hofstetter (SPO): Herr 
Präsident! Hohe,s Haus! Meine Damen und 
Herren! Der heutige Tag bringt uns zwei 
großen Zielen der österreidlischen Arbeiter 
und Angestellten ein bedeutendes Stück 
näher: Durch das Arbeitsverfassungsgesetz 
wird der Forderung nach einem Ausbau der 
Mitbestimmung d,er Arbeitnehmer Rechnung 
getrag·en und gleichzeitig der erste Teil der 
Arbeitsrechtskodifikation verwirklicht. 

Mit dem neuen Arbeitsv-erfassungsgesetz ist 
das österreidlische Arbeitsrecht in eine dritte 
entsdleidende Phase seiner Entwicklung ge
treten. Das vom reinen Schutzgedanken be
henschte Arbeitsrecht wur,de nach dem ersten 
Weltkrieg durch die Gesetzgebung während 
der Amtszeit von Ferdinand Hanusch wes'ent
lich ergänzt und der gesellschaftlichen Wirk
lichkeit angepaßt. 

Nach mehr als 50 Jahren der Herrschaft 
des gesetzlich anerkannten Kollektivvertrages 
und der gesetzlichen Anerkennung der Be
triebsräte werden nunmehr neue sozialpoli
tische und gesellschaftspolitische Akzente von 
größter Tragweite g,esetzt. Sie ergänzen die 
politische Demokratie wirkungsvoll im Be
reich des Arbeitslebens und der Wirtschaft. 
In diesen Bereichen gilt es, auf die unterneh
merischen Entscheidungsbefugnisse Einfluß zu 
gewinnen, insbesondere durch Kontrolle jener 
Maßnahmen, die beschäfhgungs- und investi
tionspolitisch von Bedeutung sind. 

Wie aktuell die Forderung der Mitbestim
mung der Arbeitnehmerschaft ist, zeigen di'e 
gewaltigen strukturellen Veränderungen der 
Wirtschaft in der Vergangenheit und beson
ders in der Gegenwart, wo sich die Konzen
trationsprozesse beschleunigen und Energie
fragen neue schwierige Probl,eme aufwerfen. 

Der Ausbau der Mitbestimmung gehört ru 
den großen Zielsetzungen und Aufgaben der 
Gewerkschaften. Sie wird unsere Gesellschaft 
reformieren, um dadurch diese in die Lage 
zu versetzen, mit den Problemen des Lebens 
im Inter-esse aller fertig zu werden. 

Dber die Mitbestimmung, ihre ideologische 
und philosophische Begründung wurde und 
wird viel gesprochen und geschrieben. Ja man 
könnte sagen: Die Mitbestimmungsliteratur 
füllt bereits Bibliotheken. Ohne den Wert von 
theoretischen Untersuchungen und Ausein
andersetzungen in Frag,e steHen zu wollen, 
möchte ich jedoch feststellen: Wir Gewerk
schafter sehen in der Mitbestimmung kein 
Schlagwort und keine Erfindung irgendwel
cher sozialromantisch angehauchter Schreib-
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tischtheor-eti'ker, sondern einen Vorgang, der der arbeitenden Menschen zum gemeinsamen 
in der Praxis - in den Betrieben, in der Wirt- Vorteil der gesamten Gesellschafte'inzuset-
schaft - Tag für Tag vor sich geht. zen. 

Mitbestimmung in irgendeiner Form gibt 
es, seit es Gewerkschaften gibt. Es geht daher 
auch im Zusammenhang mit dem Arbeitsver
fa-ssungsges-etz nicht um die Mitbestimmung 
an sich, sondern um den Ausbau der 
Mitbestimmung auf gesetzlicher Ebene. 
Dafür gibt es eine Reihe von Gründen. Ich 
möchte auch dazu keine langen theoretischen 
Ausführungen mach'en, aber doch einige 
grundsätzliche Feststellungen treffen: 

SozialpoliUsch betr.achtet ist es vor allem 
Ziel einer erweiterten Mitbestimmung, die 
Abhängigkeit -des Arbeitnehmers, wie sie auf 
Grund des Al1beitsv€rtrages gegeben ist, wei
ter zu verringern. Trotz Vollbeschäftigung ist 
nämlich der Arbeitnehmer noch immer weit
gehend von seinem Arbeitsplatz abhängig, 
und diese wirtsch.a.ft1ich.e Abhängigkeit ist 
noch immer -ent,scheidend für die faktische Ge
staltung des Arbeitsv-erhältnisses. Auch heute 
noch weicht ,der Arbeitnehmer sehr oft, selbst 
bei berechtigten Forderungen, einer Ausein
andersetzung mit dem Arbeitgeber aus, um 
seinen Arbeitsplatz nicht zu verHeren. Dureh 
di-e erweiterte Mitbestimmung soll nun das 
Leistungsrecht des Arbeitgebers so beeinflußt 
werden, daß auch die Bedürfnisse der Arbeit
nehmer Berücksichtigung finden. 

Darüber hinaus ist der Ausbau der Mit
bestimmung auch vom Standpunkt einer lang
fristig konzipierten Wirtschaftspolitik erstre
benswert. Die bisherigen Erfahrungen mit der 
Mitbestimmung im In- und Ausland haben 
nämlich eindeutig gezeigt, daß es durch die 

Ich möchte allerdings in dieser Beziehung 
nicht mißverstanden werden: Mitbestimmung 
kann, darf und wird sich nicht in modernen 
Managementtechniken und fortschrittlicher 
Arbeitsweise erschöpfen. Es geht uns darum, 
daß die Arbeitnehmer jene Entscheidungen 
mitbestimmen können, von denen ihre Exi
stenz unmittelbar abhängt. 

Schließlich ist die Mitbestimmung der 
Arbeitnehmer in einem größeren gesellschafts
politischen Rahmen zu sehen. In einer Zeit, 
in der die Demokratisierung in allen Bereichen 
der Gesellschaft voransChreitet, kann gerade 
die Wirtschaft beziehungsweise der Betrieb 
von dieser Entwicklung nicht ausgeschlossen 
bleiben. Die Demokr-atisierung der Wirtschaft 
ist zugleich ein wichtiger Garant für die Auf
redlterhaltung demokratischer Ordnung im 
staatlichen Bereich. 

Die österreichischen Gewerkschaften haben 
sich seit jeher zu einer demokratischen Ge
samtordnung bekannt und an deren Auf- und 
Ausbau maßgeblich mitgewirkt. Sie haben da
her auch seit vielen Jahren die Forderung 
nach einer Erweiterung der Mitbestimmung 
der Arbeitnehmer erhoben und in weiten Be
reichen auch durchgesetzt. Vor allem auf über
betrieblicher Ebene, im gesamtwirtsehaftlichen 
Bereich haben die Interessenvertretungen der 
Arbeitnehmer, Osterreichischer Gewerk
schaftsbund und Arbeiterkammern, ein Maß 
an rechtlicher und faktischer Mitbestimmung 
erreicht, das sich im internationalen Vergleich 
durchaus sehen lassen kann. 

Mitbestimmung keineswegs zu wirtschaft- Demgegenüber wurde die betriebliche Mit
lichen Störungen kommt, sondern daß sie sich bestimmung wohl in der Praxis, kaum aber 
im Gegenteil langfristig auch als wirtschaft- in den Rechtsgrundlagen gegenüber dem be
lieh durchaus vorteilhaft erweist. Insheson- reits 1947 Erreichten weiterentwickelt. Erst im 
dere können größere Rationalisierungen, die Jahre 1971 ist als Vorstufe für weitere Schritte 
Auswirkungen der Automation und anderer zum Ausbau der Mitbestimmung die erste 
neuer technischer Verfahren bei Mitbestim- größere Novelle zum Betriebsrätegesetz be
mung der Arbeitnehmer sozialer und be,sser schlossen worden. 
bewältigt werden. 

Der Osterreichische Gewerkschaftsbund hat 
In diesem Zusammenhang möchte ich doch wiederholt in Beschlüssen, Resolutionen und 

·darauf hinweisen, daß gerade diese Erfahrun- so weiter zu Fragen der Mitbestimmung SteI
gen jene Punkt'e sind, die die Bereitschaft der lung genommen. Sämtliche Bundeskongresse 
Unternehmungen - nicht nur der österrei- seit dem Jahre 1948 haben ,dieses Thema be
chischen Unternehmungen, sond-ern auch von handelt. Daß dabei nicht utopische Vorstellun
Unternehmungen im Ausland - zur Moderni- gen verfolgt, sondern stets die Realitäten im 
siemng und Rationalisierung fördern. Im End- Auge behalten wurden, möChte ich durch ein 
effekt aber ist es für beide Teile vorteilhaft, einziges Zitat aus der Fülle der Stellungnah
wenn ,sich die Arbeitnehmer stärker engagie- men zur Mitbestimmung unterstreichen. In der 
ren. Die Möglichkeit zur Mitgestaltung und vom 4. OGB-Bundeskongreß im Jahre 1959 
Mitbestimmung im Betrieb ist ein wirksames beschlossenen Stellungnahme zur Wirtsehafts
Mittel und eine wesentliche Vorauss-etzung politik, Sozialpolitik und Kulturpolitik heißt 
da.für, die Kenntnisse, Ideen und Initiativen es unter anderem: 
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Die Betriebs- und Wirtschaftsdemokratie Anton Proksch. Und es blieb dem Gewerk

muß auf einer klaren Abgrenzung der Rechte schafter und Sozialminister einer sozialisti
und Pflichten fußen. Sie sollen sowohl den schen Regierung, dem Kollegen Ing. Häuser, 
Ansprüchen der Arbeiter und Angestellten vorbehalten, das erste Teilstück dieses 
nach wirtsdlaftlicher Mitbestimmung gerecht Arbeitsredltes, dieser AI\beitsreChtsKodifika
werden als auch eine geordnete Gestaltung tion dem Hohen Hause zur Beschlußfassung 
der Wirtschaft und eine rentable Führung der vorzulegen. (Beifall bei der SPO.) 
Betriebe gewährleisten. 

Besonders ausführlich hat sich der letzte, 
im Herbst 1971 stattgefundene 7. Bundeskon
greß des OGB mit Fragen der Mitbestimmung 
beschäftigt. So wurden in einem Konzept kon
krete Vorstellungen über den Ausbau der Mit
bestimmung auf betrieblidler und überbetrieb
lieher Ebene entwickelt. Zur betrieblichen Mit
bestimmung wurde insbesondere vorgeschla
gen, durch Änderungen im Organisationsrecht 
den Kontakt zwisdlen Belegsdl'aft, Betriebsrat 
und Gewerksdlaft zu vertiefen, den Schutz 
der Betriebsratsmitglieder zu verstärken, die 
Mitbesbimmungsrechte auszubauen und 
schließlich die Voraussetzungen für eine wir
kungsvolle Zusammenarbeit zwischen den Ge
werkschaften und Betriebsräten zu verbessern. 

Vergleichen wir dieses vom OGB-Bundes
kongreß 1971 beschlossene Forderungspro
gramm mit dem heute dem Hohen Haus vor
liegenden Arbeitsverfassungsgesetz, können 
wir mit Genugtuung feststellen: Wesentliche 
Punkte aus dem Forderungsprogramm des 
OGB werden mit diesem Gesetz verwirklicht. 
(Beifall bei der SPtJ.) Daß es nicht alle sind, 
ergibt sich schon allein daraus, daß ein so 
um~assendes Progr,amm nicht kurzfristig, son
dern nur in einer längerfristigen Entwicklung 
Schritt für Schritt verwirklicht werden kann. 
Das gilt zum Beispiel, um nur einen widltigen 
Punkt zu nennen, für die Er,weiterung der 
Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den Kon
trollorganen der Unternehmungen. Mit der 
Einführung der Drittel'beteiligung im Auf
sichtsrat wird ein Schritt zur erweiterten Mit
bestimmung auf diesem Gebiet unternommen. 

Wenn ich nun auf das zweite große Anlie
gen, das mit dem Arbeitsverfassungsgesetz 
zumindest zum Teil verwirklicht wird, zu spre
chen komme, nämlich auf die ebenfalls seit 
vielen Jahren von den Arbeitnehmerorganisa
tionen geforderte Kddifikation des Arbeits
rechts, so möchte ich eine Bemerkung an die 
Spitze meiner Ausführungen 'stellen: Es war 
ein Sozialist und Gewerkschafter, der erstmals 
hier im Hohen Haus die Foroerung nach einer 
Zusammenfassung und Vereinheitlichung des 
Arbeitsrechtes erhoben hat, nämlich Ferdinand 
Hanusch. Wieder war es ein Sozialist, der 
erstmals in der Zweiten Republik den Versuch 
einer legistischen Ausformung der Kodifika
tionsbemühungen unternommen hat: es war 

Idl möchte den Dank i'hm,aber auch seinen 
im Ministerium mit der Materie befaßten Mit-
aI1beitern ausspredlen, und gleichzeitig auch 
den Dank an die Experten beider Seiten der 
Wirtschaftspartner, die es erst ermöglicht hat
ten, daß wir uns heute hier mit diesem großen 
sozialpolitischen Werk bef.assen können. (Neu
erlicher Beifall bei der SPO.) 

Bevor es aber dazu gekommen ist, meine 
Damen und Herren, waren freilich lange und 
umfangreiche Vorarbeiten notwendig, die ,auch 
in die Zeit des früheren Sozialministers, Frau 
Rehor, fallen. Mehr als fünf Jahre lang hat 
eine Kommission, die auf Grund einer ein
stimmigen Entschließung des Nationalrates 
beim Sozialministerium gebildet worden w,ar, 
in zahlreichen ganztägigen Sitzungen über die 
Neugestaltung des kollektiven Arbeitsredltes 
beraten. In dieser Kommission waren ne.ben 
einer Reihe von Professoren auch die Inter
essenverbände der Arbeitnehmer und der 
Arbeitgeber zahlenmäßi'g gleich stark vertre
ten, sodaß beide Interessenvertretungen sdlon 
in den vorbereitenden Gesprächen in der Kodi
fikationskommi'Ssion mitgearbeitet haben. Um
so mehr mußte Iffian sich dann wundern, daß 
der vom Sozialminister Ende 1972 zur Begut
achtung versendete Entwurf eines Arbeits
verfassungsgesetzes, der im wesentlichen ,auf 
den Ergebnissen der Kommissionsberatungen 
aufbaute, eine derartige Welle von Emotionen 
und zum Teil ,ausgesprochen polemischen und 
demagogischen Reaktionen ausgelöst hat. 

Ich will jetzt nicht die seinerzeit gefallenen 
und vielleicht unhedachten Äußerungen noch
mals hochspielen, aber Worte ,wie jene vom 
"Macht anspruch der Gewerksdlaften", von 
"Funktionärswirtsdlaft", von der "Herrscbaf.t 
anonymer Apparate", vom "Gewerkschafts
staat" .und so weiter blei'ben ger·ade demjeni
gen im Gedächtnis, der 'seihst immer wieder 
die Zusammenarbeit zwisdlen den Interessen
gruppen sucht und des1Wegen wolhl auch von 
der anderen Seite als "Partner" angesehen 
wird. 

Trotz dieser unsachlichen Angriffe that der 
OGB auch im Falle des Ar,beitsverfassungs
gesetzes seine Bereitschaft zu sachlichen Ge
sprächen erklärt und in der Folge auch unter 
Beweis gestellt: In halbjährigen, zum Teil 
äußerst hart gefü'hrten Verhandlungen z,wi
schen den Interessenvertretungen der Arbeit-
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nehmer und der Arbeitgeber ist es zuletzt 
gelungen, eine für .heide Teile tragbare Lösung 
zu finden. Daß da'bei von beiden Seiten Kon· 
zessionen gemacht und Kompromisse gesdJ.los· 
sen werden mußten, liegt im Wesen von Ver· 
handlungen, noch dazu bei einem so wichtigen 
Thema, das die'Ses Gesetz !beinhaltet. 

Wie jede Kompromißlösung wird auch die 
Einigung über das Arbeitsverfassungsgesetz 
keinen der beiden Verhandlungspartner völlig 
zufriedenstellen. Dennoch glaube ich, daß das 
erzielte Ergebnis ,aus :der Sicht de·s Osterreichi
schen Gewerkschaftsburrdes ein gutes Ergeb
nis ist, weil die Substanz des Arbeitsverfas· 
sungsgesetzes gerade in der Frage der Mit· 
bestimmung und der Zusammenarbeit zwischen 
Betriebsräten und Gewerkschaften erhalten ge
blieben ist. Die Einigung zwischen den Inter
essenvertretungen hat es ermöglicht, daß das 
Gesetz vom Hohen Hause auf einer breiten 
politischen Basis beschlossen werden kann. 
Damit ist ein tragfähiges und stabiles recht
liches Fun1dament der betrieblichen Mitbestim
mung gegeben. Wir hoaben vom Beginn an die 
Meinung vertreten, daß ein so wichtiges Ge
setzeswerk eine mö!glichst breite Plattform 
haben soll. 

Zum Inhalt des Gesetzes selbst möchte ich 
nur z:weigrundsätzliche Fragen anschneiden. 

Das Arbeitsverfa.ssungsgesetz wie auch das 
bi'sher geltende Betriebsrätegesetz ge!hen von 
dem Grundsatz aus, daß die Interessen der 
AI'beitnehmer des Betriebes in erster Linie 
durch die gewählten Betriebsräte vertreten 
werden. Der Betriebsrat hat nicht primär die 
Aufgabe, Vertreter des einzelnen Arlbeitneh
mers zu sein, sondern er ist nach dem Gesetz 
dazu berufen, die Interessen aller Arbeitneh
mer des Betriebes wahmunehmen. Wenn da
her die Mitbestimmungsrechte des Betriebs· 
rates in personellen, sozialen unid wirtschaft
lichen Angelegenheiten durch das neue Gesetz 
erheblich verbes,sert werden, so bedeutet das 
eine Verbesserung der Rechtsstellung aller 
Arbeitnehmer des Betriebes und eine Verrin
gerung ihrer Abhängi1gkeit gegenüber dem 
Unternehmer. 

Darüber hinaus sieht das Arbeitsverfas
sungsgesetz in wichtigen Belangen, wie zum 
Beispiel beim Kündigungs- und Entlas,sungs
schutz, auch unmittelbare Verbesserungen der 
Rechte der AI1beitnehmer vor. 

den im Rahmen der weiteren Kodifikation des 
Arbeitsrechts zu regeln und auszugestalten 
sein. 

Darüber hinaus gibt es in dem neuen Gesem: 
Bestimmungen, die es den Gewerkschaften er· 
möglichen, am Zustandekommen funktions· 
tüchtiger Betriebsvertretungen initiativ mitzu· 
wirken. Es ist ja noch bekannt, daß gerade 
die sogenannten Gewerkschaftsrechte im Rah
men der Betriebsverfas·sung Hauptziel der An
griffe gegen das Arbeitsverfassungs'gesetz in 
der ersten Diskussionsphase waren und ·auch 
in den Verhandlungen zwischen Iden Inter
essenvertretungen bis zuletzt von der Arbeit
geberseite hart bekämpft wurden. 

Ohne auf die vielen unrichtigen Argumente, 
die in diesem Zusammenhang vorgebracht 
wurden, im Detail eingehen zu können, möchte 
ich dazu nur feststellen: Dem OGE, den Ge
werkschaften ·geht e'S welder darum, "in die 
Betriebe hineinzuregieren" , noch die Betriebs
räte zu "bevormunden". Was wir wollten und 
auch erreicht haben, ist eine rechtlich ge
sicherte Grundlage dafür, daß sich Gewerk
schaften und Betriebsräte bei ihrer Tätigkeit 
für die Arbeiter und Angestellten unterstützen 
und damit gemeinsam die Brücke zwischen der 
betrieblichen und der überbetrieblichen Inter
essenvertretung schlagen können, Nur durch 
eine enge Zusammenarbeit zwischen Betriebs
räten und Gewerkschaften ist es möglich, die 
Mitbestimmung der gesamten Arbeitnehmer
schaft zu verwirklichen. (Beifall bei der SPO.) 

Hohes Haus! Wenn rwir heute das Arbeits· 
verfassungsgesetz, wie ich erwarte, einstim
mig, beschließen, sind wir in der Frage der Mit
bestimmung ein -gutes Stück weitergekommen. 
Ich habe aber bereits darauf hingewiesen, daß 
damit die Entwicklung auf diesem Gebiet noch 
nicht abgeschlossen sein .ktann, weil wir wissen, 
daß die Strukturveränderungen, bedingt durch 
die technisch-wissenschaftliche Entwicklung, 
einer ständigen Uberprüfung unserer Stand
orte bedürfen, Es wäre aber eine Illusion zu 
glauben, daß Mitbestimmung allein durch ein 
Gesetz eingeführt oder erweitert wer:den kann. 
Mitbestimmung ist 'das Ergebnis eines um
fassenden gesellschaftlichen Entwicklung,spro
zesses, der vor allem von der Bildung, Aus· 
bildung und vom Bewußtseinsstand der Betei
ligten entscheidend beeinflußt wird. Dieser 
Prozeß kann nicht von heute auf mor'gen, son
dern nur längerfristi-g und schrittweise vor 
sich gehen. 

Es darf aber nicht übersehen werden, daß So gesehen, in einer größeren Per,spektive, 
dieses Gesetz nur das kollektive Arbeitsrecht meine Damen und Herren, ist auch das Arbeits
umfaßt. Die individuellen Rechte des Arbeit- verfassungsgesetz ein wichtiger Schritt nach 
nehmers gegenüber seinem Arbeitgeber wer- vorwärts in einem demokratischen Entwick-
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lungsprozeß. Deshalb stimmt meine Fraktion "Die Frage der Mitbestimmung wird nicht 
dieser Gesetzesvorlage mit Freude zu. (Bej~ allein und ausschließlich im Wirtschaftsleben 
lall bei der SPO.) aufgeworfen. In allen Bereichen des Gemein~ 

schaftslebens soll Mitbestimmung zur notwen~ 
Präsident: Als nächster zum Wort gemeldet digen Korrektur überall dort werden, wo Herr-

ist der Herr Abgeordnete Melter. schaft von Menschen über Menschen, also 

Abgeordneter Melter (FPO): Herr Präsident! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Das Problem 
der Mitbestimmung und insbesondere der kol
lektiven Mitbestimmung, wie es in .dieser 
Teilkodifikation der Arbeitsverfassung nun 
geregelt wird, steht schon ,sehr lange zur Dis
kussion. Leider ist die Diskussion oft sehr 
unsachlich und emotionell geführt worden, 
wobei allerdings herausgehalten werden muß, 
daß wir Freiheitlichen diese Problematik 
immer vom Sachlichen, Realen aus betrachtet 
und beurteilt haben und daß wir uns bemüht 
haben, mit Argumenten Ziele zu erreichen, 
die begründet -sind und die auch verstanden 
werden können. 

Die Erhitzungen, die insbesondere im Früh~ 
sommer stattgefunden haben und die durch 
manche Vorstellungen im Ministerjalentwurf 
lng. Häusers ausgelöst wurden, haben uns 
nicht berührt. Wir haben auf Grund einer 
langen Entwicklung diese Frage schon sehr 
lange innerparteilich diskutiert und unsere 
entsprechenden Zielvorstellungen entwickelt. 
Schon der V.dU hat di'e soziale Partnersmaft 
bei der Arbeitnehmerpolitik in den Vorder
grund gestellt. Im Bereich der Freiheitlichen 
Partei ist dieses Thema immer wieder dis
kutiert worden und hat seine Ausrei,fung im 
"Freiheitlichen Manifest zur Gesellschafts
politik" erfahren. 

Unter anderem haben wir in .diesem Mani
fest im Ab.schnitt IV unter der Uberschrift 
"Der Mensch und seine Arbeitswelt" folgen
des ausgeführt: 

"Die Arbeit ist einer der wichtigst!en Be
reiche des menschlichen Lebens. Durch den 
Beruf soll ein wesentlicher Teil der Lebens
erfüllung erreicht werden. Die Arbeitswelt 
muß daher so gestaltet sein, daß die Lebens
erfüllung auch in der Arbeit - und nicht nur 
außerhalb - erreicht werden kann." 

Weiters haben wir ausgeführt: "Wir be
kennen uns zu einer Leistungsgesellschaft, die 
jedem Erwerbstätigen über die leistungsge
rechte Teilnahme am warn-senden Wohlstand 
hinaus menschliche Selbstbestätigung durch 
Anerkennung, Information, Mitgestaltung und 
Aufstiegsmöglichkeit bietet." 

Bei den "Zielen und Grenzen der Mitbe
stimmung" wurde von uns folgendes fest ge
halten: 

Fremdbestimmung, unvermeidlim ist. So wird 
Mitbestimmung zum Spannungsausgleich zwi
schen dem Streben nach persönlicher Freiheit 
und den Erfordernissen unseres kompliziert 
organisierten Gemeinschaftslebens. " 

"Grundsätze" - freiheitlicher Art - "für 
die betriebliche Mitbestimmung sind: 

Mitbestimmung bezweckt die Vermensch
lichung der Arbeitswelt und soll in einem 
partnerschaftlichen Geist ausgebaut werden. 

Mitbestimmung kann" - unserer Auffas
sung nach - "nur so weit gehen, daß sie die 
Fähigkeit eines Unternehmens, alle für seine 
Tätigkeit und Existenz wichtigen Entscheidun
gen zeitgerecht zu treffen, nicht lähmt oder 
gar zerstört. Das Betriebsgeschehen soll narn 
Möglichkeit vers'amlicht werden. Das gilt für 
alle Betriebe, Behörden und Verbände. 

Mitbestimmung beinhaltet" - unserer frei
heitlichen Auffassung nach - "notwendiger
weise auch Mitverantwortung. Sie soll daher 
in einem aufgabengerechten Stufensystem 
differenziert gestaltet werden," 

Wir haben auch in unserer Schrift über die 
Arbeitnehmerpolitik zum Thema Mitbestim
mung etwas ausges,a.gt und dabei ausgeführt: 

"Mitgestaltung und Mitbestimmung sind 
der Weg, die heute bestehende Kluft zwischen 
einer weitgehend menschenfeindlichen Ar
beitswelt und der menschlichen Lebenserfül
lung wieder zu schl'ießen." 

Durch den Umstand, daß wir von vornherein 
entschlossen waren, einer Neuregelung der 
Arbeitsverfassung positiv gegenüberzustehen 
und an ihrer Entwicklung mitzuarbeiten, damit 
sie sachgerechter gestaltet werden kann, hat 
sich die Möglichkeit ergeben, mit dem Herrn 
Vizekanzler und Sozialminister sehr frühzeitig 
Gespräche auf Parteienebene zu eröffnen. 
Durch diese Voraussetzungen, die dadurch 
bedingt waren, daß beiderseits die Absicht 
bestand, eine Entwicklung in einem guten 
Klima zu erzielen, war es möglich, eine ganze 
Reihe von Änderungen der ursprünglichen 
Ministerialvorlage zu erwirken. An dem Ge
spräch haben seitens der Freiheitlichen P.artei 
Obmannstellvertreter Abgeordneter Dr. Broe
sigke als Rechtsberater, Herr Willi Kindl als 
Mitglied des Vorstandes des Osterreichischen 
Gewerkschaftsbundes und ich als Vertreter 
der Arbeitnehmerinteressen im Rahmen des 
freiheitlichen Parteivorstandes teilgenommen. 
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Ich darf feststellen, daß anläßlich dieses 

Gespräches am 11. Mai 1973 der Sozialminister 
einige wesentliche Zus·agen bereits gegeben 
hat und sich bereit erklärte, manche der von 
uns angeschnittenen Themen in seinen Be
reichen der Diskussion zuzuführen, sodaß wir 
feststellen konnten, daß im Vergleich zur 
Ministerialvorlage in der Regierungsvorlage 
einige unserer wesentlichen Forderungen" be
rücksichtigt wurden und daß eine ganze Reihe 
der von uns vorgetragenen Ideen ebenfalls in 
den Neuformulierungen ihren Ausdruck. ge
funden haben. 

In der Diskussion haben wir uns von fol
genden Grundsätzen leiten lassen: 

Erstens: Der einzelne Arbeitnehmer soll in 
seinen Rechten möglich,st weitgehend selb
ständig und unabhängig sein, es sind also in 
erster Linie die individuellen Rechte zu be
rüdesichtigen. 

Zweitens: Die innerbetriebliche Arbeitneh
mervertretung soll möglichst selbständig han
deln und tätig wepden können, also nicht ab
hängig sein von Entscheidungen und Ein
flüssen der Arbeiterk<ammern und des Oster
reichischen Gewerkschaftsbundes. Wohl haben 
wir aber eine Formulierung begrüßt, die vor
sieht, daß die betriebliche Interessenvertre
tung ihre Aufgaben im Einvernehmen, in Ab
sprachen und in Beratungen mit diesen Orga
nis'ationen durchführen soll. Also keine 
Fremdbestimmung, keine Bevormundung, 
keine Mündigung der Betriebsräte und Arbeit
nehmervertreter im Betrieb, 'aber eine sach
kundige Beratung mit den Interessenvertre
tungen. 

Drittens waren wir der Ansicht, daß die 
Rechte des Betriebsrates, soweit sie bisher 
verankert waren, bestehen bleiben müßten 
und daß es notwendig ist, in manchen Be
reichen eine Ausbau vorzunehmen, um die 
Mitbestimmung zu untermauern und zu ver
bessern und um damit im Interesse der Arbeit
nehmer einen stärkeren Einfluß auf das Be
triebsgeschehen zu ermöglichen. 

Wir haben gerade in diesem Zusammenhang 
nicht verstanden, daß die OVP oft Angriffe 
gegen den Entwurf geführt hat in Bereichen, 
wo praktisch nur bestehendes Recht neuerlich 
verankert wurde. 

Im Zuge der von uns geführten Beratungen 
haben wir in folgenden Punkten eine Zu
stimmung des Sozialministers erreicht: 

Eine Regelung, die jetzt im § 40 vorgenom
men wurde, die in der Regierungsvorlage und 
im Entwurf des Ministers eine andere Para
graphenbezeichnung ihatte. Es ging uns darum, 

die Kleinstbetriebe von den Regeln des kollek
tiven AI1beitsrechtes auszunehmen. Ich habe 
dem Präsidenten Sallinger bei seinen Aus
führungen ,bereits einen Zwischenruf gemacht, 
als er darauf hinwies, daß die vom passiven 
Wahlrecht ausgeschlossenen Familienmitglie
der bei der Feststellung der Anzahl der Ar
beitnehmer für die Betriebsvertretung bei 
Kleinbetrieben bis zu fünf Arbeitnehmern 
nicht mitzuzählen sind. 

Diese Forderung wurde von uns zu einem 
Zeitpunkt erhoben, zu 'dem jedenfalls in den 
schfi.ftlichen Stellungnahmen der Bundeskam
mer und anderer Organisationen eine der
artige Forderung noch nicht erhoben worden 
ist. 

Diese Neuregelung erfolgte nun dadurch, 
daß die im § 53 Abs. 3 Z. 1 genannten Fami
lienangehörigen in Kleinbetrieben bis zu fünf 
Arbeitnehmern nicht angerechnet werden, und 
das führt dazu, daß von etwa 30.000 Kleinst
betrieben nun nur noch 10.000 einen Betriebs
rat wählen müssen. 

Wir haben damit zwei Erfolge erreicht: 
einerseits den Erfolg für den Arbeitnehmer 
im Kleinbetrieb, daß er bei dem dort in der 
Regel bestehenden persönlichen Naheverhält
nis seine Interessen selbst in allem Umfang 
unbeschränkt wahrnehmen kann, und anderer
seits den Erfolg für den Dienstgeber, daß 'auch 
er sich direkt mit jedem einzelnen seiner Ar
beitnehmer in Belangen der Gestaltung der 
Arbeitsverhältnisse auseinandersetzen kann. 
Damit ist uns zweifellos im Interesse der 
Geamtregelung ein sehr wesentlicher Fort
schritt gelungen. 

Die zweite unserer grundsätzlichen Forde
rungen, die wir aufgestellt haben, war, daß 
jedenfalls auch weiterhin der Betriebsrat ver
pflichtet sein muß, an der Aufrechterhaltung 
der Disziplin mitzuwirken. Dies ist nun im 
§ 102 der Arbeitsverfassung geregelt. Wir 
sehen darin einen sehr positiven Beitrag der 
Arbeitnehmervertretung im Betrieb, Verhält
nisse sicherzustellen, die eine positive und 
friedliche innerbetriebliche Entwicklung am 
ehesten zu sichern vermögen. 

Das dritte günstige Ergebnis haben wir im 
§ 39 erreicht. Ich habe schon darauf hinge
wiesen, daß die Organe der Arbeitnehmer
schaft in Zusammenarbeit und im Einver
nehmen mit den zuständigen kollektivver
tragsfähigen Körperschaften vorgehen sollen, 
jedoch nicht vorgehen müssen. Das sichert also 
den Betriebsräten und dem Betriebsrat als 
Kollegialorgan eine äußerst große Selbstän
digkeit und wird damit in erster Linie darauf 
ausgerichtet, die innerbetriebliche Mitbestim-
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mung zu beachten und nicht außerbetr-iebliche wahrscheinlich zurückzuführen, daß na<h § 88 
Umstände in die Argumentation und in die nun auch für den Zentralbetriebsratsfonds 
Aktionen einzuschleusen. Rechnungsprüfer bestellt werden müssen. 

Damit im Zusammenhang steht auch die Be
stimmung über den Zugang zum Betrieb, der 
unserer Vorstellung nach den Vertretern von 
Kammern und Gewerkschaften dann ermög
liCht werden muß, wenn uer Betriebsrat dies 
wünscht. In diesem Sinne ist auch die ent
spreChende Regelung in der Regierungsvor
lage vor'genommen woraen. 

Im Interesse des ·arbeitsploatzsuchenden Ar
beitnehmers konnten wir erwirken, daß ohne 
Stellungnahme des Betriebsr,ates Einstellun
gen vorgenommen werden können und daß 
der Betriebsrat auCh erst im nachhinein zu 
einer Stellungnahme eingeladen werden k,ann. 
Dies ist eine Regelung, die dem arbeitsuchen
den Arbeitnehmer dienlich ist, weil er im 
Einvernehmen mit dem Betriebsinhaber sofort 
seine Erwerbstätigkeit beginnen kann, und es 
ist im Interesse des Betriebes gelegen, der ja 
insbesondere dann, wenn Arbeitskräftemangel 
besteht, oft gezwungen ist, sofort Entscheidun
gen zu treffen, damit der Bewerber sich nicht 
nach anderen Möglichkeiten umsieht. 

Im § 110 ist eine weitere Forderung berück
sichtigt, die dahin gehend gelautet hat, daß 
nur jene Betriebsräte in den Aufsichtsrat des 
Unternehmens gewählt werden können, die 
das aktive Wahlrecht besitzen. Wir haben 
damit eine etwa gleichartige Regelung erreicht, 
wie sie zu Zeiten der SPO-Minderheitsregie
rung im Rahmen des Stahlgesetzes im Ein
vernehmen mit uns beschlossen worden ist. 
Wir haben d'amit erreicht, daß die Arbeit
nehmer im Betrieb auch in der Führungs
spitze mitbestimmen können und daß es sich 
dabei nicht um Personen handelt, die von 
außen in den Betrieb delegiert worden sind. 

Schließlich haben wir eine ganze Reihe von 
Wünschen vorgebracht, ohne sie direkt als 
Forderungen zu formulieren. Auch dabei 
haben wir einige Berücksichtigung gefunden. 
Hier geht es etwa um die Bestimmung, daß 
Einsicht in die Personalakten nur dann ge
währt werden kann, wenn der Arbeitnehmer 
selbst das Einverständnis dazu gibt. 

Bei der Zentralbetriebsratsumlage haben wir 
vorgeschlagen, den ursprünglich vorgesehenen 
Prozentsatz von 25 herabzusetzen. Das ist ge
schehen. Nun wird die Zentralbetriebsrats
umlage mit nur 10 Prozent bemessen. 

Wir haben darauf hingewiesen, daß es nicht 
in Ordnung ist, wenn bei der Zentralbetriebs
ratsumlage und deren Verwaltung keine Kon
trolle durchgeführt wird, und darauf ist es 

Bei den kleineren Betrieben - ursprünglich 
eine Sonderregelung, vorgesehen im § 140 -
sind nun im § 91 der Ausschußvorlage einige 
Erleichterungen vorgenommen worden, die 
auch unsererseits angestrebt worden sind. 

Bezüglich der staatlichen Wirtschaftskom
mission haben wir auf Grund der Formulie
rung, die dieser Einrichtung sehr weitgehende 
Rechte eingeräumt hat, unsere Bedenken gel
tend gemacht und insbesondere darauf hin
gewiesen, daß dann, wenn diese Kommission 
wirklich echte Entscheidungsbefugnisse erhält, 
doch die Frage der Haftung für die Auswir
kung dieser Entsche~dung ebenfalls einer Re
gelung bedürfe. Diesem Problemkreis ist man 
nun auf Grund der Erg~bnisse, die bei den 
Verhandlungen der Sozialpartner erzielt wor
den sind, ausgewichen. 

Die Probleme der Massenmedien sind auch 
anders geregelt wOJ1den, als in der ursprüng
lichen Vorlage vorgesehen war. Diese Rege
lungen können nun in der Neuformulierung 
bezüglich des ORF, der Massenmedien und der 
Tendenzbetriebe ebenfalls unsere Zustimmung 
finden. 

Es haben nach dem Gespräch, das wir Frei
heitlichen mit dem Sozialminister geführt 
haben, erst die intensiven Verhandlungen auf 
Sozialpartnerebene und auf Expertenebene be
gonnen. Deren Ergebnis ist erst vor einer 
Woche fixiert worden, Imrz vor Beginn der 
Sitzung des Sozialausschusses, in welchem die 
parlamentarische Vorentscheidung über die 
Formulierung des Arbeitsverfassungsgesetzes 
gefallen ist. 

Wir können darauf hinweisen, daß es uns 
Freiheitlichen gelungen ist, bei den abschlie
ßenden parlamentarischen Verhandlungen 
noch zwei weitere Änderungen der Regie
rungsvorlage zu erwirken. 

Das eine ist die Änderung des § 66 Abs. 1, 
wo es einerseits darum ging, bei Stimmen
gleichheit bei den Wahlen in den Betriebsrat 
eine Losentscheidung vorzusehen, und zwei
tens sicherzustellen, daß nach diesem Losent
scheid nicht die durch das Los begünstigte 
wahlwerbende Gruppe alle Positionen im 
Betriebsrat aus der eigenen Gruppe besetzen 
kann. Es ist hier eingefügt worden, daß die 
nach Verlosung nicht den Obmann stellende 
politische Gruppe jedenfalls den Obmannstell
vertreter bestellen kann. Damit ist auch in den 
Führungsgremien des Betriebsrates zumindest 
beim Obmannstellvertreter eine demokrati
sche Regelung vorgenommen worden. 
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stärker ausgebaut worden, indem man aum 
neue Organe geschaffen hat, und es ist wahr
scheinlich gerade auch in dem Zeitr·aum, in 
welchem sich die Grenzen zwischen Ange
stellten und Arbeitern doch immer mehr ver
wischen, sicherlich ein großer Fortsduitt, daß 
nun die eine Arbeitnehmergruppe auch aus 
der anderen Arbeitnehmergruppe Kandidaten 
für den Betriebsrat wählen kann. 

Die zweite Änderung ist uns unter dem 
Gesichtspunkt des Föderalismus gelungen, in
dem nunmehr im § 145 bezüglich der Beisitzer
liste für die Schlimtungsstellen nicht die Bun
deskammer der gewerblichen Wirtschaft allein 
beziehungsweise der Arbeiterkammertag 
allein die Vorsmläge zu erstatten ha:ben, son
dern daß sie bei der Nominierung auf die 
Vorschläge der Landeskammern sowohl der 
gewerblichen Wirtsmaft als auch der Arbeit-
nehmer Bedacht zu nehmen haben. Damit ist Leider müssen wir bedauern, daß es nimt 
ein gewisses Naheverhältnis der Beisitzer in möglich war, mit der Volkspartei Uberein
den Schlichtungsstellen zu den Problemen in stimmung darüber herbeizuführen, daß auch 

im Bereich der Land- und Forstwirtschaft die 
den einzelnen Bundesländern gewährleistet. 

Regeln des Arbeitsverfassungsgesetzes anzu-
Ich möchte nun noch darauf hinweisen, daß wenden sind. 

wir eine Reihe von Neuregelungen begrüßen. 
Hier insbesondere die Freistellung von Be
triebsräten: bereits ab 150 Arbeitnehmern ein 
Betriebsrat, ab 700 Arbeitnehmern zwei und 
ab 3000 Arbeitnehmern drei Betriebsräte. Es 
ist dies im Interesse einer sachlichen Durm
führung der Arbeitsverfassungsbestimmungen 
sicherlich notwendig, denn nur durch diese 
Freistellung ist ein intensiver Einsatz der 
Betriebsräte möglich, nur durch diese Frei
stellung haben die Betriebsräte die Möglich
keit, sich die notwendigen Informationen über 
das Betriebsgeschehen jederzeit zu verschaffen 
und diese Informationen bei den Gesprächen 
mit ihren Arbeitskollegen auch zu verwerten. 

Wir freuen uns darüber, daß die Bildungs
freisteIlung ebenfalls eine Verbesserung er
fahren hat, denn nur ein gut ausgebildeter 
Betriebsrat, der sich insbesondere auch Kennt
nisse über das Wirtschaftsgeschehen erworben 
hat, ist in der Lage, bei den Beratungen mit 
dem Unternehmer diese Gesichtspunkte sach
kundig wahrzunehmen und damit für seine 
Kollegen Vorteile zu erwirken. 

Auch die Neuregelungen bezüglich der Mit-
. wirkung bei verschiedenen Ereignissen im 

Betriebsgeschehen ist nunmehr zweckmäßig 
und in Formulierungen erfolgt, die vorher 
bestandene Vorbehalte nunmehr beseitigen. 
Dies gilt besonders für den Bereich der Ein
stellung von Arbeitnehmern, für die Ver
setzung, für die Beförderung, für die Zuteilung 
von Betriebswohnungen, aber auch für die 
Stellungnahme zu Kündigungen und Entlas
sungen, zu Disziplinarmaßnahmen und ähn
lichem. 

Insgesamt begrüßen wir audl die Einfüh
rung der Sdllichtungsstellen, die umfassende 
Aufgaben zugeteilt erhalten haben, wobei sie 
in erster Linie verpflichtet sind, ausgleichend 
zu wirken. 

Bezüglich der Arbeitnehmervertretung ist 
die Differenzierung der verschiedenen Grup
pierungen verbessert worden. Die Organe sind 

Nun komme ich noch zu zwei Punkten, bei 
welchen es uns bisher nicht gelungen i'st, die 
Mehrheit davon zu überzeugen, daß die vor
gesehene Regelung nicht richtig und unserer 
Auffassung nach zum Teil auch verfassungs
widrig ist. Es geht um die Voraussetzung für 
die Einreidlung von Wahlwerberlisten für die 
Betriebsratswahl: die Regeln, die im § 55 
Abs. 4 des Arbeitsverlassungsgesetzes nun 
enthalten sind. 

Unter anderem sind bei zehn Arbeitnehmern 
zwei Betriebsräte zu wählen. Nach der Vor-
stellung der Regierungspartei ist es nun not
wendig, daß ein Wahlwerber eine Unter
schriftenliste mit vier Unterschriften vorlegt, 
bei zehn Arbeitnehmern ,also vier Unterschrif-
ten notwendig sind, um eine Wahlwerberliste 
einreichen zu können. Wenn nun tatsächlich 
alle wahlberechtigten Arbeitnehmer wählen 
und alle Arbeitnehmer auch tatsächlich wahl-
berechtigt sind, also keine Familienangehöri
gen und auch keine Arbeitnehmer unter 18 
Jahren, dann kann die Wahlzahl höchstens 
fünf betragen. Sie ist also ganz geringfügig 
über der erforderlichen Anzahl von Unter
smriften. 

Wenn jedoCh die Wahl zu einem Ergebnis 
von sechs zu vier für zwei Listen führt, dann 
ist die Wahlzahl vierj wenn das Verhältnis 
sieben zu drei ist, beträgt die Wahlzahl 3,5; 
und bei einem Stimmenverhältnis - wenn 
eine Stimme ungültig wäre - sechs zu drei, 
wäre die Wahlzahl drei. Damit liegt die Wahl
zahl also bereits unter der Anzahl der Unter
schriften, die benöti·gt werden, um als Wahl
werber auftreten zu können. 

Bei 20 Arbeitnehmern ergibt sich eine noch 
deutlichere Berechnung, denn da sind drei 
Betriebsräte zu wählen. Das bedeutet, daß 
eine wahlwerbende Gruppe sechs Untersdlrif
ten erbringen muß, um Berücksichtigung zu 
finden. Die höchstmögliche Wahlzahl, wenn 
alle 20 Dienstnehmer wahlberechtigt sind, be-

631 
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trägt 6,5. Wenn jedoch das Ergebnis der Wahl 
14 zu 6 oder 12 zu 8 beträgt, ist die Wahlzahl 
nur sechs, und bei 15 zu 5 beziehungsweise 
10 zu 10 ist die Wahlzahl nur fünf und liegt 
damit unter der Anzahl der notwendigen 
Unterschriften. 

Damit ist das Wahlgeheimnis nicht mehr 
gewährleistet, und, wie sich gezeigt hat, ist 
auCh eine ähnliche Bestimmung in der Nieder
österreichischen Gemeindewahlordnung durch 
den Verfassungsgerichtshof mit Erkenntnis 
vom 22. Juni 1961 aufgehoben worden. Der 
Verfassungsgerichtshof hat damals - neben
bei bemerkt, auf Grund einer Klage der Sozia
listischen Partei - folgendes festgestellt: 

"Es widerspricht aber den Grundsätzen einer 
demokratisChen Verhältniswahl, wenn ,diese 
Unterstützung in einem Ausmaß gefordert 
wird, das auch ernsthafte W'ahlwerbungen 
verhindert. 

Dies trifft bei der in Prüfung stehenden 
gesetzlichen Regelung zu. Denn sie bewirkt im 
Rahmen der Bestimmungen über die Anzahl 
der zu vergebenden Mandate ... und über die 
Ermittlung der Wahlzahl ... , daß die Wahl
werbung von mehr Wahlberechtigten unter
stützt sein muß, als bei selbst maximaler 
Wahlbeteiligung und daher höchstmöglicher 
Wahlz,ahl Stimmen erforderlich sind, um ein 
Mandat zu erhalten." 

Man sieht also bei dieser Bestimmung, daß 
die Sozialisten nach den Ausführungen des 
Verfassungs gerichtshofes nicht demokratisch 
vorgehen. Warum? Das ist eigentlich uner
klärlich, denn sie verhindern dadurch insbe
sondere in Kleinbetrieben oft, daß sich eine 
Allbeitne'hmervertretung konstituiert, denn 
manche zum Betriebsrat 'geeignete Ar,beit
nehmer unterlassen es, sich besonders um 
Unterschriften zu !bemühen, und damit unter
bleibt dann überhaupt die Einrichtung eines 
Betriebsrates. 

Die Demokratie, die hier geregelt werden 
soll, ist also sehr fraglicher Natur, und man 
muß nur den Kopf schütteln, wenn die Sozia
listen etwa argumentieren, sie möchten durch 
die Forderung auf ,so viele Unterschriften für 
die Wahlwerber Querulianten von der Be
werlmn'g ausscheiden. 

Haben Sie wirklich als SOiZialisten von 
Arbeitnehmern eine Ider,art schlechte Meinung, 
daß Sie glauben, jene, die die Vertretung von 
Kollegen übernehmen wollen, wären Queru
lanten? Das ist eine sehr bedauerliche Beurtei
lung, die in der Offentlichkeit allerdings zu
wenig 'bekannt ist und demzufolge sehr deut
lich herausgestellt weJ1den muß: Die Soziali
sten verhindern in Kleinbetrieben mit der 

Begründung, es könnten Querulanten zum 
Betriebsrat gewählt werden, eine Bestimmung, 
die die Einrichtung von Betriebsräten in Klein
betrieben erleichtern würde. 

Wir Freiheitlichen haben die Absicht, den 
Antrag, den wir bereit.s im Sozialausschuß ge
stellt haben, hier zu wieder.holen in der Hoff
nung, daß sich die Sozialisten doch noch daiZu 
bequemen werden, jedem Arbeitnehmer von 
vornherein und grundsätrzlich eine gute Quali
fikation zu gelben; insbesondere dann, wenn er 
die Absicht hat, sich für seine Kol'legen als 
Betriesbrat zur Verfügung zu stellen und sich 
für seine Kollegen auCh einzusetzen. 

Wir haben auch noch darauf hinzuweisen, 
daß 'eHe Sozialisten sel'bst die Vorlage des 
Herrn Sozialministers in drei Punkten ge
ändert haben, und 'Zwar auch jeweils inso
fern, als sie die Möglichkeiten zu Änderun
gen und Anträgen dadurch verbessert ,haben, 
indem sie von der doppelten Anzahl der 
Arbeitnehmer albgegangen 'sind unld nur jene 
Anzahl von Arbeitnehmern als AntragsteUer 
voryesehen haben, die 'sich aus der Zahl der 
für den einzelnen Betrieb in Fra'ge kommenden 
Betriebsräte ergibt. 

Dies etwa im § 34 Abs. 3 bezüglich des 
Antrages an das Einigungsamt zur Klärung, 
ob bei mehreren Arbeitsstätten ein Betrieb 
vorliegt; dann bei den Arbeitsstätten mit mehr 
als 50 Arbeitnehmern die Erklärung als Be
trieb, geregelt im § 35 Abs. 3, und schließlich 
und endlich auch die Regel über die Einbe
rufung von Betriebsversammlungen, wenn 
kein Betriebsrat besteht. 

In diesen drei Bestimmungen haben Sie 
also die Anzahl der notwendigen Antragsteller 
vom Doppelten auf das Einfache herabgesetzt. 
Bei der Einreichung von Wahlwerberlisten 
sind Sie jedoch bei der doppelten Anzahl der 
zu wählenden Betriebsräte geblieben. Sie 
wollen wahrscheinlich eine Vormachtstellung 
erhalten. Sie fürchten die Konkurrenz anderer 
Gruppen, denen Sie den Schutz des Betriebs
rätegesetzes für Wahlwerber nicht einräumen 
wollen. Das ist eine arbeitnehmerfeindliche 
Haltung, die wir sehr stark kritisieren müssen. 

Das zweite, wo wir mit der Vorlage nicht 
einverstanden sind, ist das Wahlrecht für die 
Arbeitnehmer. Hier wird die Ausschließung 
der jugendlichen Arbeitnehmer unter 18 Jah
ren vom Wahlrecht festgelegt. Wir sind der 
Auff.assung, daß das Wahlrecht auch für die 
Jugendlichen einzuräumen ist, denn sie sind 
genauso Arbeitnehmer wie die Erwachsenen 
und sie sind zumindest gleich gut ausgebildete, 
in der Regel aber sicher besser ausgebildete 
Arbeitnehmer als die Gastarbeiter. Den Gast-
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arbeitern haben Sie das Wahlrecht eingeräumt, 
Sie haben sogar die Voraussetzungen für das 
Wahlrecht der Gastarbeiter wesentlich er
leichtert und verbessert. Sie haben es jedom 
abgelehnt, Jugendliche für den Betriebsrat 
wählen zu lassen. 

Wir glauben, daß die Jugendlichen, die ja 
im Durchschnitt besser lesen, schreiben und 
rechnen können als die Gastarbeiter, dieses 
Recht, wenn man es ihnen einräumt, auch mit 
besseren Voraussetzungen ausüben könnten 
und daher erhalten sollten. 

Es muß auch zugegeben werden, daß die 
einheimischen Jugendlichen sicher dieallge
meinen Verhältnisse besser kennen, daß sie 
auch weniger den Arbeitsplatz wechseln und 
deshalb innerbetrieblich mehr Erfahrung ha
ben. Man muß auch berücksichtigen, daß es 
sich dabei um österreichische Staatsbürger 
handelt, die gegenüber Ausländern nun durch 
die Neuformulierung schleChtergestellt wer
den. Das können wir nicht widerspruchslos 
zur Kenntnis nehmen. 

aller beteiligten Gruppen, nidlt zuletzt, auCh. 
dank der Vorschläge, die wir Freiheitlidlen 
erstattet haben und die Berücksichtigung fin
den konnten. 

Wir glauben, daß diese Neuregelung die 
Grundlage dafür sein kann, den Arbeitsfrieden 
zu erhalten und die betrieblidle FortentwiCk
lung zu sichern. Es wird aber entscheidend dar
auf ankommen, ob das neue Gesetz im Geiste 
gegenseitigen Verständnisses sowohl auf 
seiten der Arbeitgeber als aum auf seiten der 
Arbeitnehmer angewendet wird i denn dann 
wird es zum Nutzen der Arbeitnehmer, aber 
auch der Betriebe sein. Es wird beitragen zu 
einer positiven Entwicklung der Volkswirt
schaft für das Land und für die gesamte Be
völkerung. Denn der Friede im Betrieb ist der 
Friede in der Demokratie, ist der Friede im 
Lande. (Beifall bei der FPO.) 

Präsident: Der vom Herrn Abgeordneten 
Melter eingebrachte Abänderungsantrag ist 
genügend unterstützt und steht mit zur Be
handlung. 

Nächster Redner ist der Herr Abgeordnete 
Ich habe deshalb namens der freiheitlichen Wedenig. 

Abgeordneten folgenden Abänderungsantrag 
zu stellen: 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Melter und Genossen zur 
Regierungsvorlage eines Bundesgesetzes be
treffend die Arbeitsverfassung (840 der Bei
lagen) in der Fassung des Ausschußberichtes 
(993 der Beilagen) 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Die im Titel bezeichnete Regierungsvor
lage in der Fassung des Ausschußberichtes 
wird wie folgt geändert: 

1. Im Absatz 1 des § 49 haben die Worte 
"das 18. Lebensjahr vollendet hat," zu ent
fallen. 

2. Im Absatz 1 des § 52 haben die Worte 
"das 18. Lebensjahr vollendet haben, an 
diesem Tage" zu entfallen. 

3. Im Absatz 4 des § 55 hat der erste Satz 
zu lauten: 

"Die Wahlvorschlä'ge sind schriftlich ein
zubringen und von mindestens so vielen 
wahlberechtigten Arbeitnehmern zu unter
fertigen, als Betriebsratsmitglieder zu wäh
len sind." 

Zum Schluß meiner Ausführungen darf iCh 
doch zur Feststellung gelangen, daß wir, alles 
in allem gesehen, doch eine gewisse Freude 
darüber haben, daß die gesetzlichen Bestim
mungen über die Arbeitsverfassung eine Aus
reifung erfahren haben dank der Mitarbeit 

Abgeordneter Wedenlg (OVP): Herr Präsi
dent! Hohes Haus! Wir haben heute eine 
außerordentlich große Tagesordnung ~u be
wältigen, und trotz der riesigen Bedeutung. 
die wir diesem Gesetcz zumessen - das be
weist ja schon die Jahrelange Vorbereitung-, 
haben wir uns darauf beschränkt, in relativ 
kurzen Reden dazu Stel·lungzu nehmen und 
uns auch eine .ge,wisse Ar'beitsteilung vorzu
nehmen, damit Wiederholungen möglichst ver
mieden werden. 

Dennoch, glaube ich, ist nun auf die Aus
führungen des Kollegen Abgeordneten Hof
stetter auch von meiner Seite eine historisdte 
Replik notwendig, um Irrmeinungen, die viel
leicht aus den Ausführungen des Kollegen 
Hofstetter 'hervorgehen ;konnten, zu korrigie
ren. 

Verehrte Damen und Herren! Das Betriebs
verfassungsgesetz ist ein Teil 'des Rechtes der 
Arbeitnehmerkoalitionen. Weil es Bestimmun
gen enthält, 'die auf die Gestaltung der Be
triebsführung und damit lauf die Wirtschaft 
und das sO'ziale Leben einen entscheidenden 
Einfluß ausüben, schlagen sich naturgemäß 
auch politische Umstürze aller Epochen in die
sem Rechtsgebiet nieder; es ist sozusagen 
ideologieempfindlich. 

Freilich, in das Spannungsverhältnis "Kapi
t.al und Arbeit" griff der Gesetzgeber relativ 
spät ein. Ob allerdings die soziale Frage des 
19. Jahrhunderts tatsächlich nur eine Fr'age des 
Eigentums war, muß bezweifelt werden. Denn 
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wie wäre es gewesen, wenn etwa die AIibeit
neJhmer 'Schon damals den iBildungsvorsprung 
gehabt hätten, der damals beim Großkapital 
vOl'\handen war? Ich bin 'sicher, daß sich die 
Fragen der Betriebsverfassung auch damals 
schon in einem anderen Licht gezeigt hätten. 

Die erste gesetzliche Regelung der Betriebs
vertretung in' Osterreich findet sich im Berg
bau; durch das Gesetz betreffend die Errich
tung von Genossenschaften beim Bergbau von 
1896 wurden Lokalarbeiterausschüsse in den 
einzelnen Bergwerken gebildet, sozus·agen 
Vorläufer der heutigen ·Betriebsräte. 

Während Vogelsang und die Christlich
sozialen Mitbestimmung partnerschaftlich ver
standen, also gleiChstarke Partner im Betrieb 
sehen wollten, das Privateigentum bejahten, 
war das 'Sozialisische Betrioosverlfassungs
modell mehr vom unüberbrücklbaren Gegen
satz zwischen Kapital und Arbeit bestimmt; 
Verstaatlichung, Sozialisierung oder Sozial
kapitalismus, Machtübernahme, Zentralisie
rung des Geschehens in der Ar'beitswelt, nur 
Mitbestimmung nach dem Repräsentativsy
stem, 'also Funktionärsmitbestimmung, demo
kratischer Zentralismus, 'also von O'ben nach 
unten, also statt Macbtverteilung und Dezen
tralisation des Eigentums wieder die Umver
teilung und Anhäufung in neuen Zentralisa
tionsformen. . 

Das von Hofstetter zitierte von Hanusch 
1913 der Nationalversamm'lung vorgelegte 
Betrie'bsrätegesetz war dalber noch stark vom 
Räteged.aniken und der Sozialisierung be
herrscht. "Die Einrichtung der Betriebsräte" 
- so erklärte damals Hanusch - "soll durch 
eine weitgehende Demokratisierung des Be
triebes dem Gedanken der Mitwirkung von 
Arbeitern und Angestellten an der 'Sozialisie
rung und, wo diese zunächst nicht in Betracht 
kommt, an der Betriebsführung zum Durch
bruch verhel.fen". Es bestand also die Koruzep
tion der Mitwirkung der Betriebsräte an der 
Sozialisierung - sprich Verstaatlichung -
und damit ihre Eingliederung in die staatliche 
Wirtscha.ftsverwaltung, 

Doch in der sozialdemokratischen Vorstel
lung setzte späterhin ein tiefgreifender W,an
deI ein, Von der leidenschaftlichen Ableh
nung - ich erwähne nur Be:bel, der etwa die 
damals geforderten Arbeitsausschüsse als ein 
Feigenblatt des Kapitalismus bezeichnete -
über die Akzeptierung eines Belegschaftsver
tretungssystems in Form der Räteorganisation 
als Mittel der Sozialisierung, wie HanusCh es 
ursprünglich forderte, bis zur ursprünglichen 
Postulierung einer betrieblichen Arbeitneh
mervertretung als Teil eines umfassenden 
Systems wirtschaftlicher Mitbestimmung im 

Staat und unter gleichzeitigem Verzicht auf 
jegliche utopische Programmatik führte ein 
langer Weg. 

Der Wandel war :a'ber notwendig und eine 
Voraussetzung, daß es bereits 1947 und in den 
Folgejahren bis heute bei der Gestaltung und 
dem Ausbau der Betriebsverfassung stets zu 
einvernehmlichen Nationalratsbeschlüssen ge
kommen ist. 

Das Verdienst der Zielvorstellungen der 
Christlichsozialen war es daJbei, die soziale 
Funktion des Eigentums nie zu verkennen und 
daraus die Notwendigkeit der Mitwirkung der 
Arbeitnehmer auf allen Ebenen der Wirtschaft 
aib~uleiten. 

Daß 'heute nicht ordnungspolitische Diskus
sionen, ob es denn eine Mitbestimmung des 
Produktionsfaktors Arbeit überhaupt geben 
soll, vorherrschend sind, sondern vielmehr 
eine Methodendiskussion die Frage stellt: Wie 
soll am besten mitbestimmt weroen?, ist "Zwei
fellos entscheidendes Verdienst dieser christ
lichen Gruppierungen. Mitbestimmung, Betei
ligung und Partnerschaft waren für sie 'stets 
Strukturwerte der Gesellschaft, die zu St,aat, 
Familie und Eigentum nicht .gegensätzlich, 
sondern zueinander abgestimmt, sich gegen
seitig bedingend und ergänzend gesehen wur
den. 

Um die Jahrhundertwende findet sich in 
Resolutionen der Gewerkschaften Osterreichs 
- und zlWaraller Gewerkschaften - unter 
den sozialpolitischen Forderungen der Ruf 
nach einem Arbeitsgesetzbuch, das neben das 
Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch und neben 
das Handelsgesetzbuch treten sollte, Der Ge
setzgeber bekannte sich zwar zum Gedanken 
einer Kodifikation, doch Ibeschränkte er 'sich 
1915 auf eine Teilkodifikation durch die 
III. Teilnovelle zum Allgemeinen Bürgerlichen 
Gesetzbuch, die allerdings sozialpolitisch be
achtliche Aussagen zum Inhalt hatte. 

Aber erst unter dem christlichsozialen So
zialminister Dr. J osef Resch kam es 1937 zur 
Einsetzung einer Kodifikationskommission 
- also schon damals -, die ein einheitliches 
Arbeitsrecht schaffen ,sollte. Die Besetzung 
Osterreichs machte dieser Arbeit leider ein 
Ende. 

Nach 1945 war die Arbeiisrechtsentwicklung 
durch eine intensive Geset.zgebung bestimmt 
- naturgemäß war vieles aufzu:holen -, 
deren Ziel es natürlich in erster Linie war, 
zuerst die Grundlagen der demokratischen 
österreichischen Arbeitsverfassung und Ar
beitsordnung wiedeI1herzustellen. Der seit 1948 
- wie Hofstetter richtig erwähnte - in den 
OGB-Programmen wiederholte Kodifikations-
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gedanke, der aber damals weit entfernt von 
jedem Mitbestimmungsgedanken war, fand 
dann seit 1956 ,als Programmpunkt in <allen 
Regierungserklärungen der OVP-Kamzler 'ZWi
sdlen 1956 und 1970 Anerkennung. 

1960 und 1962 legte SoziallIDinister Anton 
Proksch zwei Teilentwürfe eines Arbeitsge
setzbuches vor - 1. Teil Individualal1beits
remt, H. Kollektives Arbeitsrecht. 

in einer Entschließung vom 1. Dezember 1966 
der Nationalrat die Bundesregierung zur 
Smaffung einer Kommission auf, die die Vor
bereitung einer Kodifikation des Arbeitsrech
tes zum Inihalt hatte. 

Am 14. April 1967 konstituierte die Fraktion 
christlicher Gewerkschaofter einen Aus·sdluß. 
Nach den Erfahrungen dieses Ausschusses 
wurde sodann von Frau Sozialminister Rehor 

Diese auf einer sehr schmalen Basis, soviel im Hilliblick auf die Beschlüsse vom 1. Derzem
ber 1966 die Kodifikationskommission - erst-ich mich erinnere nur von zwei Personen er

stellten Entwürfe stießen nicht nur auf Arbeit
geJberseite auf ein leb'ha/ftes Echo. Vor allem 
die Arbeiter-Angestellten-Frage, das Indu
striegruppenprinzip (brachte auch ikontroverse 
Auseinandersetzungen innerhalb der Arbeit
nehmer selbst. 

Daß der Kodifik,ationsgedanke nicht 
schlechthin durch diese Entwürfe diskriminiert 
wurde, war nicht zuletzt das Werk von Sozial
politikern, wie unseres verstorbenen National
rates Dr. Karl Kummer und der damaligen 
Experten der Arbeitnehmerseite unsererseits, 
wie Dr. Kohlmaier, Dr. Meinhart und Doktor 

Schwimmer und anderer, die den Kodifika
tionsgedanken besonders in der 'sozialpoliti
schen Aussage der Fraktion christlicher Ge
werkschaften und des OAAB nie zu kurz 
kommen ließen. 

1965 legte dann Justizminister Broda, sozu
sagen als Ergänzung zu den KQldifikations
bestrebungen, einen Entwurf zur Neuordnung 
der Sozialgerichtsbarkeit vor, der eigentlich 
die längst erwartete Kodifikation des Ar'beits
verfahrensrechtes bringen sollte. Aber dieser 
Entwurf war nicht befriedigend, weil es nicht 
gelang, die Behördenvielfalt auszuschalten, 
das Verfahren zu vereinfachen und für den 
Rechtsudlenden so günstig zu gestalten, daß 
es letztlich ohne entscheidende Kritik geblie
ben wäre. 

Diese Meth(jde der Kodifikation ,auf der 
schmalen Ba'sis eines Ministeriums, wie sie 
Proksch versuchte, das überdies nicht 'die ge
samte Zuständigkeit des komplexen Aflbeits
rechtes 'besitzt - heute noch sind Arbeits
rechtskompetenzen auch nach der Ministerien
reform nicht in einer Hand vollständig zu
sammengefaßt, weil dies eben sinnvoll offen
sichtlich nicht möglich ist -, hat wahl die 
Diskussion um eine Kodifikation des Arbeits
rechtes durch konkrete Vorschläge bereichert, 
aber sie blieb wegen der Schwierigkeit der 
Inhalte dieser Entwürfe einfach stecken. 

1966 verpflichtete sich die Regierungserklä
rung Dr. Klaus ,für eine Kodifikation des Ar
beitsrechtes, und über Antrag unseres ver
storbenen Abgeordneten Dr. Kummer forderte 

mals in der Zweiten Republik - ins Leben 
gerufen. 

Die Grundüberlegung dieses breiteren Fo
ru:ms war ein Zusammenwirken von Wissen
schaft und Pr'axis unter Berü<ksichtigung der 
verschiedenen Interessenssphären. Es soute 
eine möglichst Ibreite Ausgangsibasis gesdlaf
fen werden, die es ermöglicht, die komplexe 
Gesamtstruktur des Arbeitsrechtes zu erfas
sen. Ein neuer Stil zur Vorbereitung von 
Sozialgesetzen wurde damit begründet. Ende 
Juli 1969 legte Frau Sozialminister Rehor 
einen Gesetzentwurf über die kollektive 
RechtsgestaItung im Arbeitsrecht der Offent
lichkeit zur Begutachtung und Diskussion vor, 
und im Jänner 1970 konnte sie dem Minister
rat einen Zwischenbericht über den Stand der 
Arbeiten an der Kodifikation des Osterreidli
sehen Arbeitsrechtes vorlegen, wo'bei sich 
zeigte, daß trotz aller Kritik vor allem von 
seiten der Arbeiterkammer und des OGB 
der eingeschlagene Weg zur Schaffung eines 
Arbeitsgesetzbuches richtig sei. Die Kodifika
tion sollte in 'großen zusammenhängenden 
Teilen erfolgen, und die darrnalige Regierung 
Klaus hatte die A'bsicht, den fertigen Gesetz
entwurf dem Parlament in der XII. Legislatur
periode vorzulegen. 

In der Regierungserklärung vom 27. April 
1970 bekannte sich auch das Minderheits
kabinett unter Bundeskanzler Dr. Kreisky zum 
Kodifikationsgedantken und zur eingesdll,age
nen Methode. Freilich Iberief Vizekanzler Ing. 
Häuser erst im September 1970 - also mit 
6 Monaten Verspätung - die Kodifikation'S
kommission, die ja an sich schon bestand und 
die seit 20. Jänner 1970 mit den Beratungen 
des Verhältnisses der zukünftigen Kodifika
tion zu den allgemeinen Grundsätzen des 
Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches wei
tergearbeitet hatte, wieder ein. Vi.zekanzler 
Häuser setzte am 24. September 1970 einen 
neuen Arbeitsaus'Schuß ein, der ab 16. Oktober 
1970 ein neues Betriebsverfassungsrecht erar
beiten sollte. Dazu wurden als Arbeitsunter
lage Entwürfe von Ministerialrat Professor 
Dr. Martinek und Hochschulprofessor Doktor 
Strasser einerseits und UniversitätsprofeSSor 
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Dr. Tomandl andererseits eingeholt. Darüber 
hinaus wurde ein beacbtliches Gutacbten von 
Hocbschulprofessor Dr. Friedrich Fürsten'berg 
aus soziologiscber Sicht eingeholt. Die Kom
mission arbeitete intensiv und war bereits 
nach den Vorstellungen Vizekanzler Häusers 
damals neu zusammengesetzt worden. 

Am 16. Juni 1972 löste Vizekanzler Häuser 
die. von ihm schon zuvor in ihrem Arbeitsstil 
mehrmals kritisierte Kodifikationskommission 
auf und setzte an ihre Stelle eine 19köpfige 
Kommission, der die Vertreter aller in Be
tr~cbt kommenden gesetzliChen und auf frei
williger Basis beruhenden Interessenvertre
tungen, nämlich OGB, Arbeiterkammer, Bun
deskammer, Industriellenvereinigung und Ar
beitgeberverband der Land- und Forstwirt
smaft sowie Fachleute lund Wissensdl,aftler 
auf dem Gebiet des Arbeitsrechtes und je ein 
Vertreter des Bundeskanzleramtes und des 
Bundesministeriums rfür soziale Verwaltung 
angehörten. In dieser Kommission, die sich im 
wesentlichen mit dem vorherigen Arbeitsaus
schuß 2 deckte, der ja schon :bestand, wurde 
die heutige Vorlage vorberaten. 

Der Ministerialentwurf, der aus dem Mini
sterium ertloß, widl weitgehend von vielen 
Vorstellungen der Beratungen innerhalb der 
Kommission a:b. Deswegen ist es ja dann im 
Begutadltungsverfahren zu so großen Schwie
rigkeiten gekommen. Die Arbeiten dieser 
Kommission zogen sicb unter anderem jedoch 
auch dadurch hin, daß Vizekanzler Häuser 
1971 eine Novelle zum Betrißlbsrätegesetz er
stellen ließ. Für uns damals unverständlich, 
wir wollten einen Gesamtkomplex haben. 
Er hat etwas vorgezogen, was in unseren 
Augen unnötig schien und nur Verzögerungs
taktik war. Er hat also eine Novelle zum 
Betriebsrätegesetz im Ministerium erstellen 
lassen, 1972 ein Jugendvertrauensrätegesetz 
fertigstellen lassen. Alles das hätte man ja 
unterbringen können im Gesamtkomplex. Im 
September 1972 hat er durch die Vorlage einer 
Novelle zum Betriebsrätegesetz die Drittel
vertretung im Aufsichtsrat einführen wollen. 
Alles sozusagen Vorgriffe auf das gesamte 
Arbeitsrecht, das wir novellieren wollten. Das 
hat natürlich die Arbeiten an der Betriebsver
fassung, die in einem Guß verabschiedet hätte 
werden sollen, verzögert. 

Ende 1972, nämlich am 28. Dezember, legte 
lug. Häuser den Entwurf eines Arbeitsver
fassungsgesetzes der Offentlichkeit vor. Für 
die Begutachtung dieses umfangreichen Mini
sterialentwurfes von 400 Seiten wollte Häuser 
lediglich zwei Monate einräumen. In der Folge 
--,- er hat dann einsehen gelernt, daß das nicht 
geht - wurde auch unter dem Druck. des Pro
testes der Offentlichkeit das allgemeine Be-

gutachtungsverfahren bis Ende März 1973 
erstreckt, und für die Sozialpartner bis Mitte 
Mai 1973. Aber noch Anfang 1973 erklärte der 
Vizekanzler, daß die Kodifikation des Arbeits
rechtes in der Form des vorgelegten Arbeits
verfassungsgesetzes j-edenfalls vom National
rat· bis Juli 1973 zu verabschieden sei und 
nötigenfalls auch mit einfacher Mehrheit; also 
mit einer politischen Lösung, ohne Rücksicht 
darauf, welche Fragen fachlicher Natur sich 
dabei noch ergeben könnten. Und wie viele 
fachliche Fragen sich ergeben haben, geht 
daraus hervor, daß in dies'en Partnerschafts
gesprächen weit über 100 Abänderungsanträge 
gemeinsam beschlossen wurden. Man hat also 
einsehen gelernt, daß dieser ursprüngliche 
Häuser-Entwurf dodl letzten Endes in der 
vorgelegten Form nicht brauchbar war. 

Am 27. und 28. Jänner 1913 tagte die OVP
interne Projektgruppe "Kodifikation des Ar
beitsr-echtes" unter dem verdienstvollen Dok
tor Meinhart und beschloß eine umfassende 
Stellungnahme zu dem 170 Paragraphen star
ken und 400 Seiten dicken Ministerialentwurf. 
Bereits am 22. Februar 1973 war die Stellung
nahme der Bundesfraktion Christlicher Ge
werkschafter fertig, die in der Folge dem OGB 
übermittelt wurde. Auf allen Ebenen - und 
das sei hier betont - bekannte sich die OVP 
zum Gedanken der Kodifikation und zur Mit
bestimmung. Zur Diskussion stand für die 
OVP nicht die ordnungspolitische Frage, ob 
mitzubestimmen sei oder nicht, sondern die 
Frage, wie soll sich die Mitbestimmung voll
ziehen, soll sie zu einem Selbstzweck werden 
oder zu einer Madltumverteilung werden oder 
soll sie, dem Sinne entsprechend, im Zeichen 
der Bildung einer echten, humaneren Gesell
sebaft wirken. 

Die Vertreter <des OAAB und der Fraktion 
Christlicher Gewerkschafter konnten in der 
Arbeiterkammer bei den Diskussionen des 
Entwurfes vom 12. bis 14. Februar sowie spä
ter im Sozialpolitischen Ausschuß der Arbei
terkamm-er Wien eine umfangreiche Stellung
nahme zum Ministerialentwurf abgeben. Die 
Kammerräte - und hier möchte ich dankend 
erwähnen, daß wir eine Reihe von sehr akti
ven Sachbearbeitern und Mitarbeitern hatten 
- Karl Daller und Hans Klingler, die uns 
damals bei den Verhandlungen vertraten, 
waren hier entscheidende Wortführer, die auch 
in den sozialpartnersdlaftlichen Expertenge
sprächen auf Gewerkschaftsseite teilnahmen. 
Schon ab 22. und 27. März 1973 kam es zu 
fraktionellen Gesprächen zwischen der sozia
listischen Fraktion und unserer Fraktion, wo
durch es überhaupt erst ermöglicht wurde, 
hier in weiten Gebieten einen Konnex herzu
stellen. 
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Vor dem Hintergrund des für den Entwurf 
sehr kritischen Presseechos entschloß sich 
Vizekanzler Häuser doch, auch offiziell den 
Weg des Gespräches der Demokratie durch 
Diskussion und durch bessere Argumente und 
nicht bloß der zahlenmäßigen Mehrheit zu 
gehen. Ursprünglich schien es ja so, daß auch 
dieses Gesetz ähnlidl wie die 29. Novelle zum 
ASVG mit einer politischen, knappen, hauch
dünnen Mehrheit durchgepeitscht würde. Am 
19. April fanden die ersten Gespräche der 
Wirtschaftspartner, die sogenannten Präsiden
tengespräche statt. 

Am 3. Mai 1973 nahmen die Experten der 
Sozialpartner die Beratungen des Arbeitsver
fassungsgesetzes auf, und am 10. November 
1973 konnte auf Präsidentenebene eine end
gültige Einigung erzielt werden. 

Der Arbeitsverfassungsgesetzentwurf, wie 
er Gegenstand der Regierungsvorlage vom 
28. Juni 1973 war, konnte mit weit über hun
dert Abänderungsanträgen einvernehmlich im 
Sozialausschuß am 7. Dezember 1973 in die 
Gestalt der heutigen Vorlage gebracht werden. 

Uber 100 Abänderungsanträge waren also 
notwendig, um aus dieser Vorlage ein brauch
bares - und wir hoffen, es wird ein einiger
maßen brauchbares - Gesetz zu machen. 

Ein wesentlicher Teil des Arbeitsrechtes, 
nämlich das kollektive Arbeitsredlt einschließ
lich der Betriebsverfassung, ist damit einer 
Teilkodifikation des Arbeitsrechtes zugeführt 
worden. Dennoch ist der Kodifikationsgedanke 
durch dieses Gesetz nach wie vor in zweifacher 
Weise unvollständig verwirklicht. Eine sinn
volle Kodifikation des Arbeitsrechtes, die an
gesichts der Dynamik dieses Rechtsgebietes 
nie in einem Guß ohne entsprechende Teil
kodifikationen gelingen wird, sollte durch ab
gerundete Materien der Teilkodifikation be
stimmt sein. Das kollektive Arbeitsrecht in der 
vorliegenden Fassung erfordert aber sehr 
wesentlich nicht nur die Regelung des mate
riellen Rechtes, sondern auch eines entspre
chenden Verfahrens. 

Der dritte Teil dieses Entwurfes - und das 
bedauern wir - macht aber deutlich, wie not
wendig eine Kodifikation des Arbeitsverfah
rensrechtes wäre, und es muß bedauert wer
den, daß die Zielvorstellungen für ein ökono
misches, schnelles, richtiges und gerechtes 
Verfahren aus diesem Teil III noch in keiner 
Weise hervorleudlten, die so oft angekündigte 
Sozialgerichtsbarkeit stellt nach wie vor ein 
offenes Problem dar. 

Wenn man sich auch andererseits vorstellt, 
welch eine ungeheure Masse von anderen Vor
lagen im Justizausschuß vorliegt, muß man 
auch hier befürchten, 'daß das Arbeitsver-

fahr·ensrecht noch längere Zeit bis zur Ver
wirklichung in Anspruch nehmen wird, und 
daß hier Klüfte aufklaffen, die zu großen Un
gereimtheiten und Schwierigkeiten führen 
werden, aus denen sich eine Redltsunsicher
heit in der Rechtsprechung ergeben wird. 
(Präsident Dr. Mal eta übernimmt den Vru
sitz.) 

Der zweite Schwächepunkt der Kodifikation 
durch dieses Gesetz ist, daß das Gesetz gleiche 
Materien gemäß § 108 ff, nämlich die Mitwir
kung in wirtsdlaftlichen Angelegenheiten, 
nidlt vollständig regelt. § 110 Abs. 8 nimmt 
die verstaatlichte Industrie - soweit sie 
Gegenstand der Stahlfusion- und Buntmetall
fusionsgesetzgebung war - aus, obwohl diese 
Mitbestimmungsregelungen durchaus Gegen
stand des Arbeitsrechtes sind und jedenfalls 
in einer Kodifikation des Arbeitsrechtes mit 
dabei sein sollten. 

So haben wir also neuerdings, obwohl wir 
uns heute wahrscheinlich brüsten werden, ein 
gemeinsames großes Werk geschaffen zu 
haben, wieder verschiedene Rechtsgrundlagen 
für verschiedene Gruppierungen von Men
schen; es gibt also nach wie vor Arbeitnehmer, 
deren Rechtsgrundlage nadl zweierlei Maß ge
messen wird. 

Hier waren aber, glaube ich, parteipoli
tisdle Uberlegungen der SPO und insbeson
dere des Herrn Bundeskanzlers von entschei
dender Bedeutung, denn vom Sachbereich her 
wäre - wie ich eben erwähnte - ein einheit
licher Guß des gesamten Arbeitsrechtes abso
lut erforderlich. Auch hier hätte absolut ein
heitlich vorgegangen und nicht vorschnell aus, 
ich möchte fast sagen, macht- und einfluß
politischen Gründen eine Entsdleidung herbei
geführt werden müssen. 

Hier und bei dieser Gelegenheit ist auch 
noch zu erwähnen, daß eine der Grundlagen, 
daß wir überhaupt das Arbeitsverfassungs
recht verwirklichen können, das von Frau 
Minister Rehor im Jahr 1968 geschaffene 
Arbeitsmarktförderungsgesetz ist. Das Ar
beitsmarktförderungsgesetz war eine Voraus
setzung, daß heute über Mitbestimmung ge
redet werden kann, daß für jeden ein Arbeits
platz erreichbar sein soll und muß. 

Es wird uns christlichen Gewerkschaftern 
und als OAABlern manchmal als Schwäche 
vorgehalten, daß wir in der Zeit, als wir die 
Mehrheit hatten, nicht unsere Zielvorstellun-: 
gen zur Mitbestimmung verwirklichten, son
dern uns mit der Kodifikation des Arbeits
rechtes begnügten. Aber Mitbestimmung und 
Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand sind 
Ziele, die leider in OGB-Kongressen erst seit 
1971 gründlicher in Angriff genommen und 
zur Kenntnis genommen wurden. Früher hat 
es solche Diskussionen auf offizieller Ebene 

94. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 23 von 138

www.parlament.gv.at



9200 Nationalrat XIII. GP - 94. Sitzung - 14. Dezember 1973 

Wedenig 

im OGB überhaupt nicht gegeben. Es war da
her notwendig, andere brennende arbeits
rechtliche Probleme vorzunehmen, um end
gültig zur gemeinsamen Arbeitsverfassung zu 
kommen. 

Es muß davor gewarnt werden - und das 
möchte ich betonen -, Mitbestimmung nur als 
ein zu verwirklichendes Ziel zu sehen. Sie ist 
nur ein, heute zugegeben sehr aktueller, aber 
eben ein Teilwert innerhalb der Gesellschaft. 
Auch auf dem Gebiet einer funktionierenden 
EIgentumsordnung, einer Unternehmensver
fassung, die auch den Kleineigentümer als 
Aktionär, als stillen Gesellschafter und Mit
beteiligten aus der anonymen Einflußlosigkeit 
heraushebt, hat früher oder später etwas zu 
geschehen, wenn die Mitbestimmung das wer
den soll, was wir uns unter ihr vorstellen, 
nämlich ein Fundament der Mitentscheidung, 
aber damit auch der Mitverantwortung. Und 
Mitverantwortung läßt sich richtig nur tragen, 
wenn man auch den Einfluß auf das gesamte 
Betriebsgeschehen hat. 

Nun, meine Damen und Herren, ich habe 
diesen geschichtlichen Ablauf deswegen kurz 
vorgenommen, weil es notwendig ist, erstens 
auf die Meinung, die Kollege Hofstetter hier 
vertreten hat, es wäre nur ein sozialistischer 
Vorstoß gewesen, zu replizieren und um klar
zustellen, daß innerhalb der Sozialistischen 
und der Sozialdemokratischen Partei niemals 
der Mitbestimmungsgedanke in vorderster 
Linie zu finden war; der Gedanke der Mitbe
stimmung des einzelnen war niemals vor
handen, sondern es war lediglich an eine Mit
bestimmung gedacht, die durch das Kollektiv 
und über das Kollektiv ausgeübt wird und die 
von oben her eine Art MaChteinfluß auf die 
Gesamtheit der Belegschaft ausüben kann. 

Ich möchte meine Ausführungen nicht schlie
ßen, ohne allen unseren Mitarbeitern, die bei 
dieser Gesetzeswerdung jahrelang Vorarbei
ten geleistet haben, vor allem aber auch un
seren Experten, die viele Monate an diesem 
Gesetzeswerk gefeilt haben, den herzlichen 
Dank unserer Fraktion auszusprechen. (Beifall 
bei der GVP.) 

Wenn wir mit dem endgültigen Ergebnis 
auch nicht ganz zufrieden sind, so wollen wir 
doch bekennen, daß es ein Schritt vorwärts ist, 
ein Schritt weiter zu unserem Ziel, eine Ge
sellschaftsordnung zu erricht'en, in der der 
Mensch alle seine Kräfte frei zur Entfaltung 
bring-en kann, eine Gesellschaftsordnung, in 
der die Freiheit des einzelnen nur ibeschränkt 
ist vom Freiheitsraum des Nächsten, und eine 
Gesellschaftsordnung, in der die Solidarität als 
eine natürliche Fol.ge der Gleichberechtigung 
aUer Selbstverständlidtkeit g'eworden ist. In 
diesem Sinne k'önnen wir diesem Gesetz un
sere Zustimmung geben. (Beifall bei der GVP.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
ist der Abgeordnete Tonn. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Tonn '(SPO): Herr Präsident! 
Hohes Haus! Wir haben vor zwei Wochen 
zwei bedeutende Gesetze in diesem Haus 
beschlossen: das Strafgesetz und .die Gewerbe
ordnung. Beide Gesetze sind von eminenter 
Bedeutung für uns, und ich möchte sagen, 
daß so wie bei diesen beiden großen Gesetzen 
auch die heutige Beratung über die Arbeits
verfassung und die Beschlußfassung darüber 
sicherlich ein historischer Tag für alle Arbeit
nehmer Osterreichs ist. Heute wird das jahr
z-ehntelange Str'eben Enfüllung finden, und 
viele hunderte sozialpolitische Resolutionen 
der Gewerkschaften beweisen das. 

Der Kern des Gesetzes, die Verbesserung 
bei der Mitbestimmung, muß aiber auch - das 
haben schon Vorredner getan - aus histori
scher Sicht betrachtet werden. Denn seit es 
Gewerkschaften gibt, war es ihr Ziel, nicht nur 
einen Platz in der Gesellschaft zu erreichen, 
sondern vor allemgeordnet'€ und gerechte de
mokratische Verhältnisse für die Arbeitneh
mer zu schaffen. 

War es ursprünglich am Beginn der Ge
werkschaftsbewegung der Kampf um die Ar
beitsbedingungen, der Kampf um Löhne und 
Arbeitszeit und all die Probl'eme des früh
industriellen Zeitalters, so geht es heute neben 
diesen Problemkreisen auch unter anderem 
darum, die Arbeitsplätze zu vermenschlichen. 
Wir wissen, daß es heute in vi-elen Betrieben 
ein Problem ist, daß die Maschinen nicht den 
Menschen angepaßt werden, sondern daß sich 
der Mensch der Maschine unterordnen muß. 
Auch hier ist die Mitbestimmung für den ein
zelnen Betriebsrat von primärer lBedeutung. 
Es ist nicht egal für den Arbeitnehmer in den 
Betrieben, ob das Fließband langsamer oder 
schneller läuft; es ist nicht egal, ob die Um
welteinflüsse, ob das nun Staub, Kälte, Nässe 
oder auch Hitz,e ist, im besonder-en der Lärm, 
nur als ein Fakor im betrieblichen Ablauf 
behandelt werden, sondern es geht darum, 
daß die Vermenschlichung des Arbeitsplatzes 
und die Vertretung des Betriebsr,ates bei die
ser Mitbestimmungsfrage entsprechend be
handelt werden können. 

Wenn nicht immer Betriebsräte die Trieb
feder für Verbesserungen im betrieblichen 
Proz.eß gewesen wären - so kann man immer 
wieder feststellen -, gäbe es keinen Fort
schritt, weil es vor allem der Faktor Produk
tionskosten war, der ,bei Verhandlungen in die 
Debatte geworfen wurde, und der Mensch 
le.ider sehr oft nur als sekundärer Faktor ge
golten hat. 

Es ist heute nicht mehr so, daß nur das 
Materielle allein Grundlage gesellschaftlicher 
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Wertvorstellung ist. Es gibt heute Bereiche im 
betrieblichen Alltag, die weit über die Vor
stellungen vergangener Jahrzehnte hinaus
gehen. Das vielleicht nur ganz kurz zu einem 
Detail des täglichen Betriebsablaufes. 

Als man vor 100 Jahren um Gewerkschaften 
gekämpft hat, war damals schon Grundlage 
des Kampfes ,der Wunsch nach Gleichberech
tigung. Weitere Marksteine auf dem Weg zum 
Heute waren das Betriebsrät'egesetz im Jahre 
1919, das Arbeiterkammergesetz im Jahre 1920 
und letzten Endes auch das Betriebsrätegesetz 
des Jahres 1947. 

Wenn mein Vorredner, Kollege Wedenig, 
hier den Versuch 'g,emacht hat, so zu tun, als 
wären sozialdemokratische Initiativen über
haupt nie in der Geschidlte der Arbeiterbe
wegung notwendig gewesen, als wären ,sie nie 
gewesen, dann muß man dazu sagen, daß es 
letzten Endes - und mein Kollege Hofstetter 
hat das schon erwähnt - Ferdinand Hanusdl 
war, der einer demokratischen Sozialges'etz
gebung zum Durcbbruch verholfen hat. 

Nach diesen drei geschichtlich bedeutsamen 
Gesetzen werden wir heute einen Beschluß 
fassen, der uns ein neues Arbeitsverfassungs
recht bringt. Es wird damit eine Entwicklung 
abgeschlossen, und der Beginn einer N euent
wicklung wird damit Tatsache sein. Wir dür
fen aber bei diesem Anlaß nicht vergessen, 
daß es in der Sozialpolitik und auch bei der 
Arbeitsverfassung keinen Stillstand geben 
darf. Ich stehe hier im Gegensatz zu Herrn 
Präsidenten Sallinger, der durchblicken ließ, 
jetzt müßte ,doch einige Zeit Ruhe sein. Ich 
bin als aktiver Betriebsrat der Meinung, daß 
es beim Arbeitsverfassungsrecht immer gilt, 
nach Neuem zu suchen, Neues in das Gesetz 
einzubauen. (Beifall bei der SPO.) 

Mit der Beschlußfassung über die heutige 
Gesetzesvorlag'e wird aber auch, meine sehr 
verehrten Damen und Herren, rechtlich nor
miert, was partnerschaftlich :in vielen Betrie
ben, in fortschrittlich geführten Betrieben, 
eigentlich schon verwiJ1klicht ist. Und wenn 
man den Arbeitnehmern s'ehr oft schon vorge
halten hat, daß die Wirtschaft unser Schicksal 
wäre, dann harben wir als Arbeitnehmer das 
Recht, an diesem Schicksal, das auch unser 
Schicksal i,st, entscheidend mitzugestalten. Die 
Mitbestimmung in diesem Arbeitsverfassungs
recht wird 'Uns hier weiterhelfen. Ich weiß 
schon und ich bin mir dessen bewußt, daß 
der heutige Ges·etzesbeschluß nicht der Schritt 
von der halben zur ganzen Betdebsdemokratie 
ist - dazu fehlt noch einiges -, aber es ist 
ein gewaltiger Schritt von der halben zur voll
endeten Betriebsdemokratie, ,Das, meine sehr 
verehrten Damen und Herren, trotz heftiger 
Querschüsse bei der Vorlage dieses Entwurfes. 

Wenn mein Vorredner, Kollege Wedenig, so 
auf Kavaliersart über die Pressekampagne im 
März und April hinweggegangen ist - er hat 
das Ganze als kritisdle Pressestimmen be
zeichnet -, so glaube ich, muß man doch im 
Interesse der historischen und politischen 
Wahrheit noch einmal auf dieses demagogisch, 
publizistisch gefärbte Sperrfeuer eingehen. 

Ich habe mir die Mühe gemacht, einige 
solcher Pressestimmen und Flugblätter heraus
zusuchen. Besonders hervorgetan hat sidl da
mals, im Frühjahr dieses Jahres, die "Arbeits
gemeinschaft für Politik und Wirtschaft". Chef
redakteur ist Herr F'erdinand Manndorff. (Abg. 
W e den ig: Wer ist das?) Falls Sie es nicht 
wissen sollten, Herr Kollege Wedenig, es ist 
das ein offenes Geheimnis: Er schreibt unter 
anderem die Reden Ihres Part'eiobmannes, 
und daher ist eine Verbindung zur OVP, 
glaube im, gegeben. Ich bin auch bereit, mich 
mit Ihnen, Herr Kollege Wedenig, anschlie
ßend darüber zu unterhalten. ich weiß nicht, 
spielen Sie den Unwissenden oder sind ,Sie 
wirklich so unwissend. Aber das ist ein Pro
blem, das Sie sich selbst in Ihrer Partei aus
machen. 

Diese "Arbeitsgemeinschaft für Politik und 
Wirt,sdlaft" hat in sehr demagogischer Weise 
den Entwurf dieses Arbeitsverfassungsrechtes 
unter Beschuß g,enommen.Man hat unter an
derem verlangt, daß "die Mitwirkung des 
Arbeitnehmers in den für ihn überschaubaren 
Bereidlen des Betriebes sinnvoll weiterzuent
wickeln" wär,e. Nun weiß jeder Gewerkschaf
ter, weiß jeder Betriebsrat, daß es schon für 
einen Betriebsrat sehr sdlwer ist, den gesam
ten Betrieb - ich rede hier von größeren Be
trieben - zu überschauen und zu durch
schauen. Hier wollte man nichts anderes, als 
den Arbeitnehmer nur mit den Problemen 
seines Arbeitsplatzes zu konfrontieren, und 
alles andere dürfte ja für ihn nicht von Inter
esse sein. 

Es heißt aber hi'er auch unter anderem: "Der 
Aufstieg eines Arbeiters oder Angestellten zu 
höheren Positionen und damit zu höherem 
Eirrkommensoll in Zukunft vom :Betriebsrat 
verhindert werden können." Meine sehr ge
ehrten Damen und Herren! Bisher waren es 
immer die Betriebsräte, die das gefördert 
haben, und in vielen Fällen wurde es viel
leicht .auch von Unternehmern verhindert. Man 
könnte diese Dinge weiter fortsetzen. 

In der ersten Ausgabe, die sich mit ·dem 
Problem Mitbestimmung besdläftigt hat, hat ·es 
am Schluß geheißen: "Man muß sich w.irklich 
fragen: Welche politischen Tendenzen verfolgt 
die heutige Bundesregierung eigentlich, wenn 
sie derartige Gesetze in Osterreich einführen 
will?" Dazu muß man heute - auch im Inter-
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esse der hi·storischen Wahrheit - sagen, daß 
wir mit diesem Gesetz, ganz einfach gesagt, 
einen demokratischen Nachholbedarf zu be
friedigen versuchen. (Beifall bei der SPO.) 

Man k'önnte ja vieles noch über diese Flug
blätter sagen, alber in Anbetracht der heutigen 
Tagesordnung will ich mir das ersparen. Aber 
man hat auch wied·er die berühmte - schon 
lange totgeglaubte - Rote Katze hervorge
holt, hat davon g,eschrieben, daß die gesamte 
Marktwirtschaft, daß unsere gesamte Ordnung 
gefährdet wäre, wenn dieser Gesetzentwurf 
beschlossen werden würde. (Abg. G.r a f: Der 
Entwurf war schlecht! Das halten wir heute 
noch aufrechtl) Die Handelskammer Nieder
österreich, Herr Abgeordneter Graf, hat ein 
Flugblatt an die Unternehmer versandt, wo 
es heißt: Der Betriebsrat wird dann entschei
den über Arbeitszeit, Urlaub und Schulung, die 
GewerksChaft hat uneingeschränkt Zutritt zu 
Ihrem Betrieb. - Kurioserweise hat man 
etwas dagegen, wenn die Gewerkschaft in 
den Betrieb kommt, um die Interessen der 
Arbeitnehmer zu vertreten. Die Unternehmer 
aber haben nichts dagegen, wenn sie die 
Gewerkschaft für gewiss·e Dinge brauchen, die 
Gewerkschaft zu sich einzuladen. Also alles 
Dinge, die hier sehr demagogisch aufgebaut 
sind. 

Eine Pressemeldung möchte ich besonders 
erwähnen, weil sie in der Zeitung "Die 
Industrie" am 13. April dieses Jahr·es gestan
den ist und wo Herr Dr. Gottfried Stepski
Doliwa, der ein bekannter Industrieller ist, 
zur Mitbestimmung gesagt hat: "Ich möchte 
noch hinzus'etzen, .daß die parlamentarische 
Demokratie eine Gesellschaftsform ist, die viel 
Geld und viel Z,eit zu ihrer Verwirklichung 
erfordert. In ,der Wirtschaft haben wir weder 
viel Geld noch viel Zeit. Dies zeigt" - so 
Dr. Stepski-iDoliwa -, "jedenfalls für mich, 
die Grenzen der oft zitierten Demokratisierung 
der Wirtschaft." 

Ich glaube, das aus dem Munde eines Indu
striellen sagt eigentlich alles über die Ein
stellung zu den Gewerkschaften, zu den Be
triebsräten und auch zu den Arbeitnehmern. 

Es ist ein eigenartiges Verhalten gewesen, 
das diese Diskussion um den Arbeitsrechts
entwurf durchzogen hat. Es war eindeutig, 
daß man dieses Gesetzeswerk hinausschieben 
wollte. (Abg. G r a f: Soll er Ihnen um den 
Hals iallen? Was wollen Sie denn eigentlich!) 

Herr Abgeordneter Mussil! Der schwarze 
Faden der Verpolitisierung, den die Bundes
kammer im Rahmen dieser Aktion praktiziert 
hat, war mehr als deutlich. Anscheinend paßte 
zu Beginn dies'er Entwicklung die Mitbestim
mung nicht in die Sozialpartnerschaftsideolo
gie gewisser Kreise. Man hat damals mit 

Schlagworten umhergeworfen: Ideologie der 
Verpolitisierung, Macht de·s Apparates und so 
weiter; so hat man in der OffentliChkeit argu
mentiert. Man hat versucht, den Arbeitneh
mern einzureden, es müßte alles versachlimt 
werden, es 'ginge ohne Ideologie genauso und 
so weiter. Aber man hat nimt davon gespro
Chen, daß man vielleicht auch bereit ist, in den 
Unternehmen die eigene Hierarchie etwas ab
zubauen. An der will man festhalten, weil sie 
ja zum Nutzen der Unternehmer ist. Wenn wir 
versaChlichen - und ich bekenne mich daz.u, 
meine Damen und Herren ,von d·er Volks
partei -, dann von der gleichen Ausgangs
basis aus und mit gl,eichen Waffen. 

Wenn man auch im April geschrieben hat, 
daß es haarsträubend sei, daß ,der Betriebsrat 
sich parteipolitisch binden müßte, und einiges 
·andere mehr, dann muß man dazu sagen, 
daß es das Recht in der Demokratie ist, sich 
politisch zu bekennen. 

Ich nehme nicht an, daß Sie das gerade den 
Betriebsräten verwehren wollen. (Abg. G ra f: 
Auch für den Unternehmer gilt das!) Wenn 
Sie, Herr Abgeordneter Graf, das gleiche 
ReCht für die Unternehmer in Anspruch neh
men (Abg. G ra f: Natürlich!), dann muß ich 
Ihnen sagen: Niemand von uns hat Ihnen die
ses Recht eingeengt, noch bestritten. (Abg. 
G r a f: Das sollten Sie versuchen!) Sie haben 
es aber versucht. Sie haben es aber versucht, 
bitte! (Abg. G.r a f: Wir haben uns unserer 
Haut gewehrtJ) Im 'glaube, es .ist eine Ang·e
legenheit der AJ1beitnehmer, wenn sich ein 
Betriebsrat politisch bekennt, denn letzten 
Endes findet alle drei Jahre eine .ßetr.iebsrats
wahl statt, und wenn die Arbeitnehmer mit 
dem politischen Bekenntnis und mit .der Tätig
keit der Betriebsräte nicht einverstanden sind, 
dann gibt es ein demokratisches Mittel: man 
wählt eben jemand anderen. 

Weil wir von der Wahl sprem'en, möchte 
ich auch gleich dem Herrn Abg·eordneten Mel': 
tel' etwas sagen heziehungsweise richtigstel
Ien. Herr Abgeordneter Melter, Sie haben zum 
§ 55 Abs. 4 gesproChen, betreffend den Wahl
vorschlag in kleinen Betrieben, und haben das 
mit Zahlen untermauert. Dazu möchte ich nur 
eines richtigstellen: Sie haben unter anderem 
gesagt, daß während der Beratungen der Aus
druck gefallen wäre, daß die Sozialisten nicht 
für Querulanten seien. Im möchte sagen, daß 
dieser Ausdruck niemals gefallen ist, daß wir 
aber betreffend Ihrer Kritik der Meinung 
sind, daß jede wahlwerbende Gruppe auch in 
einem kleinen Betrieb eine gesunde Ausgangs
basis haben sollte. Daher ist diese Bestim
mung auch im Gesetz drin. 

Wenn man diese Diskussionen und diese 
Kritik betrachtet, dann muß man sagen: etwas 
mehr politisches fair play, meine Damen und 
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Herren, wäre angebracht gewesen. Es hat der 
April gezeigt, daß man auf einem solmen 
Sektor nicht mit geistigem Standgas argumen
tieren kann. Wann immer in Unternehmer
kreisen das Thema Mitbestimmung zur Sprache 
gekommen ist, hat man von außen versucht, 
Gedanken an Marx hineinzupflanzen, die Ost
staaten zu zitieren, das Ende der Demokratie 
zu prophezeien, man hat von der Ubermacht 
der Betriebsräte gesprochen, von der Macht 
der Gewerkschaft und einiges andere mehr. 
In Wirklichkeit ist es um prinzipielle betrieb
liche demokratische Fragen gegangen. Es ist 
heute so, daß menschliche Rechte und soziale 
Fragen auch in den Betrieben nicht nur vom 
Materiellen her betrachtet werden können. 
Das zeigen Beispiele ganz eindeutig. Es zeigt 
sich aber auch, daß der Kapitaleinsatz und die 
Arbeitskraft im Betrieb gleichberechtigte Part
ner sind und daher auch eine gleidlberechtigte 
Ausgangsbasis brauchen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Man könnte jetzt sehr viel über die Praxis in 
den Betrieben reden. Ich bin immerhin 13 
Jahre Betriebsratsobmann gewesen, bin heute 
noch Zentralbetriebsratsobmann in einem Be
trieb, der eine Aktiengesellschaft ist, der 
einen Aufsichtsrat hat, in dem die Creme der 
Unternehmer Osterreichs sitzt. Ich muß gleich 
sagen, daß ich in diesen 13 Jahren ein sehr 
gutes Verhältnis zum Betrieb, zur Firmen
leitung gehabt habe, das möchte ich ausdrück
lich hier betonen und unterstreichen, möchte 
aber auch dazusagen, daß dieses Arbeitsver
fassungsgesetz dennoch notwendig ist, weil 
es in vielen Betrieben nicht so ist. 

Es werden aber auch in Betrieben, wo der 
Betriebsrat sehr stark ist, manchmal Dinge 
gemacht, die einfach wirtschaftlicher Macht
mißbrauch sind. Ersparen Sie mir Details, die 
will ich hier nidlt bringen. Was sich zum Bei
spiel in vielen Betrieben im Zusammenhang 
mit dem Verkauf des "Kurier" an wirtschaft
lichem Mißbrauch getan hat, darauf möchte 
ich nicht näher eingehen. Man hat Tochter
firmen von bekannten Betrieben, die man in 
der Offentlidlkeit nicht kennt, dazu benützt, 
sich im "Kurier" einzukaufen, dann wurde 
diese Tochterfirma· im "Kurier" veröffentlicht. 
Kein Mensch hat gewußt, um was es 
hier geht. (Abg. G r a i: Was geht Sie das 
überhaupt an?) 

Ich möchte noch auf die multinationalen Kon
zerne verweis'en, die auch .in Osterreich ihren 
Sitz haben, wo die 'Mitbestimmung von Bedeu
tung ist, und all die Dinge, die es gibt. 
(Abg. G r a f: "Express"! - Abg. Mit te r e r: 
Erinnern Sie sich an den "Express"!) Herr 
Abgeordneter Miti'erer! Wenn es ums Er
innern geht, dann kann ich mich an eines er-

innern; Sie müßten sich an vieles erinnern. 
Das ist der Unterschied. 

Ich möchte sagen, daß mit dieser AI1beits
verfassung auch etwas erreicht wird, was 
bisher in der geschidltlichen Entwicklung zwar 
langsam abgebaut wurde, ,aber doch immer in 
Unternehmerkreisen so quasi die Grundten
denz war. Man hat, beginnend im vorigen 
Jahrhundert, schon immer versucht, den Haus
herrnstandpunkt im eigenen Betrieb durchzru
setz'en, und war immer sehr gerne bereit, das 
Risiko auf .dem Rücken der Arbeitnehmer zu 
sozialisieren und, wenn es gegangen ist -
nicht in den letzten Jahren, muß ich dazu sa
gen -, den Gewinn zu monopolisieren. 

Daher ist es umso 'erfreulicher ... (Zwi
schen~uf des Abg. Dr. Mus s i 1.) Herr Abge
ordneter Mussill Ich kenne Sie so lange, wü 
sind miteinander in der Krankenkassa Ni'eder
österreich gesessen. (Abg. Dr. Mus s i 1: Ich 
kann mich erinnern: Da waren Sie noch ein 
vernünftige.r Mensch!) Damals waren Sie 'ein 
äußerst netter Mensch, Sie sind es heute auch 
noch, nur Ihre Zwischenruf,e sind halt manch
mal nicht passend, da kann man nichts machen. 
(Beifall bei der SPO. - Abg. G r a f: Ja, von 
Ihrer Schau her!) 

Ich muß noch dazusagen, daß es uns als 
Betriebsräte und aktive Gewerkschafter freut, 
daß letzten Endes die Vernunft und die Sach
lichkeit gesiegt haben, daß wir heute ein Ge
setz beschließen werden, das einen weiteren 
Fortschritt bringt. 

Und wenn hi'er den Interessenvertretungen 
besonders gedankt wurde, dann soll dieser 
Dank an die Interessenvertretungen kein 
Koalitionsgewimmer ·sein, sondern ganz ein· 
fach der Dank dafür, daß wir uns in Osterreich 
in jeder Phase der Aruseinanders'etzungen zu· 
sammensetzen und über die Dinge ohne Emo· 
tionen Iberaten können. 

Das, meine sehr geehrten Damen und Her
ren, wäre von meiner Warte aus zu dieser 
Arbeitsverfassung zu sagen. Wenn wir aus 
diesem Blickwinkel dieses Gesetz betrachten, 
dann wird es, wenn es in Kraft getreten ist, 
zeigen, daß Mitbestimmung etwas ist, was 
nicht nur der Demokratie -entspricht, sondern 
daß die betriebliche Mitbestimmung ein Glied 
in der Kette unser'er Gesellschaftsordnung ist, 
das, wenn es eingefügt wird, zur weiteren 
lHumanisierung unserer Vorstellungen bei
tragen wird. (Beifall bei der SPO.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
ist der Abgeordnete Dipl.-Ing. Hanreich. Ich 
erteile es ihm. 

Abgeordneter Dipl.-Ing. Hanreich (FPO): 
Herr Präsident! Hohes Haus! Mein Vorredner, 
d'er Abgeordnete Tonn, ist auf das Argument 
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meines Kollegen Melter eingegangen, daß in über .im klaren -gewesen, daß auch innerbe
dem uns nun vorliegenden Gesetz insofern ein triebliche Beziehungen einer Reg-elung durch 
Problem verborgen sei, als das Wahlgeheim- die Gesetze bedürfen. 
nis, das in der Verfassung gesichert ist, nicht 
gewährleistet se.i, und hat g'emeint, es sei eben 
doch notwendig, daß eine Gruppe, die sich um 
ein Betriebsratsmandat bewirbt, von vornher
ein -eine gewisse AbstütZ'ung habe. 

Ich glaube, man sollte sich ger·ade ,bei den 
kleinen Betrieben doch nicht auf einen so for
malistischen Standpunkt stellen. Ich möchte 
gar nicht darüber diskutieren, ob das, was 
als Ausschaltung der Querulanten bezeichnet 
worden ist, richtig ist oder nIcht. Ich glaube 
nur, in kleinen Betrieben sollte der einzelne 
uneing-eschränkt das Recht haben, anzutreten 
und sich um einM,andat zu bewerben, ohne 
vorher schon mehr als die zur Wahl notwen
dige Zahl von Anhängern mobilisieren zu 
müssen. 

Es ist mir unverständlich, daß die Kollegen 
der sozialistischen Fraktion nicht bereit sind, 
unserer Uberlegung zu folgen, daß es doch 
nicht im Sinne des Wahlgeheimnisses sein 
kann, wenn für die Zulassung zur Wahl bereits 
mehr Unterschriften erbracht werden müssen, 
als dann Stimmen für die Wahl zum Mandatar 
notwendig sind. 

Es ist ganz richtig gesagt worden, daß diese 
Problematik nicht 'nur hier besteht, sondern 
daß dieselbe Ungereimtheit uns auch in Ni-e
derästerreich bei den Gemeinderatswahlen 
durch die Gemeindewahlordnung nach wie vor 
Schwierigkeiten bereitet. Auch dort ist es teil
weise noch immer so, daß mehr Unterschriften 
beigebracht wer.den müssen, ,als dann letztlich 
Stimmen zur Erreichung eines Mandats not
wendig sind, und das bedeutet, daß das ver
fassungsmäßiggesicherte Recht auf geheime 
Wahl nicht ausreichend gegehen ist. 

Ich würde doch bitten, di'e Grundhaltung 
zu diesem Problem noch einmal zu überprüfen 
und sich damit auseinanderzusetzen, denn -
wie ganz richtig von den Kollegen der sozi·a
lü.tischen Fraktion gesagt wurde - das heu
tige Gesetz ist sicher für den momentanen 
Stand gut fund zweckmäßig, aber -es wird in 
dem einen oder anderen Fall einer Weiterent
wicklung bedürfen, und wir Freiheitlichen wür
den es sehr begrüßen, wenn das eine W'eiter
entwicklung im Sinne der Absicherung des 
Grundrechtes des Wahlg,eheimnisses wäre. 

Die wirtschaftlichen Aufgaben, die einem 
Betrieb g'estellt sind, die wirtschaftlichen Ziel
setzungen, die ein ,Betrieb verfolgt, sind von 
uns Freiheitlichen seit jeher als .eine gemein
same Aufgabe zwischen Arbeitnehmern und 
Arbeitgebern, zwischen Arheit und Kapital, 
angesehen worden. Wir sind uns immer dar-

Wir glauben aber auch, daß solche Gesetze, 
die eine so große Zahl von Staatsbürgern be
treffen, eine breite Basis haben müssen. Daher 
begrüßen wir es, daß man in langen Verhand
lungen zu einer einhelligen und einvernehm
lichen Meinung gefunden hat, die natürlich den 
einen oder anderen Fehl-er aufweist, die aber 
doch sichert, daß dieses Gesetz auch mit der 
Zustimmung aller Betroffenen vollzogen wer
den kann und daß die :Bereitschaft zum Voll
zug dieses Gesetzes -auf allen Ebenen g-egeben 
ist. Diese partnerschaftliche Grundhaltung, die 
auch in dem gemeinsamen Beschluß dies-es 
Gesetze,s zum Ausdruck kommen wird, ist 
auch in der betrieblichen Praxis die unum
gänglich notwendige Vorauss-etzung für eine 
erfolgreiche Lösung der gemeinsamen Aufga
ben. 

Dabei ist uns klar, daß diese Betri-ebsverfas
sung, dieses Arbeitsvierfassungsgesetz nur eine 
Basis ist, auf der die gemeinsame Arbeit auf
Ibauen soll. Es wird zur V-erbesserung der 
innerb.etrieblichen Situation, des Verhältnisses 
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, 
noch zahlreicher Änderungen auch in anderen 
Gesetzen bedürfen. Es sei hier nur auf die 
Steuerg-esetze verwiesen !Und auf die not
wendigen Maßnahmen zur Regelung der Ver
mögensbildung. Es sei darüber hinaus ver
merkt, daß diese gemeinsamen AufgabensteI
lungen ja weit über den Betrieb hinausre.ichen, 
hinein in die V-erbindung von Betrieb und 
Wissenschaft, von Betrieb und Forschung, weit 
hinein in die Verbindungen zwischen Betrieb 
und Offentlichkeitin jeder Form. 

Die heute zu beschließende Arheitsverfas
sung ist Anlaß ·genug, darüber nachzudenken, 
wie intensiv die A1bhängigkeit zwischen den 
beiden am Betriebsgesch1ehen beteiligten Part
nern ist, wie wesentlich die Zusammenarbeit 
beider Teile ist und wie sehr sie aufeinander 
angewiesen sind. 

So, glaube ich, muß man auch die Situation 
v'erstehen, die als Herausforderung auch an 
den Mitarbeiter zur verstäIlkten persönlichen 
Entwicklung, zum verstärkten persönlichen 
Einsatz gerichtet wird. Diese Motivierung für 
eine gemeinsame Aufga'be ist ein altes, ein 
durch Jahrhunderte schon bewußtes Problem, 
wi-e aus einer Äußerung hervorgeht, die in 
Balthasar Gracians "Handorakel" zu finden 
ist, .das Schopenauer übersetzt hat, das aus 
dem 18. Jahrhundert stammt und in dem in 
der damals noch seihr autoritären Wertvorstel
lung geschrieben steht: "Seine Untergebenen 
in die Notwendigkeit des Handeins zu verset
zoen verstehen" und wo es dann heißt: "Eine 
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durch die Umstände herbeigeführte Notwen
digkeit zu handeln, hat manche mit einemmal 
zu ganzen Leuten gemacht, wie die Gefahr zu 
ertrinken, Schwimmer. Auf diese Weise haben 
viele ihre eig·ene Tapferkeit, ja sogar ihre 
Kenntnis und Einsicht erst entdeCkt, was sonst 
unter ihrem Kleinmut begraben geblieben 
wäre." 

Ich glaube, daß man das, was in der Arbeits
verf.assung an Herausforderung,en an den ein
zelnen Mitarbeiter gericht,et wird, auch so zu 
verstiehen hat, als eine Aufforderung, sich mit 
diesen gemeinsamen Aufgabengenauer, inten
siver auseinanderzusetzen und seine eig,enen 
Fähigkeiten bewußt einzubringen, sich seiner 
eigenen Fähigkeiten überhaupt mit der Auf
gabensteIlung erst voll bewußt zu werden. 

Es wird an den Unternehmern liegen, diese 
Chance wahrzunehmen, ihre Mitarbeiter für 
die gemeinsame Aufgabe zu begeistern. Denn 
nicht nur im Unternehmen sind Mitarbeiter 
und Unternehmer miteinander als Produzenten 
verbunden, sondern auch als Konsumenten 
treten sie ihr.emgemeinsamen Aufgabenbe
reich von außen her wieder gegenüber, indem 
sie die Produkte der gemeinsamen Arbeit ver
brauchen. Sie sind auch dadurch miteinander in 
Verbindung, daß sie als Sparer die Vor.ausset
zungen dafür schaffen, daß das Fremdkapital 
oder Eigenkapital, das im Betrieb !benötigt 
wird, zur Verfügung steht. Auf diese Art 
und Weise schließen sich diese beiden Partner 
im gesamten wirtschaftlichen Ber,eich zu einem 
engen gemeinschaftlichen Komplex zusammen, 
der ganz deutlich in der Vielschichtigkeit der 
Mitbestimmung zum Ausdruck kommt, wobei 
wir mit diesem Gesetz einen erfreulichen 
Schritt zur Mitbestimmungsr,egelung auf der 
betrie'blichen Ebene setzen. 

Die überbetriebliche JMitbestimmung ist ja 
in Osterreich in einer Art und Weise ent
wickelt, die kaum mehr eine echte Erweiterung 
möglich macht, di.e wohl immer wieder einer 
Uberprüfung auf ihre zweckmäßigste Form 
bedarf, die jedoch sicher nicht weiter vertieft 
werden kann. Im Betrieb s·elbst aber wird 
durch dieses Gesetz - das ist erfreulich -
eine Vielfalt von Möglichkeiten geboten, der 
betrieblichen Partnerschaft und der persön
lichen Gl'eichberechtigung des Mitarbeiters im 
Unternehmen Rechnung zu tragen. 

In diesem Sinne hat sich auch unser "Fr.ei
heitliches Manifest" für die betriebliche Mit
bestimmung ausgesprochen, indem wir dort 
vermerkt haben: 

"Die betfi.ebliche Mitbestimmung soll die 
Idee der sozialen PartnerschaH innerhalb der 
Untemehmungen zur praktischen Auswirkung 
bringen. Die betriebliche Mitbestimmung darf 
nicht mit jenen Versuchen verwechselt wer-

den, die darauf aibzielen, außerbetrieblichen 
Instanzen eine Einmischung in das Betriebs
geschehen zu ermöglichen. Derartige Bestre
bungen lehnen wir schon d·eshalb ab, weil die 
Gefahr best~ht, daß lebenswichti~ Interessen 
des Betrieb.es geschädigt werden. Nach frei
heitlicher Auffassung ha'ben die Unternehmun
gen ein Recht darauf, gemäß ihr·er inneren 
Verfassung über ihre Ziele und Tätigkleiten 
frei zu entscheiden, solange sie sich in jenem 
Rahmen halten, der durch Gesetze und Grup
penV1erträge ohnedi,es gezog'en ist ... " 

Hier ist es nun erfreulich, daß dieser Rah
men, der gezogen wird, sehr weitgesteckt ist. 
Er enthält eine Fülle von individuellen Mög
lichkeiten, .gestuft nach Betriebsgrößen und 
Betfi.ebsaufgaben. Dadurch ist auch .die Vor
aussetzung gegeben, diesem Ziel, nämlich der 
eigenverantwortlichen Entscheidung über Ziele 
und Tätigkeiten, Rechnung zu tragen. Die Ent
scheidung über Ziele und Tätigkeiten im 
Unternehmen bestimmt die gesamte innere 
Entwicklung, die innere Struktur des Betrie
bes. 

Es ist daher richtig, daß ,ein gemeinsames 
Ziel gefunden werden muß, daß für die prak
tische Aufgabenstellung des Betriebes eine 
gemeinsame Zielsetzungeraribeitet werden 
soll, die den einzelnen bewußt und selbst
verantwortlich in den Rahmen des Betriebes 
stellt. 

In diesem Sinn haben .freiheitliche Unter
nehmer den Betriebsrat seit jeher als Partner 
g'esehen und dort, wo ein Betriebsrat wegen 
der Kleinheit des Betriebes nicht mÖiglich oder 
nicht vorhanden war, den einzelnen Mitarbei
ter stets als Gesprächspartner zur Erarbeitung 
dieser Ziele verstanden. 

Die betriebliche Praxis .geht - auch das 
hat mein Vorredner Tonn schon .festgestellt -
teilweise weit über das 'hinaus, was in dem 
Gesetz fixiert wird. Ich. '9'ebe zu, daß das nicht 
bei allen ß.etrieben der Fall ist, aber es gibt 
zahlreiche Beispiele, die bereits eine Form der 
Mitbestimmung, der Mitverantwortung gefun
den halben, die über die Vorschläg·e dieses 
Gesetzes hinausgehen. Es seien nur Gebauer 
und Lehrner beziehungsweise LeiH als di,e 
bekanntesten dieser Betriebe vermerkt. Man 
könnte auch andere anführen, die in sehr inter
essanten Details als Beispiel für die Verwirk
lichung partnerschaftlicher Prinzipien dienen 
könnten. 

Wenn etwa die Vorarlberger Firma Bohle 
bei internen Beratungen einen Vorsitzwechsel 
insof.ern durchführt, daß der jeweils verant
wortliche Mitarbeiter bei den Informations
gesprächen den Vorsitz führt, um dadurch 
seine eigene Position besser vertret·en zu kön
nen, dann ist das nicht nur eine Formalität, 
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sondern es ist ein Beweis dafür, daß in die
sem B-etrieb die Gleichberechtigung in der 
AufgabensteIlung Wirklichkeit geworden ist. 

Die freiheitliche Vorstellung war immer die: 
Arbeit soll nicht ausschließlich als eine Bela
stung, nicht ausschließlich als reiner Broter
werb gesehen werden, sondern als Element 
der persönliChen W·eiterbildung, der persön
lichen Entwicklung rund der persönlichen Ver
wirklichung. Sie stellt dadurch Anforderungen 
an dren ganzen Menschen, an den ganzen Mit
arbeiter. Das hedeutet, daß dem Mitarbeiter 
auch die Möglichkeit zur Ausbildung, die Mög
lidlkeit zum Erfassen des Setri·ebsgeschehens 
gegeben werden muß. 

In diesem Sinne ist es auch problematisch 
gewesen, daß man bisher die Arheitsz.eitver
kürzungen im w.esentlichen so durchgeführt 
hat, daß man den Mitarbeiter aus der Arbeits
z'eit in die Freizeit entlassen hat rund ihm nicht 
die Möglichk'eit gegeben hat, siCh hier, zwar 
fIeigestellt von der Tätigkeit, weiterhin den 
betrieblichen Interessen zu widmen und da-

setzt ist, soll vorher alle Möglichkeiten der 
Verhandlung ausschöpfen, die die Vorausset
zung dafür sind, daß der Betrieb in sich ge
festigt einvernehmlidl weiterarbeiten kann. 
Ich glaube, daß die Einrichtung dies.er Schlidl
tungsstelle eine sehr erfolgreiche Lösung ist, 
in möglichst unbürokratischer Weise Differen
zen, di.e im Betrieb selbst nicht beigelegt wer
den können, einem positiv.en Ergebnis zuzu
führen. 

Wir haben uns für dies'es Arbeitsverfas
sungsgesetz trotz einiger weniger Punkte, die 
nicht in unserem Sinne g·eregelt worden sind, 
ausgesprochen und wir glauben, daß mit die
ser Arbeit5'verfassungeine Voraussetzung ge
schaffen ist, die der partnerschaftlichen Ent
wicklung in den Betrieben einen weiteren 
Anstoß und weiter·e Entfaltungsmöglichkeiten 
gibt. 

In diesem Sinne hoffen wir, daß die Arbeits
verfassung dazu beitragen wird, die in den 
nächsten J ahTen auf uns zukommenden Pro
bl'eme zu lösen. (Beifall bei der FPO.) 

durch seine eigene Position innerhalb des Be- Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
triebes besser zu verstehren und besser an der ist der Abgeordnete Dr. Hauser. Ich erteile es 
Verwirklichung der g.emeinsamen Zielsetzung ihm. 
mitzuwirken. Ich glaube, daß die Forderung 
nach besseren Ausbildungsmöglichkeiten, die 
Forderung nach einer Schulung der Mitarbei
t'er nicht nur im Sinne der Ausbildung der 
fachlichen Qualifikation, sondern auCh im 
Sinne des Verständnisses für die gesamtbe
tri.eblichen Zusammenhänge nicht genug unter
strichen werden kann. 

Für die nächsten Jahre - davon bin ich 
überzeugt - werden uns nicht die leichtesten 
Aufg.aben jn der Wirtschaft gestellt sein, und 
die Arbeitsverfassung wird Gelegenheit genug 
haben zu beweis.en, inwieweit sie ein erfolg
reiches Instrument für die Bewältigung der 
auf uns zukommenden Schwierigkeiten ist. In 
diesem Sinn muß ,es als ein sehr erfreuliches 
Er.gebnis angesehen werden, daß man abge
lc.hnt hat, was im Vorschlag der Sozialisten 
verankert war, daß nämlich bei größeren 
Unternehmen letztlich die Entscheidung über 
den W'eiterbestandder Unternehmen, über die 
Aufg·abenstellung der Unternehmen aus dem 
Betrieb hinaus verlagert werden sollte. 

Die staatliche Wirtschaftskommission, di.e 
ja schon lange bestanden hat und die sich in 
ihrer bisheri'gen Tätigkeit nie bewährt hatte, 
ist zwar erhalten gebHeben, doch ist si'e nicht 
mehr zur entsdleidenden Instanz gemadlt wor
den, deren Empfehlung unlbedingte Folge zu 
leisten ist, sondern si'e ist eine Form von letz
tem Beratungsgremium geworden. Die davor 
geschaltete Schlichtungsst·elle, die von beiden 
Teilen im Unternehmen partnerschaftlich be-

Abgeordneter Dr. Hauser (OVP): Hohes 
Haus! Bei der Debatte über das Strafges'etz, 
die wir kürzlich hatten, Ihabe ich die Frage 
nach der Kodifikationsfähigkeit der parlamen
tarischen Demokratie aufgeworfen. Ich habe 
damals gesagt, man müsse diese Frage be
jahen. Jener Teil des Strafgesetzes, den wir 
g.emeinsam verabschieden konnten, war ein 
Bew.eis dafür, und ich habe schon damals er
klärt, daß auch das Arbeitsverfassungsgesetz 
dies'e Fähigkeit unter Beweis stellt. 

Zwar verändern wir heute nicht 110 Jahre 
alte Gesetze, sondern nur solche, die in dieser 
Zweiten Republik beschlossen wurden. Wir 
machen keine Gesamtkodifikation, aber doch 
eine umfassende Teilreform eines abg.eschlos
senen Rechtsgebietes. 

Auch hier waren jahrelange Vorarheit·en 
nöti'g, die in Kommissionen stattfanden, aber 
auch - das ist das Spezifikum - monate
lange Verhandlungen der Organisationen der 
Dienstgeber- und der Dienstnehmerseite. Am 
Ende steht nun ein .einvernehmlicher Gesetzes
beschluß und, wie ich glaube, ein Leibensbe
weis wohlverstandener Demokratie. 

Ende gut, alles gut, könnte man also sagen. 
Ich glaube aber, daß es doch nötig ist, auch 
auf die hinter uns liegenden großen Schwie
rigkeiten hinzuweisen. Denken wir an die 
Ausgangslage, an die schroffen -Differenzen, 
die uns zunächst getrennt haben, und an di,e 
Art, wie wir sie überwind'en mußten! Wir soll-
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ten nichts beschönigen, sollt'en aber aus der günstige Bereitstellung von Gütern und 
Art, wie wir diese Schwierigkeiten gemeistert Dienstleistungen zur Befriedigung unserer 
haben, für die Z.ukunft lernen. Lebensverhältnisse nicht g'efährdet werden 

Die Popularisierung dieses Gesetz'esvortha
bens erfolgte ja unter der Devis·e "M'ehr Mit
bestimmung und Demokratisierung der Wirt
schaft". Uberhaupt geistert ja die Formel der 
Demokratisierung aller Lebensbereiche schon 
lange durch unsere Gesellschaft. Di'e Frag·e ist 
immer nur, was man darunter im spezi1ellen 
wohl zu verstehen hätte. Denn Betrieb, Schule, 
Hochschule, Ehe, Familie, durchwegs Institu
tionen unserer Gesellschaft, sollen nach Vor
stellung mancher demokratisiert werden. Ich 
meine, daß dahinter der Versuch steckt, den 
Appeal, den die Demokratie in unser aller 
Augen hat, gl.eichsam zu einer Trägerrakete 
für Veränderungen in der Gesellschaft zu 
machen. 

Aber ich halte es doch für gut, sich bewußt 
zu sein, daß eine schematische Ubertragung 
des politischen Modells der Demokratie nic:ht 
immer sinnvoll sein muß. Denken Sie an den 
Be:reich der ethischen Normen, an wissen
schaftliche Erkenntnisse, an Fragen der Tec:h
nologie, an den kulturell-schöpf€rischen Be
reich, an jene Einrichtungen in unser·er Gesell
schaft, die Lebenserfahrung tradi'eren. Ic:h 
frage, ob hier mit dem Schema der "politischen 
Demokratie" viel angefangen werden könnte. 

Es gibt ein zweites Schlagwort zur Popula
risierung. Es ginge um den "A'bbau von Herr
schaftsverhältnissen", es g·ebe ungesunde 
Machtstrukturen, die beseitigt werden müßten. 

Ich stelle die Frage, ob es das Wesen dieser 
Lebensbezi'ehungen ist, die man demokratisie
ren will, daß Macht ausgeübt wird. Ist das 
Verhältnis zwischen Lehrer 'und Schüler ein 
Gewaltverhältnis, zwischen Eltern und Kin
dern ein Herrschaftsv-erhältnis? Ja ist auch im 
Bereich der Wirtschaft die Beziehung zwischen 
Unternehmern und Arbeitern und Angest€ll
ten im wesentlichen ein Herrschaftsverhältnis, 
oder dient nicht der iBetriebsorganismus in 
Wahrheit dem gemeinsamen Ziel der Lebens
bewältigung, der Herstellung von Gütern und 
Di,enstleistungen? 

W.enn man also ganz bewußt die angebliche 
Machtstruktur in den Vordergrund stellt und 
ihr übertriebene WesentIichkeit zumißt, um 
offenbar recht viel vom nötigen Albbau von 
Macht zu sprechen, dann ist doch der Verdacht 
berechtigt, ob nicht unter dem Schlei,er di'eser 
Argumentation nur neue Machtstrukturen auf
gebaut werden sollen. 

Ziel, gemeinsames Ziel muß es doch für alle 
sein, daß die Funktionsfähigkeit dies·er gesell
schaftlich'en Institutionen 'erhalten bleibt. Das 
heißt aber für den Bereich der ·Wirtschaft 
sicherlich, daß die rationelle, möglichst kosten-

soll. 

"Kostengünstig" kann natürlich nicht hei
ßen, daß wir Sklavenarbeit einführen. Sicher
lich soll di'eser Prozeß menschlich, unter den 
kultureUen Postulaten uns·erer heutigen Zeit, 
bewältigt werden. 

Deshalb wäre es sicherlich. ganz falsch, eine 
Skepsis gegen den Grundgedanken d'er Mit
bestimmung zu haben. Denn man sollte er
kennen, daß es tatsächlich in unserer Gesell
sch·aft gerade im rationallen Ber'eich des Wirt
sc:haftens ein wachsendes Bedürfnis nach Ver
menschlic:hung der sozialen Beziehungen gibt, 
nach einer stärkeren Berücksichtigung der Per
son des einzelnen, nach mehr Humanität in 
der Arbeitswelt. Es besteht also ein Bedürfnis 
nach Sinnerfüllung des Lebens auch für den
jenigen, der in einer arbeitsteiligen Wirtschaft 
um Lohn sein Brot findet. 

Vor dieser Frage - 'einer als drückend emp
fundenen Reduktion des M'enschlichen in der 
Arbeitswelt von heute - stehen aUe Indu
striegesellsc:haften, die eiben ihr Arbeitskräfte
potential in einem komplizierten technologi
schen Systoem einsoetzen. Genaugenommen gilt 
diese Frage für West und Ost. 

Die Probleme des Unbehagens des arbeiten
den Menschen in den Sachzwängen einer In
dustriekultur haben nichts, wie ich glaube, 
mit der besteh'enden Eig·entumsordnung zu 
tun. Ob freie Unternehmer oder der Staat 
Eigentümer von Produktionsmitteln sind, ist 
nicht die Kernfrage des Mitbestimmungsge
dankens. Die Organisation der mensc:hlichen 
Arbeit untoer den Bedingungen der industfitel
len Technologi.e schafft vielmehr das Unbe
hagen. 

Damit ist eine ganz klare Position bezogen, 
die wir auch bei der Beurteilung des vorlie
genden Gesetzentwurfes eingenommen 
haben. Für uns war di.e Mitbestimmungsfrage 
nie ein Hebel zur Zerstörung unserer Eigen
tllmsordnung. Gleidlzeit'ig war·en wir vor die 
Aufgabe gestellt, den Nachweis zu liefern, 
daß sich auch das marktwirtschaftlichoe Prinzip 
unserer Wirtschaftsordnung mit dem Gedan
ken der Mitbestimmung verträgt. 

Wir haben von dieser grundsätzlichen Hal
tung aus den Ministerialentwurf einer schar
fen Kritik unterzogen. Das Befremden, das 
sich zunächst auf Gewerkschaftsseite :ergab, 
mag vielloeicht verständlich gewesen sein, ich 
glauibe aber nicht, meine sehr geehftoen Damen 
und Herren, daß wir übertrieben haben, daß 
die aufgezeigten Gefahren nicht bestanden 
hätten. Es war einfach so, daß eine große Un-
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k'enntnis in unserer Bevöllkerung - sowohl 
bei Arbeitnehmern wie Unternehmern - über 
den Inhalt dieses doch komplizierten arbeits
rechtlichen Ges·etzentwurfes herrschte, und 
ohne diese Aufklärungskampagne wären 
wahrscheinlich die Verhandlungen, von denen 
wir meinten, sie führ·en zum richtigen Weg, 
vielleicht gar nicht zustande gekommen, oder 
sie wären wahrscheinlich anders verlaufen. 

Wir akz·eptieren und r,espe'ktiteren, daß sich 
unter der kritischer gewordenen Offentlichkeit 
der Herr Sozialminister bereit fand, den Sozial
partnerberatungen das Wort zu reden, ja so
gar die Erklärung abgab, ler werde in seinem 
Entwurf alle einvernehmlich erzielten Ver
handlungsergebnisse einbauen. 

Politisch hat das sicherlich für die SPO be
deutet, daß sie ihre IBereitschaft andeutete, 
ihre parlamentarische 'Mehrheit nichteinzu
s'etz·en. Das hat aber auch für die andere Seite 
etwas bedeutet, denn niemand von uns konnte 
erwarten, daß wir ohne substantieHe Verän
derung der Rechtslage ,ein Kompromiß mit 
Ihnen schlie&en könnten. 

Es waren also beide Seiten gezwung'en, in 
meritorischen Verhandlungen das Einverneh
men z'u suchen. Wie wir gesehen haben, haben 
wir es g'efunden. 

einer Verbesserung der Dinge muß man teil
weise vorhandene Regelung,en mitunter ab
bauen. Wir haben schon solche Anwendungs
fälle g·ehabt. Wenn man den Hauswirtschafts
tag der Frauen, der aus der Kriegszeit stammt, 
abschaffen will, weil man in der Tendenz der 
Arbeitszeitverkürzung Größeres zugestehen 
will, dann ist das zum Beispiel so ein An
wendungsf all. 

Das ist also verhältnismäßig leicht gelun
gen. Offen blieb aber - und zwar bis zum 
letzt'en Präsidentengespräch -, ob der Kol
lektivvertrag auch die Möglichkeit ·bieten soll, 
Fragen der Arbeitsverfassung selbst zu ge
stalten. Wir standen auf dem Standpunkt, das 
Gesetz müsse diese Frage regeln, und zwar 
ausschließlich und abschließend. Es soll kein 
Ver'handlungsthema auf der KoUektivvertrags
ebene sein. Die weitere Ausgestaltung der 
Mitbestimmung soll künftig.en GesetzeSbe
schlüssen und nicht KoUektilVVertragsverhand
lungen überlassen bleiben. 

Das hat uns lange g·etrennt. Wir haben dann 
für zwei spezielle Fragen eine solche Mitwir
kungserweiterung zugestanden. Im wesent
lichen ist es aber zu der Regelung gekommen, 
daß nur das Gesetz künftige V'eränderungen 
der Mitbestimmungsr'echtslag,e schaffen kann. 

Das ist ·ein wichtiger Gesichtspunkt und ein 
Ich darf kurz auf einige solch'e schw.ierige sehr wesentlicher, glaube ich, denn 'es wäre 

Kernfrag·en zu sprechen kom;men, damit wir nicht gut gewesen, je nach der Kraft ver
nicht nur im Allgemeinen steckenbleiben. schiedener Gewerkschaften unterschiedliche 

In dem Abschnitt, der sich mit der kollek
tiven Rechtsgestaltung befaßt, haben wir uns 
verhältnismäßig rasch darauf geeinigt, .im 
wesentlichen wieder die alte Rechtslage her
zustellen, nämlich in bezug auf die Frage, wi.e
weit das sogenannte Günstigkeitsprinzip gel
ten soll. Es war im Entwurf umfass·end formu
liert. Es ging so weit, daß ein KoHektivv,ertrag 
nicht einmal die eig·ene von ihm geschaffene 
Rechtslage hätte pro futuro verschlechtern kön
nen. 

Sie wissen, daß darüber hinaus dieser Ent
wurf das sogenannte Ordnungsprinzip über
haupt nicht mehr kannte, das heißt, nicht mehr 
die Möglichkleit bot, durch Kollektivvertrag 
auch bestehende Arbeitsbedingungen, die auf 
Einzelverträgen oder Betriebsvereinbarungen 
beruhen, zum Nachteil der Dienstnehmer zu 
ändern. Wir haben diese frühere Möglichkeit, 
das Ordnungsprinzip, gemeinsam wiederher
gestellt. 

Mitbestimmung in den Betrieben zu schaffen. 
Das könnte l'etztlich unter Umständen sogar 
zu Verzerrungen der Wettbewerbsbedingun
gen führen. 

Der zweite große Abschnitt, wo wir uns 
nicht in jenem Sinne einigen konnten, wie wir 
es gerne gewollt hätten, war die Betriebs
vereinbarung. Da herrscht in den iBetrieben 
bekanntlich eine sehr rege Tätigkeit. Die Be
triebsräte verhandeln mit den Unternehmern 
eigentlich über alles, was man sonst auch in 
Kollektivv'erträgen regelt, in·sbesonder·e auch 
über materielle Lohnfragen. Es war ein er
klärtes - ich möchte sagen: auch ideologi
sches - Ziel dieses Entwurfes und auch der 
Verhandler auf Gewerkschaftsseite, nicht zu
zulassen, daß die Betriebsräte in allen Fragen 
eine Rechtsetzungsbefugnis hätten. 

Wenn die Betriebsräte wüßten - ich glaube, 
sie wissen es heute noch nicht -, daß Si.e sie 
in diesen f'ra-gen begrenzen wollen, dann weiß 

Ich muß dazu ,sagen: Natürlich nicht in der ich nicht, welche Kriti'k Sie vielleicht in den 
Absicht - von der Untemehmerseite her g,e- eigenen Reihen geerntet hätten. ,(Abg. Pi c h
sehen -, jetzt in Hinkunft die soziale Lage 1 er: Herr Doktor/ Wie schätzen Sie denn die 
der Dienstnehmer zu verschlechtern. Das sind Betriebsräte eigentlich ein?) Ich glaube, daß 
ganz ausnahmsweise Umstände. Aber worauf das manchem in der juristiisChen Ausformung 
es uns ankam und was Sie ,einsehen mußten des Entwurfes wirklich nicht bekannt war. Es 
und auch eingesehen haben: Im Streben nach bedrückt di'e Betriebsräte aber auch gar niCht. 
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Ich sage Ihnen schlicht und einfach, Herr Kol
lege Pichler: Wir schaffen damit schon im 
Augenblick. der Gesetzwerdung eig,entlich wie
der lebensfremdes Recht. Denn ich bin ganz 
überzeugt: Es geht selbstverstän'dlich die Pra
xis weiter, daß die Unternehmer und di'eBe
trie-bsräte auch über solche Fragen reden und 
verhandeln. Ja die Gewerkschaften selbst wis
sen sogar um das. Aber sie wollen die r,echt
lich'e Autonomie der ßetri'ebsräte auf diesem 
Gebiet ganz einfach nicht zugestehen. 

Die sogenannte freie Betriebsvereinbarung 
im umfassenden Sinn bleibt ,also nach wie vor 
ungeregelt. Das ist eine g,ewisse Unredlichkeit 
des Gesetzentwurfes -ich muß das so 
sagen -, weil wir alle wissen: Wir formulie
ren an der Lebenswirklichkeit vorbei. Aber da
hinter stehen eben gewerkschaftspolitische 
Zielsetzungen; mir ist -das völlig klar. 

Wir haben uns nun so geholfen, daß der 
Katalog j-ener Angelegenheiten, in denen also 
die Betriebsräte verhandeln können, r,echt um
fassend formuliert ist, aber doch im Gesetz 
erschöpfend ,aufgezählt ist. 

Innerhalb dieses Problems der Betriebsver
einbarungen haUen wir dann noch die Frage: 
Wann soll mang.els Einigung eine Erzwingbar
keit von Betriebsvere'inbarungen -geg,eben 
sein1 Es wurden diese Erzwingbarkeiten stark 
r,eduziert. Während ,etwa an 16 Fälle im Ent
wurf gedacht war, wird es jetzt, glaube ich, 
nur etwa 6 oder 7 geben. Auch das ist aber 
gemeinsamer Wille geworden. 

Der wichtigste neue Fall einer erzwingbaren 
HetI'iebsvereinbarung ist der sogenannte 
Sozialplan, wonach man durch eine solche 
Betriebsvereinbarung Vorkehrungen zur Ab
milderung oder Beseitigung von nach1:Je'iligen 
Folgen bei Betriebsänderungen treffen können 
soll. Sicher ein 'guter neuer Gedanke. 

Gewiss,e ideologische Fragen - und da wird 
es 'immer schwierig bei Verhandlung,en - er
gaben sich bei den Gmndsätzen zur Inter
essenvertretung. Im Gesetz war ja vorges'ehen, 
daß die Betri'ebsräte 'eine Verpflichtung zur 
Zusammenarbeit -mit der Gewerkschaft trifft. 
Wir haben nichts gegen den Bestand von Ge
werkschaften, meine sehr verehrten Herren, 
aber man muß doch dar.an denken, daß die 
Gewerkschaft eine freie Berufsvereinigung ist, 
daß Betriebsräte - und zwar im Regelfall -
ohnedies Gewerkschaftsmitglieder s'ind und 
daher die Zusammenarbeit natürlicherweise 
anstreben, daß es aber immerhin auch andere 
Betriebsräte geben kann. Ich glaube: Schon 
von Verfassungs wegen kam eine Verpflich
tung in diesem Sinne gar nicht in Betracht. 

Wir haben uns mit einer Soll-Vorschrift ge
holfen, di'e sich schon jetzt in der geltenden 
Rechtslage gefunden hatte. Aber ,es war ty-

pisch, daß wir ungeheure Schwierigkeiten hat
ten, in -einer ähnlichen Richtung auch eine 
Zusammenarbeit mit der Unternehmerseite in 
das Ges'etz als Verpflichtung oder als Sol1-
Vorschrift zu bekommen. Ja, wie der Teufel 
geg'en das Weihwasser hat sich Ihre Seite 
gegen eine solche programmatische Zielset
zung gewehrt, als 01:> ,es sozusagen um ein 
Konfliktmodell ginge. 

Wir waren aber der Me'inung, daß dieses 
Betriebsverfassungsrecl1t ein Konkor.danzmo
dell sein soll und daß es der Lebenswirklich
keit aller uns'erer Betriebe ja wirklich ent
spricht, daß Unt!ernehmensleit'ung und Be
triebsräte in Verfolgung von Betrielbszi'elen 
zusammenarbeiten sollen. Daß es natürl'ich 
dabei auch Interessengegensätze gibt, das ist 
ja nichts Schlechtes, das ist etwas durchaus 
Natürliches. 

Aber es ist doch we'sentlich, daß, w.enn man 
schon programmatische Boestimmungen in Ge
setze aufnimmt, man diese Seite nicht ganz 
verkennt. Wir haben dann doch eine sehr 
allgemein g,ehalteilie programmatische Bestim
mung durchges.etzt, .die immerhin besagt: Das 
ganze Ges'etz diene der Herbeioführung eines 
Interessenausgleich'es zum Wohle der Arbeit
nehmer und des Betriebes. 

Genauso schwierige, ideologisch betonte 
Fragen bestanden bei dem Problem des Zu
trittsrechtes der Gewerkschaftoen zum Betrieb. 
Meine sehr g-eehrten Damen und Herren! Ge
rade wir, di'e wh alle beruflich aus der Sozial
partnerschaft kommen, wissen natürlich um 
das Aus- und Eingehen der Gewerkschaft in 
den Betrieben. Kein Unternehmer v_erwehrt 
das im Regelfall, das wird auch nur ausnahms
Wleise passiert sein. (Abg. S t ein hub er: Bei 
uns ist es schon passiert!) Wenn es vorkommt, 
gibt es Vorkehrungen, wie man das verhin
dern kann. (Abg. S t ein hub e 1: Da hat deI 
GewerkschaitssekIetär ein Hausverbot bekom
men!) Herr Kollege! Ich mache Ihnen doch 
keinen Vorwurf, wenn Sie mir so etwas vor
halten. (Abg. S te i n hub e 1: Ich halte Ihnen 
das nicht vor!) Aber ich sag'e: So kann man es 
auch nicht formulieren, wie das im Entwurf 
vorgesehen war. Es war tatsächlich so, Idaß 
eine Art Amtskappelmentalität formuliert war. 
Die Gewerkschaft in ihrer Funktion und aus 
ihrer Funktion wäre jedenfalls uneinge
schränkt zum Betreten der Betriebe berechtigt 
gewesen. 

Wir haben auch diese Frag'e bewältigt. Ich 
glaube, auch die Gewerkschaft !kann mit dem 
zufrieden sein, was wir formuJitert haben. Aber 
verstehen Sle, daßg,eg,en solche Einstellungen, 
geg,en solche innere Einstellungen auch die 
Unternehmerseite Bedenken haben mußte. Wir 
haben nichts gegen die Gewerkschaften. Aber 

632 
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die Allgegenwärtigkeit der Gewerkschaft ist 
auch nicht gerade die Heilserwartung der 
M·enschheit. Man muß ein biss<erl auch die 
Grenzen der eigoenen Institution k'ennen. 

Ich bin genauso der M'einung - Dr. Mussil 
wird es mir wohl nicht übel nehmen -: Ich 
glaube ja auch n'icht, daß die Welt heil wäre, 
wenn sie nur aus Unternehmersekr-etären be
stünde. Wir müsScen uns in der Doppelrolle 
gegenseitig begegnen, uns aber der Grenzen 
unserer Funktionoen bewußt seIn. 

Nun, da'5 zweite schwierige Verhandlungs
ziel war die Zurückdrängung gewisser g,ewerk
schaftlich'er Einflüsse, von denen wir meinten, 
sie gingen über die natürliche Rolle der Ge
werkschaften hinaus. Wenn zum Beispiel der 
Entwurf vorgeschrieben hat, Betriebsverein
barungen können nur unter Mitwirkung und 
mit Zustimmung der Gewerkschaft zustande 
kommen, dann hat das doch geheißen, die 
Betriebosratsautonomie, die jetzt gilt, die für 
Betriebsräte besteht, zu beseitigen, den ge
werkschaftlichen Notariatsakt erst unter die 
Urkund-e zu setz'en, damit er rechtskräftig 
wird. Ich glaube, das ist mit Recht gefallen. 

Auch joene Einberufrungsrechte, die sidt die 
Gewerkschaftien im Ministerialentwurf ausge
handelt hatten, die audt in die Autonomie 
der Betriebsräte, funktionierender Betriebs
räte wohlgemerkt, eingegriffen hätten, wären 
doch auch eine eher unerwünschte Ausdeh
nung der gewerkschaftlidten Wirksamkeit ge
wes'en. Nun, wir haben diese Fragen reduziert 
auf ·einen einzig'en Fall, wie Sie wissen: Nur 
dort, wo k,ein Betriebsrat besteht, soll die 
Gewerkschaft zur Einberufung einer Betri'ebs
versammlung zum Zweck der WahldurchfÜJh
rung berufen sein. 

Was nun die ·eigentliche Mitbestimmung 
selbst betrifft, d'i'e in den Befugnissen der 
Arbeitnehmerschaft formuHert ist, so gab es 
im Bereich der sozialen Mitwirkungsredtte 
eigentlich w,enig Streit. Ab dem Zeitpunkt, wo 
wir uns über den Katalog der möglichen Be
triebsvereinbarungen einig waren, war ja 
diese Frage schon g,elöst. Die ,sozialen Mit
wirkungsr·eehte werden eben verwirklicht 
durch den AbschltUß von Betriebsvereinbarun
gen, Es sind generelle Rechtsetzungsakte. Die 
personelle Mitbestimmung dagegen hat uns 
schon wieder größere und neue Schwierigkei
ten g·e'schaffen. Vor allem eine eklatante Neue
rung, die der Entwurf vorg'esehen hätte, daß 
nämlich bei Einstellung und Beförderung von 
Dienstnehmern den Betri,ebsräten ein Ein
spruchsrecht zugestanden wäre - zwar an 
Gründe gebunden und dann judiziert vom Eini
gungs.amt -, war doch eine sehr we s'entli ehe , 
ungeheure Novität. An dieser Bestimmung 
wäre der Entwurf tatsächlich gescheitert. Wir 

hätten hier nie zugestimmt, und idt habe aus
geführt, warum. Ich bin wirklich überzeugt, daß 
wir damit hinter d'ie Redttslage des Jahres 
1861 zurückgetreten wären, wo die Staats
grundgesetze in diesem Staat die freie Berufs
wahl, die freie Erwerbstätigkeit verkündet 
haben. Kann .es sinnvolles Mitwirken der Be
triebsräte sein, den Zugang zur Arbe'it in den 
Griff zu bekommen? Beden:ken Sie doch, daß 
wir in einer arbeitsteiligen Welt leben, wo 
das Finden eines Arbeitsplatz'es an sidt schon . 
für den einzelnen Mensdten ·eine Frage und 
ein Problem se'in kann. Soll das abhängig 
gemacht sein von Gründen und Zustimmungen 
des Betriebsrates? Wir glauben, es muß ein 
absolutes Grundrecht des Menschen bleiben, 
dort Ar,beit .anzunehmen, wo er sie eben fin
det. Es i'st, glaube ich, ein Mißverständnis von 
Mitbestimmung, hier mit einem Veto zu kom
men. Ich habe audt aufgez'eigt, daß hi·er ein 
Widerspruch zu sonstigen Zielen unserer 
Rechtsordnung und zum Strafrecht entstanden 
wäre. Da haben wir den Rechtsbrecher - Sie 
kennen unsere Tendenzen -, er soll dadurdt 
resozialisiert werden, daß er wieder in den 
Arbeitsprozeß e'ingeglioedert wird. Der wirk
lidt schon Gestrauchelte soll eingegliedert 
werden in das Arbeitsleben. Was soll ein 
Vetorecht für Unbesdtoltene? Auch wenn der 
Einspruch an Gründe gebunden war - es 
waren vage Gründe, die auf ·eine Verhaltens
prognose des Menschen abstellten, ob er sich 
vieHeicht sitten- oder ge'5etzwidrig v-erhalten 
würde und den Betriebsfrieden stören würde. 
Dahinter steckt - machen wir uns nidtts 
vor - auch eine politische Gefahr. Wir haben 
diese Frage hewältigt, sie ist aus dem Entwurf 
enUernt; aber verstehen Sie, daß echtoe Err<e
gung geherrsdtt hat! Glauben Si'e ja nidtt, 
wir haben das nadt dem Grundsatz des "Haus
herrenstandpunktes in der Fabrik" v,erhandelt. 
Wir haben mit unserer Ablehnung vielen, 
allen Dienstnehmern in Osterreidt, glaube ich, 
zum unbeschränkten Zugang zur Arbeit ver
holfen. (Beifall bei der avp.) 

Das gleiche galt bei der Bef1ördepung. Nach 
unserem jetzigen Betfi.ebsrätegesetz hat der 
Betriebsrat bei Verschl,echterung von Arbe'its
bedingungen und Ver,setzung'en mitzuwirken. 
Ein vernünftiger Gesidttspunkt. Derjenige, der 
auf Grund der Arbeitsorganisation woanders 
hingeschoben wird, sich vielleicht nicht so 
wehren kann, der soll di,es'e stützende Hilfe 
des Betriebsrates haben. Aber ist da's gleiche 
berechtigt, wenn es um seine Beförderung 
geht? Wenn er also aufstei'gt? Was wäre das 
für eine mißverstand·ene Demokratie, d,en Auf
stieg des einzelnen von der Zustimmung eines 
Betriebsrates abhängig zu machen? Auch das 
haben Sie fallenlassen. Wir begrüßen das ja, 
aber s·ehen Sie ·ein, daß es nicht nur böser 
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Wille und Av,ersion gegen Mitbestimmung 
war, wenn wir diesen Entwurf stark kritisieren 
mußten. 

Gleiche Bedenken bestanden auch im Be
reich der wirtschaftlichen Mitbestimmung. Die 
wirtschaftliche Mitbestimmung, die ja ansatz
weise schon im jetzig,en Betriebsrätegesetz -ent
halten war, wurde durch den Entwurf doch 
staI'k, und, wie wir glauben, in übertriebener 
Weise ausgeweitet. Es war nämlich vorge
sehen, daß dann, wenn der Betriebsr:at einen 
Vorschlag zu einer wirtschaftlichen Maßnahme 
macht, und zwar zu Jeder, und er übergangen 
wird, schon das ganze Einspruchsverfahren des 
Entwurfes ausgelöst wird. Nun müssen Sie 
bedenken, daß ein Betrieb überhaupt nur wirt
schaftliche Maßnahmen setzt. IMan hätte in 
Wahrheit alles bei der Kommission anhängig 
machen können. Das mußte reduziert werden. 
Wir haben es reduziert auf sozial rel'evante 
Fälle - nicht auf jede Maßnahme -, auf 
nachteilige 'erhebliche Folgen, und wir halben 
dann, wa's die staatliche Wirtschaftskomm'is
sion s'elbst anlangt, zu der alten Gesetzesfor
mulierung zurückgefunden: nur dann wird die 
staatliche Wirtschaftskommission kompetent 
sein, wenn der Angelegenheit eine volkswirt
schaftliche Bedeutung zukommt. Das ist natür
lich eine erhebliche Einschränkung der Kom
petenz der staatlichen Wirtschaftskommission. 
Aber, ich glaube, sie war notwendig, wenn 
wir nicht in die Gefahr kommen wollten, daß 
staatliche ißehörden ständig in marktwirtschaft
liehe Unternehmensentscheidungeneingreifen. 
Denn - und das war ja das Kuriose dieses 
Entwurf,es - man muß das wörtlich gelesen 
haben. Das wissen ja die Osterreicher gar 
nicht, und auch die Betriebsräte, die sich sicher
lich damit befas'sen, weI'den das nicht alle 
gewußt haben. Wenn im Entwurf vorgesehen 
war, daß bei Vorliegen ·eines gesetzlichen 
Einspruchsgrundes zwar der Unt,ernehmer auf 
seiner strittigen Maßnahme beharren konnte, 
daß aber dann die zuständigen Behörden der 
Arbeitsgerichte oder der Verwaltungsbehörden 
so zu entsch·eiden hätten, als ob die strittige 
Maßnahme nicht gesetzt worden wäre und 
daß ihre nachteilig,en Folgen ausschließlich den 
Betriebsinhaber treffen, dann war das dodl 
wirklich eine kuriose Wirtschaftsordnung, die 
da programmiert war. Wir würden in einer 
Welt der Fiktion gelebt haben. Die Maßnah
men können zwar gesetzt werden, das mußten 
Sie sagen, sonst wären Sie mit der Verfassung 
in Widerspruch ger,aten, aber die Behörde tut 
so, als ob sie nicht gesetzt wären, und alle 
Nachteile treffen den Betriebsinhaber. Bitte 
denken Sie einmal durch, was das für eine 
Wirtschaft gewesen wär,e. Absurde Bestim
mungenl Ich gla,ube, wer das formuliert, hat 
von der Funktionsweise unserer Wirtschaft 
wohl wirklich wenig Ahnung. 

Das sind nicht Sorgen gewesen, die wir in 
das Gesetz hineininterpretiert haben, das 
konnte man unbefang'en herauslesen. Ich halte 
Ihnen zugute, meine Herren, daß einige von 
Ihnen gar nicht gewußt 'haben, daß das im 
Entwurf drinnensteht. Daher war es ja wohl 
auch möglich, daß wir uns einigen konnten, 
daß man das wi.eder aus dem Gesetz entfernte. 
Nun, das nur als kurzes Be,ispiel - mehr will 
ich heute hier nicht sagen, wir wollen ja keine 
Fachdebatte führen -, damit Sie Verständnis 
dafür haben, daß das nicht eine gehässige 
Kampagne war, sondern daß wir echte Sorgen 
artikuliert haben und die Offentlichkeit aller
dings bewußt g,egen den Entwurf kritisch ge
macht haben. Denn heimlich, still und leise, 
g'schwind, g'schwind noch vor dem Sommer, 
das wäre natürlich auch eine Vorgangswei'se 
gewesen, nur haben wir nicht mitgetan. 

Ich möchte mich über die Aufsichtsratsmit
wirkung heute nicht verbreiten. Wir haben 
ja noch zwei Gesetze im Jänner zu beschließen, 
das ist eine weitere Gelegenheit, dieses Thema 
zu erörtern. 

Wir haben auch die Frage der Tendenzbe
triebe gelöst, die im Gesetz nicht befriedigend 
gelöst war. Ich begrüße auch diese Einigung. 
Wir haben uns - wenn auch nicht endgültig
sogar die Frage des Rundfunks derzeit vom 
Halse geschaffen, und ich glaube, daß daher 
per saldo diese Ergebnisse der Sozialpartner
verhandlungen befriedigend waren. 

Lassen Sie mich nochmals unsere Verhand
lungsziele kurz zusammenfassen: Es ging uns 
um die Bewahrung der marktwirtschaftlichen 
Ordnung. Das ist aber die sozial gebundene 
Marktwirtschaft, die wir meinen, und nicht 
das Laissez-faire des Manchesterliberalismus. 
Das heißt aber doch wohl, daß Unternehmens
entscheidungen im Unternehmen durch Organe 
des Unternehmens marktorientiert fallen müs
sen. Dieses Prinzip schließt keineswegs aus, 
wie auch wir glauben, daß die im Unterneh
men Beschäftigten an dieser Entscheidung mit
wirken. Wir haben ja heute schon viel mehr 
Mitbestimmung, als wir es wahrhaben wollen. 
Oder ist nicht der kooperative Führungsstil 
ein Element dieses Denkens? Ist nicht das 
arbeitsteiIige Prinzip auch vorgedrungen bis 
in die Unternehmerentscheidung? Denn kein 
Unternehmer kann 'heute alles seIher entschei
den, er ist angewiesen -auf die Präformierung 
seiner Beschlüsse durch seine Angestellten 
und qualifizierten Mitarbeiter. 

Das kann die Mariktwirtschaft nicht 'aus den 
Angeln heben. Aber es soll keine Unterneh
mensentscheidung durch staatliche Behör
den geben, und das Risiko dieser Entscheidung 
womöglich dann dem Eigentümer überlassen 
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bleiiben. Das wäre nämlich schlimmer als Ver
staatlichung: Nur die Maßnahme setzen statt 
des Eigentümers, aber ihn ersticken lassen an 
den Folgen der Entscheidung. 

Der zweite Ve:rhrandlungsgrundsatz war die 
Bewahrung der Autonomie der freigewählten 
Betriebsräte. Für uns war die Zurückdrängung 
einer ungesunden Ausweitung von gewerk
schaftlichem Einfluß wesentlich. Aber auch das 
schließt nicht aus, daß die Gewerkschaften 
selbstverständlich ihre natürliche Rolle in der 
Betriebsebene durch Beratung und Interessen
vertretung üben sollen. Kein Mensch regt sich 
dagegen auf. 

Es ging uns ferner um die Bewahrung des 
einzelnen Arbeitnehmers vor zu großer Ab
hängigkeit von den kollektiven Organen die
ser repräsentativen Demokratie des Betriebs
verfassungsrechtes, vor allem in den existen
tiellen Fragen seines Zugangs zur Arbeit, sei
ner Aufstiegsmöglichkeiten und Karriere. 

Wir haben aber niemals, meine sehr geehr
ten Herren - und Sie, die wir uns so lange 
kennf7ll, wissen das -, aus einer ,gewerk
schaftsfeindlichen Gesinnung verhandelt. Auch 
für uns sind freie Gewerkschaften ein unver
zichtbarer Bestandteil dieser Demokratie, ge
nauso wie die freien Unternehmerverbände. 
Wir glauben ja, daß das zum Wesensinhalt 
unserer parlamentarischen Demokratie ,gehört. 
Glauben wir doch nicht, daß es nur die Formal
regeln unserer Verfassung sind! 

Aber ich frage gleichzeitig auch Vodopivec: 
Besteht wirklich ein Anlaß zu solchem Miß
trauen nach den Erfahrungen, die wir mit 
der praktizierten österreichischen Sozialpart
nerschaft bisher gemacht ha:ben? Zu uns kom
men doch viele Europäer und sagen: Wie 
macht ihr Osterreicher das? Ein Land, das 
einen doch schwieriogen Wiederaufbau im so
zialen Frieden bewältigt. 

Ich glaube, wir können uns selbst loben: 
Gar so schlecht waren wir nicht. Diese Insti
tution hat segensreich gearbeitet, wiewohl 
sie in der überbetrieblichen Mitbestimmung 
auf freiwilliger Basis arbeitet, wie Sie wissen. 
Abspradlen, Haltungsweisen sind die Basis 
dieser Sozialpartnerschaft, die wir Ibisher hat
ten. Wir ha'ben keine Normen, 'die uns zwin
gen, wir haben keinen Richter, der hinter uns 
die mangelnde Einigung ersetzt, und dennoch. 
schaffen wir es. 

Und mit dem heutigen Geset,zeSibeschluß 
übertragen wir meiner Meinung nach eigent
lich die Erfahrungen der überbetrieblichen Mit
bestimmung, die wir bisher faktisch -praktizier
ten, auf die Betriebsebene. Ebenso wie dort 
wird es darum 'gehen, durch freiwilliges Uber
einstimmen, durch Gespräch soziale Konflikte 
zu bereinigen. Ich gl,aube, daß der Grundsatz 
des Gesprächs der rote Faden ist, der die 
neue Arbeitsverfassung kennzeichnet. Ob Sie 
die Schlichtungskommissionen nehmen, die 
Schlichtungsstellen, die Wirtschaftskommis
sion - überall finden Sie dort !das institu-
tionalisierte Gespräch, die Bemühung zur 

Und so möchte ich auf einen Buchtitel zu Schlicbtung; und nur selten und ausnahms
sprechen kommen, der jüngst durch ein weise Entscheidungsmöglidrkeit. 
Buch bekannt wu:r'de. Es ist ein Untertitel, er 
lautet: "Ostereich z,wischen parlamentarischer 
Demokratie und Gewerkschaftsstaat." In die
sem Buch wirft ider bekannte Publizist Vodopi
vec die Frage auf, ob wir nicht in einem Staat 
leben, in dem die kollektiven !Mächte schon 
zu stark geworden sind, in dem sie die eigent
liche Herrschaft ausüben, ob sie nicht der 
Staat im Staate sind. 

Ich möchte mich damit ein bißchen befassen. 
Ich glaube nämlich, 'daß ein fehlerhaftes Rol
lenverständnis dieser Institutionen auf dem 
Gebiete des Arbeitsrechtes t·atsächlich diese 
Gefahren herbeiführen könnte. Macht ist be
kanntlich verführerisch, und die Absicherung 
kann nur bestehen in einem System von Macht 
und Gegenrnacht und - wie ich glaube, und 
das ist für mich sogar das Wichtigere - im 
Verantwortungsbewußtsein derer, die Macht 
ausüben unu Funktionen im System der Sozial
partnerschaH haben. Ich glaube, wir sind dar
auf angewiesen, daß in 'diesem System mensch
lich moralische SU1bstanz ibewahrt wird. 

Wir vertrauen ganz einfach mit diesem Ge
setz neuerlich auf diese unsere Fähigkeit zum 
Gespräch. Und das untersCheidet uns, glaube 
ich, von unseren Vätern in der Ersten Repu
blik. Sie hatten diese Fähigkeit zum Gespräch 
verloren, und sie halben mit dem Verlust dieser 
Gesprächsfähigkeit auch die Existen~ des eige
nen Staates verlören. Ich gl'aube, wir alle soll
ten aus dieser geschichtlichen Erfahrung die 
Konsequenzen ziehen, auch wenn wir sie niCht 
seLbst persönlich, vielleicht schon ,als reifer 
Mensch miterlebt haben. 

Zum SChluß noch eine Frage. Vielleicht gibt 
es jemanden, der sagt: Ist nicht die Art, wie 
dieses Gesetz zustande kam, doch. eigentlich 
der Beweis damr, daß die sozialen ,Mächte 
schon Staat im Sta,at sind? Ist es nicht die 
Aushöhlung der Parlamentsfunktion? Hat das 
Poarlament heute nicht nur die Funktion eines 
Notars? 

Darauf meine Antwort: Gerade die west
liche Demokratie, zu der wir uns alle ,beken
nen ist doch dadurch gekennzeichnet, daß der 
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Staat sich in der Gestaltung der Arbeitsbe
ziehungen, der materiellen Lo'hn'bedingungen 
zurückhält. Er überläßt die Regelung im Wege 
der sozialen Selbstverwaltung den unmittelbar 
Beteiligten. Freie Gewerkschaften, freie Unter
nehmer sollen ihre Sache regeln. 

Es ist daher, glaube ich, nur natürlich, daß 
das Grundgesetz dieser Beziehungen, nämlich 
die Arbeitsverfassung, 'die formal sicherlich 
auf einem Gesetzesakt beruhen muß, doch 
auch den Vorstellungen der Sozialpartner ent
sprechen soll. Jedes Gesetz sollte doch mög
lichst das Einverständnis der Beteiligten, Be
rührten und Betroffenen finden. 

Jedes Parlament der Welt muß also, glaube 
ich, froh sein, wenn ilhm ein einverständlicher 
Vorschlag der Beteiligten zukommt, wie man 
eine bestimmte Lebensfrage regeln soll. Und 
wenn heute die politischen Fraktionen dieses 
Hauses die erzielte Einigung gutheißen, dann 
akzeptieren sie in Wahrheit nicht ein Fait 
accompli. Denn so unbekannt sinti ihnen nicht 
die Venhandlungsergebnisse der Sozi,alpartner. 
Sicherlich haben alle politischen Kräfte der 

. Sozialpartnerschaft Rückfrage genommen mit 
ihren politischen Instanzen. Sellbst die Frei
heitliche Partei ist nicht ganz im unklaren ge
halten worden, wie die Verhandlungen gelau
fen sind. Auch das 'war eine selbstverstänld
liche parlamentarische Pflicht ,aller Beteiligten, 
und das führte ·schließlich auch dazu, daß die 
Freiheitliche Partei beute mitstimmen kann. 
Ob so ganz zutrifft, daß Sie alles erreicht 
haben, meine Herren von der Freiheitlichen 
Partei, durch bloße Vorsprachen beim Mini
ster, oder ob nicht die Mühsal von vielen 
Monaten Verhandlungen die ei,gentliche Ur
sache der Verhandlungsergebnisse ist, das, 
bitte, wollen wir uns bier gar nicht aus
machen. (Abg. Me i ß 1: Wir freuen uns über 
das Ergebnis!) Wir freuen uns aber, daß wir 
auch den parteipolitischen Zielsetzungen .der 
Freiheitlichen Partei entsprochen haben. Wie 
es ja überhaupt so war, meine Damen und 
Herren, daß die Sozialpartner sehr wohl um 
die politischen Grenzen irhrer Wi~ksamkeit ge
wußt haben und deshalb e·ben jetzt 'die Zu
stimmung der politischen Fraktionen finden. 

Hohes Haus! Ich 'glaube, daß dieses Geset:z 
vielleicht gerade im richtigen Zeitpunkt zu
stande kommt, denn. die Welt, die auf uns 
zukommt, wird unser Gemeinwesen schon ·sehr 
bald vor neue PrOlben stellen. Gerade im Be
reich der Wirtschaft werden wir diese Be
währungsprobe am meisten zu spüren bekom
men. Ich glaube zutiefst, daß wir sie nicht im 
Gegeneinander, sondern nur im Miteinander 
werden bewältigen können. 

Möge daher dieses Gesetz ein Instrument 
zur Bewahrung unserer demokratischen Ord
nung sein, zur friedfertigen Weiterentwicklung 
unserer Gesellschaft, und möge es sich gepade 
in den kommenden schwierigen Zeiten be
währen. 

Alle haben es schon gesagt: Es wird dabei 
auf den Geist ankommen, wie es gehand
habt wird. - Möge das der Geist des Gesprä
mes sein, der Geist des Miteinander-Redens, 
des Einander-Verstehens ! 

Und ich frage: Warum sollte uns das eigent
lim smwerf.allen, da diese Kunst des Mitein
amler-Redens doch ein Teil unseres österrei
mischen Wesens ist? (Lebhafter Beifall bei 
der OVP.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
ist der Abgeordnete Wille. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Wille (SPO): Herr Präsident! 
Herr Bundesminister! Hohes Haus! Nach rzirka 
zehnjähriger Verhandlung über die Kodifika
tion der Arbeitsverfassung kam es nun zu 
einer Vorlage, die heute einstimmig beschlos
sen werden wird . 

Anläßlich der Diskussion des Ministerial
entwurfes kam es allerdings zu einer Presse
kampagne, die nicht, wie unser Kollege Hauser 
sagte, keine gehässige Kampagne war, son
dern die in jeder Hinsicht als eine schwere 
Belastung der Partnerschaft zu bezeichnen ist. 
Im möchte aus diesem Grunde auf einige 
Titel in den österreimischen Tageszeitungen 
hinweisen: 

"Schwere Belastung für So.zialpartnerschaft·· 

"Arbeitsrecht für Betriebskaiser" 

" ,Kurfürsten' des Managements" 

"Privilegien für Betriebsräte?" 

" ,Giftzähne' in der Arbeitsverfassung" 

"Gewerkschaftssta,at droht'· 

"Frei1heitsbereich bedroht" 

In einer Rei'he von Flugschriften Ihrer Orga
nisation hieß es: 

"Die Gewerkschaft sitzt in Ihrem Aufsichts
rat" 

"Die Gewerkschaft schickt Fremde in den 
Betrieb" 

"Die Gewerkschaft beherrscht Sie, Ihren Be
trieb und Ihren Betriebsrat" 

"Die Gewerksch,aft als ,Uberchef'? - Braucht 
Ihr Betrieb wirklich diesen ,Uberchef'? Wollen 
das auch Ihre Mitarbeiter?" 

(Abg. Dr. K e i m e 1: Das andere müssen Sie 
auch noch zitieren, Herr Kollege Wille!) 
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Nun kann man freilich sagen, daß einige 

Formulierungen mißverständlidl gewesen 
seien, daß einige Formulierungen Sie dazu 
ermuntert hätten. (Abg. Dr. K e i m e 1: Wenn 
Sie zitieren, dann müssen Sie alles zitieren!) 

Ich will gar nicht darauf einge!hen, ob man 
Ihnen das abnehmen kann, sondern ich möchte 
sagen: Wenn Sie, und zwar mit vollem Redlt, 
von uns erwarten, daß im Betrieb in erster 
Linie die Zusammenarbeit 'zu föItlern ist, irlann 
hätten Sie - und das soll ein Appell an ,Sie 
sein - doch auf Ihrem ersten Weg zu uns 
finden müssen (Abg. Dr. K e i m e 1: Sie sind 
nicht zu uns gekommen!), rwenn Ihnen dieses 
Gesetz nicht verständlich ist. (Beifall bei der 
SpO.) 

Kollege Keimell Sie bitte ich, daß Sie 
1.5 Minuten meinen Ausführungen zuhören. 
Dann werden Sie möglicherweise mehr wissen. 
(Abg. Dr. Mus s i 1: Ein Verbot von Zwi
schenrufen! Wir werden uns danach halten!) 

Leider wurde diese Kampagne erst unter
brochen und leider wurde dieser Weg zu uns 
erst gegangen, als Präsident Benya erklärt 
hat: "Man hat uns den Krieg erklärt - jetzt 
werden wir kämpfen'" 

Daraufhin kam es 'zu einer Aussprache der 
Präsidenten, und d-araufhin hat wieder die 
Vernunft gesiegt. (Zwischenruf des Abg. Dkfm. 
Gor ton.) Das heißt, es kam zur Einsetzung 
von Experten, und man möge beacht-en, daß 
von den 171 Paragraphen der nun vorliegen
den Arbeitsverfassung bis auf -zehn Punkte 
von den Experten alles ausgeräumt worden 
ist! 

Ich glaube, 'daß das ein einmaliger Vorgang 
ist. Ich glaube aber auch, daß man eben recht
zeitig reden soll, wenn man gewisse Bedenken 
gegen irgend etwas -hat. (Zwischenruf des Abg. 
o fe n b Ö c k.) 

Der schwerste Vorwurf, der erhoben worden 
ist, -der hieß: M'ehr Macht den Betriebsräten, 
mehr Macht den Funktionären! Diese Macht 
solle aber nicht dazu verwendet werden, 
Unterdrückten zu helfen, Arbeitern zu helfen, 
nein, im Gegenteil: Diese Macht für die Be
triebsräte war in allen diesen Darstellungen 
nur dazu angetan, die At.beiterzu unter
drücken, die Arbeiter in den Apparat einzu
ordnen. 

Zu diesem Vorwurf will ich. etwas sagen. 
Es hieß unter an1derem auch, daß die Betriebs
räte eine "Klasse der Privilegierten" werden 
würden. - Nicht, Herr Kollege Mussil'? -
Das wissen Sie sehr gut! (Zwischenruf des 
Abg. Dr. Mus si 1.) Das halben Sie in der 
Bundeswirtschafts~ammer produziert. 

Es ist von einer "Superirnmunität" der Be~ 
triebsräte geredet worden. - Audl das ken~ 
nen Sie gut, Kollege Mussil, auch das haben 
Sie produziert. 

Nun: Wenn sich jemand die Mühe nimmt, 
das Gesetz, und zwar den Regierungsentwurf, 
zu lesen, dann müßte im Grunde genommen 
allein eine Bestimmung von den Kündigungs~ 
bestimmungen genügen. Die haben geheißen 
und die heißen nun: Das Betriebsratsmitglied 
kann gekündigt werden, wenn "das Betriebs
ratsmitglied die ihm auf Grund des Arbeits
verhältnisses obliegenden PllichtenbeharrliCh 
verletzt und dem Betriebsinhaber die Weiter
beschäftigung .. , nicht zugemutet werden 
kann", 

Ich möchte allen Ernstes sagen: Alle ande
ren Bestimmungen, ob sie die Kündigung oder 
die Entlassung betreffen, sind im Grunde ge
nommen hinfällig durch diese eine. Wenn man, 
obwohl .das im Gesetz, im Regierungsentwurf 
steht, dann in aller Offentlichkeit von einer 
"Superimmunität" der Betriebsräte redet, von 
einer "Klasse der Privilegierten", dann ist mir 
das einf.ach unverständlich! 

Vor allem war es Kollege Mussil, der 
wollte, -daß eigens die Trunksucht bei den 
Entlassungsbestimmungen Ibehandelt 'Werden 
soll. (Abg. Dr. Mus s i 1: Neueste Demagogie/ 
- Zwischenrufe.) 

Dazu möchte ich deutlich sagen: Uns ist 
auch nicht bekannt, daß im Arbeitsvertrag der 
Generalsekretäre .der Bundeswirtschaftskam
mer die Trunkenheit eine besondere Rolle 
spielt. Aus diesem Grunde haben wir das 
auch eindeutig ,abgelehnt. (Beifall bei der 
SPO. - Neuerlicher Zwischenruf des Abg. 
Dr. Mus s i 1. - Zwischenrufe bei der SPO.) 

Ich mödlte -ganz kurz auch einiges zur Mit
bestimmung sagen. Im Zusammenhang mit 
der Mitbestimmung - und da muß ich leider 
auch Ihnen widersprechen, Kollege Hauser 
- ist immer wieder die kooperative Zusam
menarbeit erwähnt worden, der kooperative 
Führungsstil. - Den ,gibt es überall, aber mit 
Mitbestimmung hat der noch nidltszu tun! 

Die Mitbestimmung vollzieht sich in den 
Organen eines Unternehmens, und dort wollen 
wir nun mit /hinein, und das wird ausschließ~ 
lich mit der Drittelvertretung und nicht mit 
einem kooper-ativen Führungsstil erreicht. 

Wenn Sie sagen, daß autoritäre Strukturen 
abgebaut werden, dann bin ich der Meinung, 
daß das doch der legitime Sinn ist. Wir wollen 
diese Gesellschaft nicht revolutionär verän
dern, aber wir wollen, daß in einem ständigen 
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Prozeß der Erneuerung natürlich die Rechte 
auf eine breite Basis in unserer Gesellschaft 
gestellt werden. 

Ein Slogan von uns heißt: "Sozialismus ist 
vollendete Demokratie!" Und dazu 'bekennen 
wir uns. Das heißt aber auch, daß diese Demo
kratie auf allen Ebenen verwirklicht werden 
muß. (Beifall bei der SPtJ.) 

Ich glaube daher, daß dieses Gesetz ein 
weiterer Schritt auf dem Wege der Demokrati
sierung der Wirtschaft ist, ich glaube aber 
auch, daß dieser Begriff "Demdkratisierung" 
ident ist mit "Sozialisierung der Macht". 

vVir werden .dennoch die Eigentumsverhält
nisse nicht zerstören, sondern sie auf einer 
sinnvolleren Ebene festigen. 

Die Mitbestimmung in der Wirtschaft heißt 
also, daß das Kapital nicht mehr an erster 
Stelle steht, sondern an erster Stelle that der 
Mensch zu stehen. Wir ·könnten auf eine Reihe 
von Zitaten eingehen, unter anderem auch auf 
die der katholischen Kirche, aus denen ein
deutig hervorgeht, daß auch für die katholi
sche Kirche in jeder Hinsicht der Mensch an 
erster Stelle auch in bezug auf das Eigentum 
steht. 

Ich möchte dann noch etwas ,,·zum einzelnen" 
sagen. Immer wieder wurde gesagt: Der ein
zelne wird vom Apparat verdrängt, der ein
zelne hätte in unserer Kodifikation nicht sei
nen Platz gefunden. 

Dramatisch und gleich von Anfang an hat 
das Ihr Bundesparteiobmann getan. Er hat 
bereits im März erklärt: "Wir wollen nicht, 
wie die SPO, mehr Macht ,für die Betriebsräte 
und Eingriffsrechte von betrie:bsfrem'den Funk
tionär.en, sondern ein Maximum an Mitsprache 

Wir brauchen es nicht! Ich hoffe, daß unsere 
Arbeitnehmer so weit sind, daß sie nicht a.uf 
ein Gesetz warten, das ihnen ein Anhörungs
und Beschwerderecht bringt. Ich hoffe, daß 
jeder soviel Selbständigkeit aufbringt, daß er 
sich das Recht dazu einfach nimmt. (Beifall bei 
der SPO.) 

Nun komme ich zum llhema Verfahren und 
Einstimmig.keit. Ich möchte in diesem Zusam
menhang darauf hinweisen, was Sie in Ihrer 
dringlichen Anfrage im April dieses Jahres 
zu uns sagten. 

Sie haben im April in einer dringlichen 
Anfrage behauptet: "Immer bedenkenloser 
wird von der absoluten Mehrheit und den 
verfassungsrechtlichen Möglichkeiten his an 
die Grenze des Zumutbaren, manchmal bereits 
über diese Grenze hinaus, Gebrauch ge
macht ... Es entsteht die paradoxe Situation, 
daß unter dem Vorwand von angeblichen 
,Demokratisierungs'-Bestrebungen ein immer 
größeres inhaltliches Defizit an demokratischen 
Verhaltensregeln dieser Bundesregierung und 
der Parlamentsmehrheit zutage tritt." 

Sehen Sie, Kollege Hauser! Ich bin genauso 
der Meinung wie Sie: Wir sollten miteinander 
reden, wir sollten auch in Zukunft miteinander 
reden. Man sollte uns aber nicht bei jeder 
Gelegenheit verdächtigen, daß wir von Demo
kratie reden und in Wirklichkeit von Uemo
kratie nichts halten. (Zwischenruf des Abg. 
Dr. Mus s i l.) Kollege Mussil! Das gilt natür
lich auch für Sie! (Abg. Dr. Mus s i 1: Das 
Sozialisieren der Macht auch!) Es gibt wenige 
Funktionäre, die so glücklich leben wie Sie, 
weil es in Osterreich so vernünftige Gewerk
schaften gibt. (Beifall bei der SPO.) 

für den einzelnen ... " Noch einmal zurück zu unserem Termin-

Das heißt: Keine Mitbestimmung der Be- kalender. (ZWiSC~enr~f .des. Abg. Dr: K.e i
triebsräte, sondern die Mitsprache des einzel- m e 1.) Kollege Keimel. SIe smd .zwar em TIro
nen. Ich kann nicht annehmen, daß Kollege ler ~bge~rdnet.er, a~er. für ~ich so w~it weg, 
Schleinzer wu~t~, wovon ~r hier wir~l. ich redet, I daß l.ch mch~ dle Moghchkel~. habe, mIt Ihnen 
denn das IndivIdualarbeItsrecht wud einver- zu emem smnvollen Gesprach zu kommen. 
nehmlich in einem Zlweiten Schritt 'bewältigt Es wäre sehr nett, wenn Sie einmal/bei irgend
werden. Was kann dort drinnenstehen? _ In welchen Veflhandlungen dalbei wären, damit 
jeder Hinsicht Dinge, von denen Schleinzer Sie sehen könnten, wie es Idort überhaupt 
nicht geredet hat. zugeht. (Neuerlicher ZWischenruf des Abg. 

Dr. K ei m e 1.) Es hat wenig Sinn, wenn Sie 
von großer Entfernung immer ~inen Zwischen
ruf machen. Sie irritieren damit gar nichts! 

Wenn er vielleicht meint, ein Grundrechts
katalog des Arbeitnehmers, des einzelnen 
müßte darin verankert werden, dann verweise 
ich auf ein Gesetz, das zwar Ibei uns nicht gilt, 
aber es hat bisher keine 'besseren Vorschläge 
gegeben. Dort heißt es, daß für den einzelnen 
Arbeitnehmer ein Unterridltungs-, Anhörungs
und Erörterungsrecht geschaffen werden 
müßte. Zudem müßte der einzelne das Recht 
erhalten, sich bei Benachteiligungen und unge
rechter Behandlung beschweren zu können. 

Nun zurück zum Terminkalender. Im No
vember 1962 wurde der Entwurf eines Arbeits
verfassungs'gesetzes .zur Begutachtung ausge
sendet. (Abg. Dr. Z i t tm a y r: An Minder
wertigkeitskomplexen kann er nicht zugrunde 
gehen! - Abg. Dr. S c h r an z: Zum Unter
schied von Ihnen!) Solange I'hr Freund Mussil 
Generalsekretär der Bundeswirtschafts'kam-
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mer ist, ist ein Minderwertigkeitskomplex auch 
gar nicht 'angebracht. - 1962 ist also ein Ent
wu:r;f eines Arbeitsver.fassungsgesetrzes ausg-e
sendet worden. 1972 wieder. Ich 'glaube, es ist 
das historische VeixHenst unseres Sozialmini
sters, daß wir heute dies'es Gesetz v,erabschi'e
den können. 

In der "Neuen Freien Zeitung" vom 7. April 
1973 wild die Frage aufgeworfen: Wann, wann 
kommt endlich der Zahltag für Häuser? Ich 
glaube, heute ist Zahltag für Häuser. (Beifall 
bei der Spü.) 

Häuser hat zwar ,kein :brüskes "Schluß der 
Debatte" verlangt - wie zu lesen war -, 
aber Häuser hat eindeutig zu verstehen gege
ben, daß zeh<njä'hrige Venhandlungen um ein 
Problem genügen müssen. Da mußte es Wege 
geben, mit diesem Prdblem fertig 'Zu werden. 
Aus diesem Grund dalliken wir vor 'allem unse
rem Sozial.minister Iherzlichst für seine ent
schlossene Arbeit im Sinne der Kodifikation 
unseres Arbeitsrechts. (Erneuter Beifall bei 
der SPtJ.) 

Abschließend möchte ich nur noch eines 
sagen: Die Arbeitsverfassung bringt in ver
schiedenen Punkten eine Reihe von Mitbe
stimmungsmöglichkeiten. Die Arbeitsverfas
sung bringt aher vor allem eines: In einer 
Reihe von Punkten wird ;festgehalten, daß der 
Betrie:bsrat über alle Vorgänge im Unterneh
men, über die wirtschaftlichen, 'Sozialen, per
sonellen und org·anisatorischen, einfach über 
alle Vorgänge zu unterrichten ist. Dem Be
triebsrat ist die Bilanz, aber auch die Gewinn
und Verlustrechnung auszuhändigen und ihm 
sind die notwendigen Erk1ärungen zu geben. 

Ich glaube, daß 'das genügend Ansatzpunkte 
für uns alle bringt, damit die Zusammenarbeit 
im Unternehmen aum auf der Basis einer 
genügenden Information erfolgen kann. - Ich 
danke Ischön. (Beifall bei der SPO.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
hat sich der Herr Vizekanzler und Sozialmini
ster Ing. Häuser. Ich erteile es ihm. 

Bundesminister für soziale Verwaltung 
Vizekanzler Ing. Häuser: Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Ich habe sehr aufmerksam 
die bisherig·e Debatte verfolgt, und ich konnte 
mich des Eindruckes nicht erwehren, daß ins
besondere von seiten der OVp-,sprecher eine 
Reihe von Feststellungen' getroff,en worden 
sind, die mich zwangsläufig an ein Sprichwort 
erinnern, das da lautoet: Der Sieg hat viele 
Väter, die Niederlage ist ein Waisenknabe! -
Ich möchte das ein wenig abwandeln und 
sagen: Diese heutig·e Vorlage ist der Sieg, und 
diese Vorlage hat viele Vät'er. Sie gehen w,eit 
zurück in die geschichtliche Vergangenheit der 
christlichen Gewerkschaftsbewegung. 

Man hat nur eines vergessoen: daß es seit 
1962, als der erste konkrete gesChlossene Ent
wurf dem Parlament vorgelegt wurde, immer
hin zehn Jahre gedauert hat, bis man dann 
überhaupt zu Beratungen gekommen ist. Den 
Sieg für diese Vorlage und damit die Vater
schaft überlasse iCh gerne und herzlichst all 
den Oppositionsrednem, die hier gesprochen 
haben, und bescheide mich mit der Ministerial
vorlage in der Rolle des Waisenknaben. (Bei
fall bei de.r SPO.) 

Ich kann das deshalb sehr, s·ehr leichten 
Herzens tun, weil ich doch einige !Bestätigun
gen in dieser heutigen Beschlußfassung finde. 
Fürs erste einmal die, die zeigen, welcher 
Wandel eingetreten ist! Ich habe mir aum 
einige Zeitungsausschnitte und offizieHe Mit
toeilungen politischer Parteien oder Institutio
nen, wie der Bundeswirtschaftskammer, der 
Industriellenvereinigung und so weiter, mit
genommen. Ich möchte und werde heute gar 
nicht darauf eingehen. Ich freue mich jeden
falls über den Wandel, der inn-erhalb eines 
Jahres hioer eingetreten ist und der letzten 
End·es von der grundsätzlichen Ablehnung die
ser Materie nun zu elnemeinmütigen Be
schluß geführt hat. (Beifall bei der SPtJ.) 

Sie werden sagen, das sei ja nur mögliCh 
gewesen, weil man eben dies·es Gesetz völlig 
geändert hat. Wir haben das schon mehrfach 
gehört. Das ist ja auch eine immer wieder 
kehrende Fe'ststellung von Ihnen. 

Es glibt zwei Möglichkeiten: Entweder e'in 
Gesetz im Sinne einer Partei durchbringen 
- dann sind die anderen Parteien beleidigt, 
weil man nicht verhandelt j das 's-ei undemo
kratisch. Macht man aber e'in Gesetz, berät 
man darüber und kommt man zu einmütigen 
Auffassungen - wie der Herr Präsddent ISal
linger richtiger gesagt hat: zu Kompromis
sen -, dann ist das Gesetz, das früher da 
war, nichts wert gewesen. - Beleidigt mich 
auch nicht. Ich sage das sehr ·ehrlich. 

Denn eines möchte ich hier f,eststellen: Die 
Absichten und die Ziele, wie sie im Mini
sterialentwurf festgelegt word-en 'sind, sind 
auch jetzt in der vorlie'genden ,FasS'llng enthal
ten. 

Ich möchte sioe in drei Gruppen te'ilen: In 
jene von den Gewerkschaftern immer wieder 
geforderte Ausweitung und Verbesserung der 
Mitwirkung und der Mitbestimmung in allen 
Bereichen des betri,eblichen Lebens, im perso
nellen Here'ich, im sozialen Bereich und vor 
allem auch im Wirtschaftsbereüh. Ich darf 
feststellen - und ich nehme an, Sie werden 
mir zugestehen, daß ich die Materie einiger
maßen k,enne, daß ich auch den Wortlaut des 
Ausschußberichtes sehr genau k,enne -: In 
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all dies'en Bereichen gibt es einen wesent
lichen Schr'itt nach vorwärts. (Bei/alJ bei der 
SPO.) 

Der zweite Bereirn waren die im Ministe
rialentwurf und in der Regierungsvorlage 
festgelegten Bestimmungen, die die Möglich
keit eröffnet haben, sich, wenn es auf der 
Unternehmerseite oder auch auf der Betriebs
ratse'ite keine Einhaltung gesetzlicher Bestim
mungen g,1bt, dann an Schiedsgerichte, an Ge
richte zu wenden, wie das eigentlich in einem 
Rechtsstaat üblich ist. Das ist weitestgehend 
gemildert worden - wenn ich den bescheide
nen Ausdruck g,ebraudren darf. Denn in all 
den Fällen, wo es darum geht, über die freie 
Unternehmerentscheidung eine r,ichterliche 
Stelle zu setzen, dort ist es Dirigismus. In 
all den Fällen aber, wo man mit Arbeitneh
mer.entscheidungen nirnt ,einverstanden ist und 
über sie eine ridüerlidle Instanz setzt, dort 
ist es Redltsstaat. Aber das g'ehört eben auch 
mit zu unserer Gesellschaftsordnungj zumin
dest nach Ihrer Auffas,sung, 

Ich bekenne mich, Herr Dr. HauseT - er
sparen Sie sich jetzt einen Zwischenruf, ich 
will Sie g·erade loben - zu dem, was Sie 
hier gesagt haben. Seien Sie mir nicht böse, 
wenn ich nicht so ganz daran glaube wie Sie 
selbst. Denn Sie haben gemeint, es werde 
davon abhäng.en, inwieweit auf freiwilliger 
Basis zwi'schen der Belegschaftsvertretung und 
den Unternehmern der Geist dieses Gesetzes 
zur Anwendung kommt. 

Ich hoffe nur - ich .sage es mit innerster 
Uberzeugung -, daß auch Sie dann bereit 
sein werden, allfällige Außenseiter in Ihrem 
Bereich auf diese Absichten, die Sie damit 
verbunden haben, entsprechend und gezie
mend aufmerk'sam zu machen. 

Wenn das der Fall ist, dann werden wir 
auch mit diesen Normen, wie sie Jetzt fest
g,elegt sind und di,e weniger Sanktionen be
inhalten, auskommen. Wenn sich aber in der 
Praxis herausstellt, daß das nidlt möglich ist, 
daß man zwar sdlöne Gesten macht, indem 
man sagt: Ihr dürft überall mitreden, aber 
wenn es letzten Endes zu einer Entscheidung 
kommt, dann geht euch das über'haupt nichts 
mehr an!, dann wird man halt Vorsorge tref
fen müssen, daß es in Osterreich doch auch in 
diesem Bemich das rechtsstaatliche Prinzip 
gibt. 

ständlichkeit ist. Nicht g.anz so selbstverständ
lich haben Sie es empfunden, Aber ich stelle 
nach. wi·e vor fest, daß die sech.s Kriterien 
betreffs Einfluß des Gewerk-schaftsbundes, die 
im minist·eriellen Entwurf und in der Regie
rungsvorlage enthalten waren, weitestgehend 
auch jetzt in der Ausschußvorlage gegeben 
sind und daß damit erstmalig auf diesem 
Gebiet die Interessensvertretungen gesetzlich. 
di€ Möglichkeit haben, in die Betriebe zu 
gehen und mit ihren Gewerkschaftsvertretern 
auch auf Betriebs·ebene die Probleme beraten 
zu können, was bislang ja - es ist ein Zwi
schenruf gefallen - von einzelnen Unterneh
mern abgelehnt und unterbunden wurde. (Prä
sident Pro b stübernimmt den Vorsitz.) 

Ich stelle a'uch fest, daß nun erreidlt wurde, 
daß in all den Fällen, in denen man bis jetzt 
seitens bestimmter Unternehmer oder ihrer 
Beauftragten die zwar gesetzlich seit 1919 
festgelegt€ Regelung für die Wahl€n von Be
triebsräten in irgendeiner direkten oder indi
rekten Form unt€rbunden hat, nun kraft Ge
setz die Möglichkeit geschaffen ist, dort für 
die Ein'haltung ·österreichischer Gesetz,e zu sor
gen. 

Das sind die drei Bereiche, die mich mit 
Freude erfüllen und wo ich gerne - wie 
·schon gesagt - die Rolle des Waisenknaben 
übernommen hahe und übernehme. 

Ich weiß nämlich, meine Damen und Her
ren, daß diese Ges,etzesvorlage in ihrer Aus
wirkung vielleicht nicht jenen großen Schritt 
macht, der ursprünglich in der Regierungsvor
lage vorhanden war. Dar.auf kommt es letzten 
Endes nicht an. Aber ich weiß auf jeden Fall, 
daß viele der Bestimmungen, wenn sie ent
sprechend gehandhabt werden, zum Wohle 
der Arbeitneihmersdlaft führen. 

Deshalb - das sage ich mit innerster Uber
zeugung - bin ich stolz darauf, daß ,es mög
lieh ist, heute diese Gesetzesvorlag·e einer 
Beschlußfassung zuzuführen. Ich bin stolz, daß 
es mir gegönnt ist, sie als Gewerkschafter 
hier initiativ beeinflußt zu haben, und ich bin 
stolz darauf, daß damit ein weiterer P.unkt im 
Rahmen unseres Reg'ierungsprogramms ·erfüllt 
ist. (Beifall bei der SPO.) 

Präsident Probst: Der nächste Redner ist 
der Herr Abgeordnete Dr. Schwimmer. Er hat 
das Wort. 

Dann gibt es ,einen dritten Zielbereich im Abgeordneter Dr. Schwimmer (OVP): Hohes 
Rahmen dieses Arbe'itsverfassungsrechtes, und Haus! Nachdem sowohl der Herr Abgeord
zwar die Zusammenarbeit zwischen Betriebs- nete W.ille als auch der Herr Sozialminister 
vertretung und Interess.ensorganisation, zwi- gerade versucht haben darzulegen, als sei ein 
sehen Gewerkschaft und Betriebsvertretung direkter We.g zwischen dem zweiten Teilent
respekHve die Errichtung der Betriebsvertre- wurf aus dem Jahre 1962 des Sozialministers 
tung·en. Man sollte eigentlich meinen, daß in Proksch und dem Arbeits'verfassungsgesetz 
einer Demokratie so etwas eine Selbstver- gegeben, halte ich es für angezeigt, meine 
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Ausführungen mit einem Dank zu beginnen, 
mit einem Dank an jenen Sozialminist,er, des
sen Aufbruch z'u der Kodifikation des Arbeits
rechtes auf einer Ibreiten Grundlage und ohne 
jeden Versuch eines parteipolitischen Allein
ganges heute eine späte Rechtfertigung erhält, 
mit einem Dank an die große Sozialpolitikerin, 
die 1967 die KodifikatiO'nskommission ins 
Leben g,erufen hat: Grete Rehor. (Beifall bei 
der OVP. - Zwischenrufe des Abg. S t €' i n
hub er.) 

1967, Herr Abgeordnet,er Ste'inhuber, wurde 
im Sozialministeriurn die Kodifikationskom
mission gegründet, einer Entschließung des 
Nationalrates entsprechend 'unter mnbezie
hung der Sozialpartner, der parlamentarischen 
Klubs, die IIhr Soz'ialminister dann elimin~ert 
hat, und der Wissenschaft. Die Kodifikations
arbeiten, das wissen Sie sehr genau, wurden 
zügig aufgenommen, und die wissenschaft
lichen Vorarbeiten, die zwischen 1961 und 
1970 in der Kodifikationskomm'ission und über 
Auftrag der Kodifikationskommissjon gelei
stet wurden, werden bei der Behandlung der 
Kodifikation des individuellen Arbeitsrechtes 
noch eine willkommene Hilfe auch für Ihren 

aber stand ursprünglich nach der Veröffentli
chung des Ministerialentwurfes eine schwere 
gesellsdlaftspolitische Auseinandersetzung 
bevor. Ich möchte betonen, eine "ges-el1-
schaftspolitische Auseinandersetzung", gar 
nicht so sehr in erster Linie eine Auseinander
setzung zwischen Arbeitgebern und Arbeit
nehmern, wie die SPO die öffentliche Mei
nung in dieser Frage immer manipulieren 
möchte. 

Es ist nach meiner Meinung keine Frage 
des Interessenstandpunktes, ob Mitbestim
mung und 'Mitverantwortung nach einem 
Modell des demokratischen ZentTalismus ge
sh,ltet weIlden mit einer Willensbildung von 
oben nach unten, oder nach einem Modell 
der partnerschaftlidlen Gesellschaft unter 
Wahrung von Grundsätzen der Subsidiarität, 
der Autonomie kleiner Gruppen und der 
Würde der Persönlichkeit, mit ·einer ,demokra
tischen Willensbildung von unten nach oben. 

Vvenn der Ministerialentwurf des Arbeits
verfassungsgesetzes diesen Grundsätzen, 'ent
sprochen hätte, dann wären Sie sicher auf 
keine Ablehnung in der Offentlichkeit ge
stoßen. So wie die von Ihnen heute als wün-

Soz'ialminister darstellen. sehenswert genannten drei Kriterien des 

1969 ist auch ein konkreter Gesetzentwurf Arbeitsverfassungsgesetzes besmlossen wer
den, so hätten Sie unsere Zustimmung auch 

aus dieser Arbeit hervorgegangen, ,es ist näm- sdlon am 29. 12. des Vorjahres haben können. 
lieh das Gesetz über die kollektive Rechts-
gestaltung jns Begutachtungsverfahren gegan
gen, allerdings - und das mögen Sie als 
Fehler bezeichnen - mit einer längeren Be
gutadltungsfrist, a}s sie der Sozialmin'ister für 
das ganze Arbeitsverfassungsgesetz ursprüng
lich einräumen wollte. Wäre die Wahl am 
1. März 1970 anders ausgegangen, so wäre 
dieses Ges-etz hier ins Haus gekommen. Aller
dings, der Herr Sozdalminister Häuser hat es 
nicht übers Herz gebracht, ein Gesetz, das noch 
seiner Vorgängerin zuz'Uschrei,ben war, als 
Regierungsvorlage ins Haus zu bringen, er hat 
es nur dann Jast unverändert, wohl mit eini
gemge.sellschaftspolitischem Aufputz in sei
nem Sinn, in das Arbeitsverfassungsgesetz 
eingebaut. 

Dies stellt eine Rechtfertigung de'f Arbei
ten von Bundesminister Rehor dar, wenn jener 
Teil des Arbeitsverfassungsges,etzes, der in 
der öffentlichen Kritik kaum eine Erwähnung 
fand, der praktisch überall gutgeheißen wurde 
im Gegensatz zu den .anderen Teilen des 
Arbeitsverfassungsgesetzes, nun vom Sozial
minister übernommen wurde. 

Wenn sich Häuser mehr seine Vorgänge
rin, Sozialminister Rehor, zum Vorbild genom
men hätte und nicht den an ·der Kodifikations
arbeit praktisch gescheiterten Sozialminister 
Proksch, wäre sicher auch beim Arbeitsver
fassungsgesetz einiges einfach'er gegangen. So 

Sie hahen aber ganz andere gesellschafts
politische Ziele mit Ihrem Modell des demo
kratischen Zentralismus verfolgen wollen, und 
damit wäre die Mitbestimmung in einer Sack
gasse gelandet. Der Sozialminister mußte die 
Sozialpartner als Feuerwehr holen, damit sie 
den verfahrenen Karren aus der Sack'gasse 
herauszieht und dankenswerterweise dafüT 
sorgt, daß mit dem heute zu beschließ,enden 
Arbeitsverfassungsgesetz die Mitbestimmung 
auf einem Punkt stehen wird, der eine sinn
volle Weiterentwicklung der Mitbestimmung 
zur Verwirklichung einer partne'rschaftlichen 
Gesellschaftsordnung ermöglicht. 

Wir bekennen uns zum Ziel einer partner
schaftlichen Gesellschaftsordnung und sind da
her froh, daß die Mitbestimmung nicht mit 
dem Häus,er-Entwurf in einer Sackgasse ge
landet ist, sondern daß wir mit der Sozial
partnerfassung des Arbeitsverfassungsgeset
zes glücklich in einem Etappenziel gelandet 
sind. 

Wenn im mich zu dieser Sozialpartnereini
gung bekenne, dann mömte ich aber doch er
wähnen, Herr Sozialminister, daß es eigent
lich schon Ihre Auf.gabe gewesen wäre, einen 
Entwurf vorzulegen, der in der breiten Offent
lichkeit auf Zustimmung hoffen kann. Denn, 
Herr Sozialminister, Sie 'sind doch nach der 
Verfassung nicht berufen, Sozialminister zu 
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sein nur für doktrinäre Kernschichten der 
SozialisUschen Partei, sondern nach der Ver
fassung sollten Sie ein Sozialminister tür alle 
Osterreicher sein, so wie es Grete Rehor war. 
(Zustimmung bei der OVP.) 

Welches Etappenziel, meine Damen und 
Herren, haben wir nun mit dem Arbeitsver
fassungsgesetz erreicht und wie wird in Zu
kunft die Mitbestimmungsdiskussion aus
sehen? Es sind ohne Zweifel wesentliche Er
weiterungen der Möglichkeiten der Beleg
schaft gelungen, im Betrieb, in diesen Unter
nehmungen mitzubestimmen und mitzuwirken. 
Das ist vor allem dort gelungen, wo die 
Sozialpartnerfassung des Arbeitsverfassungs
gesetzes dem Mitbestimmungsmodell der 
Fraktion christlicher Gewerkschafter und des 
OAAB aus dem Jahre 1967 folgt. In diesem 
Modell haben wir uns ausdrücklich und als 
erste in Osterreich zur Drittelbeteiligung der 
Arbeitnehmer im Aufsichtsrat bekannt und zur 
Einrichtung von schlichtenden 'lInd vermitteln
den Branchenkommissionenj ebenso wie wir 
die ungeklärte Rechtslage der Befugnisse der 
staatlichen \Mirtschaftskommission ganz ein
deutig durch Ubertr,agung einer Gutachter
funktion in diesem Mit,bestimmungsmodell 
regeln wollten, genauso wie es nun im 
Arbeitsverfassungsgesetz übernommen wurde. 

Wir ,sind damals allerdings mit uns·eren 
Vorschlägen allein auf weiter Flur .gestanden, 
und als der Bundestag der Fraktion christ
licher Gewerkschafter knapp vor dem OGB
Kongreß 1967 dieses Modell beschlossen hat, 
erklärte der Präsident des Gewerkschafts
bundes, "er 'halte es gar nicht für gut, die 
betriebliche Mitbestimmung gesetzlich in 
starre Formen zu kleiden." 

Der Vorwurf der gesetzlich starren Formen 
hat zwar auf das OAAB-Modell nicht zuge
troffen und könnte heute .eher als eine pro
phetische Aussage und eine prophetische Kri
tik des Mjnisterialentwurfes zum Arbeitsver
fassungsgesetz des Sozialministers betrachtet 
werden, wir haben uns aber damals weder 
von dieser unzutreffenden Kritik noch von 
anderen ablehnenden Meinungsäuß·erungen 
irremachen lassen. 

Wir haben die Mitbestimmungsdiskussion 
in Osterreich zielstrebig, wie man heute sieht, 
auch mit Erfolg in Schwung gebracht, um über 
die Mitbestimmungsmöglichkeiten .des bisheri
gen Gesetzes hinaus die OVP-Grundsätze 
über partnerschaftliches Zusammenwirken im 
Betrieb zu verwirklichen und vor allem einer 
zentralen Aussage des Wiener Programms des 
OAAB Rechnung zu tragen, das feststellt, daß 
weder der freie Arbeitsvertrag noch der Kol
lektivvertrag allein geeignet seien, die Ge
rechtigkeit im Arbeitsverhältnis voll zum 

Ausdruck zu bringen. Allerdings - um wieder 
zum konkreten OAAB-Modell zurückzukom
men -, gebe jch zu, daß nicht alle Möglich
keiten zur erweiterten Mitbestimmung der 
Arbeitnehmer aus diesem Modell im Arbeits
verfassungsgesetz wiederzufinden sind. Wenn 
ich allerdings an die sehr geringen Anzeichen 
einer allgemeinen Zustimmung, vor allem 
einer Zustimmung von SPO~Seite, zu Beginn 
der Diskussion über das OAA!B-Modell denke, 
und die nunmehr vorliegende Tatsache be
trachte, daß alle echten Ausweitungen der 
Mitbestimmung, und das möchte ich betonen, 
im Arbeitsverfassungsgesetz auf unsere Vor
schläge zurückzuführen sind, bin ich in bezug 
auf die weitere Realisierung des Mitbestim
mungsmodells des OAAB in der Zukunft sehr 
optimistisch. Der Zukunft wird leider auch 
ein anderer Bereich der Mitbestimmung vor
behalten blei,ben. 

Das heute zu beschließende Gesetz führt 
eigentlich einen sehr hochtrabenden Titel: 
"Arbeitsverfassungsgesetz" . Dieser Titel wird 
aber nur zum Teil dem Inhalt gerechtj es 
regelt zwar Gott sei Dank demokratischer und 
unbürokratischer als der Häus·er-Entwurf die 
Wahl, die Organisation und die Funktion der 
betrieblichen Arbeitnehmervertreter und ihre 
Beteiligung am Betriebs- und Unt.ernehmungs
geschehen durchaus analog einer staatlichen 
Verfassung, -es vernachlässigt aber die Stel
lung des einzelnen Arbeitnehmers. Der Herr 
Abgeordnete Wille hat uns zuvor aus einem 
ausländischen Gesetz vorgelesen, und zwar 
aus -dem deutschen Betriebsverfassungsgesetz, 
das sich nicht mit dem ,individuellen Arbeits
recht beschäftigt und das sehr wohl gewisse 
Grundrechte des einzelnen Arbeitnehmers in 
der Arbeitsverfassung geregelt hat und den 
einzelnen Arbeitnehmer nicht auf später·e 
andere Gesetze vertröstet hat. Ich meine mit 
diesen Rechten des einzelnen Arbeitnehmers 
nicht die arbeitsrechtlichen Beziehungen zwi
schen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, das ist 
durchaus Sache des Individualarbeitsrechtes. 
Auch in der staatlichen Verfassung werden 
die konkreten Rechtsbeziehungen des einz·el
nen Staatsbürgers zu staatlichen Stellen nicht 
in der Verfassung geregelt, sondern in den 
einfachen Bundesgesetzen. Die staatliche Ver
fassung ·sieht aber sehr wohl im einzelnen 
Staatsbürger mehr als bloß einen Wähler, der 
alle drei, vier oder fünf Jahre seine Stimme 
abgeben kann, sondern räumt ihm Grund
rechte ein und gewisse aktive Beteiligungs
möglichkeiten. W·enn ·es das Ziel der Mit
bestimmung ist, die Fremdbestimmung der 
Arbeitnehmer zu überwinden, der Würde des 
Menschen auch dann Rechnung zu tragen, 
wenn er als Arbeitnehmer in den Organismus 
eines Betriebes ,eingeordnet ist, dann sollte 
eine moderne Arbeitsverfassung auch das Ziel 
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verfolgen, die Arbeitnehmer analog zum 
Staatsbürger zu einem Betriebsbür-ger zu 
machen und sie mit Grundrechten und aktiven 
BeteiligungsmrÖglichlkeiten im betrieblidten 
Ent'scheidungsprozeß auszustatten. 

Hier finden wir im Arbeitsverfassungs
gesetz echte Lücken, edtte Lücken, die also 
deutlich madten, daß der Sozialminister sehr 
wohl mehr zu tun gehabt hätte, als im partei
politischen und gesellschaftspolitischen 
Alleingang einen Ministerialentwurf vorzu
legen. Der Herr Sozialmini-ster steht aber 
heute noch auf dem Standpunkt, die Rechte 
des einzelnen Arbeitnehmers - etwa ganz 
im Geg·ensatz zu dem vorn Abgeordneten 
Wille zitierten Gesetz - dürfen nur im indi
viduellen Arbeitsrecht g·eregelt werden. Ich 
bestreite das ganz entschieden, weil ich mich 
zu dem Ziel bekenne, das schuldrechtliche 
Arbeitsverhältnis in ein personenredttlidtes 
Gemeinschaftsverhältnis umzugestalten, eine 
Auffassung, für die vor allem unser ver
storbener Abgeordneter Dr. Kummer einge
treten ist, dessen man bei der Mitbestim
mungsdiskussion in diesem Hause meiner An
sicht nach unbedingt g,edenken muß. (Beifall 
bei der OVP.) 

Eine Etappe auf dem Weg zu diesem Ziel 
ist sidter die Einräumung von Mitbestim
mungsmöglichkeiten .für den einzelnen Arbeit
nehmer. Mitbestimmung am Arbeitsplatz geht 
sicher über den schuldrechtlichen Bereich des 
individuellen Arbeit!srechtes hinaus. Mitbe
stimmung am Arbeit:splatz ist nadl un.serer An
sicht ein unabdingbarer Bestandteil echter be
trjeblicher Partnerschaft. Und wenn wir vom 
Postulat der Gleichwerti.gkeit von Arbeit und 
Kapital ausgehen, dann muß auch dem einzel
nen Arbeitnehmer für seinen unmittelbaren 
Bereich eine echte und gleichwertige Partner
rolle zuerkannt werden. 

Die ö'sterreichischen Arbeitnehmer sind seihr 
wohl dafür qualifiziert und in der Lage,· dieser 
Rolle gerecht zu werden. Ich schließe mich 
hier einem Slogan des Deutsdten Gewerk
schaftsbundes an, der kurz und bündig fest
stellt - das sollte man den linken Sozial
bürokraten ,ins Stammbuch schreiben -: 
"Mündige brauchen keinen Vormund." (Bei
fall bei der OVP.) 

Die OVP scheut sich daher nicht, im Plan 2 
zur Lebensqualität, im Sozialplan der Volks
partei, Schritte auf dem Weg zur Verwirkli
chung der Mitbestimmung audl des einzelnen 
ArbeHnehmer.s aufzuzeigen. Wir schlagen vor, 
dem einzelnen Arbeitnehmer dort, wo im Be
trieb seine persönliche Sphäre unmittelbar 
betroffen ist, einen größeren Spielraum zu 
geben durch einen Persönlichkeitsschutz und 
durch das Recht des Arbeitnehmers, vom 

Arbeitgeber über bevorstehende wesentliche 
Änderungen -seines Arbeitsbereiches rechtzei
tig informiert zu werden. Wir sdJ.lagen weiter 
vor, daß das Redtt der Arbeitnehmer gesichert 
wird, bei Fragen, die seine Ibetriebliche Ver
antwortung und seine betrieblichen Aufgaben 
betreffen, gehört zu werden, dem Arbeitneh
mer das Recht einzuräumen, in seinen Perso
nalakt Einsicht ~u nehmen, dem Arbeitnehmer 
das Recht zu geben, sidt dort, wo er sich 
benachteiligt fühlt, zu beschweren; sollte die 
Beschwerde berechtigt -sein, muß auch Abhilfe 
geschaffen werden. 

Das sind e.inzelne Vorstellungen, die durch
aus im Arbeitsveflfassungsgesetz Platz gehabt 
hätten, hätten die Sozialisten nur wollen. Wir 
werden, da wohl die AI1beitsverfassung lei
der keinen Platz für diese notwendigen Maß
nahmen zur freien Entfaltungsmöglichkeit des 
einzelnen Arbeitnehmers hat und die Soziali
sten für die Ausführungen des Abgeordneten 
Wille und des Sozialministers immer noch 
taube Ohren haben, die Realisierung dieses 
partnerschaftlichen Konzeptes seihstverständ
lich auch bei der Kodifikation des individuel
len Arbeitsrechtes anstreben. Wir fühlen uns 
aber auch über das Individualarbeitsrecht hin
aus dem Ziel des Planes 2 verpflichtet, mehr 
partnerschaftIidte Mitbestimmung in der 
österreichischen Gesellschaft zu verwirklichen 
und daher genau zu v·erfolgen, wie die frei
willigen Partnerschaftsmodelle funktionieren. 
Im Plan 2 d·er OVP haben wir dafür auch be
stimmte Förderungsmaßnahmen vorgeschla
gen. 

Die Mitbestimmung im löffentlichen Dienst, 
das möchte ich auch noch betonen, hat derzeit 
leider weit weniger Chancen auf Realisierung, 
als e.s jetzt im Arbeitsver,fassungsgesetz für 
den Bereich der privaten WirtschaH geschieht. 
Denn wo Sozialisten in Dienstgeberfunktion 
kommen, wie jetzt in der Bundesregierung, 
dort halten sie von Mitbestimmung weit weni
ger als jeder private Unternehmer. (Beifall 
bei der OVP.) 

Die OVP, unter deren Alleinregierung mit 
dem Bundespersonalvertretungsgesetz die 
erste gesetzlidte betriebliche Vertretung des 
öffentlichen Dienstes geschaffen 'Wurde, wird 
aber auch dafür sorgen, daß den Beschäftigten 
im öffentlichen Dienst da's Mitbestimmungs
recht nicht vorenthalten rwird. 

Abschließend, meine Damen und Herren, 
möchte idJ betonen, daß, wie so vieles in der 
Sozialpolitik, auch die Mitbestimmung letzt
lich von einer guten Wirtsdtaftspolitik 'aib
hängig ist. Wenn eine schledtte Wirtschafts
politik die Arbeitnehmereinkommen gefähr
det, ja vielleicht sogar die Arbeitsplätze in 
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Gefahr bringt, wird man auch von der Mit
bestimmung keine Wunder erwarten dürfen. 
(Beifall bei der OVP.) 

Präsident Probst: Der nächste Redner ist 
der Herr Abgeordnete Pichler. Er hat das 
Wort. 

Abgeordneter Pidtler (SPO): Herr Präsidentl 
Hohes Haus! Ein Zu'hörer der heutigen De
batte, der mit dem Zusammenhang nicht so 
vertraut ist, könnte den Eindruck gewinnen, 
daß wir heute etwas beschließen, etwas er
finden, 'das es bisher noch nicht gegeben hat 
und es praktisch das Neueste auf diesem Sek
tor darstellen wÜI'de. 

Ich darf hier denn doch mit aller Deutlich
keit sagen, daß das Gesetz, das wir heute 
einstimmig beschließen werden, -weder eine 
Neuerung noch einen Endpunkt in bezug auf 
die Mitbestimmung darstellt, sondern daß 
durch dieses Gesetz auf dem Weg, der seit 
Jahren und Jahrzehnten von den GeweIlk
schaften konsequent beschritten wurde und 
beschritten wird, wiederum ein Schritt 
weiter getan wurde, daß mit diesem Gesetz 
Dinge gesetzlich verankert werden, die es in 
der Wirtschaft in vielen Bereichen bereits ge
geben hat und die auch dort, wo sie umstrit
ten sind oder umstritten 'Waren, einlfach unbe
dingte Notwendigkeiten 'darstel1en. 

Es wur-de vom ersten Redner beginnen1d 
dar-auf verwiesen, daß das Arbeitsverfassungs
gesetz in der jetzigen Form ein Kompromiß 
darstellt, ein Kompromiß, dem sowo'hl die 
OVP, die Bundeshandelsikammer, der OAAB, 
die Freiheitlichen und auch die Sozialisten 
die Zustimmung geben könnten. 

Dieser Ausdruck Komprorniß deutet aber 
sehr deutlich an, daß hier Abstriche gemacht 
wurden, daß hier Einigungen erzielt wurden, 
die nicht unlbedingt den Vorstellungen der 
Arbeitnehmer in den Betrieben entsprechen, 
daß Fassungen getroffen werden, die wohl in 
der Gegenwart brauchbar sind, die aber kei
nesfalls das endgültige Ergebnis für die Zu
kunft darstellen können. 

Somit, sehr verehrte Damen und Herren, 
ist das heutige Gesetz wohl ein seihr entschei
dender Schritt, aber - und das wollte ich 
noch einmal 'betonen - keinesfalls Endpunkt 
in einer Entwicklung, die zurzeit voll im Lau
fen ist. 

Wenn wir uns erinnern, welche Eifilwänlde 
gerade seitens der asterreichischen Volkspar
tei gegen den Gesetzentwurf eI1hQlben wurden, 
welche Schwerpunkte auch in den Reden heute 
zum Aus'druckgekommen sind, dann geben 
gerade diese Punkte die Richtung an, wo die 
großen Meinungsverschiedenheiten liegen. 

Eines der großen Argumente, die in den 
Vordergrund gestellt wurden, war, daß die 
Arbeitnehmer -zu -sehr in die Abhängigkeit 
von Funktionären gerat~n würden. 

Sehr verehrte Damen und Herren! Hier 
wird behauptet - der OAAB geht übrigens 
in die gleiche Richtung -, daß durch den 
Entwurf des Ar:beitsverf.assungsgesetzes die 
Arbeiter, die Angestellten in den Betrieben in 
die A'bhängigkeit der von ihnen gewählten 
Interessenvertretull'g -geraten würden. 

Diese Formulierung zeigt aber auch -sehr 
deutlich, worum es in Wirklichkeit geht. In 
Wirklichkeit geht es darum, daß den Interes
senvertretungen im Betrieb, den Funktionä
ren, den Betriebsräten im Betrieb, nicht jene 
Wirkungsmö'glichkeit zugestan1den wird, die 
der Betriebsmt in Wirklichkeit dringend 
braucht, um die Interessen Iseiner Kollegin
nen und Kollegen zu vertreten. 

Es wird von 'der Macht der Funktionäre 
gesprochen. Wir sind frah darüber, daß in 
diesem Gesetz wiederum ein wenig mehr der 
Schutz dieser Funktionäre verankert worden 
ist. Wie sehr der Schutz dieser Funktionäre 
notwendig ist, möchte ich doch durch zwei ein
fache Beispiele belegen. 

Vor kurzem hat in St. Pölten ein größeres 
Unternehmen des Baugewerbes den Konkurs 
angemeldet. Und ihierüber gibt es eine Notiz, 
die schlicht und einfach lautet: "Mit Beschluß 
des Kreisgerichtes St. Pölten vom 6. November 
1973 wurde über das Vermögen der Firma ... 
das Konkursverfahren eröffnet. 

Zum Massever.walter -wurde Herr Dr. Hans 
Kask,a, Rechtsanwalt in St. Pölten, bestellt. 

In seiner Eigenschaft als Masseverwalter 
hat Herr Dr. Hans Kaska das Dienstverhältnis 
zu sämtlichen Arbeitern, welche zum Zeit
punkt der Konkurseröffnungbeim o'bgenann
ten Unternehmen täUg waren, mit Stichtag 
8. November 1973 gelöst." 

Hier hat der Masseverwalter auf Grund 
des KOn!kurses einer Firma mit einem Strich 
das Dienstverthältnis ,aller Arbeiter von einem 
Ta'g auf den anderen .gelöst, und unter dieser 
Lösung der Dienstverhältnisse waren auch die 
Lösung sämtlicher Dienstverhältnisse der Be
triebsräte. 

Vielleicht darf man hier noch erwähnen, 
daß der Unternehmer, der nachher von der 
Massever-waltung mit der teilweisen Weiter
führung des Betriebes Ibetraut wurde, erklärt 
hat: Den Betriebsratsobmann kann ich aUif kei
nen Fall mehr bI1auchen, denn der war mir 
zu tüchtig. Er war -zu tüchtig in der Wahrneh
mung der Interessenvertretung der Arbeiter, 
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die ihn gewählt haben, er war des,wegen ,zu 
tüchtig, weil 'durch sein Eintreten gemeinsam 
mit der Gewerkschaft für die dort beschäftig
ten Arbeiter oder ausständige Lohn gesichert 
wurde und weil ,für die dort beschäftigten 
Arbeiter noch eine Summe für 'die von ihnen 
erarbeitete Weihnachtsremuneration zur Aus
zahlung gelangen mußte. 

Sehr verehrte Damen und Herren! Das ist 
eines der Beispiele, das zeigt, daß der Be
triebsrat in der Walhrnehmung der Interessen 
seiner Kollegen ,absolut mehr gesetzlichen 
Schutz braucht. 

Aber ich möchte Ihnen noch ein zweites 
Beispiel bringen, wo Auswüchse auf Unter
nehmerseite vorhanden sind un'd wo die Bun
deshandelskammer, wo aber auch 'die OVP 
die Pflicht unod Schuldigkeit hätte, sich um 
solche Auswüchse zu kümmern. Denn die sind 
es dann, die uns natürlich seitens der Ge
werkschaften, seitens der Sozialistischen Par
tei veranlassen, auch igegen solche Auswüchse 
möglichist Vorkehrungen zu treffen. Es mag 
vielleicht ein Einzelfall sein. Aber der Fall 
ist so unerhört, daß er hier bei der heutigen 
Gelegenheit vor dem Hohen Haus und vor 
der ganzen Offentlichkeit aus'gesprochen wer
den -soll. 

Die Firma Rehau Plastilk in Neulengbach 
hat auf den Kopf des BetriebsratsOlbmannes 
eine Kopfprämie von 100.000 Sausgesetzt; 
eine Kopfprämie, so wie vielleicht einmal im 
Wilden Westen Kopfprämien auf die Ergrei
fung von Indianern ausgesetzt wurden. (Abg. 
Dr. Mus s i 1: Sie vergreifen sich in den Wor
ten!) 

Herr Mussil! Ich darf Ihnen hier den An
schlag der Fimna Rehau Pl,astik in den betref
fenden Punkten vorlesen. In einem An-schlag 
der Firma Rehau Plastik vom vergangenen 
J,a:hr heißt es hier :folgendermaßen: "Der Be
triebsrat des Werkes Neulengbach kostet 
jährlich 100.000 S. Mit diesem Betrag könnte 
Re'hau pro Dienstnehmer ein jährliches zusätz
liches Urlaubsgeld von 400 S zahlen. 1m Ange
steIltenbereich, wo kein Betriebsrat diese 
Kosten verursacht, wird in diesem Jahr 'dieser 
Betrag in den nächsten Ta'gen ausbezahlt. Wir 
stellen es in das Urteil unserer Rehau-Ange
hörigen in Neulengbach, ob ihnen die Tätig
keit des Betriebsrates, pro Person und Jahr 
gesehen, 400 S !wert ist. 

Rehau \hofft, (laß es in der Verg,angenheit 
bewiesen hat, daß es durch Löhne, die wesent
lich über den Kollektivlöhnen liegen und 
durch eine 'strenge Einlhaltung der gesetzlichen 
Vorschriften alles getan ·hat, um ein Eingrei
fen eines ,Betriebsrates zur Wa'hrung der Inter-

essen der Dienstnehmer unnötig zu machen. 
Wir werden auch weiterhin in diesem Sinne 
verfahren." 

Und nun darf ich denn doch sowohl an 
Herrn Dr. Hauser wie an Herrn Dr. Schwim
mer die Frage richten, ob das jene P·artner
seh·aft ist, die man den Leuten in den Betrie
ben einreden will,l daß man ihnen ihre Ver
tretung auf diese Art unmögliCh. macht, daß 
man ihre Vertretung auf diese Art ,bekämpft, 
daß man dann den einzelnen der ganzen 
Unternehmerwil1kür preisgilbt und ihnen ein
reden möchte, daß hier nur die echte Partner
sdlaft die Lösung aller Probleme herbeiführen 
könnte. 

Wir sind davon überzeugt, daß die Ent
wicklung im allgemeinen in der österreichi
sdlen Wirtschaft nur deshalb 'diesen günstigen 
Verlauf 'genommen Ihat, weil es solche Aus
wüchse nur im Einzelfall gibt und solche Aus
wüchse im großen und ganzen durdl die Kraft 
der Ge·wer'kschaften verlhindert wurden, da
durdl verhindert wurden, daß 'die Belegschaf
ten wi'ssen, wo sie ihre Vertretung haben und 
weil nicht die Gefahr .besteht, daß die Beleg
schaften ihren ,Funktionären ausgelie;fert wür
den. Die Gefahr besteht darin, hat darin be
standen, und wird weiterhin aufrecht sein, 
weil in dem Augenblick, in dem die Betriebs
vertretungen ihre Kraft verlieren, der ein
zelne Willkürhandlungen im ähnlidlen Sinne, 
wie ich sie hier aufgezeigt habe, ausgesetzt 
wäre. 

Wir begrüßen des.wegen dieses Gesetz, weil 
es für jeden, der damit zu tun hat, eine Zu
sammenfassung der Bestimmungen bringt, die 
im kollektiven AI'beitlsrecht eine Rolle spie
len. Wir sind überzeugt davon, daß durch die 
Beschlußfassung, die wir heute vornehmen, 
sehr Wesentliches geschehen ist. Wir sind 
ü'berzeugt davon, daß zum Beispiel mit den 
Ansätzen und mit den Bestimmungen, die in 
diesem Gesetz enthalten sind, die Ausspielerei 
~wischen AI1beitern und Angestellten für 
Unternehmen, die dieses Ausspielen sehr 
gerne Ibetreiben, wenn schon nicht unmöglich 
gemacht, so doch erschwert wird, dadurch, daß 
aum AI1beitnehmer der 'anderen Gruppe in den 
Betriebsrat -gewählt werden können. 

Sehr verehrte Damen und Herren! Auch 
hier ein praktisches Beispiel. Sicher sind die 
Beispiele, die ich bringe, durchwegs aus Nie
derösterreich. In einer Schloßwarenfirma in 
Nie-derösterreich wurde ein Kandidat der 
sozialistischen GeweI1k:sch,after gegen seinen 
Willen in das Angestelltenverhältnis versetzt, 
um ihn an der Kandidatur für den Betriebsrat 
zu hindern. Der Firma ist es dabei darum 
gegangen, diesen Mann nicht als Betriebsrat 
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zu bekommen und auf der anderen Seite, ihn 
als Arbeitskraft, als Werkzeugmacher zu er
halten. (Zwischenruf bei der OVP.) Nein, 
das ist nicht die Glanz-stoff, das ist die Firma 
Grundmann in Herzogenlburg. 

Eßt durch den Druck der ,Belegschaft und 
letzten Endes mit Unterstützung der Gewerk
schaft ist es möglich gewesen, diese Maß
nahme wiederum rückgängig zu machen. Der 
Mann wurde zum Betriebsrat gewählt, der 
Mann wurde Betriebsratsobmann und hat die 
Hoffnungen, die die Kollegenschaft in ihn ge
setzt hat, zweifellos erfüllt. Auch das ist, 
genauso wie in vielen anderen Fällen, ein 
Beispiel dafür, wie man versucht, die Ver
treter der Arbeitnehmer untereinander auszu
spielen, wie man versucht, :durch Idie unter
schiedliche Gesetzgebung im Arbeitsrecht 
- Arbeiter und Angestellte - die Vertre
tung der Arbeiter in diesem Falle zu unter
graben. 

Sehr verehrte Damen und Herren! Wir hof
fen, daß wir mit den weiteren Gesetzen, die 
wir ja im nächsten Jahr ,beraten werden, das 
Problem Arbeiter und Angestellte noch weiter 
regeln können. Uns geht es heute darum, hier 
festzustellen, d·aß zuminidest Lm Funktionärs
bereich ,diese Ausspielerei in Zukunft nicht 
mehr möglich sein wird. 

Heute wurde auch von den Betriebsverein
barungengesprochen. Wir wissen, welche Be
deutung diese Betriebsvereinbarungen haben, 
wir wissen ,aber auch, wie oft versucht wird, 
uber die Betriebsvereinbarungen den Be
triebsräten etwas au~zuoktroyieren, was in 
manchen Bereichen zumindest fr,agwürdi'g ist. 
Und wenn wir glau:ben, daß mit der Auf
zählung der Bedingungen und der Themen, 
über die Betriebsvereinbarungen abgeschlos
sen werden sollen, 'Clen Betriebsräten eine 
bestimmte Sicher:heit gegeben wird, in wel
chen Bereichen sie sich Ibewegen sollen, dann 
ist auch diese Neuerung zu be'grüßen. 

reichen durch die Fachkräfte der Gewerkschaft 
und der Ar:beiterkammer 'beraten lassen kann, 
das sollte nicht erst zu einem Zeitpunkt sein, 
wenn es im Betrieb bereits brennt, wenn man 
froh ist, daß die Vertreter der Arbeiterkam
mer und der GeweI1kschaft in den Betrieb 
kommen, sondern das soll 'auch möglich sein 
zu einem Zeitpunkt, in dem Probleme anste
hen, die einfach gelöst werden müssen. 

Und hier noch etwals. "Gegen -die Bevor
mundung und gegen die Einflüsse in den Be
trieben von außen". Das ist ein Schlagwort, 
das von der Bundesk·ammer erfunden wurde, 
das ist ein Schlagwort, dem die OVP nach
rennt, das ist ein Schlagwort, dem der OAAB 
genauso nachrennt wie die Freiiheitliche Par
tei. (Abg. Mit te r e r: Alles Schlagworte!) 

Herr Minister! Wenn in einem Betrieb eine 
Betriebsvertretung einen Mann in den Auf
sichtsrat schickt, dem sie ihr Vertrauen 
schenkt, dann i1st 'das nach Auffassung Ihrer 
Seite eine Einmengung von Außenstehenden 
in betriebliche Angelegenheiten. Und wenn 
der Mann, der das Vertriauen der Belegschaft 
hat, vielleicht einer ist, der vorher jahrzehnte
lang in diesem Betrieb tätig gewesen ist, dann 
ist das nach Ihrer Auffassung die Ein
mischung von außen in einen Betrie'b. Wenn 
arber die Aktionärsvertreter Vorstandsmitglie
der in den Vorstand vorschlagen, wenn auch 
in den verstaatlichten Betrieben immer wie
der Mitglieder nominiert 'werden, die von den 
Betrieben, in denen -sie Aufsichtsrats- ader 
Vorstandsmitglieder werden, vorher keine 
A'hnunrg gehabt haben, dann ist das keine 
Einmischung von außen her in die Betriebe, 
denn der betreffende Aufsichtsrat 'hat ja das 
Vertrauen der Aktionäre, hat ja das Ver
trauen der Aktionärsvertreter, daher ist das 
keine Einmischung. Wenn er aber "nur" das 
Vertrauen der Belegschaft hat, dann schreien 
sie hier Feuer. 

Ich selber bin als Betriell:Jsf,at im Aufsichts-
In dem Sinne, verehrte Damen und Her- rat einer Firma täti-g, und ich 'sage Ihnen, 

ren, ist es -auch zu verstehen, daß die Zusam- daß in dem Unternehmen genau dasselbe 
menaf'beit zwischen Betriebsrat, Gewerkschaft, passiert wie in jeder anderen Aiktiengesell
Arbeiterkammer intensiviert werden soll. schaft, daß hier Leute in den Aufsichtsrat be
Vergessen Sie eines nicht: Dem Unternehmen rufen wurden, die vor ihrer Berufung viel
stehen aUe Fachkräfte zur Verfügung, die im leicht keine Ahnung geha'bt ha'ben, wo dieser 
Rahmen der Bun'deshandelskammer, die im Betrieb liegt, die jedenfalls diesen Betrieb 
Rahmen -der Inldustriellenvereini.gung aufzu- vorher überhaupt nicht gesehen haben; aber 
treiben sind! Abgesehen davon, daß die Lei- das ist nach Ihrer Meinung ein1deutig, denn 
ter von Unternehmen durchwegs Hochschul- das sind ja Kapitalsvertreter, ,und daher sind 
bildung haben, stehen ihnen als Berater alle sie auf alle Fälle hier richtig am Platz. Ich 
Kräfte in dem Bereich rzur Verfügung, ,wäh- bedauere es, daß diese Bestimmung aus dem 
rend der Betriebsrat sehr oft nur über eine Gesetzentwurf herausgenommen worden ist, 
Ausbildung in der Volks- und Hauptschule nur um diesen Kompromiß, den wir heute 
und vielleicht in der Berufsschule verfügt. Daß I beschließen, zu ermöglichen, denn in WClJhr
der 'Sich dann ebenfalls in versdlie'denen Be- heit sind Ihre Argumente, die Sie hier brin-

94. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 47 von 138

www.parlament.gv.at



9224 Nationalrat XIII. GP - 94. Sitzung - 14. Dezember 1973 

Pi dtl er 
gen, nicht nur scheinheilig (Widerspruch bei 
der OVP), sondern offensichtlidl darauf aus
gerichtet, Herr Mus'sil, die Interessensvertre
tung in den Aufsichtsräten, soweit sie die 
Interessen der Arbeitnehmer vertreten, 'nicht 
in allen Belangen 50 'Zu ermöglichen, wie es 
im Einzelfall vielleicht zweckmäßig wäre. 
(Abg. G r a f: Einen Kompromiß machen und 
dann dagegen zu polemisieren! - Abg. Mi t
te r er: Also stimmen Sie dem Kompromiß 
nicht zu?) Ich serge, diese Bestimmung wurde 
aus dem Entwurf herausgenommen, um die
sen Kompromiß, Iden wir 'heute beschließen, 
zu ermöglichen. (Abg. G r a f: Dann polemisie
ren Sie nicht dagegen!) Aber persönlich be
dauere ich es, daß diese Bestimmung aus dem 
Entwurf herausgenommen wurde. (Abg. 
M ars c h: Das wird ja noch erlaubt sein, daß 
man etwas bedauert!) 

Wir 'haben natürlich eine Reihe von offenen 
Fragen, von Anliegen, I(}ie wir gerne noch in 
diesem Gesetz drinnen hätten. Wenn die Frei
heitliche Partei, die an das Ubereinkommen 
zwischen der Sozialistischen Partei und der 
OVP, an das Ubereinfkommen der Sozialpart
ner nicht gebunden ist, heute einen Antrag 
vorlegt, in dem sie ihre Wünsche noch einmal 
dokumentiert, dann ist <das in Ordnung. Wir 
werden verständlicherweise keine Anträge 
einbringen, aber wir werden es uns nicht 
versagen, -auch hier unsere Vorstellungen rzu 
dokumentieren, wie wir uns einzelne Bestim
mungen vorstellen könnten, 

Ich möchte hier noch ein vielleicht weniger 
umstrittenes Pro1blem erwähnen: das Problem 
des Nachrückens 'beim Ausscheiden eines 
aktiven Betriebsrates. 

Die Formulierung, die in dem vorliegenden 
Gesetz getroffen wurde, ist sicherlich besser 
als die Formulierung, wie sie 'bisher im Ge
setz gewesen ist. Sie entspricht aber nicht 
ganz den Erfordernissen in der Praxis. beson
ders der Praxis in großen Betrielben. Wenn 
dort durch irgendwelche Veränderungen ein 
Betriebsratmitglied ausscheidet, so ist nadl 
wie vor das nächstfolgende Ersatzmitglied :zu 
berufen, es sei denn, es veI1Zichtetauf die 
Nachrückung und ,bleibt <dann weiterhin auf 
der Kandidatenliste. Keiner von den wahl
werbenden Gruppen weiß zu jener Zeit, in 
der die Kandidatenliste erstellt wird. was sich 
innel'hal'b von drei Jahren ereignet. Und dann 
scheidet der Betriebsrat einer großen Gruppe 
aus. und es ist oft nicht oder jedenfalls nur 
sehr schwer möglich, einen Ersatzmann aus 
derselben Gruppe wieder in den Betriebsrat 
zu berufen, weil die Bestimmungen im Gesetz 
diese Möglichkeit jedenfalls nicht besonders 
erleichtert haben. 

Wir werden auch diesen Wunsm für die 
Zukunft weiterhin deponieren, und wir wer
den uns auch 'bemü'hen. in der Richtung hin 
in der Zukunft Lösungen zu finden. Jeden
falls soU hier sehr deutlich zum Ausdruck 
gebracht werden, d-aß die Betriebsvertretung 
nur in der Form, in der wir sie jetzt 'durch 
Jahrzehnte hindurch praktiziert haben und 
wie sie durch dieses Gesetz weiteIihin ent
wickelt wird, echte Möglichkeiten der Inter
essenvertretung wahrnimmt und eine Partner
schaft nur dann möglich i/st. wenn lbeide Part
ner gleichwertig sind. Denn eine Partnerschiaft 
zwischen den einzelnen Dienstnehmern und 
dem Dienstgeber ist eine Partnerschaft, die 
sehr, sehr eindeutig zugunsten des Unter
nehmers auspendelt, weil der einzelne einf,ach 
nicht in der Lage ist, allein seine Interessen 
innerhalb eines -großen Unternehmens wahr
zunehmen. weil dazu die Gesamtheit der Be
schäftigten 'gelhört, die letzten Endes wieder 
durch den Betrielbsrat vertreten wird. 

Wir wollen sehr deutlich 'bestätigen, daß 
das Gesetz, :das wir heute beschließen, wirk
lich um Häuser besser ist als die Gesetze, 
die uns bisher zur Verfügung 'gestanden sind. 
Wir wollen a'ber auch sehr deutlim sagen. daß 
mit der heutigen Beschlußfassung weder eine 
neue Materie behandelt wurde, weder eine 
neue Materie in die Welt geseVzt wurde. nom 
in der Frage der Mitbestimmung ein SChluß
punkt gesetzt wurde. Für uns ist dieses Ge
setz ein begrüßenswerter Fortschritt auf dem 
Weg, :den wir Sozialisten seit e'h und je be
,schritten haben. Für uns 'bedeutet dieses Ge
setz die Verwirklichung mancher Vorstellung, 
die in 'den Betrieben, die ,auf den Gewerk
schaftSikongressen formuliert wurde. Des
wegen, sehr verehrte Damen und Herren, 
stimmen wir 'dem Gesetz zu. Wir !betonen 
aber nach wie vor: Für uns ist dieses Geset,z 
ein Kompromiß. (Beifall bei der SPO.) 

Präsident Probst: Zum Wort gelangt der 
Herr Abgeordnete Dr. Mussil. 

Abgeordneter Dr. Mussil (OVP): Hohes 
Haus! Meine sehr geehrten Damen und Her
renl Ich möchte zuerst auf e'inige Bemerkungen 
zurückkommen. die der Abgeordnete Pichler 
gemacht h.at. Auch einige der anderen 'soziali
stischen Redner haben darauf :hingewiesen. 
daß das jetzige Gesetz ein Anfang sein soll, 
daß es nicht der Endpunkt sein soll und daß 
auf dieser Basis der weitere Fortschritt vor 
sich gehen 'soll. 

Wir sind durchaus auch der Meinung, meine 
sehr geehrten Damen und Herren: Stillstand 
ist überall 'Rückschritt. Nur bin im der Mei
nung - und das ist mir auch von ,ein-er Reihe 
von Gewerkschaftern bestätigt worden 
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Man sollte zuerst einmal ibestehende Gesetze 
ausschöpfen. Es ist mir von Gewerkschaftern 
bestätigt worden, daß das 1971er Gesetz, die 
Betriebsratsnovelle 1971 nicht ausgeschöpft 
worden ist. Sie werden also zur Ausschöpfung 
aller Möglichkeiten, die für die Betriebsräte, 
für die Gewerkschafter, für die Arbeiterkam
mern in dem jetzigen Gesetz vorhanden sind, 
einige Jahre brauchen, und wenn Sie .in der 
Zwischenzeit wieder ein neues Gesetz be
schließen wollen, meine Herren, dann machen 
Sie Ihre eigenen a}t.en Gesetze obsolet, dann 
machen Sie sie inhaltslos und machen davon 
keinen Gebrauch. Das liegt nicht ,im Sinne des 
Erfinders. 

Ich möchte dann zu den Beispielen, die der 
Abgeordnete Pichler gebracht hat, folgendes 
sagen: Sie haben von Kopfprämien und allen 
möglichen unangenehmen Sachen gesprochen. 
Ich kann den Wahrheitsgehalt Ihrer Äußerun
gen nicht überprüfen. Ich habe keine Gelegen
heitgehabt, mich vorher bei diesen Betrieben 
zn erkundigen, wie das steht. Ich möchte nicht 
sagen, es ist unfair, aber es ist nicht fair -
wenn ich diesen Ausdruck gebrauchen kann-, 
hler Firmen und Betriebe zu ,beschuldigen, 
ahnen diesen Firmen oder ihren Vertretern 
die Gelegenheit zu bieten, sich dazu zu 
äuß·ern. Merken Sie sich das! (Abg. Pie h 1 er: 
Sie sind Ihr Ve.rtreterl) Ja, aber da hätten 
Sie mich anrufen müssen, damit ich mich über 
die Verhältnisse und über diese Anschuldigun
gen vorher erkundigen kann, Herr Kollege 
Pichler! (Beifall bei der OVP.) 

Ich möchte dann auf eine Äußerung des 
Herrn Sozialministers zurück:kommen, die ganz 
eigenartig war. Er hat gemeint, es wäre un
strittig, daß in einern Rechtsstaat über die 
Rechte der Arbeitnehmer die Ger.ichte ent
scheiden würden, in wirtschaftlichen Entschei
dungen der Unternehmungen ,sollten aber die 
Gerichte nicht zuständig sein, das wäre mit 
einem Rechtsstaat unvereinbar. 

W,enn man über diese Formulierungen nach
denkt - der Herr Justizm1nister sitzt hier im 
Hause -, muß man zu dem Ergebnis kom
men, daß der Herr Vizekanzler eine reine 
zentrale Befehlswirtschaft vor Augen hat, 
wenn er solche Äußerungen tun kann. Wenn 
die Befehle nicht befolgt werden, hat wahr
scheinlich der IStrafrichter zu 'sprechen, Herr 
Vizekanzler! Nur so k.ann im das verstehen. 

In dem gleichen Geist war Ihr ursprüng
licher Entwurf. Dieser Entwurf, wenn man ihn 
politisch einordnen wHl, ist linker als links 
anzusetzen. Das war auch der Grund dafür, 
warum in der gesamten Bevölkerung ein sehr 
starker Aufbruch gegen dieses Gesetz vor 
sich .gegangen ist, weil die iBevölkerung ge
spürt 'hat, worum es hier geht. Schlicht und 

einfach: um die Abschaffung der sozialen 
Marktwirtschaft, wenn das Gesetz geworden 
wäre, auch wenn die "Arbeiter-Zeitung" in 
ihrer heutigen Ausgabe etwas anderes schr:eibt 
und wenn ununterbromen andere Erklärungen 
von Ihren Rednern abgegeben werden. 

Der Abgeordnete Wille hat dann .sehr krie
gerische Äußerungen von ,sich geg·eben. Er 
hat von Kriegserklärungen und allen mög
lichen Dingen gesprochen. Ich habe auf Grund 
derartiger Erklärungen geglaubt, ich bin im 
Nahen Osten und nicht hier ,im Parlament 
von Osterreich. 

Er hat dann auf Äußerungen Bezug .genom
men, die ich bezüglich der Entlassungsgründe 
der ,Betriebsräte gemacht habe. Die habe ich 
gemacht. Diese Entlassungsgründe sind nicht 
mehr im Gesetz drinnen; auch ur'sprünglich 
nicht mehr die Verschwiegenheitspflicht, Kol
lege Wille! Ich habe mit dem entspr,echenden 
Nachdruck herausgestrichen, daß das eben auf 
Grund des Entwurfes nicht mehr so ist, wie 
es bisher ·gewesen ist. Daraufhin 'sind die 
Facts vom Arbeiterkammertag und eine 
Reihe von Gewerkschaftserklärungen gekom
men, die meine Äußerungen in einer 
demagogischen Weise verdreht haben, die fast 
nicht mehr zu überbieten ist. 

Das, was Sie, Herr Abgeordneter Wille, 
über meinen Arbeitsv'ertrag mit der Bundes
kammer gesagt haben, ist schlicht gesagt eine 
Geschmacklosigkeit, wie Sie nur von Ihnen 
gebracht werden kann und sonst von nieman
dem jn diesem Hause. (Zustimmung bei der 
OVP.) Das sage ich mit allem Nachdruck. 

Was Sie sich unter Sozialisiemng der Macht 
vorstellen, Herr Abgeordneter Wille, das müs
sen Sie uns auch erklären. Wahrscheinlich das 
gleiche, was sich Herr Vizekanzler Häuser 
vorstellt: eine Zentralisierung der Macht, also 
einen Wechs·el ,in den Entscheidungsbefugnis
sen, einen Autoritätswechsel, einen Autoritä
tentausch, eine Abschaffung der bisherigen 
Ordnung oder so etwas Ähnliches. Was ver
stehen Sie unter Sozialisierung der Macht? 
Und wenn wir dann sagen, der Entwurf .atmet 
den Geist einer sehr, sehr stark links beein
flußten Richtung, dann sind Sie auf uns böse, 
meine Herren, und smreiben in Ihren Zeitun
gen Dinge, die absolut unwahr sind! 

M,eine sehr geehrt-en Damen und Herren! 
Ich habe schon mehrmals darauf 'hingewiesen, 
daß die soziale Marktwirtschaft .auch nach 
unserem Dafürhalten kein Idealzustand ist, 
daß wir sie v-erbessern müssen, daß wir aber 
auf der ganzen Welt kein anderes System 
kennen, das besser funktionieren würde wie 
diese soziale Marktwirtschaft. Man muß sie 
verbessern in Richtung auf eine qualitative 
MarktwirtschaH, mehr Umweltfreundlichkeit 

633 
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und kein blindes Anbeten von Wamstums
raten. Wenn allerdings die Regierung mit 
ihren linken Füßen weiterhin ganz falsch und 
zu lange auf den Konjunkturbremsen stehen 
wird, wird es in Zukunft überhaupt kein An
beten von Wachstumsraten mehr 'geben kön
nen, und es werden nur mehr hohe Inflations
raten vorhanden sein. Diese hohen Inflations
raten werden ein deutliches Zeichen für die 
soziale Unfähigkeit der Regierung sein, mit 
diesen Problemen .fertig zu werden. Denn das 
Unsozialste, Herr Kollege, ist die Inflation I 
Darüber kommen wir nicht hinweg. (Beifall 
bei der OVP. - Abg. W i 11 e: Sie haben die 
Worte des Präsidenten schon wieder verges
sen, der auf die weltweite Entwicklung hin
gewiesen haU) Ich vergesse gar nichts! Ich 
wäre nur froh, ich würde auf Sie vergessen 
können! Aber das werde ich in der nächsten 
Zeit nicht tun können, denn das, was Sie 
gesagt haben, war eine Unverschämtheit, Herr 
Abgeordneter Wille! (Zustimmung und Beifall 
bei der OVP.) 

Präsident Probst: Bitte, Herr Abgeordneter! 
Auch bei Ihrer Erregung die Worte zu wäh
len. "Geschmacklosigkeit" geht noch an, aber 
"Unverschämtheit"? - Bitte. Ich gebe keinen 
Ordnungsruf. 

Abgeordneter!Dr. Mussil (fortsetzend): Bitte, 
ich möchte mit Ihnen als Präsidenten über 
diese Frage keine Diskussion abführen. 

Präsident Probst: Mit dem Präsidenten gibt 
es gar keine Diskussion. 

Abgeordneter Dr. Mussil (fortsetzend): Sie 
haben immer recht, Herr Präsident! Bitte sehr. 

Ich möchte nur eines sagen: Das Arbeitsver
fassungsgesetz ,in der jetzt vorliegenden Fas
sung, nicht in der Fassung des Entwurfes, 
bringt kein neues Wirtschaftssystem. Es än
dert also im grundsätzlichen System unserer 
Wirtschaftsordnung nichts. Das ist der Ver
dienst, den wir von unserer Seite bei diesen 
Verhandlungen zu 'buchen haben, meine sehr 
geehrten Damen und Herren! 

Am berühmten Gründonnerstag-Gipfel sind 
die Weichen für die Verhandlungen gestellt 
worden, es waren mühsame Verhandlungen, 
die bis zum letzten Augenblick nahe am Schei
tern waren. Wir sind am Freitag verg,angener 
Woche noch vor dem Sozialausschuß zusam
mengesessen und haben die letzten FeHen an 
diesen Entwurf gelegt. Es ist uns gelungen, 
glaube ich, aus einer zentralen Lenkung der 
Betriebe von außen her eine Fortentwicklung 
der Arbeitsverfassung ohne Systemänderung 
zu machen. Wieweit man mit diesem Kom
promiß einverstanden sein kann oder einver
standen sein soll, ist heute schon me'hrmals 
erwähnt worden. 

Ich möchte jetzt zur Frage der Mitbestim
mung und Demokratisierung - auch diese 
Worte sind heute wiederholt gebraucht wor
den - folgendes sagen: Man kann unter bei
den Begriffen, vor allem unter dem Wort 
"Demokratisierung" sehr viel Gutes und sehr 
viel Schlechtes verstehen. Wir verstehen 
unter 'einer echten Demokratisierung die Mög
lichkeit der Mitsprache der Arbeitnehmer auf 
allen Stufen der betrieblichen Entscheidungs
findung. Wir bekennen uns dazu, wir meinen, 
daß eine derartige Demokratisierung ejne WH
lensbildung von unten nach oben mit sich 
bringen soll, eine Verwirklichung des Men
schen im Betrieb. Wir treten für diese Dinge 
ein. 

Wogegen wir uns wehren, ist die Soziali
sierung der Macht. Das hat der Abgeordnete 
Wille mit aller Deutlichkeit hier ausgespro
chen, und das ist Ihr echtes Gesicht, meine 
Heuenl Die Sozialisierung der 'Macht, das muß 
ununterbrochen wiederholt werden. (Zustim
mung bei der OVP.) 

Ich möchte dann noch eines zur Frage der 
Sozialpartner sagen. Es wird wiederholt Kritik 
an den Sozialpartnern geübt, es wird im all
gemeinen gesagt, daß das arithmetische Mittel 
aus den Inter,essengegensätzen der Sozial
partner noch lange nicht das Gemeinwohl dar
stellen muß. Das hat :sehr viel ifür sich; mag 
sein auf vielen Ebenen, aber auf dem Gebiete 
der Arbeitsverfassung, wo es um vitale Rechte 
und Pflichten der Arbeitgeber und Arbeitneh
mer in den Betrieben selbst geht, meine Damen 
und Herren, ist das nichts anderes als eine 
Selbstbestimmung der in dem Betrieb tätigen 
Arbeitgeber und Al'beitnehmer. Darum ist es 
hier 100prozentig richtig. Die Sozialpartner 
haben sich nie, obwohl ,es manchmal behauptet 
wird, um Aufgaben gerissen, an Verantwor
tungen herang,edrängt, eine Nebenregierung 
spielen wollen oder ähnliche Dinge mehr. 

Die Regierung, gerade die sozialistische Re
gierung, hat sie aber x-mal als Fangnetz be
nützt oder benützen müssen, wenn ,sie in der 
Wirtschaftspolitik 'nicht weitergekommen ist. 
Das sind die Tatsachen! Herr Dr. Staribacher, 
Sie kennen das ganz genau! (Abg. Dr. S ta r i
ba ehe r: Alle Regierungen!) 

Folgendes darf ich im Zusammenhang mit 
der Sozialpartnerscha<ft noch sagen: ICh habe 
den Herrn Sozialminister und Vizekanzler 
wegen seiner Doppelfunktion wiederholt -
natürlich in geziemender Form - kritisiert, 
habe vom "doppelten Häuser" und von ähn
lichen Dingen gesprochen. In der Arbeitsver
fassung ist diese Doppelfunktion für den Herrn 
Vizekanzler ein unendlich großer psychologi
sch'er Vorteil, sonst würde es dem Herrn Vize
kanzler wesentlich schwerer gefallen sein, 
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vom Häuser-Entwurf auf den jetzigen Sozial- stellen - ich kann das als jener tun, der von 
partner-Entwurf umzusteigen. Das war die 1967 bis zum Ende an diesem Gesetz mitgear
psychologische BTÜcke, die .ihn dazu geführt beitet hat -, daß sie selber weni.g daran be
hat. teiligt waren. Daher steht es ihnen nicht gut 

Ich darf abschließend noch die Tendenz- an, heute so zu reden und vieles Viöllig unrich
tig darzustellen. Ich habe den Eindruck, Kol-betriebe hervorke'hren. 

Wir hahen bei den Zeitungen und bei den 
Theaterunternehmungen einen Weg gefunden, 
der unserer Ansicht nach für diese Unterneh
mungen tragbar ist. 

lege Schwimmer ist halt glücklich und zufrie
den, wenn er seinen Häuser-Komplex hier am 
Pult abreagieren kann. 

Herr Kollege Mussil -er ist momentan 
nicht da - war der Meinung, daß wir doch 

Beim ORF haben wir in das Gesetz die Be- zu diesem Gesetz stehen müßten. Ja selbst
stimmung aufgenommen, daß die Frage der verständlich, Kollege Mussil, stehen wir zu 
wirtschaftlichen Mitbestimmung und so weiter diesem Gesetz! Aber auch für dieses Gesetz 
im ORF-Ge·setz zu behandeln ist. gilt genau dasselbe wie ,für alle anderen Ge

Der Herr Bundeskanzler und einige Herren 
von Ihnen haben am Villacher Parteitag zwei 
Ablenkungsmanöver, um die damalige Infla
tionsrate von 8 Prozent zu überdecken, in den 
Vordergrund gestellt: das eine war die Fri
stenlösung und das andere die Sache mit dem 
ORF. 

Von der Fristenlösung hat sich der Herr Bun
deskanzler bereits distanziert. Wenn das so 
weitergeht, wird es, meine sehr geehrten Her
ren von der Sozialistischen Partei, in Zukunft 
kaum jemand mehr gewesen sein wollen, der 
derartige Dinge beschlossen hat. Aber wir 
haben von einer nachträglichen Distanzierung 
wenig, außer der Herr Bundeskanzler ent
schließt sich, beim rBeharrungsbeschluß mit uns 
zu stimmenj dann hätte seine Distanzierung 
einen effektiven Wert. 

Bei der ORF-Gegenreform hat der Kanzler 
noch Z'eit, es sich vorher zu überlegen. Ich 
möchte Ihnen mit allem Nachdruck sagen: Die 
österreichische Bevölkerung will einen unab
hängigen Rundfunk, keinen Regierungs-, Par
tei- oder Proporzrundfunk. Schreiben Sie sich 
das in Ihr Stammbuch, meine sehr geehrten 
Damen und Herren! (Beifall bei der OVP.) 

Dem Entwurf werden wir unsere Zustim
mung geben. (Beifall bei der OVP.) 

Präsident Probst: Der nächste Redner ist 
Herr Abgeordneter Pansi. Ich erteile ihm das 
Wort. 

Abgeordneter Pansi (SPO): Herr Präsident! 
Hohes Haus! Die ersten Redner zu diesem 
bedeutungsvollen Gesetz haben übereinstim
mend zum Ausdruck gebracht, es sei außer
ordentlich erfreulich, daß dieses Gesetz ein
shmmig beschlossen werden kann. Während 
der langen und sehr -schwierigen Verhandlun
gen hatte man durchaus nicht immer den Ein
druck, daß es zwischen den Wirtschaftspart
nern zu einer Einigung kommen könnte. 

Nicht so wie die ersten Redner haben sich 
dann die Kollegen Dr. Schwimmer und Wede
nig verhalten. Ich muß allerdings auch fest-

setze: Wir werden es immer wieder der Ent-
wicklung anpassen müssen. 

Ich sehe gerade in diesem Gesetzeswerk ein 
Gesetz, das einen sehr starken gesellschafts
politischen Charakter hat. nie Zahl der Selb
ständigen wird immer kleiner, die Zahl der 
Unselbständigen nimmt ununterbrochen zu, 
sie heträgt schon heute rund drei Viertel aller 
Erwerbstätigen. 

Dadurch tritt der Umstand ein, daß viel 
weniger Menschen beim Wirt~chaftsgeschehen 
mitentscheiden können; doch ein großer Teil 
der arbeitenden Menschen hat das Bedürfnis., 
beim Wirtschaftsgeschehen mitentscheiden zu 
können. Daher wird es auch in Zukunft eine 
dringende Notwendigkeit sein, die weitere 
Mitentscheidung der Dienstnehmer auszuge
stalten. Das wird nicht nur im Interesse der 
Dienstnehmer, sondern auch im Interesse der 
gesamten Wirtschaft liegen. 

Der zweite Grund, warum Änderungen not
wendig sein werden, liegt meiner Meinung 
nach darin, daß heute Kapital und Arbeits
kraft noch nicht gleich gewertet werden. Es 
wird sich immer mehr die Auffassung durch
setzen, daß zumindest eine gleiche Wertung 
der Faktoren Arbeitskraft und Kapital not
wendig ist. 

Einen bedeutenden Schönheitsfehler hat die
ses Gesetz allerdings dadurch, daß eine ein
zige Gruppe davon ausgenommen ist, das sind 
die Arbeiter in der Land- und Forstwirtschaft. 
Ich bedaure sehr, daß die OVP - die OVP 
allein ist die Ursache dafür, daß die Dienst
nehmer in der Land- und Forstwirtschaft aus
genommen sind! - kleinliche Parteipolitik der 
Sachlichkeit vorgezogen hat. Bei den langjäh
rigen Verhandlungen hat sich nämlich folgen
des ergeben: Es hat sich die Gewerkschaft 
der Arbeiter in der Land- und Forstwirtschaft 
wiederholt mit dieser Frage beschäftigt und 
einstimmig den Beschluß gefaßt, auch die 
Land- und Forstarbeiter mögen in das kodi
fizierte Arbeitsrecht beziehungsweise in die 
Arbeitsverfassung einbezogen werden. Ich 
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hätte erwartet, daß wenigstens die christlichen 
Gewerkschafter mit uns gehen und uns auch 
hier unterstützen, denn in der Gewerkschaft 
waren sie der gleichen Meinung wie wir; 
aber leider ist das nicht geschehen. 

Der land- und forstwirtschaftliche Arbeit
geberverband - also jene Organisation, di,e 
Dienstnehmer beschäftigt, das ist ja der klei
nere Teil der Selbständigen - war dafür, 
daß wir in das Arbeitsverfassungsgesetz mit 
einbezogen werden. Professor Schnorr, der von 
Frau Minister Reher den Auftrag bekommen 
hatte, festzustellen, wer aller in das Arbeits
verfassungsgesetz einbezogen werden soll, 
war eindeutig dafür, daß auch die Land- und 
Forstarbeiter hineinkommen sollen. Die Her
ren Profes·soren Straßer-Martinek und 
Tomandl - also Leute von beiden politischen 
Seiten - haben Entwürfe für das Arbeitsver
fassungsgesetz ausgearbeitet. IBeide sind wie
der übereinstimmend zur Auffassung gekom
men, das Gesetz solle auch für die Arbeiter 
in der Land- und Forstwirtschaft Anwendung 
finden. In der Kodifikationskommission hat es 
eine lange Diskussion und selbstverständlich 
auch eine Abstimmung gegeben, weil ja dort 
grundsätzlich über alle Fragen abgestimmt 
worden ist. Bei der Abstimmung gab es keine 
einzi,ge Gegenstimme. 

Meine Damen und Herren! Nun bleibt ,es 
trotzdem dabei, daß die Land- und Forstarbei
ter sozusagen draußen bleiben, weil es die 
OVP nicht anders will. Das ist, muß ich sagen, 
außerordentlich bedauerlich, denn diese Ver
haltensweise bringt den Land- und Forstarbei
tern erhebliche Nachteile: es bleibt für sie bei 
zehn Arbeitsrechten, beim Grundsatzgesetz 
und bei neun Ausführungsgesetzen. Es bleiben 
für die Land- und Forstarbeiter die langen 
Verzög'erungen bestehen, die dadurch entste
hen, daß die Länder erst viel später die Aus
führung·sgesetze beschließen, als sie dies tun 
sollten. 

Einige Beispiele: Es hat zum Beispiel .drei 
Jahre gedauert, bis alle Land- und Forstarbei
ter den Staatsfeiertag auch als gesetzlichen 
Feiertag bekommen haben. 

Und das krasseste Beispiel ist auf dem Ge
biete der Dienstnehmerschutzverordnungen. 
Die Landarbeitsordnungen schreiben vor -
sie sind in den Jahren 1949/50 beschlossen 
worden -, daß die Landesregierungen Dienst
nehmerschutzverordnungen zu erlassen haben. 
Und wissen Sie, wie das aussieht? Nieder
österreich und 1Steiermark, Länder mit einer 
großen Zahl von land- und forstwirtschaft
lichen Dienstnehmern, haben erst im vorigen 
Jahr, also 23 Jahre später, die Dienstnehmer
schutzverordnungen erlassen. Oberösterreich, 
ebenfalls ein .großes iBundesland, hat bis heute 

noch keine Dienstnehmerschutzverordnung er
las·sen. So werden die Arbeiterin der Land
und Forstwirtschaft behandelt, und dieser Zu
stand wird nun auch weiterhin von der OVP 
einbetoniert, weil sie nicht bereit war, einer 
entsprechenden Verfassungsänderung die Zu
stimmung zu geben. 

Ich bedauere das im Namen der Land- und 
Forstarbeiter Osterreichs außerordentlich. Das 
ist der große Schönheitsfehler an diesem so 
bedeutungsvollen Gesetz. (Beifall bei der 
SPO.) 

Präsident Probst: Zum Wort gemeldet hat 
sich der Herr Abgeordnete Dr. Mode 

Abgeordneter Dr. Mock (OVP): Herr Präsi
dent! Ich habe mit großem Interesse die Kritik 
des Herrn Abgeordneten Pansi am Herrn Land
wirtschaftsmini:ster registriert. Es hätte kein 
Hindernis gegeben, Herr Abgeordneter Pansi, 
daß der Herr Landwirtschaftsminister, da die 
Grundsatzgesetzgebung Bundeskompetenz ist, 
für den Bereich des Landarbeitsrechtes dem 
Nationalrat eine Regierungsvorlage vor,gelegt 
hätte, und wir die Bestimmungen, die wir 
heute gemeinsam für den g-ewerblich-indu
striellen Bereich beschließen, auch für den 
Sektor der Landarbeiter zur Anwendung ge
bracht hätten. Es besteht also hier eine Ab
senz des Herrn Landwirtschaftsministers. (Abg. 
Pan s i; Das ist aber biJlig!) Das ist nicht Ibil
lig, das ist Tatsache. (Beifall bei der OVP.) 

Daß die Landarbeiter selbst bei diesen Be
mühungen um eine Verbundlichung des Land
arbeitsrechtes sehr vorsichtig sind, ist durch
aus verstänldlich, meine Damen und Herren. 
Du brauche ich mich nur daran zu erinnern, 
wie die Land- und Forstarbeiter im Zusam
menhang mit der 29. ASVG-Novelle behandelt 
worden sind. (Beifall bei der OVP.) Herr Vize
kanzler! Wir werden Ihnen das noch öfters in 
Erinnerung rufen: Sie haben 55.000 Unter
schriften von Arbeitnehmern mit einer Hand
bewegung vom Tisch gewischt. Das ist offen
sichtlich Mitbestimmung, wie Sie sie verste
hen! (Beifall bei der OVP.) 

Ich möchte damit, meine Damen 'Und Her
ren, in keiner Weise die Bedeutung des 
gemeinsamen Beschlusses über die Arbeits
verfassung, wie sie von den Sozialpartnern 
verhandelt und dann von den Parteien im 
Plenum eingebracht wurde, in den Hinter
grund drängen. Für die Osterreichische Volks
partei widerspiegelt sich in diesem gemein
samen Beschluß das Bekenntnis zum partner
schaftlichen Modell nach unserem Grundsatz
programm von Salzburg aus dem Jahre 1973, 
wo wir die Auffassung vertreten 'haben, daß 
sämtliche gesellschaftlichen Beziehungen, auch 
die innerbetrieblichen Beziehungen, sich in 
einem wachsenden Ausmaß am partnerschaft-
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lichen Modell orientieren sollen. Und Partner
schaft, meine Damen und Herren, kann nur 
dann funktionieren, wenn ein ausgewogenes 
Maß an Einfluß, an Mitsprache, ,an Mitent
scheidung und an Mitverantwortungge,geben 
ist. Ein überaus Starker und ein überaus 
Schwacher könnten keine Partnerschaft bilden. 

Für uns kommt in diesem gemeinsamen Be
schluß auch zum Ausdruck, daß der Klassen
kampf und die Lösung sozialer Fragen durch 
den Klassenkampf immer mehr zurückgestellt 
wird, WfrS wir ja immer, wie die politische 
und die Sozialgeschichte zeigen, abgelehnt 
haben. 

Mit der Sozialpartnerschaft hat sich der Ob
mann des Wirtsdlaftsbundes, Präsident Sal
linger, beschäftigt. Jeder in diesem Raum, 
meine Damen und Herren, ,anerkennt die posi
tiven Leistungen dieser typisdl österreiChi
schen Institution, Präsident Sallinger hat das 
heute sehr klar herausgearbeitet. Idl mödlte 
dazu aber auCh ganz offen sagen: Das ist kein 
Grund zu der Annahme, daß die Institutionen 
der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerinter
essenvertretungen tabu wären. Gele.gentlich 
wird etwas gereizt reagiert, wenn sich die 
öffentliche politisdle Diskussion mit diesen 
Institutionen ibesdläftigt. Es sind starke Insti
tutionen, die es durchaus aushalten, ldaß man 
sidl mit ihnen' in der politischen Diskussion 
auseinandersetzt; schon vom Grundsatz her, 
meine Damen und Herren, daß es ein Wesens
zug der Vervollkommnung der Demokratie 
sein soll, die Ausgewogenheit von Macht und 
Kontrolle immer mehr zu verbessern. Je stär
ker ,eine Institution die gesellschaftliche Ent
wicklung beeinflußt, desto notwendiger ist es 
auch, sich mit dem Gedanken der Kontrolle 
auseinanderzusetzen. 

Natürlich ist in der Vorbereitungsphase der 
Arbeitsverfassung von allen möglichen !Seiten 
sehr viel Nebel gemacht worden. Wir haben 
heute eine Reihe polemischer Zeitungsaus
schnitte vorgelegt bekommen. 

Ich möchte hier sehr klar zu der Tatsache 
Stellung nehmen, daß den Betriebsräten durch 
diese Arbeitsverfassung eine erhöhte Mitent
scheidung und eine erhöhte Verantwortung 
übertragen wird. Nach unserer Auffas,sung hat 
die überwiegende Anzahl der Betriebsräte, die 
schon auf Grund des Aktienrechtes in Organen 
der Unternehmen und Gesellschaften tätig 
waren, ihre Verantwortung in einer sehr vor
bildlichen Weise wahrgenommen. Ich bin 
überzeugt, daß die Kollegen draußen, die nun 
in vergrößerter Zahl in Unternehmensorgane 
berufen werden, ihre neue Verantwortung, 
ihre neue Mitentscheidung mit dem gleichen 
VerantwortungSbewußtsein wie in der Ver
gangenheit wahrnehmen werden. 

Natürlich, meine Damen und Herren, brau
chen wir gerade in den kommenden Jahren 
eine Wirtschaftspolitik, die unter Sicherung 
der Arbeitsplätze ermöglicht, daß ATibeitneh
mer mitentscheiden und mitbestimmen. Nach
dem die Bundesregierung mit ihrer bisherigen 
dreijährigen Wirtschaftspolitik schon gezeigt 
hat, daß sie mit der Inflation nicht fertig wird, 
habe ich auch Zweifel, ob sie mit der Frage 
der Sicherung der Arbeitsplätze fertig wer
den wird. Ohne Sicherung der Arbeitsplätze 
ist auch ein solcher Beschluß nur ein Beschluß 
am grünen Tisch und würde toter Buchstabe 
bleiben. 

Abschließend mödlte ich festhalten, meine 
Damen und Herren: Für uns ist es nur eine 
Etappe, die wir mit der gemeinsamen Beschluß
fassung über die Arbeitsverfassung zurück
gelegt haben. Die nächste Etappe - auch dies 
wird nur eine Etappe sein, und wir gehen 
dabei von der Gleichgewichtigkeit von Arbeit 
und Kapital aus - wird eine Kodifikation 
des individuellen Arbeitsrechts sein. Die 
Osterreichische Volkspartei hat in ihrem zwei
ten Plan zur Lebensqualitäteine ganze Reihe 
von Vorschlägen zur niskussion gestellt, die 
zeigen, daß wir auch bei der künftigen Be
handlung der Kodifikation des individuellen 
Arbeitsrechtes nicht nur gesprächsbereit sind, 
sondern interessiert sind an einer möglich,st 
rasdlen :Behandlung dieses Sachgebietes. (Bei
fall bei der OVP.) 

Präsident: Zum Wort ist niemand mehr ge
meldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Der Herr Berichterstatter wünsdlt ein 
Schlußwort. 

Berichterstatter Hellwagner (Schlußwort): 
Hohes Haus! Idl habe noch folgende Beridlti
gung vorzunehmen: 

Im § 110 Abs. 3 hat die Zitierung im zweiten 
Satz statt ,,§ 89 Abs. 1 zweiter Satz und 
Abs. 2" richtig zu lauten: ,,§ 90 Abs. 1 zweiter 
Satz und Abs. 2". 

Im übrigen darf ich erklären, daß ich den 
Abänderungsanträgen des Abgeordneten Mel
ter nicht beitrete. 

Präsident Probst: Wir gelangen z.ur A b
s t i mm u n g. 

Es liegt ein Abänderungsantrag der Abge
ordneten Melter und Genossen vor. Idl lasse 
da.her getrennt abstimmen. 

Wir kommen zur Abstimmung bis ein
schließlich § 48, da zu diesem Teil kein Ab
änderungsantrag vorliegt. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die die
sem Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung 
des Ausschußberichtes 993 der Beilagen ihre 
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Zustimmung erteilen, sich von den Sitzen zu 
erheben. - Danke. Einstimmig angenommen. 

Hinsichtlich des § 49 Abs. 1 haben die Abge
ordneten Meiter und Genossen die Streichung 
der Worte "das 18. Lebensjahr vollendet hat" 
beantragt. Ich kann nur positiv abstimmen las~ 
sen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesen 
Worten in der Fassung des Ausschußberichtes 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Danke. Das ist die Mehrheit. 
Angenommen. 

Damit ist der Streichungsantrag gefallen. 

Wir gelangen zur Abstimmung über den 
restlichen Teil des Gesetzentwurfes. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
restlichen Teil des Gesetzentwurfes sowie 
Titel und Eingang in 93 der Beilagen unter 
Berücksichtigung der vom Berichterstatter vor
gebrachten Berichtigungen ihre Zustimmung 
geben, sich von den Sitzen zu erheben. 
Danke. Einstimmig angenommen. 

Damit ist die zweite Lesung beendet. 

Der Berichterstatter beantragt die sofortige 
Vornahme der dritten Lesung. - Einwand 
wird keiner erhoben. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
restlichen Teil des § 49 Abs. 1 samt Uber- vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter 
schrift sowie zur Abstimmung über § 49 Abs. 2 Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich von 
bis einschließlich § 51. den Sitzen zu erheben. - Danke. Der Gesetz-

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesen entwurf ist somit auch in dritter Lesung ein
Teilen des Gesetzentwurfes in 993 der Bei- stimmig a n gen 0 m m e n. 
lagen ihre Zustimmung erteilen, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Danke. Einstimmig ange-
nammen. 

Hinsichtlich des § 52 Abs. 1 haben die Abge
ordneten Melter und Genossen die Streichung 
der Worte "das 18. Lebensjahr vollendet 
heben, an diesem Tage" beantragt. 

Da ich nur positiv abstimmen lassen kann, 
bitte ich jene Damen und Herren, die diesen 
Worten im § 52 Abs. 1 ihre Zustimmung g·eben, 
sich von den Sitzen ~u erheben. - Danke. Das 
ist die Mehrheit. Angenommen. 

Damit ist der Streichungsantrag gefallen. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über den restlichen Teil des § 52 Abs. 1 samt 
Uberschrift sowie zur Abstimmung über § 52 
Abs. 2 bis einschließlich § 55 Abs. 3. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesen 
Teilen des Gesetzentwurfes in 993 der Bei
lagen ihre Zustimmung erteilen, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Danke. Einstimmig ange
nommen. 

2. Punkt: Bericht des Ausschusses für soziale 
Verwaltung über die Regierungsvorlage 
(965 der Beilagen): Bundesgesetz, mit dem das 
Allgemeine Sozialversicherungsgesetz abge
ändert wird (30. Novelle zum Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetz) (995 der Beilagen) 

3. Punkt: Bericht des Ausschusses für soziale 
Verwaltung über die Regierungsvorlage 
(966 der Beilagen): Bundesgesetz, mit dem das 
Gewerbliche Selbständigen-Pensionsversicbe
rungsgesetz abgeändert wird (22. Novelle zum 
Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversiche-

rungsgesetz) (996 der Beilagen) 

4. Punkt: Bericht des Ausschusses für soziale 
Verwaltung über die Regierungsvorlage 
(961 der Beilagen): Bundesgesetz, mit dem das 
Bauern-Pensionsversicherungsgesetz abgeän
dert wird (3. Novelle zum Bauern-Pensions-

versicherungsgesetz) (991 der Beilagen) 

Hinsichtlich des § 55 Abs. 4 erster Satz liegt 5. Punkt: Bericht des Ausschusses für soziale 
ein Abänderungsantrag der Abgeordneten Verwaltung über die Regierungsvorlage 
Melter und Genossen vor. (968 der Beilagen): Bundesgesetz, mit dem das 

Ich bitte jene Damen und Herren, die die
sem Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung 
des Abänderungsantrages der Abgeordneten 
Melter und Genossen zustimmen, sidl von den 
Sitzen zu erheben. - Das ist die Minderheit. 
Abgelehnt. 

Wir kommen zrur A'bstimmung über § 55 
Abs. 4 erster Satz in der Fassung des Aus
srnußberirntes. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 

Bauern-Krankenversicherungsgesetz abgeän
dert wird (1. Novelle zum Bauern-Kranken-

versicherungsgesetz) (998 der Beilagen) 

6. Punkt: Bericht des Ausschusses für soziale 
Verwaltung über die Regierungsvorlage 
(969 der Beilagen): Bundesgesetz, mit dem das 
Gewerbliche Selbständigen-Krankenversiche
rungsgesetz abgeändert wird (3. Novelle zum 

GSKVG 1911) (999 der Beilagen) 

ihre Zustimmung erteilen, sidl von den Sitzen Präsident Probst: Wir gelangen nunmehr zu 
zu erheben. - Das ist die Mehrheit. Ange- den Punkten 2 bis 6 der Tagesordnung, über 
nommen. die die Debatte unter einem abgeführt wird. 
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Präsident Probst 
Es sind dies die Berichte des AussdlUsses gleich für die höhere Belastung der Ausgleichs-

für soziale Verwaltung über zulagenempfänger mit den Beiträgen zur Kran-

die Regierungsvorlage (965 der Beilagen): 
30. Novelle zum Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetz (995 der Beilagen), 

die Regierungsvorlage (966 der Beilagen): 
22. Novelle zum Gewerblichen Selbständigen
Pensionsversicherungsgesetz (996 der Beila
gen), 

die Regierungsvorlage (967 der Beilagen): 
3. Novelle zum Bauern-Pensionsversicherungs
gesetz (997 der Beilagen). 

die Regierungsvorlage (968 der Beilagen): 
7. Novelle zum Bauern-Krankenversicherungs
gesetz (998 der Beilagen). und 

die Regierungsvorlage (969 der Beilagen): 
3. Novelle zum Gewerblichen Selbständigen
Krankenversicherungsgesetz 1971 (999 der Bei
lagen). 

kenversicherung der Pensionisten zu schaffen. 

Neben diesem oberwähnten Kernstück ent
hä1t~ die vorliegende 30. Novelle zum ASVG 
lediglich verschiedene Änderungen technischer 
beziehungsweise administrativer Art. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat 
die gegenständliche Regierungsvorlage in sei
ner Sitzung am 7. Dezember 1973 in Verhand
lung genommen. An der Debatte beteiligten 
sich die Abgeordneten Dr. Schwimmer, Melter, 
Pansi, Kostelecky, Brandstätter, Wedenig und 
Ausschußobmann Abgeordneter Horr sowie 
Vizekanzler und Bundesminister für soziale 
Verwaltung Ing. Häuser. 

Bei der Abstimmung wurde der von der 
Bundesregierung vorgelegte Gesetzentwurf 
unter Berücksichtigung eines Abänderungs
antrages der Abgeordneten Kostelecky und 
Wedenig teils einstimmig, teils mehrstimmig 

Berichterstatter zu den Punkten 2, 3 und 4 angenommen. 
ist der Herr Abgeordnete Steinhuber. Ich er
suche ihn um seine drei Berichte. 

Berichterstatter Steinhuber: Herr Präsident! 
Hohes Haus! Ich berichte über die Regierungs
vorlage (965 der Beilagen): Bundesgesetz, mit 
dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz 
abgeändert wird (30. Novelle zum Allgemei
nen Sozialversicherungs9'esetz). 

Durch den vorliegenden Gesetzentwurf soll 
eine Änderung der Richtzahlberechnung sowie 
die für 1974 vorgesehene Ubergangsregelung 
bezüglich der Richtzahl entsprechend den Vor
schlägen des Beirates für die Renten- und Pen
sionsanpassung eintreten. Weiters soll der 
Zeitraum bis zur erstmaligen Anpassung der 
Pension um ein volles Jahr verkürzt werden. 
Die erstmalige Anpassung wird somit bereits 
mit dem dem Stichtag der Pension folgenden 
Kalenderjahr eintreten. Die eine zusätzliche 
Jahresanpassung, die die neu anfallenden Pen
sionen durch diese Neuregelung gewinnen, 
soll auch den bereits laufenden Pensionen in 
Form einer Uberga'ngsregelung dadurch zugute 
kommen, daß sie einer außerordentlichen Er
höhung unterzogen werden. Diese außer
ordentliche Erhöhung soll im Hinblick auf den 
beträchtlichen finanziellen Aufwand in zwei 
Etappen am 1. Juli 1974 und am 1. Juli 1975 
vorgenommen werden. 

Mit dieser etappenweisen Regelung für die 
Pensionen i.st auch eine entsprechende Nach
ziehung der Ausgleidlszulagenrichtsätze ver
bunden. Die Ausgle'ichszulagenrichtsätze sol
len aber am 1. Jänner 1974 über die sich aus 
der verbesserten Richtzahlberechnung erge
bende Anpassung hinaus auch noch eine außer
ordentliche Erhöhung erfahren,um einen Aus-

Abänderungsanträge des Abgeordneten Mel
ter sowie der Abgeordneten Dr. Schwimmer 
und Brandstätter fanden nicht die Mehrheit 
des Ausschusses. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung stellt 
somit den An t rag, der Nationalrat wolle 
dem von der Bundesregierung vorgelegten 
Gesetzentwurf (965 der Beilagen) mit der 
dem Ausschußbericht angeschlossenen Ab
änderung die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen. 

Für den Fall, daß Wortmeldungen erfolgen, 
beantrage ich, General- und Spezialdebatte 
unter einem abzuführen. 

Präsident Probst: Bitte, weiter! 

Berichterstatter Steinhuber: Herr Präsident! 
Hohes Haus! Ich berichte über die Regierungs
vorlage (966 der Beilagen): Bundesgesetz, mit 
dem das Gewerbliche Selbständigen-Pensions
versicherungsgesetz abgeändert wird (22. No
velle zum Gewerblichen Selbständi-gen-Pen
sionsversicherungsgesetz) . 

Durdl den vorliegenden Gesetzentwurf sol
len die in der 30. Novelle zum Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetz vorgesehenen Maß
nahmen auch auf den Bereich der Pensions
versidlerung der in der Gewerblichen Wirt
schaft selbständig Erwerbstätigen übertragen 
werden. Eine weitere Gruppe von Änderungen 
ist lediglich technischer Art und wurde im 
Zusammenhang mit der 2. Novelle zum 
Gewerblichen Selbständigen -Pensionsversiche
rungsgesetz erforderlich. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat 
die gegenständliche Regierungsvorlage in sei
ner Sitzung am 7. Dezember 1973 in Ver-
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Steinhuber 
handlung genommen. An der Debatte beteilig
ten sich die Abgeordneten Dr. Schwimmer und 
Melter sowie Vizekanzler und Bundesminister 
für soziale Verwaltung lng. Häuser. 

Abänderungsanträge des Abgeordneten 
Dr. Haider fanden nicht die Mehrheit des Aus
schusses. 

Die Regierungsvorlage enthält einige Druck-
Bei der Abstimmung wurde der von der fehler. Ich möchte diese berichtigen: 

Bundesregierung vorgelegte Gesetzentwurf 1. Art. I Z. 3 lit. b hat 'Zu lauten: 
teils einstimmig, teils mehrstimmig angenom-
men. "b) § 25 Abs. 5 hat zu lauten: 

Abänderungsanträge des Abgeordneten ,(5) Abs. 4 gilt entsprechend bei der An-
Dr. Hauser fanden nicht die Mehrheit des Aus- wen'dung -des § 84.' " 
schusses. 2. Im § 86 .Ä'bs. 1 lit. a bb des Bauern-Pen

sionsversicherungsgesetzes in der Fassung des 
Art. I Z. 14 lit. a ist der Ausdruck "Vorset
zungen" durch den Ausdruck "Voraussetzun
gen" zu ersetzen. 

Der Aus:schuß für soziale Verwaltung stellt 
somit den An t rag, der Nationalrat wolle 
dem von der Bundesregierung vorgelegten 
Gesetzentwurf (966 der Beilagen) die verfas
sungsmäßige Zustimmung erteilen. 3. Im Art. II Abs. 10 ist der Ausdruck. "Art. I 

Z. 11 lit. b" durch den AusdruCk "Art. I Z. 10 
In der Ausschußsitzung wurde ich ermäch- lit. b" zu ersetzen. 

Egt, zu beantragen, General- und Spezial
debatte unter einem abzuführen. 

Präsident Probst: Danke. Ich bitte um den 
nächsten Bericht. 

Berichterstatter Steinhuber: Herr Präsident! 
Hohes Haus! Nun darf ich berichten über die 
Regierungsvorlage (967 der Beilagen): Bundes
gesetz, mit dem das iBauern-Pensionsversiche
rungsgesetz abgeändert wird (3. Novelle zum 
Bauern-Pensionsversicherungsgesetz) . 

In der 30. Novelle zum ASVG ist eine be
deutsame Reform auf dem Gebiet der Pen
sionsanpassung im Sinne einer Empfehlung 
des Beirates für die Renten- und Pensions
anpassung vorgesehen. Da nach dem System 
der Pensionsdynamik die jeweiligen Richtzah
len und Anpassungsfaktoren des ASVG in das 
B-PVG übernommen werden, ,sollen auch die 
Bestimmungen über die Verkürzung der 
Wartezeit auf die erstmalige Pensionsanpas
sung und die damit im Zusammenhang ste
henden Ubergangsbestimmungen der 30. No
velle zum ASVG (zweimalige Erhöhung um je 
3 Prozent) in den vorliegenden Gesetzentwurf 
aufgenommen werden. Ebenso sollen auch die 
Bezieher landwirtschaftlicher Zuschußrenten in 
den Genußeiner zweimaligen Erhöhung von 
je 3 Prozent gelangen. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat 
die gegenständliche Regierungsvorlage in sei
ner Sitzung am 7. Dezember 1973 in Verhand
lung genommen. An der Debatte beteiligten 
sich der Abgeordnete Dr. Haider sowie Vize
kanzler und Bundesminister für soziale Ver
waltung lag. Häuser. 

Bei der Abstimmung wurde der von der 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung stellt 
somit den An t rag, der Nationalrat wolle 
dem von der .Bundesregierung vorgelegten 
Gesetzentwurf (967 der Beilagen) die verfas
sungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Uber Beschluß des Ausschusses für soziale 
Verwaltung beantrage ich für den Fall, daß 
Wortmeldungen vorliegen, General- und Spe
zialdebatte unter einem abzuführen. 

Präsident Probst: Danke. 

Berichterstatter zu den Punkten 5 und 6 ist 
der Herr Abgeordnete Kostelecky. Ich bitte 
ihn um seine beiden Berichte. 

Berichterstatter Kostelecky: Herr Präsident! 
Hohes Haus! Ich bringe den Bericht des Aus
schusses für soziale Verwaltung über die Re
gierungsvorlage (968 der Beila-gen): Bundes
gesetz, mit dem das Bauern-Krankenversiche
rungsgesetz abgeändert wird (1. Novelle zum 
Bauern-Krankenversicherungsgesetz) . 

Durch den vorliegenden Gesetzentwurf sol
len im wesentlichen Maßnahmen getroffen 
werden, die die finanzielle Leistungsfähigkeit 
des Trägers der Bauern-Krankenversicherung 
auch für die kommenden Jahre sicherstellen 
sollen. Darüber hinaus enthält der Gesetzent
wurf noch eine Reihe von Änderungen, die 
zum Teil über Vorschlag der Osterreichischen 
Bauernkrankenkasse aufgenommen wurden 
und die der Erleichterung der Vollziehung 
dienen. Zum anderen Teil handelt es sich um 
Änderungen, die aus dem Entwurf einer 
30. Novelle zum ASVG übernommen wurden, 
weil sie auch für den Rechtsbereich der Bauern-
Krankenversicherung von Bedeutung sind. 

Bundesregierung vorgelegte Gesetzentwurf Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat 
teils einstimmig, teils mehrstimmig angenom- die gegenständliche Regierungsvorlage in sei
men. ner Sitzung am 7. Dezember 1973 in Verhand-
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Kostelecky 

lung genommen. An der Debatte beteiligten wobei ein Teil der Beitragseinnahmen für 
sich die Abgeordneten Dr. Haider, Pansi und diese Zwecke gebunden wird. Darüber hinaus 
Sekanina. enthält der Gesetzentwurf Bestimmungen, die 

Bei der Abstimmung wurde der von der aus dem Entwurf einer 30. Novelle zum ASVG 
Bundesregierung vorgelegte Gesetzentwurf übernommen wurden, Leistungsverbesserun
unter Berücksichtigung eines Abänderungs- gen bei Heilbehelfen und Transportkosten 
antrages des Abgeordneten Sekanina mehr- sowie textliche Änderungen, die nur von 
stimmi,g angenommen. administrativer Bedeutung sind. 

Der Ausschuß für ,soziale Verwaltung stellt Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat 
somit den An t rag, der Nationalrat wolle die gegenständliche Regierungsvorlage in sei
dem von der Bundesregierung vorgelegten ner Sitzung am 7. Dezember 1973 in Verhand
Gesetzentwurf (968 der Beilagen) mit der dem lung genommen. An der Debatte beteiligten 
schriftlichen Ausschußbericht angeschlos.senen sich die Abgeordneten Melter und Doktor 
A!bänderung die verfassungsmäßige Zustim- Schwimmer. 
mung erteilen. Bei der Abstimmung wurde der von der 

Für den Fall von Wortmeldungen bitte ich, Bundesregierung vorgelegte Gesetzentwurf 
General- und Spezialdebatte unter einem ab- mehrstimmig angenommen. 
zuführen. 

Prä·sident Probst: Danke. Ich bitte um den 
nächsten Bericht. 

Berichterstatter Kostelecky: Ich bringe den 
Bericht des Ausschusses für soziale Verwal
tung über die Regierungsvorlage (969 der Bei
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Gewerb
liche Selbständigen-Krankenversicherungs
gesetz abgeändert wird (3. Novelle zum 
GSKVG 1971). 

In den Erläuterungen der Regierungsvorlage 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung stellt 
somit den A n t rag, der Nationalrat wolle 
dem von der Bundesregierung vorgelegten 
Gesetzentwurf (969 der Beilagen) die verfas
sungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Auch hier darf ich für den Fall von Wort
meldungen bitten, General- und Spezial
debatte unter einem abzuführen. 

Präsident Probst: Es ist beantragt, General
und Spezialdebatte unter einem abzuführen. -
Einwand wird nicht erhoben. 

Wir gehen in die Debatte ein. Zum Wort 
gemeldet hat sich der Herr Abgeordnete Dok
tor Schwimmer. Er hat das Wort. (Abg. Doktor 
Bau e r: Es ist schon wieder kein Minister 
auf der Regierungsbank! - Ruf bei der OVP: 
Wer vertritt ihn denn? - Abg. Dr. B rod a, 
sich auf die Regierungsbank begebend: Bitte!) 
Ich ·bitte einen Augenblick auszusetzen, Herr 
Minister Brdda nimmt Platz. (Abg. Doktor 
Fis ehe r: Außerdem kommt der Herr Vize
kanzler!) Der Herr Vizekanzler ist auch schon 
hier. 

betreffend die 1, Novelle zum GSKVG 1971 
(488 der Beilagen) wurde darauf hingewiesen, 
daß abweichend von der Regierungsvorlage 
einer 29. Novelle zum ASVG und dem Ent
wurf einer 4. Novelle zum B-KUVG, kein 
mittelfristiges Finanzierungskonzept vorliegt. 
Das Ergebnis der damals bevorstehenden Ab
stimmung über die Einbeziehung in der Ver
sicherungspflicht hätte nämlich sowohl die 
Zahl der Versicherten als auch die Versicher
tenstruktur so verändern können, daß ver
laßliche Vorausberechnungen über den Finanz
bedarf nicht möglich waren. Nachdem nunmehr 
das Ergebnis der Abstimmungen vorliegt und A'bgeordneter Dr. Schwimmer (OVP): Hohes 
die Berechnungen über den Finantbedarf ab- Haus! Das Kernstück dieses P.akets von Sozial
geschlossen wurden, soll jetzt ähnlich, wie das gesetzen, das nun zur Behandlung steht, die 
für den Bereich der Unselbständigen bereits 30. ASVG-Novelle, ist eigentlich ein Gesetz 
mit der 29. Novelle zum ASVG beziehungs- zur Korrektur der schlechten Sozial- und Wirt
weise der 4. Novelle zum B-KUVG geschehen schaftspolitik der SPO-Regierung. Die Not
ist, auch die finanzielle Basis der Gewerblichen wendigkeit der wichtigsten Bestimmungen die
Selbständigen-Krankenversicherung gesichert ser 30. ASVG-Novelle er,gibt sich einerseits 
werden. Der vorliegende Gesetzentwurf sieht aus der unsozialen Inflationspolitik 'der Bun
daher eine Erhöhung und Dynamisierung der desregierung und andererseits aus der Tat
im § 18 Abs. 4 und 5 des GSKVG angeführten sache, daß auch ein Sozialminister Häuser 
Beitragsgrundlagen und eine Erhöhung des nicht konsequent und ungestraft berechtigte 
Beitragssatzes vor. Dem Vorbild der 29. No- OVP-Kritik an seiner verfehlten Sozialpolitik 
velle zum ASVG, der 6. Novelle zum B-KVG ignorieren kann. 
und der 4. Novelle zum B-KUVG entsprechend AJ.s im Jahre 1965 die Pensionsanpassung 
sollen auch besondere Mittel für die Gesun- unter der Koalitionsregierung Klaus einge
denuntersuchungen bereitgestellt werden, führt wurde, waren sich alle Sozialpartner 

94. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 57 von 138

www.parlament.gv.at



9234 Nationalrat XIII. GP - 94. Sitzung - 14. Dezember 1973 

Dr. Schwimmer 
über gewisse Verzögerungseffekte vor ·allem 
in der Berechnun'g der Pensionsanpassung im 
klaren. Genauso waren ,aber auch Sozialpoli
tiker aller Seiten 'der ,Meinung, diese Ver
zögerungseffekte würden nicht weiter ins Ge
wicht fallen, und sie sind auch tatsächlidl 
während der Jahre 1966 bis 1970 nicht ins 
Gewicht gefallen, ganz einfach deshalb nicht, 
weil !die neueingeführte Pensionsdynamik in 
einer Zeit der von der OVP-Regierung ·gesi
cherten Stabilität funktionieren konnte. 

Die PensionseIihahungen der Jahre 1966, 
1967, 1968 und 1969 lagen mit 7 Prozent, 
8,1 Prozent, 6,4 Prozent und 7,1 Prozent weit 
über der durchschnittlidlen Preissteigerungs
rate von 3 Prozent in diesen Jahren. Die 
bekannten Verzö'gerungseffekte der Pensions
anpassung konnten sich angesichts einer Poli
tik der Prei'5stabilität und der Realeinkom
menssteigerungen für die Arbeitnehmer nidlt 
negativ auswirken. Auch die Pensionisten 
konnten in der Zeit der OVP-Regierung an der 
allgemeinen Wohlstan'dsvermehrung teilneh
men. 

Sie sehen das am Ibesten ·an jenergraphi
schen Darstellung, die wir auch dem Minder
heitsbericht zur 29. ASVG-Novelle beigelegt 
haben (der Redner zeigt die Darstellung vor), 
wo Sie den 'breiten Streifen der Realeinkom
menssteigerung für Pensionisten während der 
Zeit der OVP-Regierung und den schmalen 
Streifen, der auf einen Punkt zuläuft, wahrend 
der Zeit der SPO-Regierung -ganz genau be
obachten können. Mit der SPO-Regierung 
hahen eben für die Pensioni,sten die mageren 
Jahre begonnen. 

Zwar hatten 'die ,Sozialisten, die den Kon
sumenten 'bekanntlich im allgemeinen ver
sprochen hatten, daß das Einkaufen wieder 
Freude macht, auch den Pensionisten vor der 
Wahl 1970 das Blaue vom Himmel herunter 
versprochen. Im Februar 1970 wurde in der 
"AZ" für den Fall eines SPO-'Sieges für den 
1. Jänner 1971 eine 8prozentige Pensions
erhöhung fix zugesagt, gegeben hat es dann 
7,1 Prozent. Diese Ausgabe der "AZ" sollten 
sich vor allem jene SPO-Abgeordneten ein
rahmen la,ssen, die der OVP immer wieder 
eine Lizitationspolitik andichten wollen. (Bei
fall bei der OVP. - Zwischenruf des Abg. 
Wie 1 an d n er.) 

Lizitationspolitik hat die SPO der Volks
partei noch heuer im Frühjahr vOI"geworfen, 
als im Pensionsanpassungsbeiflat die der OVP 
angehörenden Beiratsmitglieder ein Minder
heitsgutachten vorlegten, in dem .für den 
1. Jänner 1974 eine Pensionserhö'hung von 
wenigstens 9 Prozent vorgeschlagen wurde. 
Die Unterzeichner des Minderheitsberichtes 

sahen sich rlaozu ver anlaßt, weil die Inflations
politik der Bundesregierung die Pensions
anpassung immer mehr in Frage gestellt hatte. 

Die SPO hingegen beharrte damals auf dem 
errechneten Prozentsatz von 8" Prozent und 
ließ ihn auch noch vom Hauptausschuß d.es 
Nationalrates ibeschließen .. 

Immerhin ist aber auf Grund unserer 
Beweisführung, daß die auf Preissta'bilität 
'zugeschnittene Pensionsdynamik unter der 
inflationären Entwicklung der SPO-Regierung 
nicht mehr funktionieren kann, ·am 11. April 
ein Arbeitsausschuß des Pensionsanpassungs
beirates eingesetzt worden, der die Anpas
sungsgrundsätze überprüfen sollte. 

Angesichts der Lan'dtagswahlen vom 21. Ok
tober hat d'ann der Sozialminister offensicht
lich, obwohl man im Frühjahr die Verbesse
rungswünsche der OVP noch niedergestimmt 
hatte, den SPO-Beiratsmitgliedern "grünes 
Licht" dafür gegeben, einer Verbesserung der 
Pensionsdynamik im Sinne der OVP-Vor
schläge wenigstens teilweise zu:z:ustimmen. 

Es kann daher heute mit der 30. ASVG
Novelle die Pensionsanpassung an die inUa
tionäre Entwicklung unter der SPO-Regierung 
angepaßt werden. Wir stimmen deshalib dieser 
30. ASVG-Novelle zu, müssen aber deutlich 
feststellen, daß sie den Pensionisten keinen 
neuen Vorteil bringt, sondern nur die Nach
teile, die ihnen die Inflationspolitik der SPO
Regierung beschert 'hat, zum Teil korrigiert. 

Meine Damen und Herren! Deutlicher, als 
durch die Notwendigkeit einer "Pensions
anpassungsanpaossung", das heißt: Anpassung 
der Pensionsanpassung an die Inflation, kann 
das Versagen der SPO in der Wirtschafts
und damit wohl auch in der Sozialpolitik nicht 
dokumentiert werden. (Zustimmung bei deI 
OVP.) 

Ich muß auch deutlich sagen, daß wir fürch
ten,daß das Problem 'der Pensionsdynamik 
mit der 30. ASVG-Novelle nicht erledigt sein 
wird, denn der durch die Inflation entstandene 
Pensionsknick wird zwar wesentlich gemildert, 
aber leider nicht beseitigt. Wir werden die 
weitere Entwicklung :der Pensionen und der 
Preissituation genau beobachten und die Re
gierung immer wieder zu ihrer Veroantwor
tunggegenüber den Pensionisten ermahnen. 

Nun zu einem anderen Problem der 
30. ASVG-Novelle. In der 29. Novelle wurde 
entgegen unseren Warnungen und entgegen 
unseren letztlich nicht zu bestreitenden Be
weisführungen vom Sozialminister eine Er
höhung der Pensionsversicherungs'beiträge für 
die Angestellten ab 1. Juli 1974 durchgedrückt. 
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Wir konnten uns bei der Beweisführung gegen 
diese Beitragserhöbung auf die Verwendung 
von solchen Zahlen beschränken, die uns die 
SPO 'beziehungsweise ihre Regierung seIhst 
geliefert hat. 

Der Sozialminister selbst operierte mit Gru
selziffern, nach denen für die Pensionsver
sicherungsanstalt der Angestellten schon für 
1973 ein Bundeszuschuß von 424 Millionen 
Schilling notwendig gewesen wäre. Es ,wurde 
hier im Hause festgestellt, für die PVAng 
wären 424 Millionen Schilling Bundeszuschuß 
im Jahre 1973 notwendig. 424 Millionen sind 
kein Pappenstiel, und ich muß sie dann als 
Gruselziffer Ibezeichnen, wenn im Bundesvor
anschlag derselben Regierung, der zur selben 
Zeit wie die 30. ASVG-Novelle be'handelt wor
den ist, ganz im Gegensatz dazu für die Pen
sionsversicherungsanstalt der Angestellten ein 
Bundeszuschuß von ganzen 2,5 Millionen 
Schilling vorgesehen worden ist. 

Am 15. Dezemher 1972 habe ich diese Dis
krepanzen dem Sozialminister hier im Hause 
schon vorgeworfen. Er hat das damals völHg 
ignoriert un'd noch einmal mit seinen Grusel
ziffern operiert. 

Aber weni-ge Monate später, im März 1973, 
ist dann der Vor-anschlag der Pensionsver
sicherungsanstalt der Angestellten selbst vor
gelegen. Darin hat es keinen Abgang von 
424 Millionen Schilling gegeben, so wie Häu
sers Gruselziffer lautete, auch keinen notwen
digen Bundeszuschuß von 2,5 Millionen Schil
ling wie im Budget 1973, sondern ganz im 
Gegens·atz dazu einen Uberschuß von 
386,4 Millionen Schilling. 

Entgegen der Behauptung von Sozialmini
ster Häuser, ein Bundeszuschuß von 424 Mil
lionen Schilling wäre notwendig, hat die Pen
sionsversicherungsanstalt der Angestellten 
selbst im März 1973 ein um 810 Millionen 
SchHling besseres Ergebnis prognostiziert. 
Trotzdem ist der Sozialminister immer noch 
hart geblieben. 

Ich habe eine schriftliche Anfrage Ibetreffend 
ungerechtfertigte Maßnahmen der 29. ASVG
Novelle an i'hn gerichtet und ihn gefragt, ob 
er nun auf Grund der neueren Entwicklung 
bereit sei, die Beitragserhöhung für die Ange
stellten rückgängig zu machen. 

Der Sozialminister gibt mir dann in der 
schriftlichen Beantwortung 'selbst zu: "Im Zu
sammenhang mit der Erstellung des Gutach
tens 1974 des Beirates für die Renten- und 
Pensions anpassung hat das Bundesministe
rium für sozi,ale Verwaltung eine Gebarungs
vorschau bis 1977 ... erstellt. Auf Grund die
ser Berechnungen kann für die Pensions ver-

sicherungs anstalt der Angestellten ... lfür das 
Jahr 1974 ein Gebarungsüberschuß von 
624 Millionen Schilling und für das Jahr 1975 
ein solcher von 591 Millionen Schilling erwar
tet werden." 

Das heißt: Der Sozialminister gibt zu, daß 
eine -Beitragserhöhung nicht notwendig ist, 
weil ein Gebarungsülberschuß eintreten wird. 

Aber er schreibt dann in Punkt 5 der An
fragebeantwortung: "Der in der 29. Novelle 
zum ASVG in der Pensionsversicherung der 
Angestellten ab 1. 7. 1974 vorgesehene Bei
tr,agssatz von 17,5 Prozent kann vor allem aus 
zwei Gründen nicht rückgängig gemacht wer
den." 

Er gibt also selbst zu, nachdem er die OVP
Beweisführung immer als irreal hingestellt 
hat, er ·gibt sel1bst zu, daß große Uberschüsse 
in der Höhe von mehr als einer halben Mil
liarde Schilling zu erwarten sind, sagt aber 
immer noch, er könne die Beitragserhöhung 
nicht rückgängig machen. In der Zrwisdlenzeit 
wissen wir, daß sogar Milliardenüberschüsse 
zu eIWarten sind. Und erst jetzt ist der Sozi-al
minister nachgiebiger geworden. 

Allerdings wird im Gegensatz zu den Be
hauptungen der SPO-Propa·ganda die Beitrags
erhöhung nicht rückgängig gemacht oder ,auf
gehoben, sondern der Sozialminister 'greift zu 
einem Tridc Er handelt nach dem Grundsatz 
"Aufgeschoben ist nicht aufgehoben" und 
arrogiert sich das Recht, selbst und ohne Mit
wivkung des Parlaments durch Verordnung die 
gesetzliche Bestimmung über die Beitr·agser
höhung aus der 29. ASVG-Novelle in Kraft 
zu setzen. Voraussetzung dafür soll :bloß sein, 
daß nach seinen Berechnungen, die er dem 
Pensionsanpassungsbeirat vorzulegen hat, ein 
Abgang bei der Pensionsversicherungsanstalt 
der Angestellten zu er·warten i-st. 

Ich darf Sie noch einmal an die Ziffern er
innern: Häuser 'hat im Vorjahr, am 15. Dezem
ber 1972, zum letzten Mal von dieser Regie
rungs'bank aus für die Pensionsversicherungs
anstalt der Angestellten für das Jahr 1973 
einen Abg·ang von 424 Millionen Schilling 
prognostiziert. Zur selben Zeit hat die SPO ein 
BU'dget beschlossen, in dem ein Bundeszuschuß 
von 'bloß 2,5 Millionen Schilling vorgesehen 
war, und der Voranschlag 'der zuständigen 
Pensionsversicherungsanstalt hat im Gegen
satz dazu -auf 386 Millionen Schilling Uber
schuß gelautet. 

Also wenn er die Beitragserhölhung nach 
dieser Bestimmung, die er sich jetzt geben 
läßt, in Kraft setzen will, .braucht er nicht 
einmal mehr mit einer Gruselziffer, so wie 
voriges Jahr, zu operieren. Er braucht dann 
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nicht einmal sagen: 424 Millionen Schilling 
Abgang, sondern es genügt, daß er einfadl 
eine unrichtige Berechnung, wie im Bundes
voranschlag mit 2,5 Millionen Schilling an
ste1lt, und er k'ann durch Verordnung die Bei
tragserhöhung in Kraft setzen, auch 'wenn sich 
dann herausstellt, daß ohnedies wieder ein 
Uberschuß vorhanden ist und gar keine Bei
tragserhöhung notwendig gewesen wäre. 

Wenn wir nach diesen Zahlenspielen des 
Sozialministers ·aus dem Vorjahr zu seinen 
Berechnungen kein Vertrauen ha:ben, dürfen 
Sie sich auch nicht wundern, wenn ·wir uns 
weigern, ihm hier einen Blankoscheck für Bei
tragserhöhungen 'auszustellen. (Zustimmung 
bei der avp.) 

Außerdem kommt ein Zweites hinzu, das 
ich auch in aller Deutlich:k.eit feststellen 
möchte: Zu bestimmen, wann ein Gesetz in 
Kraft tritt oder nicht, sollte in einem selbst
bewußten Parlament immer noch SaChe des 
Gesetzgebers und nicht eines Ministers sein. 
(Beifall bei der avp.) 

Hohes Haus! Anläßlich der 30. ASVG
Novelle muß ich mich auch noch ganz kurz 
mit Problemen der 29. ASVG-Novelle beschäf
tigen, die wir vor einem J·ahr hier behandelt 
haben, zweimal deshalb, weil die SPO-Frak
tion 'se~bst damals von uns geforderte Maß
nahmen für die nächste Zeit zugesagt hat und 
in beiden Fällen diese Zusage bisher nicht ein
gehalten hat. Das ist einmal das 'Problem des 
Unfallschutzes der Freiwilligen Feuerwehren, 
zu dem noch ein Kollege meiner Fraktion spre
chen wird, zum anderen aber ein sehr ernstes 
gesundheitspolitisches Problem, nämlich das 
der Reform und des Ausbaue'!> der Rehabilita
tion Behin'derter. 

Auch damals hat die SPO einen Entschlie
ßungsantrag beschlossen, in dem der Sozial
minister aufgefordert 'Wurde, dem Hdhen Haus 
eine Regierungsvorlage einer solchen Reform 
zuzuleiten. Nach einem J aihr ist das noch 
immer nicht geschehen. Die Sozialisten haben 
nur damals - selbstverständliCh, möchte ich 
fast sagen, nadl ihrer Gestion übeI1haupt hier 
im Haus -nein gesagt zu allen ganz konkre
ten Vorschlägen der OVP, ohne in der Sache 
ÜJberhaupt nur mit uns /Zu diskutieren. Da will 
ein Herr Dr. Fischer der OVP eine N einsager
rolle aufdichten, während die SPO immer wie
der zu fundierten Verbesserungsvorsdllägen 
der OVP nein sagt, ohne auch nur die kürze
ste Zeit für eine ,sachliche Dig,kussion zu fin
den. 

Ich halte die Reform der Rehabilitation für 
ein vordringliches Anliegen und für ein An
liegen, das der Sozialversicherung in letzter 

Konsequenz gar keine zusätzliChen Kosten 
aufbürden wird, sondern in der Lage ist, 
Kosten zu ersparen, weil es nur ein Gewinn 
sein kann, nicht nur für die Sozialversiche
rung, sondern lauch für die Gesellschaft insge
samt, wenn e'!> gelingt, Behinderte in einem 
verstärkten Ausmaß wieder in den normalen 
Lebensa'blauf zu integrieren. 

Ich darf Iihnen daher folgenden Entschlie
ßungsantrag zur Kenntnis bringen. 

Entscihließungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Schwimmer, Doktor 
Marga HU'binek, Dr. Wiesinger und Genos
sen betreffend Rehabilitation. 

Internationale Statistiken rechnen mit 
einem Anteil von 8 Prozent Behinderter im 
schulpflichtigen Alter und 15 Prozent im 
erwerbsfähigen Alter. 

Der Rehabilit,ation dieser Behinderten 
kommt daher im Bereich der Sozialpolitik 
besondere Bedeutung zu. Die geltenden 
gesetzlichen Regelungen sind hingegen völ
lig unzureichend und haben zu einer Di,skri
minierung dieser Bevölkerungsgruppe -ge
führt: 

• Nicht allen Gruppen von Behinderten 
stehen die gleichen Möglichkeiten zur Reha
bilitation (finanziell, therapeutisch) als 
Rechtsanspruch oder auch als freiwilli'ge Lei
stung offen. 

• Die Behinderten werden je nach den 
Ursachen ihrer Behinderung (Kriegsverlet
zung, Unfall, Ge:burtsschaden, Krankheit) im 
Leistungsrecht ungleich behandelt. 

• P,amilienangehörige sind von den Lei
stungen der Rehabilitation ausgeschlossen. 

• Die Inanspruchnaihme von Rehabili
tationsleistungen der Versicherungsträger 
wird durch komplizierte bürokratische Be
willigungserfordernisse und Kompetenzvor
schriften sehr beeinträchtigt. 

In der 29. Novelle zum Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetz /Waren für die 
große Gruppe der Behinderten trotz wesent
licher BeitragseI1höhungen keinerlei Verbes
serungen im Leistungsrecht vorgesehen. 

Zwar hatte der Nationalrat damals mit 
den Stimmen dersO'zialistischen Fr'aktion 
eine Entschließung angenommen, in der der 
So~ialminister ersucht wurde, "unter Be
dachtnahme auf die Ergebnisse des vom 
Hauptverband der österreichischen Sozial
versicherungsträger am 8. März 1972" - also 
fast vor zwei Jahren - "in Wien veran
stalteten Symposiums und unter Berücksich-
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tigung der Beratungen der dort eingesetzten 
Arbeitsgruppe eine Änderung der Redlts
vorschriften über die Reha.bilitation im Be
reiche der Sozialversicherung mit dem Ziel 
vorzubereiten, rlaß -die Reha1bilitation bei 
zweifelsfreier Zuweisung der Kompetenzen 
moderner und wirkungsvoller als bisher 
durchgeführt werden kann", doch ein Jahr 
später wird vom -Sozialminister eine 30, No
velle zum Allgemeinen Sozialversicherungts
gesetz vorgelegt, in der wieder keine Ver
besserungen für die Behinderten enthalten 
sind. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen 
daher den 

Entschließungsantrag: 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Der Bundesminister für soziale Verwal
tung wird aufgefordert, dem Nationalrat bis 
Ende der Frühjahrssession 1974 eine Regie
rungsvorlage einer 31. Novelle 'zum Allge
meinen Sozialversicherung,sgesetz zuzulei
ten, die - den Vorschlägen der OVP zur 
29. Novelle zum Allgemeinen Sozialver
sidlerungsgesetz folgend - die Frage der 
Rehabilitation in einer nachstehenden 
Grundsätzen entsprechenden Weise regelt: 

1. Ziel der Rehabilitation ist nicht nur die 
Wiedereingliederung in das Berufsleben, 
sondern die Wiederherstellung von Behin
derten bis zum Iböchstmöglichen Grad ihrer 
Fähigkeit in körperlicher, geistiger, sozialer, 
Iberuflicher und wirtschaftlicher Hinsicht. 

2. Sämtliche Leistungen der Rehabilitation 
von Behinderten sollen Pflichtleistungen im 
Ra:hmen der Sozi,alversicherung sein. 

3. Unabhängig von der Ursache der Be
hinderung (angßlborene Schäden, Kriegsver
letzung, Krankheitsfolgen und Un,fälle) sind 
alle Behinderten leistungsmäßig gleiCh zu 
'behandeln. 

zur Einleitung weitere Maßnahmen weiter
zuleiten. 

7. Es i,st sicherzustellen, daß während des 
RßlhabiIitationsverf ahrens dem Versicherten 
und seinen Angehörigen zur Sicherstellung 
des Unterhaltes unld seiner Le:bensbedürf
nisse Zuschüsse gewährt werden können. 

8. Erstellung von einheitlichen, dem 
jeweiligen Stand der Medizin entsprechen
den Grundsätzen aller Rehabilitationsträger 
für die Gewährung von Heilbehelfen und 
HiHsmitteln. 

Meine Damen und Herren von der linken 
Seite dieses Hauses! Wenn Ihr Entschließungs
antrag vom Vorjahr nicht bloß ein Alibiantrag 
gewesen sein soll, dann haben Sie jetzt Gele
genheit, zu !beweisen, daß Sie es mit diesem 
Anliegen ernst nehmen, indem Sie unserem 
Antrag zustimmen. (Beifall bei deI OVP.) 

In der 29. ASVG-Novelle -das wurde heute 
bereits beim vorhergehenden Tagesordnungs
punkt besprochen - wurde auch gegen den 
Willen der betroffenen Versicherten und ent
gegen von 55.000 Unterschriften die Auflösung 
der bewährten Sozialversicherung der Land
und Forstarbeiter 'durchgeführt. Nunmehr ,wird 
vielfach überhaupt keine entsprechende Ver
tretung der Land- und ForstaJ'lbeiter in der 
Selbstverwaltung der Krankenversicherung 
vorgesehen sein. Deshalb bringe ich unter 
anderem auch, Hohes Haus, einen Abände
nmgsantrag ein, der vors'ieht, daß !die öffent
lich-rechtlichen Interessenvertretungen der 
Land- und Forstarbeiter ,ein Anrecht idamuf 
haben sollen, minde'stens durch einen Vertre
ter im Vorstand der Gebietskrankenkassen 
vertreten zu sein, ebentso wie ich einen A'h
änderungsantra,g einbringe, der das alte Ver
häItni's zwischen Dienstnehmern unld Dienst
g,ebern im Hauptverhand Ider Sozialversiche
rungsträger vor der 29. ASVG-Novelle zU'gun
sten der Dienstnehmer wiederherstellen soll. 

ICh darf den Herrn Präsidenten bitten, diese 
Abänderungsanträge durch den SChriftführer 

4. Daraus folgt, daß auCh allen mitver- verlesen zu lassen. 
sicherten Familienangehöri'gen sämtliche 
Leistungen der Rehabilitation zu gewähren 
sind. 

5. Die Krankenversicherungsträger haben 
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 
als Vorleistung auch dann zu erbringen, 
wenn der Pensionsversicherungsträger zu
ständig ist heziehungsweise die Zuständig
keit noch nicht 'geklärt ist. 

6. Jeder Krankenversicherungsträger ist 
verpflichtet, Rehahilitationsanträge und Mel
dungen von Behinderten aufzunehmen und 
an den zuständigen Rehabilitationsträger 

Unter diesen Abänderungsanträgen befindet 
sich auch einer, der den einzigen sauberen und 
anständigen Weg in der Beitragsfrage der Pen
sionsversicherung der Angestellten vorsieht, 
nämlich die Rückgängigmachung unld Aufhe
bung der zugegebenermaßen - auch von Ihnen 
zugegelbenen - unger~chten Beitfiag1serhöhung 
bei den Angestellten vorsieht. Wenn Sie eine 
saubere Lösung wählen wollen, {lann müssen 
Sie dem OVP-Ahänderungs,antrag zustimmen, 
aus dem hervorgeht, daß die Beitragserhöhung 
aufgehoben werden soll, weil angesichts von 
Milliarden-Uberschüssen dafür kein Platz ist, 
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so wie wir keinen Platz dafür sehen, daß der 
Sozialmini,ster naCh seinen Zahlenspielereien 
hier einen Blankoscheck ,ausgestellt :bekommt. 

Hohes Haus! Wir können dieser 30. ASVG
Novelle zustimmen, weil wir in -der seltenen 
und angenehmen Situation sind, daß wir zu 
dieser Novelle ja sagen können, !Weil wir nein 
sagen zur unsozialen Inflationspolitiik der 
SPO. (Beifall bei der OVP.) 

Präsident Probst: Zur Verlesung des Abän
derungsantrages sehe ich keinen Schriftführer. 
Es ist gegenwärtig keiner im Hause. Ich werde 
den Herrn Berichterstatter bitten, den Antrag 
vorzutragen. Bitte schön! 

Berichterstatter Kostelecky: 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Schwimmer, Glaser, 
Brandstätter und Genossen zu 965 der Bei
lagen in der Fassung des Ausschußberichtes 
995 der Beilagen (30. Novelle zum Allge
meinen Sozialversicherungsgesetz) . 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Im Art. I ist nach Z. 29 eine Z. 29 a neu 
einzufügen: 

1. ,,29 a. § 181 hat zu lauten: 

,§ 181 a. (1) Für die gemäß § 8 Ahs. 1 Z. 3 
lit. e und g in der Unfallversicherung Teil
versicherten ist die Bemessungsgrundlage 
unter Bedachtnahme auf § 178 naCh den 
§§ 179 bis 181 zu ermitteln. 

(2) Abs. 1 gilt entsprechend für die Er
mittlung der Bemessungsgrundlage in den 
Fällen des § 176, wenn der Verletzte oder 
Getötete zur Zeit des Eintritts des Versiche
rungsfalles in der Unfallversicherung ver
sichert war. 

(3) In den Fällen des § 176 Abs. 1 Z. 7 
ist die Höchstbemessungsgrundlage (§ 178 
Abs. 2) anzuwenden.' .. 

2. Im Art. I ist nach Z. 48 eine Z. 48 a neu 
einzufügen: 

,,48 a. Nach dem Abs. 4 des § 421 ist fol
gender Absatz 5 einzufügen: 

,(5) Unbeschadet der Bestimmung des 
Abs. 2 ist in jenen Ländern, in denen eine 
öffentlich-rechtliche In teressen vertretung 
der land- und forstwirtschaftlichen Dienst
nehmer besteht, von dieser Interessenver
tretung mindestens ein Versimerungsvertre
ter in den Vorstand der Gebietskranken
kasse zu entsenden.' 

3. Im Art. I ist naCh Z. 48 a eine Z. 48 b 
neu einzufügen: 

,,48 b. § 433 Abs. 3 lit. c hat zu lauten: 

,c) dreizehn weiteren Mitgliedern der 
Hauptversammlung oder Stellvertretern sol
cher Mitglieder, von denen neun der Gruppe 
der Dienstnehmer und vier der Gruppe der 
Dienstgeber anzugehören haben.' .. 

4. Art. III Abs. 6 hat zu lauten: 

Art. I Z. 32 der 29. Novelle zum ASVG, 
BGBl. Nr. 3111973, wird aufgehoben. 

Präsident: Die vom Herrn Abgeordneten 
Schwimmer eingebrachten Anträge sind genü-
gend unterstützt und stehen mit zur Behand
lung. 

Als nächster zum Wort gemeldet ist der 
Herr Abgeordnete Melter. 

Abgeordneter MeIler (FPO): Herr Präsident! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben 
uns - wie jedes Jahr üblich - kur'z vor 
Jahresende .mit Sozialvorlagen zu besChäf
tigen. Das ist an und für sich nicht !besonders 
wünschenswert, denn man sollte meinen, es 
müßte möglich sein, daß diese Vorlagen früher 
ausgearbeitet und dem Hause zugeleitet wer
den, damit sie der parlamentarischen Erledi
gung zugeführt werden können. 

Aber diesbezüglich hat der Herr Sozialmini
ster anscheinend nidü die nötige, richtige Ein
stellung. Er verläßt sich darauf, daß die Mehr
heit sowieso entscheidet, und das wird ja 
schließlich und endlich für 'die BesdIl.ußf,assung 
genügen. Ob -dann allerdings eine eingehende 
und sachliche Beratung noch möglich ist, das 
muß in Zweifel gezogen werden. 

Es hat sich ins'beson'dere sChon vor einem 
Jahr gezeigt, daß anläßlich der Beratungen der 
29. ASVG-Novelle und der entsprechenden 
Novellen zum Ge:wer.blichen Selbständigen
Pensionsversicherungsgesetz und zum Bauern
Pensionsversicherungsgesetz ein ·ganz erheb
limes Durcheinander entstanden ist, welches 
für die Qua1ität der Gesetzesproduktion jeden
falls kein gutes Zeugnis ausgestellt hat. 

Wie sehr eine derart schnelle Produktion (Zu 
Fehlern führt, ergilbt sich ,allein ,schon aus den 
Hinweisen zu den jetzt zur Behandlung ste
henden Sozial vorlagen, denn es werden oft 
Textkorrekturen unter Hinweis cl,arauf durch
geführt, daß anläßlich der letztjährigen Bera
tungen und Verhandlungen übersehen wor
den ist, diese Korrekturen vorzunehmen. 
Allein in der 30. AJSVG-Novelle sind nicht 
weniger als zehn Korrekturen angeführt. Daß 
das natürlich der Rechtssicherheit keinerlei 

Die bisherigen Absätze 5 bis 8 erhalten guten Dienst erweist, ist ganz klar. Es erhaht 
die Bezeichnung 6 bis 9." noch die Schwierigkeiten für den einzelnen, die 

94. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)62 von 138

www.parlament.gv.at



Nationalrat XIII. GP - 94. Sitzung - 14. Dezember 1973 9239 

Melter 
gesetzlichen Bestimmungen zu erfassen, sie 
auszuwerten und sich auch die Begünstigun
gen nutzbar zu machen. 

Diese Schwierigkeiten werden noch dadurch 
vergrößert, daß die Gesetzgebungspraxis des 
Sozialministeriums nicht auf die allgemeinen 
Richtlinien Rücksicht nimmt, wonach etwa 
Textänderungen nicht nur bezüglich einzelner 
Satzteile oder Sätze vorzunehmen sein sollen, 
sondern daß, wenn schon geändert wird, in 
der Regel 'der ganze Absatz in der neuen Fas
sung zur Beschlußfassung vorzulegen ist. Dies 
würde jedenfalls die Handhabung der geset2-
lichen Bestimmungen vereinfachen und Fehler 
vermeiden lassen. 

Es würde ,auch für die parlamentarische Be
handlung ein 'ganz erheblicher Vorteil sein, 
wenn man sich auch im Bereich des Sozial
ministeriums dazu bequemen würde, Text
gegenüberstellungen zur Verfügung zu stellen, 
damit leichter die Rechtsvergleiche angestellt 
werden können und damit dadurch die Beur
teilung der Zweckmäßigkeit neuer Vorschläge 
ebenfaHs erleichtert und verbessert wird. 

Aber hier scheint einiges an der Bereitschaft 
des Sozialministers zu fehlen, die Mitarbeit 
der dazu berufenen Mitarbeiter zu erleichtern. 
Es muß gerade dem Sozialminister das Arbeits
verfassungsgesetz vor Augen geführt werden, 
wonach eben Zusammenarbeit und Mitarbeit 
aufhaut auf einer Information, und zwar einer 
möglichst weitgehenden und umfassenden In
formation. Die Praxis des Herrn SOizialmini
sters ist also nicht geeignet, ihm zuzutrauen, 
daß er die Arbeitsverf.assung auch für den 
Parlamentsbetrieb pr·aktiziert. Es sollte ihm 
aber doch noch möglich sein, auf die neuen 
Bestimmungen auch in dieser Arlbeitssituation 
in etwa Rücksicht zu nehmen. 

Die 30. ASVG-Novelle und gleichzeitig 
natürlich auch die Gewerbliche Selbständigen
Pensionsversicherungsgesetz-Novelle und die 
Bauern-Pensionsversicherung'sgeset'z-Novelle 

bringen einige Verbesserungen. Wie Kollege 
Dr. Schwimmer schon ausgeführt hat, handelt 
es sich in erster Linie um die Verbesserung der 
Rentendynamik. Die Ermittlung des Dynami
sierungsfaktors wird im Vergleich zu der 
letzten Änderung neuerlich geändert, und zwar 
wird endlich einem alten Anliegen der frei
heitlichen Vertreter Rechnung getr,agen, die 
Frist zwischen der Änderung in den Unsellb
ständigeneinkünften und der Anpassung der 
Pensionen zu verkürzen. Wenngleich diese 
Verkürzung nur ein halbes Jahr Ibeträgt, ist 
sie doch ein positives Ergebnis, was allerdings 
nicht ausschließt, daß vielleicht doch in abseh
barer Zeit ein weiteres Heranführen ermög
licht wird. 

Ich darf in Erinnerung rufen, daß wir Frei
heitlichen ja schon 'bei der Schaffung des All
gemeinen Sozialversicherungsgesetzes den Ge
danken vertreten haben, daß dann, wenn in 
Kollektivverträgen Verbesserungen der Un
selbständigeneinkünfte vorgenommen werden, 
,automatisch eine entsprechende Anpassung bei 
der Pensionsbemessung vorzunehmen wäre. 

Die derzeitige Verbesserung der Dynami
sierungsrichtlinien ist sicher nur darauf zurück
zuführen - das ergibt sich auch aus den Er
läuterungen der Regierungsvorlage -, daß 
die Lohn-Preis-Entwicklung sich in einer Art 
fortentwickelt hat, die es unbedingt notwendig 
machte, auch die Dynamik zu verbessern, weil 
sonst der Zeitabsrnnitt zwischen Preis- und 
Lohnerhöhung und Pensionsanpassung allzu 
groß wird und die Pensionsempfänger immer 
mehr benachteiligt werden, weil die Renten
entwicklung mit der Lohn- und Preisentrwick
lung nicht mehr Schritt halten kann. 

Genauso wie Dr. Schwimmer muß ich auch 
auf den unmöglichen Umstand hinweisen, daß 
sich der Herr Sozialminister eine Verord
nungsermächtigung geben läßt, ab wann er 
durch Verordnung bestimmen kann, daß die 
in der 29. ASVG-Novelle vorgesehene Er
höhung des Pensionsbeitrages in der Pen
sionsversicherung der Angestellten um ein 
halbes Prozent angehoben wird. 

Wir Freiheitlichen haben schon bei der 
29. ASVG-Novelle die Berechtigung dieser 
Mehrforderung bestritten unter Hinweis dar
auf, daß die Angestelltenpensionsversicherung 
die Leistungen ohne Bundeszuschuß zu er
bringen vermag und daß durchaus eine gün
stige Entwicklung der Abschlüsse der Pen
sionsversicherungsanstalt der Angestellten er
wartet werden könne. Leider hat sich damals 
der Herr Sozialminister nicht von seinem Vor
haben abbringen lassen, den Pensionsversiche
rungsbeitrag anzuheben. Diese Anhebung soll 
nun im Gesetz bestehen bleiben, jedoch bis 
zu einer entsprechenden Verordnung nicht 
wirksam werden. 

Daß hier eine Verordnung vorgesehen wird, 
obwohl aus der Vorschau, aus den Voraus
berechnungen ~u entnehmen ist, daß in den 
nächsten fünf Jahren die Pensionsversiche
rungsanstaIt der Angestellten Uberschüsse er
zielen wird, ist absolut nicht einzusehen. Auch 
bei einem Pensionsversicherungsbeitrag von 
17 Prozent sind laut Vorausberechnung im 
Jahre 1973 nicht weniger als 1169 Millionen 
Schilling an Uberschüssen zu erwarten. Im 
Jahre 1974 wird der erwartete Uberschuß 
1594 Millionen Schilling betragen. Er sinkt 
dann in den Jahren 1975 und 1976 auf 1363 
beziehungsweise 1323 Millionen und wird 
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schließlich im Jahre 1977 wieder den so be
achtlichen Umfang von rund 1617 Millionen 
Schilling erreichen. 

Unter diesen Voraussetzungen ist das Fest
halten an den 17,5 Prozent absolut nicht not
wendig. Es gehört das Gesetz selbst berei
nigt. Dies wäre im Interesse der Rechtssicher
heit geboten und zweckmäßig. 

Die Vorschläge, die seitens der Bundes
regierung bezüglich der Beitragsbemessung in 
der Krankenversicherung und Pensionsver
sicherung erstattet worden sind, und zwar 
unter Berücksichtigung von Anregungen des 
Arbeiterkammertages und des Gewerkschafts
blmdes, sind zweifellos zu begrüßen, nämlich 
daß ab dem Jahre 1975 die Lohnverrechnung 
unter Abstufungen von 10 zu 10 Sanstatt 
der bisher üblichen Abstufung von 5 zu 5 S 
vorgenommen wird. 

Wie schon bei den letzten Novellen müs
sen wir auch diesmal wieder eine Reihe von 
Abänderungsanträgen stellen, weil wir der 
Auffassung sind, daß die wirtschaftliche Lage 
diese Änderungen ermöglicht, weil wir mei
nen, daß die bestehenden Bestimmungen nicht 
gerechtfertigt und nicht sozial sind, und weil 
wir die Auffassung haben, daß jede Möglich
keit auszuschöpfen ist, wenn es darum geht, 
sozialrechtliche Bestimmungen der Entwick
lung anzupassen und sie nach sozialen Ge
Sichtspunkten zu gestalten. 

Aus diesem Grunde stellen wir neuerlich 
den Antrag, die im § 94 ASVG verankerten 
Ruhensbestimmungen aufzuheben. Diese 
Ruhensbestimmungen sind ungerecht, sie sind 
im Bereich der Beamtenpensionsversicherung 
nie geschaffen worden, und es ist nicht ein
zusehen, wieso Angestellte oder Arbeiter 
schlechtergestellt werden sollen als Bundes
bedienstete. 

Wir sind auch der Meinung, daß eine Pen
sionskürzung wegen Ausübung einer Er
werbstätigkeit eine unsoziale Handlung und 
Maßnahme darstellt, daß sie als Strafe quali
fiziert werden muß und daß das eine unmög
liche Situation ist, auch jetzt noch, obwohl die 
Anspannung auf dem Arbeitsmarkt doch in 
etwa zurückgeht. Es darf hier nicht übersehen 
werden, daß diese Rentenkürzungsbestimmun
gen die Unlust zur Ausübung einer Erwerbs
tätigkeit fördern, nach der ein Pensions
anspruch angemeldet werden kann. Das ist 
eine absolut negative Erscheinung, die immer 
wieder kritisiert werden muß. 

Der zweite Antrag beschäftigt sich neuerlich 
mit der Bemessung des Hilflosenzuschusses. 
Der Hilflosenzuschuß wird im Sozialrecht nach 
den derzeitigen Regeln nach der Hälfte der 
Pension bemessen, jedoch mit einem Mindest-

und einem Höchstausmaß, wobei das Min
destausmaß die Hälfte des Höchstausmaßes 
beträgt. 

Nun steht zweifelsohne fest, daß derjenige, 
der einen geringeren Pensionsbezug erhält, 
auch wirtschaftlich in einer ungünstigeren 
Situation ist, wenn er eine Pflegeperson be
nötigt und wenn er diese Pflegeperson ange
messen entschädigen muß. Das bedeutet, daß 
die Abstellung des Hilflosenzuschusses auf 
den Pensionsbezug nicht gerechtfertigt ist. 
Wenn der Herr Sozialminister auch schon wie
derholt geäußert hat, daß er die Absicht habe, 
das Hilflosenzuschußrecht zu verbessern, so 
müssen wir nach A>blauf eines Jahres fest
stellen, daß er diese Zeit für die Hilflosen 
nicht genützt hat. Die 30. Novelle enthält 
keinerlei Vorschläge für eine Verbesserung 
der Voraussetzungen für die Inanspruchnahme 
von Leistungen aus dem Titel der Hilflosig
keit. 

Wir Freiheitlichen werden daher neuerlich 
den Antrag steHen, genauso wie bei der 
29. ASVG-Novelle, den Mindestbezug im Aus
maß von zwei Dritteln des Höchstbezuges zu 
bemessen, wodurch die Bedürftigsten besser
gestellt ·sind. Und das wäre ja an und für sich 
jener Personenkreis, für den sich die Soziali
sten in der Wahlwerbung und in ihrer Propa
ganda immer wieder ausgesprochen haben, für 
den sie jedoch in diesem Bereich zumindest 
nichts zu tun gedenken. 

Ein weiterer Antrag beschäftigt sich mit der 
Unfallversicherung der Personen, die gemäß 
§ 176 Abs. 1 Z. 7 jenen Personen gleichgestellt 
sind, die eine Unfallrente nach Arbeitsunfäl
len erhalten. 

Hier müssen wir neuerlich darauf hinwei
sen, daß die Offentlichkeit daran interessiert 
ist, daß in verschiedenen Bereichen freiwil
lige Helfer in Erscheinung treten, die aller
dings für ihre Stundenleistungen, die sie er
bringen, keine Entschädigung erhalten, ob
wohl der Aufwand an Zeit oft sehr groß und 
mit erheblichen Opfern verbunden ist. 

Wir sind der Auffassung, daß insbesondere 
die Leute, die im Rahmen der Feuerwehren 
zum Einsatz gelangen, um größere volkswirt
schaftliche Schäden zu verhindern, eine ange
messene Unfallversicherung verdienen und 
daß man sie ihnen gewähren muß, insbeson
dere dann, wenn die dafür in Frage kommen
den Kosten an und für sich ,bescheiden sind. 
Sie werden ja bisher nur mit etwa 8 Millionen 
Schilling beziffert. Man muß .sich fragen, ob 
diese 8 Millionen Schilling bei dem Milliarden
aufwand im Sozialbudget wirklich ein so hoher 
Preis sind, um das Risiko der Feuerwehrleute, 
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Meiler 
der Roten Kreuz-Helfer, der Leute im Berg
rettungswesen und .so weiter zu s·enken. (Bei
fall bei der FPO.) 

Wir glauben, daß gerade für die Jugend 
eine derartige weitergehende Sicherung unbe
dingt notwendig ist, denn durch die derzei
tigen Bestimmungen werden gerade die 
Jugendlichen, die noch kein so hohes Ein
kommen erzielen, am meisten benachteiligt, 
während die älteren Feuerwehrleute ja doch 
schon meist in der Höchstbemessungsgrund
lage sind. Gerade diese Institutionen wie 
Feuerwehr, Bergrettung, Rotes Kreuz und so 
weiter brauchen dringend jungen Nachwuchs, 
und der kann sicher nur dann in ausreichen
dem Umfang gewonnen werden, wenn eine 
en tsprechende Unfallabsicherung gewährlei
stet ist. 

Im Namen der freiheitlichen Abgeordneten 
darf ich den A b ä n der u n 'g san t rag zur 
Regierungsvorlage 965 der Beilagen (30. No
velle zum ASVG) in der Fassung des Aus
schußberichtes (995 der Beilagen). zum Vortrag 
bringen. 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Die Regierungsvorlage 965 der Beilagen 
in der Fassung des Ausschuß'berichtes (995 
der Beilagen) wird geändert wie folgt: 

1. Im Art. I ist folgende neue Z. 16 a ein
zufügen: 

,,16 a. § 94 wird aufgehoben," 

2. Im Art. I ist folgende neue Z. 17 a ein
zufügen: 

,,17 a. Im § 105 a Abs. 2 hat der erste 
Halbsatz zu lauten: 

,Der Hilflosenzuschuß gebührt für Bezie
her einer Pension aus der Pensionsversicbe
rung im halben Ausmaß der Pension, jedoch 
mindestens 1118 S und höchstens 1671 S,' " 

3. Im Art. I ist folgende neue Z. 29 a 
einzufügen: 

,,29 a. Dem § 181 a ist folgender neuer 
Abs. 3 anzufügen: 

nenkreises vorgenommen wird. Der Zeitung 
gegenüber hat insbesondere der Abgeordnete 
Horr namens der SPO sehr positive Erklä
rungen abgegeben, und es sollte angenommen 
werden, daß dann, wenn sich der Obmann des 
Sozialausschusses positiv zu derartigen Vor
schlägen äußert, diese positive Einstellung 
auCh den Ausdruck in einer positiven Ab
stjmmung finden müßte. 

Weiters habe ich folgendes Anliegen vorzu
tragen: 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Melter und Genossen zur 
Regierungsvorlage 965 der Beilagen (30. No
velle zum ASVG) in der Fassung des Aus
schußberichtes (995 der Beilagen). 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Die Regierung.svorlage 965 der Beilagen 
in der Fassung des Ausschußberidltes (995 
der Beilagen) wird geändert wie folgt: 

Im Art. I ist folgende neue Z. 48 a ein
zufügen: 

,,48 a. Im § 421 Abs. 1 hat der erste Satz 
zu lauten: 

,Die Versicherungsvertreter sind unbe
schadet der Bestimmungen des Abs. 6 und 
des § 430 von den örtlich und sachlich zu
ständigen öffentlich-rechtlidlen Interessen
vertretungen der Dienstnehmer und der 
Dienstgeber unter Berücksichtigung des Ver
hältnisses, in dem die wahlwerbenden Grup
pen in der Vollversammlung vertreten sind, 
in die Verwaltungskörper der Versiche
rungsträger zu entsenden: .. 

Es ist dies eine Bestimmung, die uns des
halb notwendig erscheint, weil bei Neubestel
lung der Versicherungsvertreter in den Voll
versammlungen der Arbeiterkammern immer 
wieder Schwierigkeiten auftreten, insbe~on
dere dann, wenn es die meistens die absolute 
Mehrheit innehabenden Sozialisten nicht zu
lassen wollen, daß die anderen in der Voll
versammlung vertretenen Fraktionen entspre-

,(3) Bei Eintritt eines Unfalles, der gemäß chend ihrer Stäl1ke auch Vertreter in die Ver
§ 176 Abs. 1 Z. 7 den Arbeitsunfällen gleich- waltung.skörper der Gebietskrankenkassen 
gestellt ist, ist die Höchstbemessungsgrund- entsenden können. 
lage (§ 178 Abs. 2) anzuwenden,' .. 

Ich hoffe, daß diesen Anträgen die Zustim
mung erteilt wird, und möchte bei dieser Ge
legenheit auf eine Veröffentlichung in der 
"Kronen-Zeitung" vom 2. November 1972 zu
rückgreifen, in der unter der Uberschrift "Er
folg der ,Kronen-Zeitung': Alle drei Parteien 
werden im Parlament zustimmen", der Mei
nung Ausdruck gegeben wurde, daß die aus
reichende Absicherung des genannten Perso-

Es ist dies eine Vorgangsweise, die sicher 
nicht als demokratisch und als gerechtfertigt 
bezeichnet werden kann. Wenn man sich nidlt 
freiwillig dazu bekennt, das Verhältniswahl
recht auch in den Bereichen zu praktizieren, 
wo es bisher nicht Vorschrift war, erscheint 
es notwendig, eindeutige gesetzliche Vorschrif
ten zu beschließen, :um in Zukunft eine den 
Verhältnissen entsprechende Nominierung für 
die Vertretungskörper herbeizuführen. 

634 
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Melter 
Da wir Freiheitlichen nun den Regierungs

vorlagen zum ASVG, GSPVG, Bauern-Pen
sionsversicherungs- und Bauern-Krankenver
sicherungsgesetz zustimmen, wir jedodl die 
3. Novelle zum Gewerblichen Selbständigen
Krankenversicherungsgesetz ablehnen, möchte 
ich zu diesem Selbständigen-Krankenversiche
rungsgesetz dodl noch einiges sagen. 

Wir Freiheitlichen haben schon im Juli 1971 
den Initiativantrag der Abgeordneten Dr. Mus
sil, Kostroun abgelehnt, und zwar deshalb, 
weil seinerzeit durch diesen Initiativantrag 
einerseits schon sehr fühlbare Beitragserhö
hungen in der Selbständigen-Krankenversiche
rung vorgenommen worden sind und weil man 
zweitens Pflichtabstimmungen vorgesehen hat, 
bei welchen auch die Pensionisten mitbestim
mungsberechtigt wurden, obwohl sie nicht 
mehr der Kammer angehören. 

Wir haben damals gefordert: Wenn man den 
Pensionisten das Mitbestimmungsredlt für die 
Krankenversicherung einräumt, dann muß man 
ihnen audl das Mitbestimmungsrecht für die 
Kammerwahlen geben und muß ihnen auch 
ein Mitwirkungsrecht in den Verwaltungskör
pern der Krankenkassen einräumen. Alles dies 
ist jedodl nicht ge,schehen. Man hat die un
gleiche Behandlung in anderen Bereichen auf
rechterhalten. 

Mit der neuen Pflichtabstimmung, die für 
alle Gremien und Innungen vorgesdlrieben 
wurde, bei welchen die frühere Abstimmung 
negativ ausgefallen ist, hat man sich zweifel
los getäUScht. Das Ergebnis der Abstimmungen 
hat sicher nidlt den Vorstellungen der Initia
toren des Initiativantrages entsprochen. 

In der am 30. Juni 1973 erfol,gten Urabstim
mung über den Einbau in die Pflichtkranken
versicherung hatte sich ergeben, daß von 
211.563 stimmberechtigten Kammermitgliedern 
nur 132.020 oder lediglich 62,4 Prozent von 
ihrem Stimmredlt Gebraudl gemacht haben. 
Nicht weniger -als 37,6 Prozent haben nicht 
einmal an der Abstimmung teilgenommen und 
haben damit - glaube ich - auch ein nega
tives Urteil abgegeben. 

Von den 130.503 gültigen Stimmen haben 
sich nur 47.306, das sind 36,2 Prozent, für die 
Einbeziehung in die gesetzliche Krankenver
sicherung ausgesprochen. 83.197 oder 63,8 Pro
zent waren gegen die Einbeziehung. Also auch 
eine deutliche Ablehnung der Vorlage. 

An der Abstimmung haben sich insgesamt 
516 Fachgruppen beteiligt, wobei in 412 Fach
gruppen ein negatives Abstimmungsergebnis 
verzeidlnet werden mußte, nur 104 Fachgrup
pen sind neu in die Pflichtversicherung einge
treten. Dies hatte zur Folge, daß in der ge-

setzlichen Krankenversicherung nun 37.179 
Mitglieder zum seinerzeitigen Stidltag neu 
versichert wurden. 

Wir haben schon im Juni 1971 vorausgesagt, 
daß höchstwahrscheinlich dann, wenn die 
Pflichtversicherung für weitere Bereiche der 
gewerblichen Wirtschaft beschlossen sein wird, 
ziemlich schnell eine weitere Erhöhung der 
Beiträge vorgenommen werden wird. 

Unsere Voraussage hat sidl leider bewahr
heitet, denn in der nun zur Besdllußfassung 
vorliegenden Novelle zum Gewerblichen Selb
ständigen -Krankenversicherungsgesetz ist 
nicht nur die Beitragsgrundlage ausgeweitet 
worden, sondern es sind auch die Bemessungs
grundlagen allgemein angehoben worden, so
wohl was die Mindest- als auch die Höchst
bemessungsgrundlage betrifft, und es wird 
auch die Dynamisierung verfügt. 

Das führt zu gewaltigen Beitragssteigerun
gen, die etwa für den Bereich der Pensionisten 
für das Jahr 1974 mit nicht weniger als 37 Pro
zent in den Erläuterungen zur Regierungsvor
lage beziffert und umschrieben werden. Man 
kann daran erkennen, welche Auswirkungen 
die zur Beschlußfassung gelangende Novelle 
für die Pflichtversicherten haben wird: eine 
erhebliche Mehrbelastung. 

Nun kurz zu den Abänderungsanträgen, die 
Kollege Dr. Schwimmer eingebradlt hat. 

Der erste Antrag zum § 181 deckt sich in
haltlich mit unserem Antrag hinsichtlich der 
Feuerwehren. Er wird deshalb unsere Zustim
mung finden. 

Der zweite Antrag beschäftigt sich mit dem 
Einbau eines Versicherungsvertreters aus dem 
Bereich der land- und forstwirtschaftlichen 
Dienstnehmer. Hiezu muß ich sagen, daß wir 
an und für sich grundsätzlich der Auffassung 
sind, daß man auch diesem Dienstnehmerbe
reich ein Mitspracherecht seinem Verhältnis 
entsprechend einräumen müßte. 

Ich darf jedoch einige Zahlen aus dem Bun
desland Vorarlberg nennen. Die Vorarlberger 
Gebietskrankenkasse hat etwas über 140.000 
Versicherte. Die Landwirtschaftskrankenkas.se 
in Vorarlberg hat etwas über 1300 Versicherte. 
Es würde nun eine Bestimmung, daß diesem 
relativ sehr kleinen Personenkreis auf jeden 
Fall ein Vertreter in den Ausschüssen einge
räumt werden muß, dazu führen, daß andere 
Arbeitnehmergruppen benachteiligt Isind. Eine 
Zustimmung zu dem Antrag in dieser Form 
ist für uns deshalb nicht möglich. 

Bezüglich der Ausweitung der Hauptver
sammlung ist zu sagen, daß eine generelle 
Neuregelung seitens des Sozialministers zuge
sagt wurde, daß diesbezüglidl jedoch noch 
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MeIler 
Rücksprachen mit den AI1beiterkammern und 
mit den Sozial versicherungsträgern erforder
lich sind. 

Dje Uberprüfung wurde zugesagt auf Grund 
einer Anfrage, die ich einbringen konnte, mit 
dem Ziele, daß die Vertretungskörper unter 
Berücksichtigung der Veränderung in der An
zahl der Versicherten auch in ihrem Umfang 
entsprechend verändert werden. 

Dem Antrag Nummer 4 zur Aufhebung des 
Artikels 1 Z. 32 der 29. Novelle zum ASVG 
werden wir die Zustimmung geben, weil wir 
- wie ich bereits ausgeführt habe - die Er
höhung des Beitragsatzes von 17 Prozent auf 
17,5 Prozent für die Angestellten auch seiner
zeit schon abgelehnt haben. 

die Lohnentwicklung aktueller auf die Höhe 
der Renten und Pensionen auswirken, als das 
bisher der Fall ist. Die soziale Solidarität der 
Generationen kommt damit noch deutlicher 
zum Ausdruck. 

Darüber hinaus ist auch ein neuer Grund
satz insofern in die Pensionsversicherung auf
genommen worden, als die Pensionen nun 
früher nach ihrer Zuerkennung angepaßt wer
den. Während bisher ein Zeitraum von 13 bis 
24 Monaten verstrich, bis eine zuerkannte 
Pension auf Grund der Dynamikvor'sdlriften 
angepaßt wurde, geschieht dies nun im ersten 
Jahr nach der Zuerkennung der Pensionslei
stung. Auch das ist ein ganz wesentlicher 
Fortschritt. 

Die Abänderungsanträge zum Gewerblichen Diese Verbesserung unseres Dynamiksy-
Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetz stems ist die zweite Verbesserung seit der 
und zum Bauern-Pensionsversicherungsgesetz Amtsübernahme ·der sozialistischen Bundes-
werden wir nicht unterstützen. regierung. 

Ich darf zum Abschluß wiederholen, daß wir Die erste Verbesserung ist bekanntNch durch 
es begrüßen, daß die Pensionsdynamik nun die Neuformulierung der Richtzahlberechnung 
auf einer besseren Grundlage durchgeführt bereits am Jahresbeginn 1971 wirksam ge
werden wird, daß wir deshalb gerne insbe- worden. Eine solche Verbesserung der Pen
sondere der 30. ASVG-Novelle unsere Zu- sionsdynamik hatten damals die Sozialisten 
stimmung geben werden, daß wir auch die bereits lange Zeit verlangt. Sie war aber trotz 
Novellen zum Gewerblichen Selbständigen- gleicher Dringlichkeit wie heute von der OVP, 
Pensionsversicherungsgesetz, zum Bauern-Pen- vor allem im Dynamikbeirat, abgelehnt wor
sionsversicherungsgesetz und zum Bauern- den. Umso erfreulicher i.st es, daß nun die 
Krankenversicherungsgesetz in der Fassung zweite Verbe·sserung der Dynamik zustande 
der Vorlagen unterstützen, daß wir jedoch kommt und daß eine so wesentliche positive 
die Novelle zum Gewetblichen Selbständigen- Reform unserer Pensionsv'ersicherung möglich 
Krankenversicherungsgesetz ablehnen werden. ist. 
(Beifall bei der FPO.) Durch die Neuberechnung der R1chtzahl er-

Präsident: Die vom Herrn Abgeordneten gibt sich eine Erhöhung der Pensionen am 
Melter eingebrachten Anträge sind genügend 1. Jänner 1974 um 10,4 Prozent. Nach der alten 
unterstützt und stehen mit zur Behandlung. Berechnungsmethode aus der Zeit, in der die 

OVP regiert hatte, gäbe es nur eine Pensions-
Als nächster zum Wort gemeldet ist der erhöhung um 7,7 Proz,ent. Im Dynamikbeirat 

Herr Abgeordnete Dr. Schranz. Bitte. hatten wir eine längere Diskussion über die 
Abgeordneter Dr. Schranz (SPO): Herr Prä- Frage der Pens,ionsanpassung mit Wirkung 

sidentl Hohes Hausl Die 30. ASVG-Novelle vom 1. Jänner 1974. Damals hatte sich der 
bringt eine weitere große Verbesserung der Beirat auf Antrag der ·sozialistischen Fraktion 
Pensions dynamik und stellt einen d'er wichtig- bereits mit einer grundlegenden Änderung der 
sten Fortschritte in unserer Pensionsversiche- Dynamikberechnung zu beschäftig,en begon
rung dar. Die Verbesserungen betreffen immer- nen. Dennoch hatte die OVP einen Antrag im 
hin 1,8 Millionen Sozialleistungen, nämlich Dynamikbeirat eingebracht, der vorsah. daß 
einerseits die Pension aus den Versicherungen statt um 8,7 Prozent die PenS'ionen um 9 Pro
der Arbeiter, Angestellten, Bauern und Ge- zent erhöht werden. Aber noch etwas ist die
werbetreibenden ·sowie die Unfall renten , und sem Antrag ·eigen gewesen, nämlich, daß diese 
andererseits haben sie die entsprechenden zusätzliche Erhöhung um 0,3 Prozent den Pen
Auswirkungen auch auf die Kriegsopferrenten, sionisten hätte wieder weggenommen werden 
auf die Opferfürsorgerenten und darüber hin- sollen, wenn sich eine ander·e Entwicklung auf 
aus auf viele Sozialhilfeleistungen, die sich dem PensioI1Ssektor erg·eben hätte. 
ebenfalls nach den Pensionsver,sicherungsre
gelungen des Bundes orientieren. 

Der wesentlichste Teil dieses sehr wichtigen 
Gesetzes ist die Verkürzung der Dynamikver
zögerung. Diese Dynamikverzögerung wird um 
em halbes Jahr reduziert. Damit wird sich 

Was hätte nun diese Erhöhung der Pensio
nen um zusätzlich 3 Promille nach dem Vor
schlag der OVP den Pensions empfängern ge- . 
bracht? Den alleinstehenden Ausgleichszula
genbeziehern hätte di'eser OVP-Antrag zusätz
lich 5,40 S im Monat gebracht. Nach dem An-
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Dr. Sdlranz 
trag, der uns nun vorliegt, werden die allein
stehenden Ausgleichszulagenempfänger am 
1. Jänner 1974 eine Erhöhung um 43 S im 
Monat erhalten. So unterscheiden sich eben 
die Anträge der OVP von den Anträgen der 
Sozialisten für die Pensionisten. (Beifall bei 
der SPO.) 

Ich möchte an dem Beispiel einer durch
schnittlichen Pension dem Hohen Haus zeigen, 
wie sich die neue Pensionsberechnung heute 
im Geg,ensatz zur iBerechnung aus der Zeit 
der OVP-Alleinregierung untelischeidet. 

Wenn ein Pensionist im Jahre 1970 eine 
Leistung von 2000 S im Monat bezog'en hat, 
so bekommt er nun ab 1. Jänner 1974 dank 
der Pensions erhöhung von 10,4 Prozent im 
Monat 2768,30 S und auf Grund der weiteren 
Erhöhung am 1. Juli 1974 sodann 2851,30 S. 
Das bringt im Jahre 1974 auf Grund der Dyna
mikv,erbesserungen durch die sozialistische 
Parlamentsmehrheit und Bundesr'egierung den 
Pensionisten zusätzlich 2198 S im Monat, das 
heißt also, eine volle Monatspension mehr 
und noch darüber hinaus erhält der Pensionist 
auf Grund der Dynamikverbesserungen in der 
Amtszeit von BundesminIster Ing. Rudolf Häu
ser. (Beifall bei deI SPO.) 

Die Pensionserhöhung 1974 macht also 
10,4 Prozent aus, und man kann heute schon 
sag'en, daß diese Pensionsaufbesserung am 
Jahresbeginn 1975 etwa das gleiche Ausmaß 
erreichen wird. 

Darüber hinaus gibt es als Ausgleich für die 
zurückliegenden Jahre zwei außerordentliche 
Pensionserhöhungen, nämliCh am 1. Juli 1974 
3 Prozent und am 1. Juli 1975 wieder eine 
3prozentige Erhöhung für alle Pensionisten. 
Absolut und relativ betrachtet tritt in den 
beiden nächsten Jahren demnach eine Rekord
erhöhung zugunsten der Pensionisten ein, wie 
sie noch niemals verzeichnet wurde. 

1974 und 1915, in den zwei nächsten Jahren, 
erhalten demnach die Pensionisten eine Auf
besserung ihrer Bezüge um 28 Prozent. Das 
sind umfangreiche Verbes.serungen in der Zeit 
der sozialistischen Bundesregierung; in der 
Zeit der OVP-Regierung hatte man solchen 
Leistungen nichts auch nur annähernd GleiCh
wertiges entgegenzusetzen. Sozialpolitisch vor 
allem unterscheidet sich diese SPO-Regierullig 
grundlegend von der OVP-Regierung, sie ist 
nämliCh tatsäChIJch um Häuser besser! (Beifall 
bei der SPO.) 

Im besonderen wird der Kampf geg'€n die 
Armut erfolgreich geführt. Das können Sie 
sehr deutliCh an der Entwicklung der Richtsätze 
für die AusgleiChszulagen ersehen, also an doer 
Entwicklung der kleinsten P,ensionen. Gestat
ten Sie, daß ich Ihnen auch dazu das eindeutige 
Zahlenmaterial unterbreite. 

Ein alleinsteheillder Pensions empfänger hat 
mit Ausgleichszulage zur Zeit der Amtsüber
nahme der sozialistischen Bundesregi.erung 
einen monatlichen Bezug von 1283 S gehabt; 
das war also in der ersten Hälfte des Jahres 
1970. 

Am 1. Jänner 1974 erhält er 2000 S, das 
bedeutet eine Erhöhung um 711 S in absoluten 
Zahlen; das sind 55,9 Prozent. 

Der Zuschlag für die Ehefrau hat 1970 nur 
499 S betragen - er wirkt siCh im Familien
richtsatz aus -, ab dem Beginn des nächsten 
Jahres wird er sich auf 861 S belaufen; er ist 
demnaCh um 362 S oder 72,5 Prozent gestiegen. 

Für die Ehepaare betrug der Richtsatz 1970 
bloß 1782 S, er wird 1914 in der ersten Jahres
hälfte 2861 S betragen und somit um 1079 S 
höher sein; das bedeutet eilne Aufbesserung 
von 60,5 Prozent. 

Und darüber hinaus werden auch die Aus
gleichszulagenrichtsätze und damit die klein
sten Pensionen am 1. Juli 1974 um 3 Prozent 
hinaufgesetzt. 

Selbst wenn man die Preisentwicklung mit
berücksichtigt, wie das notwendig ist, ergibt 
sich eine ganz gewaltige Erhöhung der klein
sten Pensionen, 'e'ine Realerhöhung im Aus
maß von 40 bis 50 Prozent in etwas mehr als 
drei Jahren, und das ist eine ganz gewaltige 
Verbesserung. 

Es hat in der Zeit der OVP-Regierung auch 
nicht nur annähernd solche Besserstellungen 
der Pensionisten g'egeben, aber heute, seit die 
OVP in Opposition ist, bekommt sie nicht 
genug. Da gibt es immer wieder Anträge, wei
tere Ver:besserungen durchzuführen; ich 
möchte gar nicht von Lizitation spreChen, ich 
rede nur von den Anträgen, mit denen man 
nicht genug kriegen kann; andere nennen das 
Lizitation; iCh werde Ihnen dafür einen un
verdächtigen Zeugen nennen. 

Ich lese hier ein ~ntere,ssantes Buch, aus dem 
ich zitIere: 

"In der Zeit der Koalitionsregierung wurde 
immer munter darauf lo,s1izitiert. K,e.iner der 
beiden Koalitionspartner wollte, wenn der 
andere eine populäre Forderung erhob, zu
rückbleiben. 

Wer siCh der Hoffnung hingegeben hatte, 
daß siCh diesbezüglich im Zeichen einer Allein
regierung ein wesentlicher Wandel zum Bes
seren ergeben werde, sah siCh bald bitter 
enttäuscht. Jetzt war erst richtig di'e Zeit der 
Lizitation gekommen. 

Schlug die Regierungspartei eine Steuersen
kung vor, war dies für die Oppositionspar
tei ... v,iel zuwenig. Man war vom Regen in 
die Traufe ,geikommen. 
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Dr. Schranz 

Als nach der Nationalratswahl vom 1. März 
1970 ein Rollentausch zwischen OVP und SPO 
erfolgt'e, wurde dieses muntere Spiel m1it um
gekehrten Vorzeichen fortgesetzt." - Das 
heißt also: Lizitat'ionspol'itik der OVP. 

Autor dieser Passag,e ist Herr Vizekanzler 
außer Dienst Dr. Hermann Withalm. (Demon
strative,r Beifall bei der SPO.) Er wirft also 
seiner sich in der Opposition befindenden eige
nen Partei LizitatiOlIlspolitik vor! Einen besse
r.en Zeugen könnten wir gar nicht finden, meine 
Damen und Herren! Schade ist nur, daß Herr 
Dr. Withalm nicht da ist,aber er wird Ihnen 
bestätigen, daß er das geschrieben hat. (Abg. 
Dl'. S c h w i m m e r: Lesen Sie es ein zweites 
Mal, dann werden Sie es besser verstehen!) 
Darf ich Ihnen empfehlen, diese so richtige 
Passage auf Seite 32 des Buches "Aufze,ich
nungen" von Dr. Hermann Withalm nachzu
lesen. 

Wenn Herr Dr. Withalm als bekannt harter 
Parteipolitiker den Sozialisten etwas Negati
v'es vorw.irft, ,so haben wir es von ihm nicht 
anders erwartet, das ist ja selbstverständlich. 
Aber er wirft hier schwarz auf weiß der OVP 
·in der jetzigen Oppositionszeit Lizitationspoli
tik vor, und damit hat Herr Dr. W1ithalm 
hundertprozentig r,echt. Wir können das nur 
kräftig bestätigen! 

Meine Damen und Herren! Lassen Sie mich 
noch ein weiter,es Problem besprech'en, das 
in der Sozialversicherung eine erhebliche Be
deutung hat, nämlich das Problem der Unfall
versicherung für die Angehörigen der Frei
willigen Feuerwehfen. Wir haben Ihnen jetzt 
eine Initiativ·e für eine ·gute Lösung dieser 
wichtigen Frage anzubieten, und ich möchte 
auseinan.dersetzen, in welcher Form diese Lö
sung nach unserer Ansicht erfolgen soll. Be
kanntlich 'hat sich der Bund bereit erklärt, die 
halben Kosten der Unfallv·ersicherung für di.e 
Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren zu 
übernehmen. Mehr,ere Bundesländer waren da
mit einverstanden, der Rest nicht. 

Deshalb leg,en wir Ihnen jetzt in einem 
Ab ä nd er u n g san t rag den Vorschlag 
für eine freiwillige Höherversicherung der An
g€hör,igen der Fr,eliwilligen Feuerwehren vor, 
und zwar für eine Konstruktion, wie sie jener 
der selbständig Erwerhstätigen auf dem Gebiet 
der Unfallversicherung entspricht. Die Bun
desländer und auch die Gemeinden sollen die 
Möglichikeit erhalten, den Abschluß dieser frei
willigen Höherversicherung für ihre Feuer
wehrangehörigen vorzulIlehmen. Dafür soll ein 
außerordentlich günstiger Beitrag festgesetzt 
werden, nämlich bloß 16 S pro Feuerwehrmann 
und Jahr. Der Bund wird dies'en Beitrag v,er
doppeln. Das Ergebnis einer solchen freiwilli
gen Höherve,rsicherung wäre außerordentlich 

günstig, denn es brächte eine stark erhöhte 
Bemessung.sgrundlage und damJit auch stark 
erhöhte Geldleistungen aus der Unfallversiche
rung. 

Die Renten für Angehörige der Freiwilligen 
Feuerwehren, die hauptberuflich Baue.rn oder 
Gewerbetreibende sind, würden durch diese 
freiwillige Höherversicherung doppelt so hoCh 
sem wie bisher, und die Renten für Arbeit
nehmer würden sich für den F,all einer Be
einträchtigung ihrer Erwerbsfähigkeit auf 
Grund eines Unfalles ,im Bereich der Feuer
wehren um rund ·ein Drittel erhöhen. 

Wir haben einen diesbezüglichen Ahände
rungsantrag elingebracht, und ich bitte den 
Herrn Präsidenten, diesen Abänderungsantrag 
durch den Schriftführer verlesen zu lassen. 

Die sozialistische Fraktion dieses Hauses 
hofft, daß Sie diesem Antrag einhellig Ihre 
Zustimmung ,geben können. 

Die 30. Novelle zum Allgeme,inen Sozial
versiicherungsgesetz und die Novellen zu den 
Par.allelgesetz'en setzen würdig und mit ganz 
wichtigen Verbesserungen die lange List'e von 
sozialpolitischen Erfolgen dieser Bundesregie
rung fort. Denken Sie an die ,erste Dynamik
v,erbesserung, die den Pensionisten in den 
Jahren 1971 his 1974 zusätzliCh 21/4 Milliarden 
Schilling gebracht hat. Denken Sie an die Er
höhung der Witwenpensiom'en auf 60 Prozent 
der Gattenpension; an die Erhöhung der Wai
senpensionen um ein volles Fünftel; an die 
Hinaufsetzurug der Aus.gle,ichszu1agenrichtsätZie 
und damit an die mehrmalige Erhöhung der 
kleiinsten Pensionen; an die Umwandlung von 
neutralen Zeiten in Ersatzz.eiten; an die Ein
füihrung des Zuschlages; an die Schaffung des 
Bonus bei Aufschub der Inanspruchnahme der 
Pension; an den W,eg~all der besonderen 
Rll'hensbestimmungen für die Witwenpensio
nen ab 1. Juli 1974; an die Milderung der 
allg·emeinen Ruhensbestimmungen und jetzt 
an die zweite - so wes·entliche - Verbesse
rung der Pensionsdynamik, die den Pensioni
sten in den nächsten drei Jahren zusätzl.ich 
8 Milliarden Schilling an Leistungen bringt. 

Darüber hinaus gi,bt es gewaltige Verbesse
rung·en auf dem Sektor der Betr,euung der 
älteren Generation. Die Bundesregierung sorgt 
erstmals dafür, daß die Pens,ionistenorganisa
tionen jedes Jahr eine Subvention von meh
reren Millionen Schilling für wichtige Auf
gaben zugunsten der älteren GenNation er
halten. 

Denken Sie an den Ausbau der Verbesse
rung der Seniorenaktiom der Bundesbahnen 
und der DDSG und daran, daß Ver;kehrsminli
ster Lanc erst kürzlich dafür gesorgt hat, daß 
die Seniorenaktion auch aUlf aUe Autobuslinien 
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ausgedehnt w,ird. Denk-en Sie an die V-erbesse
rung der Befreiungsmöglichkeiten von den 
Rundfunk- und Fernsehgebühren, an di-e Ein
führung des Null-Tarifes in den Museen auf 
Grund der Initiative von Frau Wissenschafts
minister Dr. Firnberg, UJIld denken Sie daran, 
daß diese Bundesregierung die Grundl.ag,elIl 
für eine moderne Politik für die ält-ere Genera
tion schafft, die wieder ihrerseits die Basis 
für eine Politik der älteren Generation selbst 
sind. Sozialpolitik muß di,e Demokratie mit 
iinmer mehr sozlialem Inhalt ausstatten. Die 
Freiheit von Not ist die Voraussetzung für 
die Freiheit des einzelnen überhaupt. Mehr 
soziale GerechUgkeit bringt mehr Demokratie, 
und dazu trag,en auch wieder diese w,esent
lichen "Verbesserungen auf dem Sektor der 
sozialen Sicherheit bei. Mehr soziale Demo
kratie ist das, wofür diese Bundesregierung 
erfolgreich eintritt. (Beifall bei der SPO.) 

Präsident: Der vom Herrn Abgeordneten 
Schranz eingebrachte Antrag ist entsprechend 
unterstützt, steht mit zur Behandlung. 

Im ersuChe die Frau SChriftführerin Seda, 
den Antrag zu verlesen. 

SChriftführerin Dr. Erika Seda: Herr Präsi
dent! Meine Damen und Herren! Ich bringe 
zur Verlesung den 

Antrag 

der Abgeordneten Schranz, P,ölz, Dr. Rein
hart und Genossen betreffend Änderung und 
Ergänzung der Regierungsvorlage ·einer 
30. Novelle zum ASVG (965 der Beilagen) 
in der Fassung des Ber.ichtes des Ausschus
s'es für sozliale Verwaltung (995 der Bei
lagen). 

Die RBg,ierungsvorlage der 30. Novelle 
zum ASVG (965 der Beilagen) in der Fas
sung des Berichtes des Ausschusses für 
soziale Verwaltung (995 der Beilagen) ist 
zu ändern und zu ergänzen wie folgt: 

1. Im Art. I ist als Z. 4 a einzufügen: 

,,4 a. § 20 Abs. 2 hat zu lauten: 

, (2) Bundesländer oder Gemeinden können 
die Mitglieder der im § 176 Abs. 1 Z. 7 
genannten freiwilligen Feuerwehren (Feuer
wehrverbände) beim zuständigen Versiche
rungsträger über die nach § 181 a Abs. 2 
elister Satz in Betracht kommende Bemes
sungsgrundlage hinaus gemäß § 77 Abs. 5 
höherversichern. Abs. 1 zweiter Satz gilt 
entsprechend: 

Der bisherige Abs. 2 erhält die Bezeim
nung Abs. 3." 

2. Im Art. I ist als Z. 16 a 'einzufügen: 

,,16 a. a) § 77 Albs. 5 hat zu lauten: 

,(5) Der Beitrag für die Höherversicherung 
in der Unfallversicherung gemäß § 20 Abs. 2 
beträgt für jeden Versicherten 16 S im Kalen
derjahr. An die Stelle dieses Betrages tritt 
ab 1. Jänner eines jeden Jahres, erstmals 
ab 1. Jänner 1975, der unter Bedachtnahme 
,auf § 108 i mit dem jeweiligen Anpassungs
faktor (§ 108 f) vervielfachte Betrag.' 

b) Der bisherige Abs. 5 erhält die Bezeich
nung Abs. 6 und hat wie folgt zu lauten: 

,(6) Die Beiträge nach den Absätzen 1 
bis 4 sind vom Versicherten selbst, die Bei
träge nach Abs. 5 von jener Körperschaft 
zur Gänze zu tragen, die den Versicherten 
zur HöherversiCherung angemeldet hat.' 

c) Dem § 77 ist ein Abs. 7 mit folgendem 
Wortlaut anzufügen: 

,(7) Der Bund leistet für jeden zur Höher
versicherung gemäß § 20 Abs. 2 angemelde
ten Versicherten, für den in einem Kalender
jahr ein Beitrag nach Abs. 5 entrichtet 
wurde, einen Beitrag im gleichen Ausmaß. 
Dieser Beitrag ist nach dem Ablauf des 
betreffenden Kalenderjahres dem zuständi
gen Versicherungsträger zu überweisen.''' 

3. Im Art. I ist als Z. 29 a einzufügen: 

,,29 a. Dem § 181 a Abs. 2 ist folgender 
Satz anzufügen: 

,Wenn der Versicherungsfall in Ausübung 
der den Mitgliedern der im § 176 Abs. 1 
Z. 7 genannten freiwilligen Feuerwehren 
obliegenden Pflichten eingetreten ist, ist bei 
Bestehen einer Höherversicherung nach § 20 
Abs. 2 der Summe der jeweils in Betracht 
kqmmenden Bemessungsgrundlagen nach 
den §§ 178 bis 181 der sich nach § 181 Abs. 1 
erster Satz jeweils ergebende Betrag unter 
Be'dachtnahme auf § 178 Abs. 2 hinzuzu
rechnen.' .. 

Präsident: Als nächster zum Wort gemeldet 
ist der Herr Abgeordnete Dr. Haider. 

Abgeordneter Dr. Haider (OVP): Herr Präsi
dentl Sehr geehrte Damen und Herrenl Aus 
meiner Stimme ·entnehmen Si,e, daß aum ein 
sehr modernes System der sozialen Kranken
v,ersicherung nicht jn der Lage ist, selbst di.e 
kleinen menschlichen Erlkrankungen von uns 
ferne zu halten. Wir werden aber nicht nur 
aus diesen, sondern aus v1elen anderen wich
tigen Gründen immer wieder verpflichtet sein, 
unser System der sozialen Sicherheit auszu
bauen und zu festigen. Gerade in di'esem 
Sinne stehen wir aber einer Vorlag'e aus dem 
heutigen Sozialpaket kritisch gegenüber, näm
lich der 7. Novelle zum Bauem-Krankenver
sicherungsgesetz, und ich bedauere es sehr, 
daß es d·as erste 'Gesetz in der Reihe der 
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Bauern-Krankenversicherungsg-esetze und -no
vellen i.st, dem w.ir leider unsere Zustimmung 
nicht geben können. 

Die nunmehr vorliegende Novelle zum 
Bauern-Krankenversich-erungsgesetz enthält 
sehr schwerwieg-ende und nach unser-er Mei
nung unbegründete, auf Grund der finanziellen 
Situation in der Bauern-Krankenversicherung 
auch nicht notwendi,ge Beitragserhöhungen. 

Als zweiter Grund kommt hiezu, daß bei 
der GesetzesvorbereHung ein e'inmaHger Vor
gang gewählt worden jst. Bisher war es selhst
verständlich, das bei allen Novellen zu unse
l'en Sozialgesetzen, sicher aber bei so ein
schneidenden Maßnahmen, wi,e sie diese No
v-elle beinhaltet, immer enge Kontakte, Vor
gespräche, Vorberatungen, zumi!Ildest mit der 
g-esetzlichen InteressenV'ertretung der Land
und Forstwirtschaft staUgefund,en haben. 

Ich darf das Hohe Haus darüber informieren, 
daß über diese Novelle keinerLei Vorberatun
gen mit der Präsidentenkonferenz der Land
wirtschaftskammern stattgefunden haben, und 
wir wissen nicht, ob das nicht Cliuch teilweise 
ein Ausdruck de.s schlechten Gewissens ist, 
der mJit ,dem Einbring,en di,eser Novelle ver
bunden ist. Es wäre nach der kassenmäßi'gen 
Situation der Bauern-Krankenversicherung 
vi'elleicht für das Jahr 1975 -einmal eine Nach
ziehung von Beiträgen notwendig. Man will 
aber offenbar aus bestimmten wahlgeometri
schen und wahlstimmungsmäßigen Uberlegun
gen das Jahr 1975 nicht mit einer Diskussion 
über die Finanzierung der Bauern-Kranken
versicherung und eventuellen Heitragsnachzie
hU!IlJgen belasten, sondern macht das, wie wir 
feststellen müss.en, unnötigerweise schon mit 
1. 1. 1974. 

Die Novelle enthält nämlich gleich auf ein
mal drei wesentliche Maßnahmen auf dem 
Beitragssektor: Zum ersten ist das eine sehr 
spürbare generelle Erhöhung der Beiträge, und 
zwar um durchschnittlich 10 Prozent. Wir 
haben in dieser Woche bei der Diskussion 
über das Budget besonders die Situation der 
Landwirtschaft erörtert. Bei der budgetmäßi
gen Zuteilung müssen wir sehr schmerzliChe 
Streichungen feststellen, und hier konstatie
ren wir durchschnittlich eine 10prozentige Er
höhung unserer Beiträge, denen auf der Ein
kommenseite in der Landwirtschaft eine sehr 
sChlechte Situation gegenübersteht. 

Das Gesetz sieht zugleich für ein Jahr später 
die Dynamisierung dieser erhöhten Beiträge 
vor. Man hat zusätzliCh zwei neue Versiehe
rungsklassen, zwei neue höhere Beitr-agsklas
sen, angefügt. 

Aus diesen kurzen Bemerkungen ersehen 
sie, welch große Bedeutung der gegenständ-

lichen Novelle zukommt. Man hat es bedauer
licherweise verabsäumt, mit der landwirt
sdlaftlichen Interessenvertretung darüber auch 
nur zu sprechen. Man wird also verstehen, 
daß wir uns mit der Mitverantwortung für 
diese neue, unserer Auffassung nach nicht 
notwendige, sehr tiefgreifende Beitragserhö
hung nidlt belasten können. 

Zum Bauern-Pensionsversicherungsgesetz 
darf ich sagen - das ist ja auch von den Vor
rednern schon erwähnt worden -, daß es sich 
hier im allgemeinen um eine Gleichziehung, 
um die Angleiehung an die 30. ASVG-Novelle 
handelt. 

Ich darf bei dieser Gelegenheit nochmals das 
alte Anliegen unserer land- und forstwirt
schaftlichen Bevölkerung, bei den Zuschuß
renten endlich eine Nachziehung vorzuneh
men, unterstreichen. Ich weiß, daß der Herr 
Sozialminister hier immer ziemlich emotionell, 
sehr lautstark reagiert, aber sehr schwache 
Argumente hat. Ich möchte feststellen - der 
Herr Sozialminister ist leider nicht da; aber 
ich glaube, daß ihm der Herr Verkehrsminister 
das nicht nur per Telephon sagen wird -, 
daß wir durch diese sehr unverständliche Hal
tung des Sozialministers sehr enttäuscht wur
den. Ich glaube auch, dieser seiner sehr harten 
und emotionellen Argumentation entnehmen 
zu können, daß er sich seIhst in der Argumen
tation nicht gan'Zsicher .füblt. Ich meine - ich 
möchte dies sogar wünschen -, daß hier ein 
kleiner Gewissenswurm beim Herrn Sozial
minister mitnagt, weil ja diese Diskriminie
rung, diese unverständliche SchlechtersteIlung 
unserer Zuschußrentner tatsächlich unbegreif
lich ist. Ich wünsche ihm, daß dieser Ge
wissenswurm immer weiter nagen möge, bis 
er endlich auch ihn überzeugt, daß es höchst an 
der Zeit ist, dieses Unrecht an den landwirt
schaftlichen Zuschußrentnern zu beseitigen 
und endlich die berechtigte Nachzie'hung bei 
den Bauernpensionisten durchzUJführen. (Bei
fall bei der tJVP.) 

Unsere -anderen Anliegen: vorzeitige Alters
pension auch auf dem Bauern-Pensionssektor, 
zweite Bemessungsgrundlage, möchte ich hier 
anmerken; ich werde sie auch deponieren. 

Ich habe aiber zur Novelle zum Bauern
Pensionsversicherungsgesetz einen A:bände
rung's- 'beziehungsweise Zusatzantrag einzu
bringen. 

Es ist so, daß im Bereiche der Pensions
versicherung ane Menschen, die das Optimum 
von Versicherungszeiten erreicht haben, 
schließlich 79,5 Prozent der Bem.essungsgrund
la,ge an Pension erhalten. Durch die einge
führte Pensionsdynamik soll nun auch bei ge-
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änderten wirtschaftlichen Verhältnissen dieser 
Höchstprozentsatz von 79,5 Prozent erhalten 
bleiben. Diese Entwicklung ist aber durch diese 
Regierungsvorlage einer 3. Novelle nidlt fort
gesetzt worden. 

Wir haben uns diese Dinge durchgesehen 
und Berechnungen angestellt und sind zu der 
Feststellung gekommen, daß Pensionisten, 'die 
einen Stichtag vor dem 1. 1. 1974 aufweisen, 
also die Pensionisten aus den Jahren 1971, 
1972 und 1973, nicht den Prozentsatz von 
79,5 Prozent weiterhin gar,antiert haben, son
dern gerade bei Stichtagen in den J,a'hren 1972 
und 1973 sinkt dieser Höchstprozentsatz auch 
bei optimalster Versicherungsrzei tenanrech
nung sogar auf 76,4 Prozent. 

Ich erlaube mir nun fol,genden Antrag einzu
bringen, den ich a) zur Entlastung des Schrift
führers und b) zum Training meiner heute 
offenbar angegriffenen Stimme selbst verlesen 
möchte, Er lautet: 

Abänderungsantrag 

der AJbgeortlneten Dr. Haider und Genos-sen 
zu 967 der BeHagen in der Fassung des 
Ausschußberichtes 997 der Beilagen (3. No
vellezum Bauern -Pensionsversicherungsge
setz) . 

Der Nationalrat 'Wolle 'beschließen: 

1. Artikel II A'bs. 2 soll lauten: 

"Die Pensionen aus der Pensionsver'siche
rung, bei denen der Stichta'g im Jahre 1971 
liegt, sind unbeschadet der nach § 25 Bauern
Pensionsversicherungsgesetz vorzunehmen
den Anpassung mit Wirksamkeit ab 1. Juli 
1974 mit dem 1,043fachen und ab 1. Juli 
1975 mit dem 1,030fachen zu vervielfachen. 
Die Pensionen aus der Pensionsversiche
rung, bei denen der Stichtag im Jahre 1972 
liegt, sind unbeschadet der nach § 25 des 
Bauern -Pensionsversicherungsgesetzes vor
zunehmenden Anpassung mit Wirksamkeit 
ab 1. Juli 1914 mit dem I,058fachen und ab 
1. Juli 1975 mit dem I,03Ofachen zu verviel
fachen. 

Der Vervielfachung ist die Pension zu
grunde zu legen, auf die nach den am 
30. Juni 1974 beziehungsweise am 30. Juni 
1975 in Geltung stehenden Vorschriften An
spruch besteht, wobei im übrigen § 25 des 
Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes ent
sprechend mit der Maßgabe anzuwenden ist, 
daß allenfalls gebührende Kinderzuschüsse, 
soweit sie nicht in der Höhe des Mindest
betrages gewährt werden, ebenfalls entspre
chend zu vervielfachen sind. Die Verviel
fachung erstreckt sich im gleichen Verhältnis 
auf alle Pensionsbestandteile." 

2. Im Art. II Abs. 4 soll jeweils an die 
Stelle des Ausdruckes lImit dem l,075fachen" 
der Ausdruck "mit dem 1,104fachen" treten. 

Ich bitte, auch diesen Antrag in Behandlung 
zu nehmen. 

Nun noch einige Worte zur 30. Novelle, 
und zwar betreffend die landwirtschaftliche 
Unfallversicherung. Wir haben den Antrag 
eingebracht, über die Ziffer 13 getrennt ab
stimmen zu lassen. 

Ich darf daran erinnern, daß im Bereiche 
der bäuerlichen Sozialversicherung die Unfall
versicherung die schlechteste Finanzierungs
basis hat und uns demnächst wieder in Schwie
rigkeiten bringen wird. 

Der Herr Sozialminister hat bei Aussendung 
der 29. Novelle zunächst offenbar einen An
lauf guten Willens getan, indem er mit den 
vielen Verwaltungskomplikationen, die diese 
neue Unfallversicherung vorsieht, auch die 
Ausfallsdeckung, die Beitragsausfallsdeckung 
durch den Bund vorgesehen hat, unter welchem 
Gesichtspunkt eigentlich die Unfallversiche
rungsregelung der 29. Novelle zustande ge
kommen ist, eine relativ einvernehmliche 
Regelung zwischen Landwirtschaft und Mini
sterium. 

Siehe da, der gute Wille hat ihn sehr bald 
wieder gereut, denn in der eingebrachten 
Regierungsvorlage schien die Ausfallshaftung 
für die landwirtschaftliche Unfallversicherung, 
die im Begutachtungsentwurf noch enthalten 
war, plötzlich nicht mehr auf. Es würde mich 
sehr interessieren, wer den Herrn Sozialmini
ster von diesem guten Vorsatz abgebracht hat. 

Wir haben schon bei Zustandekommen der 
29. Novelle sehr heftig gegen diese Art der 
Finanzierung, die neue zusätzliche Belastun
gen für unsere landwirtschaftlichen Betriebe 
mit sich bringt, argumentiert und dagegen 
Stellung genommen. Wir können daher der 
heute zu beschließenden Bestimmung, die nur 
eine Umrechnung der erhöhten Beiträge auf 
Monate vorsieht, natürlich aum nicht die Zu
stimmung geben, werden allerdings bei der 
dritten Lesung zustimmen. 

Ich darf das Hohe Haus nur kurz informie
ren: Wir befinden uns jetzt am Schluß der 
Uberleitung, das heißt, der Zusammenführung 
der drei Versicberungszweige im Bereiche der 
selbständigen Lami- und Forstwirte: Kran
ken-, Pensions- und Unfallversicherung. Ich 
darf Sie informieren, daß hier in aller Stille 
eine Unmenge Arbeit geleistet worden ist. 
Wir haben die sehr schwierige Frage des 
Personals zu lösen getrachtet, ferner die Ver-
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mögensauseinandersetzung, die Vorbereitung Abgeordneter Dr. Reinhart (SPO): Herr Prä
der Organisation, des Dienstpostenplanes der sident! Hohes Haus! Meine Damen und Her
neuen Anstalt. ren! Wir stehen heute vor einer sehr eigen

Ich darf die Gelegenheit wahrnehmen, allen 
Versicherungsvertretern, allen Funktionären, 
allen Bediensteten wirklich den aufrichtigen 
Dank für ihre Leistungen auszusprechen. (Bei
fall bei der OVP.) Sie ha:ben gerade in diesem 
Jahr - manche sind schon Jahrzelhnte lang 
auf diesem Sektor tätig - in der Lan'd- und 
Forstwirtschaftlichen Sozialversich€rungsan
stal t, der Bauern-Pensions versicherungsanstalt 
und der Bauernkranlkenkasse sehr viel für 
unsere Versicherten geleistet. 

Ich darf dem Hohen Haus berichten, daß 
wir mit Eifer an der alSbaldigen Herstellung 
der vollen Funktionsfähigkeit der Sel'bstver
waltung in der neuen Sozialversicherungs,an
stalt der Bauern beschäftigt sind. Es besteht 
die Absicht, bis 11. Jänner bereits die Kon
stituierung aller neun Landesstellen durchzu
führen, und wie mir der Herr Bundesminister 
mitteilte, beabsichtigt er :bereits am 14. Jänner 
die Konstituierung des Vorstandes der neuen 
Anstalt vorzunehmen. 

Es wird noch sehr viele Schwierigkeiten 
geben. Ich darf Ihnen alber versichern: Wir 
haben in einem Hauptpunkt unsere -ganze 
Kraft vereinigt: daß unsere V~rsicherten von 
dieser Zusammenführung, von diesen Sorg€n, 
Schwierigkeiten, Reibungen und so weiter 
nichts spüren sollen. Unser Hauptvorsatz ist, 
daß das gesamte Leistungsrecht, seien es 
unsere Unfallrenten, unsere Bauernpensionen, 
Zuschußrenten, seien es die Leistungen der 
Krankenversicherung, seien es aber auch alle 
Versicherungsleistungen, möglichst nahtlos, 
ohne daß der Versicherte das geringste Nach
teilige spürt, durchgeführt werden. Das i<5t 
unser Hauptvorsat.z, wo unsere Hauptanstren
gungen hinzielen. Ich will 'das Hahe Haus 
nicht mit den tausenderlei SChwierigkeiten 
und Sor'gen behelligen, die uns natürlich bei 
Durchführung dieser Zusammenführung, beim 
Aufbau der Organisation in verwaltungsmäßi
ger Hinsicht zu bewältigen aufgetra,gen sind. 

Hohes Haus! Wir werden auch in der neuen 
Anstalt wieder mit unserer ganzen Kraft für 
unsere 'bäuerlichen Versidierten und unsere 
bäuerlichen Familien arbeiten. Und weil dieses 
Ziel ein schönes Ziel ist, wird es auch unsere 
Arbeit beflügeln. (Beifall bei der OVP.) 

Präsident: Der von Herrn Abgeordneten 
Haider eingebrachte Antrag ist genügend 
unterstützt und steht mit zur Behandlung. 

NäChster Redner ist der Herr Abgeordnete 
Dr. Reinhart. 

artigen Situation. In einer 7JWeitä-gigen - ich 
möchte fast sagen - Publikumsbeschimpfung 
hielten uns die Oppositionsparteien vor, daß 
die Sozialisten für die landwirtschaftliche Be
völkerung und insbesondere für die bäuer
liche Bevölkerung sehr wenig !beziehungsweise 
fast nichts getan haben und daß in diesem 
Rahmen auch sehr wenig Vorsorge getroffen 
wurde. Diese Anklage gipfelte in der Aus
sage des Abgeordneten Dr. Halder, indem 
er sagte: "In diesen dreieinhalb Jahren seither 
ist aber nichts Wesentliches geschehen." Er 
meinte idabei "nichts Wesentliches geschehen 
auf dem sozialen Sektor der bäuerlichen Ver-
sicherung" . 

Meine Damen und Herren! Darf ich gleich 
einleitend hiezu eine Tabelle verwenden, aus 
der ersichtlich ist, was in dieser drei einhalb
jährigen SPO-Regierungszeit für die bäuer
liche Versicherung, für die 'bäuerliche Bevöl
kerung geschehen ist und was in der Zeit 
von 1966 bis 1970 von den heutigen Anklä
gern geschehen ist. 

Ich darf in Erinnerung rufen, -daß in der 
Zeit von 1966 bis einschließlich 1969 insge
samt ein Bun'desbeitr-ag von über 24 Milliarden 
Schilling geleistet wurde. In diesen 24 Milliar
den Schilling ist die landwirtsChaftliche Zu
schuß rentenversicherung mit 1746 Millionen 
Schilling enthalten, In der Zeit seit 1970, in
klusive dem Bundesvor,anschlagsentwurf, der 
nunmehr in der Budgetdebatte zur Diskussion 
steht, ist bereits ein Bundes'beitrag von über 
46,5 Milliarden Schillin-g vorgesehen, und bei 
diesem Aufwand von üfber 46,5 Milliarden 
Schilling ist die landwirtschaftliche Zuschuß
rentenversicherung und die bäuerliche Pen
sionsversicherung mit nahezu 5,5 Milliarden 
Schilling berücksichtigt. 

Ich glaube, diese Zahlen allein sprechen 
für eine sozialistische Sozialpolitik im Sinne 
der landwirtschaftlichen Bevölkerung. Dielse 
Zahlen entkräften auch die Vorwürfe des Ab
geordneten Dr. Halder, die er vorgestern hier 
in diesem Hause von diesem Rednerpult aus 
gemacht hat. (Beifall bei der SPO. - Abg. 
DI. HaI deI: Da wurde nur das vollzogen, 
was wir hier 1969 beschlossen haben!) Nein, 
Herr Kollege Dr. Halder, das war jetzt nur 
der Anfang. Wir werden dann noch auf das 
weitere zu re'den kommen. Das war nur ein 
Widerlegen Ihrer Ansicht, daß in diesen drei
einhalb Jahren seither nichts geschehen ist. 
Sie ha'ben ja gesagt "seither". Ich habe mir 
das Protokoll genauestens angesehen un'd habe 
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es hier auch wortwörtlich zitiert, um Ihnen 
ja nicht etwas Falsches vorzuhalten. 

Herr Kollege Dr. Halder beziehungsrweise 
meine Damen und Herren der Osterreichischen 
Volkspartei, in diesen Zahlen, die ich hier ge
nannt habe, sind die Ausgaben bezüglich der 
Ausgleichszulagen, die ·auch vom Bunde zu 
leisten sind, nicht enthalten. Aber auch hiezu 
ein sehr imposantes Beispiel. In der Zeit von 
1966 'bis 1969 - damit meine ich einschließ
lich 1969 - wurden unter der OVP-Regierung 
für Ausgleichszula'gen insgesamt über 6 Mil
liarden Schilling ausgeg~en. In der Zeit von 
1970 bis einschließlich 1974, wenn dieser Bun
desvoranschlag, der nunmehr im Entwurfe vor
liegt, Gesetz werden sollte, werden über 
14,5 Milliarden Schilling 'ausgegeben werden; 
und auch dabei wird die landwirtschaftliche, 
in dem Fall die 'bäuerliche Pensionsversiche
rung mit 2,5 Milliarden Schilling nur bezüglich 
der Ausgleichszulage mitdotiert sein. 

Auch da kann ich, 'glaube ich, sagen, daß die 
sozialistische Regierung in dieser Hinsicht 
soziale Fortschritte für die bäuerliche Bevöl
kerunggebracht hat. (Beifall bei der SPO. -
Abg. Dr. S chI ein zer: Sie vollziehen doch 
nur das Gesetz!) Nein, Nein! Herr Kollege 
Dr. Schleinzer, ich ha"be ·gesagt "seither ge
schehen". Wir weriden noch davon reden, was 
dann auf Grund der nunmehr zu heschließen
den Novellen zu den bäuerlichen Sozi,algeset
zen geschehen wird. Sie müssen aufpassen! 
Ich rede jetzt einmal von der Vergangeruheit. 
Genau auf das habe ich jetzt Bezug genommen. 
Kollege Halder, Sie haben ja auch von der 
Vergangenheit 'gesprochen, und das war meine 
Replik zu Ihrer Äußerung. 

Nun ist aber das Wort "Bundeszuschuß" ge
fallen. Es ist in den letzten T,agen und Stunden 
immer wieder .gesagt worden, daß der Staat, 
der Bund - sprich: sozialistische Regierung
der bäuerlichen Sozialversicherung nicht die 
entsprechende Bedeutung beimißt und daß eine 
gewisse Ungerech.tigkeit im Vergleich zu der 
Uns el!bs tändi gen -Sozi al versicherung eingetre
ten sei oder immer wieder herbeigeführt 
werde. 

Auch hiezu ein Beispiel: In der bäuerlichen 
Sozialversicherung, die sich auch wiederum 
in die Krankenversicherung, Unfallversiche
rung und Pensionsversicherung auf.gliedert, 
finden wir in allen drei Versicherungszweigen 
Bundeszuschüsse. In der Kr-ankenversicherung 
der bäuerlichen Sozialversicherungsträger 'be
trug der Bundeszuschuß 1972 293 Millionen 
Schilling. In der Unfallversicherung - damit 
meine ich in dem F,all, !Weil es ja damals noch 
keine entsprechen'den Ansätze gege'ben hat, 
die Land- und Forstwirtschaftliche Sozial ver-

sicherungsanst'alt - betrug 1972 der Bundeszu
schuß 88 Millionen Schilling. Und nun kommt 
erst der eigentliche Hinweis. In der bäuerlichen 
Pensionsversicherung :betrug der Bundeszu
schuß im Jahre 1972 1836 Millionen Schilling. 
Meine Damen und Herren! Dem ist entgegen
zuhalten, daß 70 Prozent des Aufwandes der 
bäuerlichen Pensionsversicherung vom Bund 
getragen werden. 

Und nun darf ich Ihnen eine kurze Replik 
geben, wie es Ibei der Unselbständigen-Sozial
versicherung steht. (Abg. Dr. HaI der: Was 
ist mit der Abgabe? Zählen Sie die mit? Sagen 
Sie die ganze WahrheitJ) Auf das werde ich 
noch genau zurücktkommen, Herr Kollege. Jetzt 
reden wir einmal von der Unselbständi·gen
Sozialversicherung, Kollege Halder. Bundeszu
schuß .für die KrankenversiCherung: null Schil
lingj Bundeszuschuß für die Unfallversiche
rung: null SchHling; nur für di'e Pensions
versicherung ist ein Bundeszuschuß vorgese
hen. Das, glaube idl, wollen Sie nicht gerne 
hören, und das entkräftet immer wieder die 
Angriffe, die Sie unsachlicherweise gegen die 
SPO-Regierung und gegen die SPO-FraJktion 
hier in diesem Hohen Hause vorbringen. -(Bei
fall bei der SPO.} 

Ich darf Ihnen noch etwas sagen. 1 S Aus
gabe aus der bäuerlichen Sozi,alversicherung 
entsprechen 63 Groschen Zuschuß aus Steuer
mitteln für die bäuerliche Sozialverosicherung, 
und 1 S Aus·gabe im Rahmen der Unsel'bstän
digen-Sozialversicherung entsprechen nur 
19 Groschen Zuwen'dung aus öffentlichen Mit
teln. Ich glaube, damit können wir klipp und 
klar nachweisen, daß die Landwirtsch·aft un'd 
die bäuerliche Bevölkerung in Osterreich 
sozialversicherungsmäßig bestimmt nicht hin
tennachsteht. 

Und noch ein Beispiel, wenn Sie das hören 
möchten. Der Bundes.beitrag in Prozenten des 
Pensions·aUlfwandes - also ohne Ausgleichs
zulagen - sieht folgendermaßen aus: 75,1 Pro
zent 'bei den Sauern, 69,7 Prozent bei den 
Gewerbetreibenden und nur 22,5 Prozent bei 
der Pensionsversicherung der Unselbständi
gen, wobei die Pensionsversicherungsanstalt 
der Angestellten ohnehin ausgenommen ist. 
Auch darauf wollte ich Ihnen replizieren, Kol
lege Dr. Halder, weil Sie in dieser Richtung 
bei Ihrer Rede vorgestern von 'diesem Pult 
aus einen Angriff gestartet haben. {Abg. Dok
tor HaI der: Was heißt hier "Angriff'? Wir 
haben klargestellt, daß man unterscheiden muß 
zwischen Angestellten und Arbeitern!} 

Bitte, Herr Kollege Halder! Ich zitiere Sie 
nochmals: "In diesen dreieinha1b Jahren seit
her ist aber nichts Wesentliches mehr ·ge
schehen." - Ich glaube, das ist keine Lieh-
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kosung für die regierende Partei. Nicht? Dann 
ist es auf jeden Fan ein Angriff. (Zwischenrufe 
bei der OVP. - Abg. Mit t e r er: Liebkosen 
können wir Sie doch nicht!) Von Ihnen möchte 
ich mich gar nicht liebkosen lassen, Herr Kol
lege Mitterer, das muß ich Ihnen auch wieder 
sagen. (Neuerlicher Zwischenruf des Abg. 
Mit t er er.) Es soll ja keine blaue Stunde 
hier stattfinden, Herr Kollege Mitterer. 

Aber nunmehr ganz kurz zur Struktur 'der 
bäuerlichen Sozi,alversicherung. (Zwischenruf 
des Abg. Mit t er er.) Jetzt komme ich auf 
Sie auch zu sprechen, Herr Kollege Mitterer. 
Jetzt wird Ihnen gleich das Lachen vergehen. 
Jetzt passen Sie auf! (Abg. Mit t er e r: Bei 
Ihnen vergeht mir das Lachen nichtf) Das 
glaube ich, da muß man immer mitkommen. 
Nicht? 

Das habe ich ja gesagt: In der Landwirt
schaft entfallen 655 auf 1000. Das ist also 
noch besser, wenn wir von diesem Standpunkt 
ausgehen. Es soll doch nicht 'gesa,gt werden, 
daß etwa immer nur die Pensionsversicherung 
oder die Sozialversicherung der Unselbstän
digen den Großteil der Zuschüsse aus den 
Bundesmitteln in Anspruch nimmt. 

Aber es geht noch weiter. Wir müssen uns 
auch einmal, wenn wir hier schon ein wenig 
ausführlicher sprechen, den Versichertenstand 
in der bäuerlichen Sozialversicherung ansehen. 
In der Krankenversicherung hat der Stand 
der Versicherten im Jahre 1968 noch 181.383 
plus 52.000 Angehörige 'betragen. Dieser Stand 
hat sich nunmehr im Jahre 1973 auf 152.000 
Betriebsführer und 35.000 Angehöri-ge verrin
gert. Nach einer Vorschau des Sozialministe
riums wird sich dieser Stand im Jahre 1977 

Bezüglich der Struktur in der Bauernver- wiederum verringert haben, und 'zwar bezüg-
lich der Betriebsführer auf 138.500 und der sicherung müssen wir verzeichnen, daß auf 

1000 Versicherte 655 Pensionisten entfallen Angehörigen auf 30.500. 
inklusive der Zuschußrentner; das muß gesagt 
werden. Das heißt, drei Versicherte stehen 
zwei Pensionisten gegenüber. In der gewerb
lichen Wirtschaft, Herr Kollege Mitterer, ent
fallen auf 1000 Ver,sicherte 578 Pensionisten. 
Und wie ist es in der Pensionsversicherung 
der Unselbständigen? Hier entfallen auf 
1000 Versicherte 469 Pensionisten. (Abg. 
K ern: Soll das ein Vorwurf sein, oder was? 
- Abg. S k r i te k: Eine Feststellung!) Das 
ist eine Feststellung. Da's ist kein Vorwurf, 
Herr Kollege! (Abg. K ern: Nennen Sie das 
Verhältnis bei den Bundesbahnen! 72.000 Ak
tive und 84.000 Pensionisten!) Das Verhältnis 
bei den Bundesbahnen? Diese Frage hätten 
Sie stellen müssen, als das Kapitel Verlkehr 
hier zur Sprache kam. (Lebhafte Zwischenrufe 
bei der OVP.) Ach so, wir 'sind ,also daran 
schuld, daß ,wir den Leuten die Möglichkeit 
geben, in die Alterspension zu gehen. Wir 
sind schuld daran, wenn sie erwerbsunfähig 
sind, daß sie die Erwerbsunfähigkeitspension 
beziehen können, und wir sind schuld, daß 
wir Witwenpensionsleistungen geben. Wollen 
Sie das sagen, Kollege ,Mitterer? (Abg. Mi t
te re r: Das ist Ihre demagogische Konklu
sion, die Sie daraus ziehen!) Ach, das ist unsere 
Demagogie. 

In der Pensionsversicherung eine ähnliche 
Entwicklung: 1968 noch 275.600 Leistungs1be
zieher, im Jahre 1973 sind es nur mehr 224.000 
- also um 50.000 weniger -, und diese Ent
wicklung wird voranschreiten. Im Jahr 1977 
wird 'dieser Stand auf 208.000 absinken. Es 
hat sich also gezeigt, daß sich in der bäuer
lichen Pensionsversicherung in den vier Jah
ren von 1968 bis 1972 eine 15prozentige Redu
zierung ergeben hat. Ich führe das nur deshalb 
an, weil die Mittel, die für die bäuerliche 
Sozialversicherung aufgewendet werden - da
mit meine ich die Bundesmittel - natürlich 
inzunehmen1dem Maße if'ür einen immer klei
neren Personenkreis Igedacht sind. (Abg. Dok
tor HaI der: Würden Sie die Güte haben 
zu sagen, wo die Leute dann hingehen, diese 
30.000, die alle Jahre die Landwirtschaft der 
Wirtschaft und dem öffentlichen Dienst zur 
Verfügung stellt?) Sie gehen teilweise in die 
Pension, Kollege Halder, und teilweise 'werden 
sie eine unselbständige Er:werbstätigkeit ,auf
nehmen. Selbstverständlich! (Abg. K ern: Und 
dann zahlen sie ihre Beiträge!) Und dann 
werden sie wieder in ein entsprechendes 
Sozialversicherungs'system eingegliedert wer
den. Das ist -gar keine Frage. 

Aber, Kollege Halder, diese Zahlen, die ich 
Ich habe Ihnen nur zu sagen, Kollege Mitte- Ihnen dann noch nennen werde, kommen nicht 

rer, daß im Rahmen der gewerblichen Pen- der Unsel'bstän'digen-Pensionsversicherung, 
sionsversicherung auf 1000 Versicherte sondern in diesem Falle der bäuerlichen Pen-
578 Pensionisten entfallen und daß wir froh sionsversicherung zugute, also auch dann, 
sind, daß wir in Osterreich diesen 578 _ im wenn in Ihrem zitierten Fall 30.000 weniger 
ü'bertragenen Sinn - eine soziale Sicherheit werden. 
bieten können. (Abg. Kin z 1: Wie ist das bei .A!ber 'darf ich nochmals kurz auf Ihre Aus
den Landarbeitern und bei den im Bergbau sagen von vorgestern zurückJkommen. Sie sag
Tätigen?) ten abschließend: "Sie sagen nein zu längst 
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fälligen Leistungsverbesserungen in der Pen
sionsversiCherung der Bauern i Sie sagen aber 
ja zu vorzeitiger, unnötiger, drückender, zu
sätzlicher Beitragsibelastung." Das waren Ihre 
abschließenden Worte. 

Herr Kollege Halderl. Wenn man sich das 
anhört, möchte man glauben, daß die land
wirtschaftliche Bevölkerung durch die nun zu 
fassenden ,bäuerlichen Sozialgesetze bezüglich 
der Beiträge eine große Belastung erfahre, daß 
sie sozusagen in ihrer Existenz geschädigt oder 
zumindest wesentlich beeinträchtigt werde. 

Darf ich Ihnen jetzt vorlesen, wie sich diese 
Jahresbeitragsentwicklung auf.grund der nun 
zu beschließenden Novellen - ich nenne jetzt 
nur einmal die Pensionsversicherung - er
geben wird: Würde man beispielsweise die 
heutige Novelle zum Bauern-Pensionsversiche
rungsgesetz nicht beschließen, dann würde im 
J,ahre 1974 für den Betriebsführer der durch
schnittliche Jahresbeitrag 3675 S betragen. Mit 
der Beschlußfassung dieser Novelle wird er 
3758 S betragen, das heißt, es wird der 'bäuer
liche Pflichtversicherte im Jahre 1974 mit 
einem Jahresbetrag von 83 S mehr ibelastet 
werden. Und hier sagen Sie dann noch, tlaß mit 
dieser Neuregelung eine 'zusätzliche sc::hlwere 
finanzielle, drückende Beitragsbelastungein
treten soll. (Abg. DI. HaI deI: Herr Kollege 
Reinhart! 1st Ihnen entgangen, daß wiI der 
3. B-PVG-Novelle sowieso zustimmen wer
den?) Das weiß ich schon. Ich habe nicht ge
sagt, daß Sie nicht zustimmen, 'sondern ich 
habe nur gesagt, daß Sie von einer vorzeitigen, 
unnötigen, drückenden und ,zusätzlichen Bei
tragsbelastung gesprochen haben. (Zwischen
ruf des Abg. DI. HaI deI.) Das habe ich Ihnen 
hiermit widerlegt. 

Herr Kollege Dr. Halder, ich kann noch 
weiter gehen: 

Im Jahre 1973 wird diese jährliche Bela
stung 30 S Ibety,agen, Im Jahre 1975 wird sie 
98 S betragen, im Jahre 1976 150 S und im 
Jahre 1977 252 ,So Das sind nämlich die Tat
sachen. 

Nun darf ich Ihnen noch ganz kurz einen 
Vergleich zum monatlichen Höchstbeitr<l'g 
eines Betriebsführers, ,also des nämlichen, von 
dem wir gerade 'gesprochen haben, und eines 
Angestellten geben, also eines Versicherten 
aus der Unselbständigen-Pensionsversiche
rung. 

Im Jahre 1973 zahlt Ider Betriebsführer 
monatlich den Höchstbeitrag von 270 S, der 
Angestellte jedoch 273,60 S,also mehr. 

Der Betriebsführerzahlt im Jahre 1974324 S, 
der Angestellte 322,50 S. Und 'so weiter. 

Im Jahre 1975 - das könnte man auch noch 
sagen - zahlt der Betriebsführer 356 S monat
lich und der Angestellte 360 S. 

Also Sie sehen, daß in Ibezug auf Beitrags
leistung im Rahmen der PensionsversiCherung 
eine gewisse Relation 'Zwischen der Selbstän
digen-PensionsversiCherung und der Unselb
ständigen -Pensions versicherung ein treten 
wird, und 'das soll nicht überselhen werden. 

Es würde sich jetzt noch Gelegenheit bieten, 
auf die Vorteile Idieser 7. Bauern-Krankenver
siCherungsgesetz-Novelle bezüglich der Ein
nahmensteigerung einzugehen, bezüglich der 
Ge'barungsergebni5'se, bezüglich des Reinver
mögens und so weiter. Alber, sehr verehrte 
Damen und Herren, ieh darf ,abschließend zu 
diesem Problem noch folgendes sagen: 

Man soll an der Tatsache nicht so ohne 
weiteres vorübergehen, daß diese enorme Be
teiligung der Allgemein;heit an unseren sozia
len Einrichtungen keine Selbstverständlichkeit 
ist. Sie findet ihre Begründung nicht zuletzt 
auch in der Idee der Solidarität aller arbei
tenden Menschen in Osterreich, wenn es um 
eine echte soziale Notwendigkeit geht. 

Am Beginn der sozialen Einrichtungen der 
BauernschaH stand die Erkenntnis, daß nicht 
der Besitz allein, sondern vielmehr die Arbeits
kraft ,des Bauern das Um und Auf unserer 
vorwiegend klein- und kleinstbäuerliCh struk
turierten lan{1rwirtschaftlichen Betriebe ist. Es 
erfüllt mich als sozialisti'schen Abgeordneten 
mit Stolz, daß auch aus dieser Erkenntnis von 
Sozialdemokraten heraus schon vor fünf'Zig 
Jahren programmatisch 'die Kr,anken- und die 
Altersversicherung für die Arbeitsibauern -ge
fordert worden ist. Es that lang gedauert, bis 
diese Erkenntnis auch im Bauernbund einge
sickert ist, und fast noch länger, bis man dort 
genau -die gleichen Schlüsse wie schon vor 
Jahrzehnten ein atto Bauer gezogen hat. Das 
muß ein für allemal hier in diesem Hohen 
Hause mit allem Nachdruck gesagt werden. 
(Beifall bei deI SPO.) 

Und noch zwei kurze BemeI1kungen zur 
7. Novelle zum Bauern-KrankenversiCherungs
gesetz, meine Damen und Herren. Es ist hier 
einer der wesentlichsten Beweggründe, die 
Gesundenuntersuchungen durch diese 7. Bau
ern-Kranken ver,sicherungsgesetz-N ovelle fi
nanziell durchzuführen. Wir kennen die Er
hebungen über den Gesundheitszustand der 
bäuerlichen Bevölkerung, und wir glau'ben, 
daß ger,ade in diesem Bereiche die Gesunden
untersuchungen von besonderem Wert sein 
müssen. 
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Es werden sich nur zwei Notwendigkeiten 

erfüllen müssen, nämlich eine entsprechende 
Bewußtseins'bildung in der Bevölkerung und 
auch eine entsprechende Bewußtseinsbildung 
in der Ärztesrn.aft, daß also ·beide Teile, so
wohl die Bevölkerung als auch die Äl'Zteschaft, 
eine innere positive Einstellung zu diesen 
nunmehrigen Gesun'denuntersuchungen haben. 

Es ist mit dieser 7. Novelle zum Bauern
Krankenversicherungsgesetz auch die Dynami
sierung der Beiträge ab 1975 und die ,sukzes
sive Anhebung der höchsten Versicherungs
klasse vorgesehen. Ich möchte hier nicht die 
Feststellungen, die sich aus der Enquete über 
die Soziale Krankenversicherung ergeben 
haben, zitieren, nämlich 'daß sich der betref
fende Arbeitskreis in dieser Enquete für diese 
Maßnahmen, die in dieser 7. Novelle getrof
fen werden, ausgesprochen hat. Ich möchte 
nur etwas mit aller Klarheit hier aussprechen: 

Man schimpH von seiten der Osterreiehi
sehen Volkspartei über die Dynamisierung und 
man schimpft über die sukzessive Anhebung 
der höchsten Versicherungsklasse. Der poli
tische Hintergrund die,ser bäuerlichen Kran
kenversicherung wird sehr woMweislich ver
schwiegen, meine Damen und Herren. Der poli
tische Hintergrund ist nämlich :die Achilles
ferse der bäuerlichen Krankenversicherung, 
nämlich daß es im Rahmen dieser Versiche
rung derzeit noch immer keine Arzteverträge 
gibt! Seit 1965 hat der 'bäuerliche Patient nicht 
die Möglichkeit der Inanspruchnahme eines 
Krankenscheines, seit 1965 können die Ärzte 
Privathonorare verlangen. (Abg. Dr. H a 1 der: 
Richtlinienkatalog!) Richtlinienkatalog, nach 
dem sie .sich nicht 'halten müssen, zumal es 
kein Vertrag, sondern nur eine Empfehlung 
ist. Es ist also ein Empfehlungstarif. So könnte 
man sagen. (Abg. Dr. Sc h w i m me r: Wissen 
Sie, daß der Vertrag durchbrochen worden ist?) 
Sie haben es ja nicht einmal gemacht, Herr 
Kollege Schwimmer! Reden Sie nicht von der 
bäuerlichen Versicherung, da rutschen Sie bei 
jedem ,Schritt -aus! (Zwischenrufe bei der tlVP.) 
Es ist viel besser, Sie reden davon nicht. 

Auf jeden Fall steht fest, daß heute die 
bäuerliche Bevölkerung nach wie vor einem 
Empfehlungstarif, um es sachlich zu nennen, 
gegenübersteht und nur auf einen Rückersatz 
von seiten der Krankenversieherung an
spruchsberechtigt ist. Sie steht also in dieser 
Richtung noch weit zurück gegenüber den 
Versicherten in der UnseLbständigen-Kranken
versicherung. 

Noch etwas: Die Beitr-agserhöhung ab 1975 
erst vorzunehmen, diesen Gefallen wird Ihnen 
die Sozialistische Partei und die Regierung 
nicht tun, denn wir können heute schon die 

Argumente und !die entsprecheniden Angriffe 
a'bsehen, die Sie bei einer derartigen Maß
nahme im Jahre 1974, Ende 1974 oder 1975 
führen würden. (Abg. A. Sc h 1 a ger: Nur 
Wahltaktisch!) Nein! (Abg. A. Sc h 1 ag e r: 
Selbstverständlich!) Wissen Sie, Kollege Schla
ger, was notwendig ist? - Die bäuerliche 
Krankenversicherung auch finanziell gesund 
zu erhalten beziehungsweise -zu beweisen, daß 
sie fernerhin gesund wird! Denn wenn wir 
jetzt ohne diese Novelle vorgelhen, dann /Wer
den wir im Jahre 1975 ein Defizit in :der bäuer
lichen Krankenversicherung ;haben, und das 
werden gerade Sie uns vorwerfen, und dem 
kommen wir entgegen mit dieser Novelle! 
Diesen Gefa1len werden wir Ilhnen nicht tun. 
Das kann ich Ihnen sagen. (Zwischenrufe bei 
der tlVP.) Und das wissen Sie ja se~ber. Darum 
sprechen Sie ja nicht davon. Darum möchten 
Sie das, -die längst fällige Maßnahme auf dem 
Beitragssektor der !bäuerlichen Ver-sicherung, 
hinauszögern. Das ist doch einsichtbar. Aber 
den Gefallen - ich sage es Ihnen nochmals -, 
den wird Ihnen die Sozi.alistische Partei, die 
Regierungspartei, sicher nicht machen. (Abg. 
A. Sc h 1 a ger: Die Bauern müssen selber 
zahlen, weil Sie ... 1 - Ruf bei der OVP: 
Nächste Nationalratswahl!) Herr Kollege 
Schlager! Reden Sie doch nicht von Subven
tionen! Wir können Ihnen einmal vorlesen, 
was in den letzten Wochen von Jlhrer Seite 
aus in den Budgetveflhandlungen an Subven
tionen verlangt worden ist, ohne Bedeckungs
vorschläge, eine reine Lizitationsforderung. 
(Zwischenruf des Abg. A. S chI a ger.) Reden 
wir doch jetzt nicht in der beschränkten Zeit 
darüber. 

Ich sage Ilhnen nur abschließend, meine 
Damen und Herren: Das vorliegende Sozial
paket ist ein weiterer Markstein im Ausbau 
unseres Sozialversicherungs,systems. Wenn 
wir Osterreicher auf 'diesem Gebiete auch über 
einmalige Einrichtungen verfügen, so muß 
doch laufend ein positiver Entwiddungsprozeß 
verfolgt werden. Da!bei bedarf es mutiger 
Schritte. Nicht zuletzt auch, um die Leistungs
fähigkeit der Sozialversicherungsinstitute zu 
sichern. Ein Grundpfeiler der Sozialversiche
rung wird nach wie vor die Soli:darität blei
ben. Gruppenegoismus 'kann den ·sozialen Aus
gleich nicht fördern und muß die Gesamtent
wiekl ung hemmen. 

'Für die Sozialistische Partei Osterreichs ist 
die Sozialversicherung ein 'wesentliches Instru
ment, nicht nur allein die Armut zu bekämp
fen, sondern eine ausreichende und sich immer 
mehr ausweitende Vorsorge für alle Oster
reieherinnen und Osterreicher zu treffen. (Bei
fall bei der SPO. - Abg. Dr. HaI der: Für 
alle!) 
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Präsident: Nächster Redner ist der Herr Ab
geordnete Kammerhofer. 

Abgeordneter Kammerhofer (OVP): Herr 
Präsident! Hohes Haus! Wir befassen uns 
heute mit einer Verbesserung der Sozialge
setzgebung und freuen uns, daß -gewisse Här
ten, die sich noch in den Sozialgesetzen finden, 
gemildert werden. 

Wir sind froh, daß nun alle neuen Pensio
nisten gleich ·am 1. Jänner des Folgejahres 
ihre Pensionen valorisiert bekommen un'd die 
alten Pensionen in zwei Etappen nachgezogen 
werden. 

Der Richts·atz für Ehepaare wird ab 1. Jänner 
1974 auf 2861 S und ab 1. Juli 1974 auf 2974 S 
angehoben. Die Richtsätze, die das Exi,stenz
minimum darstellen sollen, werden etwas 
mehr als die Pensionen, die um 10,4 Prozent 
valorisiert werden, angehoben. 

Es ist unbedingt notwendig, die Pensionen 
der laufenden Geldentwertung ·anzupassen, 
um mit der ·galoppierenden Inflation Schritt 
halten ,zu können. Ich möchte niemand direkt 
fragen, ob er schon den Versuch gemacht hat, 
mit seiner Frau von etwa 3000 Szu leben. 
Gerade jene Leute, die auf der untersten 
Pensions grenze ihr Da'sein fristen müssen, 
werden von der Inflation viel stärker betrof
fen als alle anderen, weil ja für diese die 
Geldentwertung wesentlich mehr ausmacht 
als der offiziell herumgereichte Satz von 
8 Prozent. 

Die gegenständliche Regierungsvorlage 
einer 22. Novene zum GSPVG wurde am 
7. Dezember 1973 im Ausschuß für soziale 
Verwaltung in iBehan'dlung genommen. Bei der 
Abstimmung wurde der von der Bundesregie
rung vorgele-gte Gesetzentwurf teils einstim
mig, teils me\hrstimmig angenommen . .A!bände
rungsanträge seitens der DVP wurden ab
gelehnt. 

Die mit der Pensionsanpassung beabsich
tigte Wertsicherung der Pensionen würde mit 
den in der Regierungsvorlage vorgesehenen 
Prozentsätzen nicht voll erreicht. Um eine 
Gleichbehandlung aller Pensionisten zu ge
währleisten, !bringe ich den Abänderungsan
trag der Abgeordneten Dr. Hauser, Kammer
hofer und Genossen ein. Ich darf den Aibände
rungsantrag verlesen. 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Hauser, Kammerholfer 
und Genossen zu 966 der Beilagen in der 
Fassung des Ausschußherichtes 996 kler Bei
lagen (22. Novelle zum Gewerblichen Selb
ständi gen -'Pensi onsversicherungsges etz). 

Der Nationalrat wolle tbeschließen: 

1. Artikel Ir Abs. 1 soHlauten: 

"Die Pensionen aus der Pensionsversiche
rung, bei denen der Stidltag vor dem 
1. 1. 1972 liegt, sind unbescha'<iet der nach 
§ 32 e Gewerbliches Selbständigen-Pensions
versicherungs gesetz vorzunehmenden An
passung mit Wirksamkeit ab 1. Juli 1974 
mit dem I,043fachen und ab 1. Juli 1975 mit 
dem 1,030fachen zu vervielfachen. Die Pen
sionen aus der Pensionsversicherung, bei 
denen der Stichtag im Jahre 1972 liegt, sind 
unbeschadet der nach § 32 e des Gewerb
lidlen Selbständigen-Pensionsversicherungs
gesetzes vorzunehmenden Anpassung mit 
Wirksamkeit ab 1. Juli 1974 mit dem 
1,058fachen und ab 1. Juli 1975 mit dem 
I,030fachen zu vervielfachen. 

Der Vervielfachung ist die Pension zu
grunde zu legen, auf die nach den am 
30. Juni 1974 beziehungsweise am 30. Juni 
1975 in Geltung stehenden Vorsdlriften 
Anspruch besteht, wobei im übrigen § 32 e 
des Gewerblichen Selbständigen-Pensions
versicherungs gesetzes entsprechend mit der 
Maßgabe anzuwenden ist, daß allenfalls 
gebührende Kinderzuschüsse, soweit sie 
nicht in der Höhe des Mindestbetrages ge
währt werden, ebenfalls entsprechend zu 
vervielfachen sind. Die Vervielfachung er
streckt sich im gleichen Verhältnis auf alle 
Pensions bestandteile ... 

2. Im Artikel 11 Abs. 3 soll jeweils an die 
Stelle des Ausdruckes "mit dem l,075fachen" 
der Ausdruck "mit dem 1,104fachen" treten. 

Falls Sie diesem Antrag beitreten, wäre eine 
Gleichstellung aller Pensionisten gewährlei
stet. Ich hoffe, Sie unterstützen diesen Antrag. 

Abschließend darf iCh noCh einmal wieder
holen: Wir sind froh, daß Härten gemildert 
wurden, und wir sind froh, daß unsere Pen
sionen wieder verbessert werden. Ein Grund 
zum Jubel ist keinesfalls gegeben. Grund 
dafür: Die Inflation! 

Der 22. Novelle zum GSPVG geben wir die 
Zustimmung. (Beifall bei der OVP.) 

Präsident: Der eingebrachte Antrag ist ge
nügend unterstützt und steht mit in Behand
lung. 

Als nächster zum Wort gemeldet ist der 
Herr Abgeordnete Müller. 

Abgeordneter Müller (SPO): Herr Präsidentl 
Hohes Haus! Meine s~hr geehrten Damen und 
Herren! Ich nehme ~ur 22. Novelle zum Ge
weI'blichen Selbständigen-Pensionsversiche
rungsgesetz Stellung und bringe meine Freude 
zum Ausdruck, daß auch die 22. Novelle zum 
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Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversiche
rungsgesetz wesentliche Verbesserungen für 
die Gewerlbepensionisten 'bringt. 

Der Kern der vorliegenden Novelle bringt 
eine noch nie dagewesene Erhöhung der 
Pensionsleistungen. So wird analog dem 
ASVG die Pensionsanpassung nicht mehr erst 
nach 'Zwei Jahren, sondern schon nach einem 
Ja'hr wirk,sam werden. 

Auch für die Gewerbepensionisten wurde 
eine Ubergangsregelung analog dem ASVG 
geschaffen, die vorsieht, daß jene Pensioni
sten, deren Stichtag im Jahre 1972 liegt, mit 
einer Pensions erhöhung von 10,4 Prozent zum 
1. Jänner 1974 rechnen können. Am 1. Juli 
1974 giM es eine neuerliche Erhöhung von 
3 Prozent un'd am 1. Juli 1975 wiederum eine 
Erhöhung von 3 Prozent, zusätzlich zu den 
Normalerhöhungen. 

Für jene Pensionisten, deren Stichtag im 
Jahre 1973 liegt, gibt es ,am 1. Jänner 1974 
eine Pensionserhö'hung von 7,5 Prozent. Die 
Ausgleichszulagenrichtsä~e wertlen bezie
hung,sweise wurden ebenso angehoben. Allein
stehende erhalten 2000 S ab 1. Jänner 1974 
und 2060 S ab 1. Juli 1974. Der Richtsatz für 
ein Ehepaar beträgt 2861 S ab 1. Jänner 1974 
und 2947 S ab 1. Juli 1974. 

Diese noch nie dagewesene Erhöhung der 
Pensionsleistungen schließt sich würdig an die 
19., 20. und 21. GSPVG-Novelle an, die auch 
wesentliche VeI1besserungen gebracht haben. 
Ich möchte einige wesentliche Verbesserungen 
in Erinnerung bringen. 

Ich verweise vor allem auf die Einführung 
der vorzeitigen Alterspension bei langer Ver
sicherl1ng·sdauer. Durch die Einführung der 
vorzeitigen Alterspension können Tausende 
von GelWenbetreibemlen, die infolge Struiktur
umwandlungs- und Marktanpassungsschwie
rigkeiten nicht mehr in der Lage sind, ihren 
Betrieb zu führen, in Pension gehen. 

Ich verweise weiters auf die Erweiterung 
der Beitragsgrundlage in der Pflichtversiche
rung. Zu den Einkünften ist die vorzeitige 
Abschreibung, die Investitionsrüddage und 
der nichtentnommene Gewinn hinzuzurechnen. 

Die Mindestbeitragsgrundlage wurde ange
hoben und wird in den kommenden Jahren 
durch eine höhere Pension ,zum Tragen Kom
men. Zur Beitragsgrundlage in der Pflichtver
sicherung wurden auch sogenannte Sonder
fälle einbezogen. Die Verminderung des Ge
werbeertrages, die durch Elementarereignisse 
wie Hochwasser, Lawinen, Seuchen oder auf 
Grund von Maßnahmen des Bauwesens, wie 
U-Bahn-Bau und so weiter, entsteht, wird 
berücksich Hgt. 

Die Verminderung des Gewerbeertrages 
wird auf Antrag berücksichtigt, wenn die 
Beitragos-grundlage unter dem Durchschnitt der 
letzten drei Kalenderjahre liegt. 

Ich verweise weiters ·auf die Einführung der 
zwei ten BemessungsgrundJ.age analog der im 
ASVG 'bestehenden Regelung. 

Ich erinnere an die Einführung eines Zu
schlages zur Alterspension für höchstens 
36 Beitragsmonate der Pflichtversicherung, 
welche während des Bestandes der Alters
pension erworben werden. Für je er:worbene 
12 Beitragsmonate erfolgt ein Zuschlag von 
1,5 vom Hundert analog dem ASVG. 

Der EinzelrichtsatJz der Aus.gleichszulage 
wurde von 1966 bis 1970 um rund 31 Prozent 
erhöht, von 1970 bis 1973 aber um rund 
61 Prozent. Der Ehepaarrichtsatz der Aus
gleichszul,age 'Wurde von 1966 bis 1970 um 
rund 31 Prozent und von 1970 bis 1973 um 
rund 65 Prozent erhöht. 

Alles imponierende Leistungen, Leistungen, 
die seit Bestand des Gewerblichen Selfbstän
digen-Pensionsversicherungsgesetzes noch. nie 
da gewesen sind. Diese großen Leistungen 
unter Sozialminister Häuser verdienen es, ge
würdigt zu werden. Diesen gewaltigen Fort
schritt verdanken die Gewerbepensionisten 
Sozialminister Häuser! 

In der Zeit von 1966 ;bis 1970 wurden die 
15., 16., 17. und 18. GSPVG-Novelle beschlos
sen. Alles Novellen, die überwiegend nur 
administrativen und technischen Charakter 
zum Inhalt hatten; dies zum Unterschied zu 
den gewaltigen un'd imponierenden Verbesse
rungen unter Sozialminister Häuser. 

Ich möchte noch ganz kurz zur 3. Novelle 
zum Gewerblichen Selbständigen-Krankenver
sicherungsgesetz Stellung nehmen. In der 
1. Novelle zum Gewerblichen Selbständigen
Krankenversicherungsgesetz konnte kein mit
telfriostiges Finanzierungskonzept eingearbei
tet werden, weil das Ergebnis der damals be
vorstehenden Abstimmung über die Einbe
ziehung in die Versicherungspflicht nicht vor
aussehbar war. Das Ergebnis dieser Aibstim
mung ist nun bekannt, und 'die Berechnung 
über den Finanzbedarf konnte abgeschlossen 
werden. Fest steht, daß die Ausgaben für die 
ärztliche Betreuung, Medikamente und Spitals
aufenthalte ständig im Steigen begriffen sind. 

Ich möchte ganz kurz einen Einblick in die 
GesamtentWicklung der Gebarung geben. Die 
Gesamtentwicklungzeigt, ohne Berücksichti
gung der vorliegenden 3. Novelle, folgende 
relative Steigerung gegenüber dem Vorjahr: 
1973 ist bei den aktiv Versicherten mit einer 
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Einnahmensteigerung von 13,2 Prozent 'Zu 
rechnen. Auf der Ausgabenseite wird die 
Steigerung 11,1 Prozent betragen. Im Jahre 
1977 ist jedoch nur mehr mit einer Einnahmen
steigerung von 4,3 Prozent :zu rechnen, die 
Ausgaben steigen jedodl um 10,6 Prozent. 
Dies zeigt: Die Steigerung·sraten der gesamten 
Einnahmen bleiben von 1974 bis 1977 erhelb
lich hinter den ISteigerungen der gesamten 
Ausga-ben zurück. 

Auf Grund dieser ernsten Entwicklung 
mußte eine Beitragserhöhung vorgenommen 
werden, damit die finanzielle Basis gegeben 
ist und für die 240.000 Versicherten die Igesetz
lim zugesicherten Leistungen .auch gesichert 
erscheinen. 

Ein Teil der Beitr·agseinnahmen wird für die 
Gesundenunter.suchungen verwendet werden, 
wobei dieser Teil der Beitragseinnalhmen für 
solche Zwecke auch gebunden wird. 

Trotz dieser finanziellen Situation erklärte 
die Osterreichische Volkspartei im Sozialaus
schuß, dieser Vorlage nicht zustimmen zu 
können, obwohl im Versicherungsträ1ger der 
SeLbständigen-KrankenversiCherungen die 
Osterreichische Vdlkspartei eine überwie
gende Mehrheit !besitzt. nies zeigt, daß die 
Osterreichische Volkspartei offenbar kein 
Interesse daran hat, daß 240.000 Versicherte 
auch die ihnen gesetzlich zuerkannten Leistun
gen erhalten. 

Wir Sozialisten werden selbstverständlich 
dieser Vorlage unsere Zustimmung geben, 
denn nur dadurch können für die 240.000 Ver
sicherten die gesetzlich zuerkannten Leistun
gen erbracht werden. (Beifall bei der SPO.) 

Präsident: Nächster Redner ist der Herr 
Abgeordnete Scherrer. 

Abgeordneter Scherrer (OVP): Herr Präsi
dentl Meine s~hr geehrten Damen und Herren! 
Anläßlich der Debatte lZum Budget 1973 !habe 
ich am 7. Dezember 1972 beim Kapitel Inneres 
darauf hingewiesen, daß dringendst eine 
Regelung der Anh~bung der Bemessungs
grundl,agen für die nicht versicherten Feuer
wehrmänner erfolgen müsse. 

Am 15. Dezember 1972, bei der Debatte zur 
29. ASVG-Novelle, hat der Abgeordnete 
Regensburger einen Antrag eingebr·acht, der 
eine sehr energische Stellungnahme des Herrn 
Sozialministers nach sich gezogen !hat. 

Der Herr SO'zialminister hat zu diesem An
trag des Abgeordneten Regensburger damals 
wörtlich erklärt: "Es -geht primär gar nicht um 
die Menschen, die da im Einsatz stehen, son
dern es geht einfach darum: Der Bund soll 

zahlen. ICh halbe in einem .sehr langen Ge
spräCh mit Herrn Bundesfeuerwehrkomman
danten Heger gesprochen, er hat völlig den 
Standpunkt verstanden ... und hat daher 
selbst gemeint, man möge einen Kompromiß 
sChließen. Das, was hier vorbereitet wird, ist 
der Komprorniß, mit dem sich auch Herr Heger 
einverstanden 'erk-lärt hat." 

Auf diese Ausführungen oes Herrn Sozial
ministers erfolgten sehr energi.sche ZwisChen
rufe der Herren Abgeordneten Dr. Koren und 
Regensbur'geI, die hehaupteten: "Das ist nicht 
wahrI" Der Herr Sozialminister erklärte dar
auf: "Ich steHe das fest'" 

Meine Damen und Herren! Nun wurde bis 
heute eine solche Ubereinstimmung nicht er
zielt, es ist kein Kompromiß mit dem Bundes
feuerwehrkommando beziehungsweise den 
Landesfeuerwehrkomman~dengefunden wor
den, und die damaligen Feststellungen des 
Herrn Sozialministers waren daher unrichtig. 

Da aber gleichzeitig hei der Behandlung 
dieser Novelle auch ein Antrag angenommen 
wurde, der den Herrn SO'zialminister verpflich
tete, bis zur Behandlung der 30. Novelle zum 
ASVG eine diesbezügliche Vorlage einzu
bringen beziehungsweise mit der 30. ASVG
Novelle eine solche zu erledigen, stehen wir 
nun heute vor der BesChlußfassung der 
30. Novelle 'zum ASVG vor einem Antrag, den 
vor ungefähr einer Stun'de die Abgeordneten 
Dr. Schranz, Pölz und Dr. Reinhart eingebracht 
haben. 

Ich darf hier schon feststellen, daß dieser 
Antrag weder mit den LandeshauptJeuten noch 
mit dem Bundesfeuerwehrkommando aJbge
sprochen ist, daß diese von diesem Antrag 
nichts wissen, obwohl er let-ztlidl in der Durch
führung sehr entsCheidend die Kompetenzen 
der Länder -beziehungsweise die Entscheidun
gen der Länder und Gemeinden beeinflußt. 

Ich möchte da'her noch einmal feststellen: 
Im Sommer dieses Jahres wurde auf Grund 
von Verhandlungen festgestellt, daß für die 
Höherversicherung der Feuerwehrmänner ein 
Sonder'beitrag in der Höhe von 2 Millionen 
Schilling an die Unfallversicherung geleistet 
werden soll. 

Am 26. November 1973 haben die öster
reichisch.en Landesfeuerwehrkommandanten in 
einem Fernschreiben ihre Landeshauptleute 
aufgefordert, einer Regelung, die inzwischen 
auf 8 Millionen Schilling Beitrag angestiegen 
ist, nicht zuzustimmen, da die Landesfinanz
referenten erklärten, sie könnten diese Bei
tragsleistungen nur ,aus den Mitteln der Feuer
schutzst'euer bezahlen, die j'a doCh dazu diene, 
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unsere Feuerwehrschulen zu erhalten und die 
Subventionierung der Geräte der FeueI"Wehren 
durchführen zu können. 

Es hätte dies ·für die Länder Niederösterreich 
und Oberösterreich allein eine Kürzung von je 
1 Million Schilling bei den SUlbventionsbe
trägen bedeutet, was natürlich begreiflicher
weise von den Larrdesfeuerwehrkommandan
ten abgelehnt worden ist. 

Aufgrund dieser Ablehnung halben nun die 
Herren Landeshauptleute in ihrer Sitzung vom 
29. November 1973 in Eisenstadt diesem An
trag niCht zugestimmt, aus den Mitteln 'der 
Feuerschutzsteuer der Unfallversicherung 
einen Betrag von 4 Millionen Schilling zur 
Verfügung zu stellen. Sie haben sich vielmehr 
vorbehalten, wegen der Höherversicherung 
der Feuerwehrmänner mit dem Herrn Sozial
minister in Verhandlungen einzutreten. 

Nun sind diese Verhandlung'en natürlich bis 
heute nicht erfolgt, sondern heute kommt ein 
Antrag der Abgeordneten Dr. Schram und 
Genossen - wie ich bereits sagte -, der eine 
Teillösung dieses Problems bringen soll, eine 
Teillösung, die, wie ich nochmals ·betone, 
weder mit den Landesfeuerwehrkommanden 
noch mit dem BundesfeueITWehrkommandanten 
noch mit den Landeshauptleuten besprochen 
oder gar von ihnen sanktioniert worden ist. 
(Präsident Dr. Mal eta übernimmt den Vor
sitz.) 

Ich möchte dazu noch einmal grundsätzlich 
eines feststellen: Unter Sozialminister Proksch 
wurde im Jahre 1961 in der 9. Novelle zum 
ASVG beschloslsen, daß Feuerwehren in der 
Unfallversicherung frei sind von Beiträgen, 
das heißt, im § 176 Abs. 1 Z. 7 sind die Feuer
wehren unter die Arbeitsunfälle eingegliedert 
worden, aber sie haben dafür keine Beiträge 
zu leisten. 

Nun liegt der Antrag der Abgeordneten 
Schranz und Genossen vor. Dieser beinhaltet 
- ich habe diesen Antrag soeben erst be
kommen, kann daher nicht im Detail dazu 
Stellung nehmen -, daß nunmehr eine Höher
versicherung der Feuerwehren in der Form er
folgen soll, daß fixe ZusChlagsbeträge zu ihren 
geltenden Bemessungsgrundlagen erfolgen, 
und zwar bei den selbständig Erwerbstätigen, 
das sind die Landwirte und die Gewerbe
treibenden, in der Höhe von 50 Prozent der 
Bemessungsgrundlage, bei den unselbständig 
Tätigen von rund einem Drittel der Bemes
sungsgrundlage. Um diese Beträge sollen nun 
die Beitragsgrundlagen der Betroffenen ange
hoben werden, und aus dieser erhöhten Bei
tragsgrundlage soll die Berentung der Ver
unglückten erfolgen. 

Dafür haben aber die Feuerwehren bezie
hungsweise die Länder oder Gemeinden, die 
diese Zusatzversicherung ihrer Feuerwehren 
wollen, einen Beitrag von 16 S pro Feuerwehr
mann und pro Jahr zu leisten, wobei zusätz
lich weitere 16 S der Herr Bundesminister für 
Finanzen aus der Bundeskasse übernehmen 
soll. 

Ich habe mir rasch errechnet, um welche Bei
tragsleistungen es sich nun hier handelt, und 
habe festgestellt, daß dafür bei 230.000 Feuer
wehrmännern in Osterreich ein Betrag in der 
Höhe von 3,680.000 S durch die Länder oder 
Gemeinden aufgebracht werden müßte und ein 
Betrag in gleicher Höhe durch den Herrn 
Bundesminister für Finanzen, somit 7,360.000 S 
an Beiträgen. 

Meine Damen und Herren des Hohen Hau
ses! Es geht hier um eine freiwillige Hilfs
organisation, von der man meiner Meinung 
nach doch nicht Beiträge verlangen kann, die 
an sich bestimmt nie in Anspruch genommen 
werden, das 'heißt, daß im Falle von Unfällen 
im Feuerwehrdienst - und mögen sie lauch 
tödliche Unfälle sein - nie eine solche Ren
tenhöhe pro Jahr aus der geringfügigen An
hebung der Beitr·agsgrundlagen herauskom
men wird, al,s tatsächlich an Beiträgen, also in 
diesem Fall in der Höhe von 7,360.000 S, zu 
leisten :wäre. 

Warum? Wir haben hier vor wenigen Ta-gen 
ein Schreiben der Allgemeinen Unfallverskhe
rungsanstalt erhalten. Die Uniallversiche
rungsanstalt der Landwirtschaft hat auf An
frage dem Bun'deslfeuerwehrverband mitgeteilt, 
daß in ihrem Rahmen keine Berentung von 
Feuerwehrunfällen erfolgt. Die Allgemeine 
Unfallversicherungsanstalt schreibt, daß mit 
Jahresende 1972 168 Rentenempfänger. aus 
Feuerwehrunfällen verzeichnet werden, dar
unter befinden sich auch Witwen und Waisen, 
und daß für diese 168 Rentenempfänger ein 
Jahresrentenaufrwand von 1,7 Millionen SChil
ling ,besteht. 

Ich frage Sie nun, meine Damen und Herren: 
Wenn wir diese 1,7 Millionen um die Hälfte 
anheben, so kommen rund 2,5 Millionen Schil
ling heraus, wenn die Berentung nach den 
heute von der sozialistischen Fraktion vor
geschlagenen Erhöhungssätzen der Bemes
sungsgrundlage berechnet würde. Dafür zah
len aber die Länder, Gemeinden und der Bund 
für ihre Feuerw~hren einen Beitrag von nahe
zu 8 Millionen Schilling ein. 

Hat das wirklich einen Sinn, die vom Hohen 
Haus im Jahre 1961 anerkannte Beitragsfrei
heit der FeueITWehren für eine so geringfügige 
Anhebung der Bemessung·sgrundlagen im 

635 
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Scherrer 
Falle einer Berentung mit .I,ast 8 Millionen 
Schilling Beiträgen zu belasten? 

leisten, das sie nie - nie, meine Damen und 
Herren i das kann ich. IIhnen versichern - als 
Rentenlei,stungen in dieser Höhe in Anspruch 
nehmen werden. Es werden gar nie Renten in 
dem Ausmaß anfallen, daß diese ungeheure 
Beitr,agsleistung von 8 Millionen Schilling ge
rechtfertigt wäre. 

kh bin der Meinung, es wäre richtig, 
daß wir erstens einmal eine höhere Anhebung 
dieser Beitragsgrundlage vornehmen, weil sie 
sozial nicht richtig ist. Ich kann nicht ho'he 
Verdiener doppelt, das heißt, ihre Beitrags
grundlage von einer höheren Bemessungs
grundlage um ein Drittel anheben, und die 
kleineren Verdiener werden natürlich weitaus 

Die Situation ist aber für uns natürlich. 
außerordentlich. schwierig, weil die Feuer
wehrmänner nun ,auf die Regelung warten. 

geringer angehoben, weil sie ja derzeit in Ich ha'be selbst in Dutzenden von Großkuntl
einer niedrigeren Bemessungsgrundlage oder 
Beitragsgrundlage stehen. 

Es ist daher meiner Meinung nach dieser 
Antrag gesellschaftspolitisch glatt abzuweisen, 
weil er nicht jene Gerechtigkeit in der Be
rentung bringt, die wir uns alle vorgestellt 
haben. 

Darülber hinaus muß jeder, der im Feuer
wehrdienst steht, ob er Gewerbetreibender, 
Bauer ader Unselbständiger ist, bei der Be
rentung im Falle eines Unfalles meiner Mei
nung nach gleichermaßen 'bedient werden 
(Beifall bei der OVP) und nicht so, daß, wie 
hier aus diesem Antr,ag eindeutig und klar 
hervorgeht, die an sich viel niedrigeren Be
messungsgrundlagen der Selbständigen einen 
viel niedrigeren Zuwachs bei den Bauern und 
bei den Gewerbetreibenden 'bringen, während 
bei den Unselbständigen die Anhefbung der 
Bemessungsgrunldlage eine wesentlich größere 
wäre. 

Es ist daher selbstverständlich, daß wir 
solchen Anträgen grundsätzlich. kein Ja .geben 
können; denn das wäre wieder eine Fort
setzung jener Maßnahmen, wie wir sie heute 
in der Diskussion zum Punkt 1 dieser Tages
oronung hinreichend diskutiert haben. 

In zweiter Linie aber, meine sehr 'geehrten 
Damen und Herren des Hohen Hauses, hat ja 
auch die Osterreichi,sche Volkspartei durch 
den Herrn Abgeordneten Dr. Schwimmer heute 
wiederum einen Antrag ein1;>ringen lassen, der 
die Anhebung der Bemessungsgrundlagen für 
Feuerwehrmänner auf die Höch'stbemessungs
grundla,ge vorsielht. 

\Vir bitten Sie, diesem Antrag Ihre Zustim
mung zu ge~ben. Wenn schon Beitragsleistun
gen erfolgen müßten, wennschon die den 
Feuerwehren vor 12 Jaihren hier in diesem 
Hohen Hause 'Zugestandene Freistellung von 
Beiträgen für ihre Unfallsrenten nun doch. 
unter Sozialminister Häuser wieder aufge
hoben werden soll, ,dann, doch nur 'hinsichtlich 
jener Beträge, die tatsächlich dem Aufwand 
gegenüberstehen. Man kann doch nicht von 
diesen freiwilligen Hilfsorganis,ationen ver
langen, daß sie Beiträge in einem Ausmaß 

ge'bungen unseren niederösterreichischen 
Feuerwehren im laufenden Jahr immer wieder 
versichert, daß es bei der 29. Novelle noch 
nicht möglich war, den Wünsch.en der Feuer
wehren zum Durchbruch zu verhelfen, daß ich. 
aber auf das Wort des Herrn SozialministertS 
vertraue, daß er bei der 30. Novelle eine 
Regelung, wie wir sie uns vorstellen, bringen 
wird. 

Er ibringt nun über den Antrag der lÄ.'bge
OJ1dneten der sozialistischen Fraktion wohl eine 
Änderung lfür die Feuerwehren, weil er ja 
dazu aufgrund des letzten Beschlusses vom 
15. Dezember verpflichtet ist, aber dieser Be
schluß ist weder ,abgesprochen mit den Herren 
Landeshauptleuten noch mit den Feuerw~hr
kommandanten Osterreichs, sodaß es also 
sel,bstverständlich ist, 'daß eine solche Maß
nahme nicht zugesagt werden kann. 

Insbesondere hinsich.tlich der Beitragslei
stungen bin ich der Meinung, daß das Hohe 
Haus kein Recht hat, über die Gelder der 
Gemeinden und der Länder zu verfügen; dazu 
sind diese in ihrer Autorität se}bstän'dig. 

Es steht allerdings im Antrag: Wer nicht 
will, braucht Ja nicht! Und das ist natürlich das 
zweite Kapitel. Wir können es nicht verant
worten, daß in einer Zeit, in der die techni
schen Gefahren von Tag zu Tag größer wer
den, in der die Einsätze unserer Feuerwehren 
von Monat zu Monat steigen, für die Männer 
kein ausreichender Versicherungssch.utz ge
geben ist. Ja wer soll denn die Verantwortung 
auf sich nehmen, daß wir diese Männer weiter 
der Gefahr aU'ssetzen, nicht ausreichend durch 
Versicherungsschutz gedeckt zu sein, sodaß 
ihre Familien im Falle ilhres Able'bens wenig 
oder fast nichts bekommen? 

Obwohl wir diesem Antrag insbesondere 
hinsichtlich der Beitragsleistungen nicht zu
stimmen können, so bringt er doch eine kleine, 
geringfügige Anhebung d& augenblicklich.en 
Rentensätze, vor allem für unsere Feuerwehr
männer aus dem Kreise der Selbständigen, 
weil diese ja doch um 50 Prozent mehr be
kommen. 
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SCherrer 

Daher wird meine Fraktion für den Fall, 
daß unser Antrag nicht angenommen werden 
sollte - ,auf dessen Annahme ich aber immer 
noch hoffe und Iwomit ich immer noch 
rechne -, dem Antrag ,Schranz und Genossen 
zustimmeil. Wir werden ihm deswegen zu
stimmen, weil wir die Feuerwehrmänner und 
ihre Familien nicht 'weiterhin der Gefahr einer 
so geringen Berentung ,aussetzen können. 

Ich möchte aber dem Herrn Sozialminister 
folgendes sagen: Wir hahen nach Mitteilung 
der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt 
76 Bezieher einer Vers ehrtenrente , sechs Be
zieher einer Versehrtenrente für Schwerver
letzte und 46 Witwen- und 40 Waisenrenten. 
Ich setze es als selbstverständlich voraus -
wenn schon Beiträge in einer Höhe verlangt 
werden, die nie von den Feuerwehren bei 
der Berentung in Anspruch genommen wer
den -, daß man dann doch diesen bisher ange
fallenen Rentenfällen eine rückwirkende Er
höhung ihrer Renten gi'bt, zumindestens ab 
1. Jänner, dem Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes beziehungsweise dieser No
velle, 

schrieben, daß vielleicht auch die Feuerweh
ren, wenn man ihren Wünschen nicht nach
kommt und den Schutz der Versich.erten nicht 
gewährleistet, vielleicht .auch da und dOlt 
ihren Einsatz nicht mehr durchführen werden. 

Wird sind ja "Mädchen für alles", das weiß 
doch jeder! "Mädchen ,für alles" in jeder 
Situation unserer Gemeinden und des Landes. 

Allein in meinem Bezirk haben wir inner
halb der letzten drei Monate im Auftrag der 
Landesregierung 850 Autowracks aus der 
Natur entfernt. Nun liegen schon wieder 200 
Stück in 'den Wäldern. Das alles machen diese 
Männer unter großen Gefahren für ihre Ge,,: 
sundheit und ihr Leben. Ich kann Ihnen 
aber versichern, daß ja selbst dann, wenn 
wir bei unserem Sozialminister kein Verstänld
nis finden, wenn die Bundesregierung nicht 
bereit ist, uns kostenlo's den Versicherungs
schutz zu gewähren, den wir mit Recht 'Zu 
fordern glaufben, die Feuerwehren trotzdem 
immer ihren Auftr,ag erfüllen werden, im 
Dienste unserer Heimat, im Dienste unserer 
Bevölkerungl (Beifall bei der OVP.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort ist nie-
Ich hoffe, daß für diese armen Teufel eine mand mehr gemeldet. Die Debatte ist ge

Anh~bung der derzeitigen Renten bis zu schlossen. 
50 Prozent bei den Selbständigen und bis zu 
einern Drittel 'bei den Unselbständigen erfolgt. Wünscht einer der Herren BeriChterstatter 
Es ist darüber im Antrag - soweit ich das das Wort? - Das ist nicht der Fall. 
durchlesen konnte - nichts enthalten. ICh 
setze es alber als selbstverständlich voraus, 
daß man wenigstens diese geringe Vorschuß
leistung für die Betroffenen erbringen wird, 
die der Unfallversicherung vielleicht 400.000 
oder 500.000 S kostet. Ich hoffe, daß dies ge
leistet werden wird, wenn ohnehin auf der 
anderen Seite eine Beitragsleistung von fast 
8 Millionen Schilling erfolgen '5011. 

Hohes Haus! Meine Damen und Herren! 
Ich möchte Thnen a'bschließend folgendes 
sagen: In dieser Woche, und zwar am Montag, 
haben wir in allen Zeitungen lesen können, 
daß der Herr Präsident des Roten Kreuzes, 
Lauda, einen Aufruf an die Offentlich.keit 
dahin 'gehend erlassen hat, daß das Rote 
Kreuz, falls ihm nicht in Kürze beachtliche 
Spenden zufließen, nicht mehr in der Lage sein 
wird, trotz Millionen 'Stunden, die freiwillig 
geleistet wor'den sind, seine Aufgabe und 
seinen Auftrag ,zu erfüllen. Ich möchte Sie 
darauf -aufmerksam machen, daß es in Oster

Wir kommen somit zur A b s tim m u n g, 
die ich ülber j eden der fünf Gesetzentwürfe 
getrennt vornehmen werde. 

Ich bitte um Aufmerksamkeit! 

Wir gelangen izunächst zur Abstimmung 
über den Entwurf 'der 30. Novelle zum ASVG. 

Da Abänderungs- und Zusatzanträge vor
liegen, ferner getrennte Abstimmung verlangt 
ist, lasse iCh getrennt abstimmen. 

Zu Artikel I bis einschließlich Ziffer 4 liegt 
kein Abänderungsantr,ag vor. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung der 
Regierungsvorlage ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Einstimmig 
angenommen. 

Es liegt ein Zusatzantrag der .A!bgeordneten 
Dr. Schranz und Genossen auf Einfügung einer 
neuen Ziffer 4 a vor. 

reich immerhin 175.000 aktive Feuerwehr- Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
männer gibt, die im Jahr Millionen Arbeits- Zusatzantrag Schranz ihre Zustimmung geben, 

sich von den Sitzen zu erheben. - Das ist die stunden völlig freiwillig für die SiCherheit der 
Offentlichkeit leisten. Mehrheit. Angenommen. 

Vor einer Woche wurd'e im Zusammen- Zu Artikel I Ziffer 5 Ibis einschließlich Zif-
hang mit der Auseinandersetzung um die fer 12 liegt kein A'bärrderungsantrag vor. Ich 
30. Novelle des ASVG in den Zeitungen ge- bitte somit jene Damen und Herren, die ~lie-
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Präsident Dr. Maleta 
sem Teil des GesetzentwuI'fes in der Fassung Wir kommen ,zur Albstimmung über Artikel I 
des AussChußberidltes zustimmen, siCh von Ziffer 18 bis einschließliCh Ziffer 29. 
den Sitzen 'ZU' erheIben. - Einstimmig ange-
nommen. 

HinsichtliCh des Artikels I Ziffer 13 ist ge
trennte Abstimmung verlangt. 

ICh 'bitte daher jene Damen und Herren, die 
dem Artikel I Ziffer 13 ihre Zustimmung 
geben, siCh von den Sitzen zu erhe:ben. - Das 
ist die Mehrheit. Angenommen. 

ICh lasse nun über Artikel I Ziffer 14 bis 
einschließliCh Ziffer 16, zu denen keine Ab
änderungsanträge vorliegen, abstimmen und 
bitte jene Damen und Herren, die hiezu ihre 
Zustimmung geben, sich von den Sitzen zu 
erheben. - Einstimmig angenommen. 

ICh bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung der 
Regierungsvorlage ihre Zustimmung erteilen, 
siCh von den Sitzen zu erheben. - Einstimmig 
angenommen. 

Wir gelangen nun zu den drei Zusatzan
trägen auf Einfügung einer neuen Ziffer 29 a. 

Es liegt ein Zusatzantrag der A'bgeordne
ten Dr. SChwimmer und Genossen auf Ein
fügung einer neuen Ziffer 29 a betreffend den 
§ 181 ades Stammgesetzes vor. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Zusatzantrag Schwimmer und Genossen ihre 
Zustimmung geben, sich von den Sitzen zu 
erheben. - Das ist die Minderheit. Abgelehnt. Es liegt nun ein Zusatzantrag der Abgeord

neten Dr. Schranz und Genossen auf Ein- Ferner liegt ein Zusatzantrag der Abgeord
fügung einer nenen Ziffer 16 a im Artikel I neten Dr. Schranz und Genossen auf Ein-
betreffend den § 17 Abs. 5 bis 1 des Stamm- fügung einer neuen Ziffer 29 ~ betreffend den 
gesetzes vor. § 181 a Abs. 2 des Stamm gesetzes vor. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
Zusatzantrag Schranz ihre Zustimmung geben, Zusatzantrag Dr. Schranz beitreten, siCh von 
sich von den Sitzen zu erheben. 

Da sind etliche sitzen geblieben. 

Es ist die Mehrheit. Angenommen. 

ICh würde wirklich ersuchen, meine Damen 
und Herren, deutlich aufzustehen oder sitzen 
zu bleiben. Es ist sehr schwer, das von hier 
wahrzunehmen. 

Es liegt ein Zusatzantrag der Abgeordneten 
Melter und Genossen auf Einfügung einer 
neuen Ziffer 16 a im Artikel I betreffend § 94 
des Stamm gesetzes vor. 

den Sitzen zu erheben. - Einstimmig ange-
nommen. 

Ferner liegt ein Zusatzantrag der Abgeord
neten Melter und Genossen auf Einfügung 
einer neuen Ziffer 29 a betreffend einen neuen 
Abs. 3 im § 181 ades Stammgesetzes vor. Im 
Falle der Annahme wäre es Ziffer 29 b. 

Ich lasse daher über den Zusatzantrag Mel
ter abstimmen und bitte jene Damen und Her
ren, die hiezu ihre Zustimmung geben, sich 
von den Sitzen zu erheben. - Das ist die 
Minderheit. Abgelehn,t. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem Wir kommen nun zur Abstimmung über 
Zusatzantrag ihre Zustimmung geben, sich von Artikel I Ziffern 30 bis einschließlich 48. 
den Sitzen zu erheben. - Das ist die Mehrheit. 
Angenommen. (Rufe: Das stimmt nichtJ) 

Verzeihen Sie, bitte! - Das i'st die Minder
heit. Abgelehnt. - Man wird Ischon wirr. Wes 
das Herz voll ist ... ! 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung der 
Regierungsvorlage ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Einstimmig 
angenommen. 

Wir kommen zur .A:bstimmung üher Artikel I Es liegt ein Zusatzantrag der Abgeordneten 
Ziffer 11 in der Fassung der Re'gierungsvor- Melter und Genossen auf Einfügung einer 
lage. neuen Ziffer 48 a betreffend den § 421 Abs. 1 

des Stammgesetzes vor. 
Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 

Ihre Zustimmung geben, sich von den 8itzen 
zu erheben. - Einstimmig angenommen. 

Es liegt ein Zusatzantrag Melter auf Ein
fügung einer neuen Ziffer 11 a vor. 

Ich lasse über diesen Zusatzantrag Melter 
abstimmen und bitte jene Damen und Herren, 
die hiezu ihre Zustimmung geben, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Das ist die Minder
heit. Abgelehnt. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem Ferner liegt ein Zusatzantrag der Abgeord-
Zusatzantra'g Melter ihre Zustimmung 'gelben, neten Dr. Schwimmer und Genossen auf Ein
sich von den Sitzen zu erheben. - Das ist die fügung einer neuen Ziffer 48 a betreffend den 
Minderheit. Abgelehnt. § 421 Abs. 5 (neu) des Stammgesetzes sowie 
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Präsident Dr. Maleta 
auf Einfügung einer neuen Ziffer 48 b betref
fend den § 433 Abs. 3 lit. c des Stammgesetzes 
vor. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesen 
Zusatzanträgen Dr. Schwimmer und Genossen 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Das ist die Minderheit. Abge
lehnt. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über die 
restlichen Teile des Artikels I sowie den 
Artikel II bis einschließlich Artikel UI A'bs. 5. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung der 
Regierungsvorlage ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Einstimmig 
angenommen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung der 
Regierungsvorlage zustimmen, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Einstimmig angenom
men. 

Zu Artikel II Abs. 1 liegt ein Abänderungs
antrag der Abgeordneten Dr. Hauser und Ge
nossen vor. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
Artikel 11 Abs. 1 in der Fassung des Abände
rungsantrages Hauser ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Das ist 
die Minderheit. Abgelehnt. 

Ich lasse jetzt über Artikel 11 Abs. 1 in 
der Fassung der Regierungsvorlage abstim
men und bitte jene Damen und Herren, die 
hiezu ihre Zustimmung geben, sich von den 

Hinsichtlich des Artikels III Abs. 6 liegt ein Sitzen zu erheben. - Einstimmig angenom
Abänderungsantrag der Abgeordneten Doktor men. 
Schwimmer und Genossen vor. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung die
ses Abänderungsantrages Schwimmer zustim
men, sich von den Sitzen zu erheben. - Das 
ist die Minderheit. Abgelehnt. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über 
Artikel 111 Abs. 6 in der Fassung der Regie
rungsvorlage. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Das ist die Mehrheit. Ange
nommen. 

Ich lasse nunmehr über die restlichen Teile 
des Gesetzentwurfes abstimmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesen 
restlichen Teilen des Gesetzentwurfes sowie 
Titel und Eingang in der Fassung der Regie
rungsvorlage zustimmen, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Einstimmig angenommen. 

Damit ist die zweite Lesung beendet. 

Der Berichterstatter beantragt die sofortige 
Vornahme der dritten Lesung. - Kein Ein
wand. 

Ich bitte somit jene Damen und Herren, die 
dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in 
dritter Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich 
von den Sitzen zu erheben. - Ein s tim m i g 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über Artikel II Abs. 2 in der Fassung der 
Regierungsvorlage. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sidl von den Sitzen 
zu erheben. - Einstimmig angenommen. 

Zu Artikel II Abs. 3 liegt ein Abänderungs
antrag der Abgeordneten Dr. Hauser und Ge
nossen vor. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung des 
Abänderungsantrages Hauser zustimmen, siro 
von den Sitzen zu erheben. - Das ist die 
Minderheit. Abgelehnt. 

Ich lasse nunmehr über Artikel 11 Abs. 3 
in der Fassung der Regierungsvorlage ab
stimmen und bitte jene Damen und Herren, 
die hiezu ihre Zustimmung geben, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Einstimmig ange
nommen. 

Wir kommen zur Abstimmung über die rest
lichen Teile des Gesetzentwurfes. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesen 
restlichen Teilen des Gesetzentwurfes sowie 
Titel und Eingang in 966 der Beilagen ihre 
Zustimmung erteilen, sich von den Sitzen zu 
erheben. - Einstimmig angenommen. 

Damit ist die zweite Lesung be endet. 

a n gen 0 m m en. Der Herr Berichterstatter beantragt die so-
Wir gelangen nunmehr zur A.bstimmung fortige Vornahme der dritten Lesung. - Kein 

über den Entwurf der 22. Novelle zum GSPVG. Einwand.· 

Da Abänderungsanträge vorliegen, lasse iro Ich bitte somit jene Damen und Herren, die 
getrennt abstimmen. dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in drit-

ter Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich von 
Zu Artikel I liegt 'kein Abänderungsantrag den Sitzen zu erheben. - Auch in dritter 

vor. Lesung ein s tim m i g a n gen 0 m m e n. 
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Präsident Dr. Maleta 
Wir gelangen jetzt zur Abstimmung über 

die 3. Novelle zum B-PVG. 

Da A'bänderull'9santräge vorliegen, lasse 
ich getrennt abstimmen. 

Zu Artikel I bis einschließlich Artikel II 
Abs. 1 liegt kein Abänderungsantrag vor. 

Idl bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung der 
Regierungsvorlage unter Berücksichtigung der 
vom Berichterst'atter vorgebrachten Berichti
gungen ihre Zustimmung erteilen, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Einstimmig ange
nommen. 

Zu Artikel II Abs. 2 liegt ein Abänderungs
antrag der Abgeordneten Dr. Haider und Ge
nossen vor. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung des 
Abänderungsantrages Haider ihre Zustim
mung geben, siro von den Sitzen zu erheben. 
- Das ist die Minderheit. Abgelehnt. 

Damit ist die zweite Lesung beendet. 

Der Berichterstatter beantragt die sofortige 
Vornahme der dritten Lesung. - Kein Ein
wand. 

Ich bitte somit jene Damen und Herren, die 
dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in 
dritter Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich 
von den Sitzen zu erheben. - Ich stelle die 
Ein s tim m i g k e i t fest. 

Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter 
Lesung a n gen 0 m m e n. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über den Entwurf der 7. Novelle zum B-KVG. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf samt Titel und 
Eingang in der Fassung des Ausschußberichtes 
998 der Beilagen ihre Zustimmung erteilen, 
siro von den Sitzen zu erlheben. - Das ist :die 
Mehrheit. Angenommen. 

Der Berichterstatter beantragt die sofortige 
Vornahme der dritten Lesung. - Kein Ein-

Wir kommen nun zur Abstimmung über wand. 
Artikel II Abs. 2 in der Fassung der Regie- Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
rungsvorlage. vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich von 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen den Sitzen zu erheben. -.:... Das ist die Mehrheit. 

zu erheben. - Einstimmig angenommen. Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter 

Wir kommen nun zur Abstimmung über 
Artikel II Abs. 3 in der Fassung der Regie
rungsvorlage. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Einstimmig angenommen. 

Zu Artikel II Abs. 4 liegt ein Abänderungs
antrag der Abgeordneten Dr. Haider und Ge-
nossen vor. 

Lesung a n gen 0 m m e n. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über den Entwurf der 3. Novelle ,zum GSKVG. 

Da hinsichtlich des Artikels I Ziffer 4 ge
trennte Abstimmung verlangt ist, komme ich 
diesem Verlangen nach. 

Wir gelangen zur Abstimmung über Arti
kel I bis einschließlich Ziffer 3. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung der 

ihre Zustimmung erteilen, sich von den Sitz'en Regierungsvorlage zustimmen, siro von den 
zu erheben. - Das ist die Minderheit. Abge- Sitzen zu erheben. - Das ist die Mehrheit. 
lehnt. Angenommen. 

Wir gelangen jetzt zur Abstimmung über Hinsichtlich des Artikels I Ziffer 4 ist ge-
Artikel II Abs. 4 in der Fassung der Regie- trennte Abstimmung verlangt. 
rungsvorlage. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Teil des Gesetzentwurfes zustimmen, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Einstimmig ange
nommen. 

Ich lasse über die restlichen Teile des 
Gesetzentwurfes unter Berücksichtigung der 
vom Berichterstatter vorgetragenen Berichti
gung abstimmen und bitte jene Damen und 
Herren, die dem Gesetzentwurf sowie Titel 
und Eingang in 967 der Beilagen zustimmen, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Einstimmig 
angenommen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung der 
Regierungsvorlage ihre Zustimmung geben, 
sieb von den Sitzen zu erheben. - Das ist die 
Mehrheit. Angenommen. 

Wir kommen zur .Nbstimmung über die rest
lichen Teile des Gesetzentwurfes. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesen 
restlichen Teilen des Gesetzentwurfes sowie 
Titel und Eingang in 969 'der Beilagen zu
stimmen, sich von den Sitzen zu erheben. -
Das ist die Mehrheit. Angenommen. 
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Präsident Dr. Maleta 
Damit ist die zweite Lesung beendet. 

Der Herr Berichterstatter beantragt die so
fortige Vornahme der dritten Lesung. - Kein 
Einwand. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter 
Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Das ist die Mehr
heit. 

Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter 
Lesung a n gen 0 m m e n. 

7. Punkt: Bericht des Ausschusses für soziale 
Verwaltung über die Regierungsvorlage (964 
der Beilagen): Bundesgesetz, mit dem das 
Bundesgesetz über Wohnungsbeihilfen ge
ändert und für das Geschäftsjahr 1974 eine 
Sonderregelung getroffen wird (994 der Bei-

lagen) 

Prälsident Dr. Maleta: Wir gelangen zum 
7. Punkt der Tagesordnung: Bundesgesetz, mit 
dem das Bundesgesetz über Wohnungsbei
hilfen geändert und für das Geschäftsjahr 1974 
eine Sonderregelung getroffen wird. 

,Berichterstatter ist die Frau Abgeordnete 
Maria Metzker. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatterin Maria Metzker: Herr Prä
sident! Hohes Haus! Durch den vorliegenden 
Gesetzentwurf wird der Forderung nach V'er
einfachung der Lohnv·errechnung beziehungs
weise Verwaltungsv,ereinfachung bei der Bei
tmgseinhebung .insofern entsprochen, als 
durch Anpassung der Höchstbeitrags.grundlage 
für di,e Wohnung,sbeihilfe an die Höchstbei
tragsgrundlage, wie .sie für die Krankenver
sicherlIDg nach dem ASVG vorgesehen ist, 
einheitliche Belitragsgrundlage'll geschaffen 
werden. Weiters enthält der GesetzentwuN 
eine den Uberschuß des Beitragsaufkommens 
zur WohnungsbeihiHe betreffende Sonder
regelung für das Jahr 1974. 

Der Ausschuß für soziale Ver.waltung hat die 
gegenständlime Re.gierungsvorlage in seiner 
Sitzung am 7. Dezember 1973 in Verhandlung 
g·enommen. An der Debatte beteiligten s:ich die 
Abgeordneten Vetter, Melter, W·edenig und 
Dr. Schwimmer sowie V,i2lekanzler und Bun
desminister für soziale Verwaltung Ing. Häu
ser. 

:Bei der Abstimmung wurde der von der 
Bundesregierung vorgelegte Gesetzentwurf 
mit Mehrheit angenommen. 

Ein von den Ahg,eordneten Vetter und Mel
ter gestellter Abänderung,sa'lltrag fand niicht 
die Mehrheit des Ausschusses. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung stellt 
somit den An t rag, der Nationalrat wolle 

dem von der Bundesregierung vorgelegten 
Gesetzentwurf 964 der Beilagen die verfas
sungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Falls Wortmeldungen vorliegen, bin ich 
ermächtigt zu beantragen, daß General- und 
SpezialdebaUe unter einem abgeführt werden. 

Präsident Dr. Maleta: Die Frau Bericht
erstatter beantragt, General- und Spezial
debatte unter einem abzuführen. - Einwand 
wiJ1d nicht erhoben. 

Wir gehen somit in die Debatte ein. 

Als erster zum Wort gemeldet ist der Alb
geordnete Melter. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Melter (FPO): Herr Präsident! 
Sehr geehrre Damen und Herren! Wir haben 
es mit einer Regierungsvorlage zu tun, die sich 
sehr wesentlich von der Vorlage des Ministers 
untersdleidet. Ein U!Iltersdlied, der .größte Be
deutung hat und der es an und für sich nicht 
mehr rechUertigt, von einer Sonderregelung 
für die Ver,gabe der U'berschüsse an Woll
nungsbeihilfenbeiträgen zu Siprechen. Man hat 
den Eindruck, daß der Sozialminister die Be
gutachter absolut irregeführt hat Ulnd auch 
irreführen wollte, d.enn es kann niemand an
nehmen, daß ·es dem Herrn Sozialminister erst 
im letzten Moment eingefallen wäre, eine ganz 
neue Regelung bezüglich der Beitragsgrund
lagen und des Beitragsprozentsatzes vorzu
sehen, daß das eine plötzlidle Notwendigkeit 
gewesen wäre. 

Der Herr Sozialminister hat es vermi,eden, 
den begutachtenden Stellen eine Begründung 
für eine derartig,e Ändenmg bekanntzugeben. 
Es liegen keine EinJkommensberechnung.en vor. 
Es ist deshalb, weil die Begutachter über
gangen worden sind, eine äußerst underno
kraUsche Vorgangsweise festzustelle.n, di'e in
sofern gesetzwidrig ist, al,s man den zur Be
gutachtung berufenen Stellen, wie 'etwa den 
Bundesländern, .den Kammern der Arbeitneh
mer, der 'gewerblichen Wirtschaft, 'aher aum 
anderen Institutionen das Recht 'entzogen hat, 
zu Vorschlägen des Ministers Stellung zu 
nehmen, sich damit zu befassen, Einwendun
gen bekanntzugeben oder sich überhaupt dazu 
zu äußern. 

Es liegt also ·eine ausgesprochene Irrefüh
rung der Begutachter vor, und das ist wahrlich 
kein Zeichen demokratischer Reife und demo
kratischen Vorgehens. Gerade in diesem Be
reich muß man wieder einmal festst'ellen, daß 
der Sozialminist·er zwar s·ehr schön von Mit
bestimmung spricht, aber sie nicht praktiziert. 
Außerdem ist f.estzustellen, daß ein Sozial
ges,etz dazu v-erwendet wird, aus der Bevölke
rung Abgaben herauszuholen, die jedom nicht 
mehr einem sozialen Zweck zugeführt werden, 
sondern in den aUgemeinen Steuertopf wan-
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Meiler 
dern. Ein Sozial gesetz wird praktisch in ein 
Steuergesetz umgewandelt. Es ist deshalb ganz 
klar und eindeutig, daß wh Freiheitlichen 
einer derartigen Vorlage unsere Zustimmung 
verweigern müssen. (Beifall bei der FPO.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
ist der Abgeordnete Vetter. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Vetter (OVP): Herr Präsident I 
Hohes Hausl Meine Damen und Herren! Me.ine 
Fr-aktion wird der Regierungsvorlage 964 der 
Beilagen die Zustimmung nicht geben, und ich 
möchte ganz kurz unsere Ablehnung begrün
den. 

Im § 12 Abs. 3 findet sich neuerlich die 
Regelung, den Uberschuß im Jahre 1974 wie
der den Bundeseinnahrnen zufließen zu lassen. 
Ich stelle fest, daß das neuerlich eine zweck
entfremdete Verwendung von Geldmitteln ist, 
die eigentlich den Sozialversicherungsträgern 
zufließen sollten. Diese Regelung wird wieder
um gesetzlich gedeckt. 

Von 1965 bis 1973 hat sich der Uberschuß 
von 80,5 Millionen auf 167 Millionen erhöht. 
Die Ausgaben sind in diesem Zeitraum um 
9 Prozent gestiegen, die Beitragseinnahmen 
um 31 Prozent, der Mehrertrag hingegen um 
108 Prozent. 

Schon im Jahre 1970 war !das Plenum tier 
einhelligen Meinung, daß dieses Gesetz nicht 
mehr die derzeitigen Erfordernisse erfüllen 
könne. Man hat damals einstimmig den Herrn 
Sozialmin'ister ersucht, eine gerechte Ersatz
lösung zu finden. Damals war man berechtigt 
der Meinung, daß das Gesetz nicht mehr zeit
gemäß sei, daß es nicht die Absicht des Ge
setzgeber.s sein könne, dem Bund immer wie
der derartige Mehreinnahmen zu verschaffen, 
und der Betrag von 30 S bei den derzeitigen 
Lebenshaltungs- und Wohnungskosten keine 
echte Beihilfe mehr darstelle. Im Jahre 1970 
waren auch Sie, meine Damen und Herren 
von der linken Seite, dieser Auffassung. Seit
her haben Sie rund 400 Millionen Schilling auf 
diese Art zweckentfremdet verwendet und 
jährlich die gesetzliche Fundierung h'iefür ge
funden. 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Der Bundesminister für soziale Verwal
tung wird nunmehr das vierte Jahr ersucht, 
im kommenden Jahr Verhandlungen zu füh
ren mit dem Ziel, das Wohnungsbeihilfen
gesetz auslaufen zu lassen und die Frage 
eines Ersatzes für die entfallende Woh
nungsbeihilfe zu klären. 

Im Artikel I § 12 Abs. 1 wiro die Regelung 
getroffen, daß die Höchstbeitragsgrundlage 
sich jener der Krankenversicherung angleicht. 
Dieser Regelung könnten wir im Prinzip zu
stimmen, weil sie eine Verwaltungsverein
fachung darstellt, nicht jedoch der Senkung 
des Beitragssatzes von 0,45 auf lediglich 0,4 
vom Hundert, weil dadurch nicht erreicht wird, 
daß im höchstwa'hrscheinlich letzten Jahr der 
Gültigkeit dieses Gesetzes nicht ein sehr hoher 
und wahrscheinlich der größte UbersdlUß er
zielt werden wird. 

Ich habe im Ausschuß einen Antrag auf 
Senkung dieses Beitragssatzes auf 0,3 Prozent 
eingebracht. Die Mehrheitsfraktion hat diesen 
Antrag abgelehnt. Ich finde das für unver
ständlich, daß Sie trotz besseren Wissens. 
trotz Erkenntnis, daß immer wieder mehr als 
150 Millionen Schilling an Uberschüssen 
zweckentfremdet verwendet werden, diesem 
Antrag nicht beigetreten sind. Wir wären 
sonst dieser Regierungsvorlage beigetreten, 
aber Ihre unverständliche Haltung im Aus
schuß hindert uns, dieser Regierungsvorlage 
die Zustimmung zu geben. (Beifall bei der 
OVP.) 

Präsident Dr. Maleta: Der Entschließungs
antrag der Abgeordneten Vetter und Genos
sen, der soeben verlesen wurde, ist genügend 
unterstützt und steht daher mit in Verhand
lung. 

Zum Wort ist niemand mehr gemeldet. Die 
Debatte ist geschlossen. - Die Frau Berichter
statter verzichtet auf das Schlußwort. 

Wir gelangen somit zur Ab s tim m u n g. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf samt Titel und 
Eingang in 964 der Beilagen ihre Zustimmung 
erteilen, sich von den ,Sitzen zu erheben. 
Das ist -die Mehrheit. Angenommen. 

Die Frau Berichterstatter beantragt die so
fortige Vornahme der dritten Lesung. - Kein 
Einwand. 

Ich bitte somit jene Damen und Herren, die 
dem vorliegenden Gesetzentwurf auCh. in 
dritter Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich 

der Abgeordneten Vetter und Genossen zu von den Sitzen zu erheben. - Dies ist die 
964 der Beilagen in der Fassung des Aus- Mehrheit. Der Gesetzentwurf ist somit auch 

Eine Ersatzregelung wurde in Aussicht ge
stellt. Der Herr SozialminLster hat mitgeteilt, 
daß es im Rahmen einer Lohnsteuerreform und 
einer Änderung des Lohnsteuerrechtes hier zu 
einer Änderung kommen sollte. Ich möchte 
aber trotzdem, weil wir schon das vierte Jahr 
auf diese Ersatzregelung warten, einen Ent
schließungsantrag einbringen, den ich hiemit 
verlese: 

Entschließungsantrag 

schußberichtes 994 der Beilagen. in dritter Lesung an gen 0 m m e n. 
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Präsident Dr. Maleta 
Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung Der Zollausschuß stellt somit den An t rag, 

über den Entschließungsantrag der Abgeord- der Nationalrat wolle dem von der Bundes
neten Vetter und Genossen betreffend Woh- regierung vorgelegten Gesetzentwurf die ver-
nungsbeihilfengesetz. fassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem Herr Präsident I Falls Wortmeldungen vor-
Entschließungsantrag Vetter ihre Zustimmung liegen, hin lieh. beauftragt zu beantragen, 
geben, sich von den Sitzen zu erheben. - Das General- und Spezialdebatte in einem durch-
ist die Minderheit und a b gel e h n t. zuführen. 

8. Punkt: Bericht des Zollausschusses über die 
Regierungsvorlage (883 der Beilagen): Bundes
gesetz, mit dem das Wertzollgesetz 1955 ge
ändert wird (Wertzollgesetznovelle 1973) (982 

der Beilagen) 

9. Punkt: Bericht des Zollausschusses über die 
Regierungsvorlage (884 der Beilagen): Bundes
gesetz, mit dem das Präferenzzollgesetz ge-

ändert wird (983 der Beilagen) 

Präsident Dr. Maleta: Wir gelangen jetzt 
zu den Punkten 8 und 9, über die die Debatte 
unter einem abgeführt wird. Es sind dies: 
WertzoUgeset.znovelle 1973 und Änderung des 
Präferenzzollgesetzes. 

Berichterstatter zu Punkt 8 ist der Abge
ordnete Tonn. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Tonn: Herr Präsident! Hohes 
Haus! Im Auftrag des Zollausschusse:s bericht,e 
ich über die Regierungsvorla,ge (883 der Bei
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Wertzoll
gesetz 1955geänd'ert wird. 

Der vornehml.ichste Zweck des gegenständ
lichen Gesetzentwurf.e:s, der von der Bundes
r,egierung am 9. Oktober 1973 dem Nationalrat 
vorgelegt wurde, ist es, im Sinne einer Emp
fehlung des Rates für die Zusammenarbeit auf 
dem Gehi'ete des Zollwesens ,in Brüssel unter 
bestimmten Voraussetzungen den Wert eines 
Warenzeichens nicht in den Zollwert der ein
geführten Ware einzubeziehen. Hiedurch sol
len wirtschaftliche Härtefälle weitgehend aus
geschlossen werden. 

Ferner werden durch die vorliegende Ge
setzesnovelle die Bestimmungen des § 4 Abs. 4 
in eine neue Form gebracht, um den Erforder
nissen der beabsichtigten Automation auf dem 
Zollsektor gerecht zu werden. 

Der Zollausschuß hat die gegenständliche 
Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 
7. Dezember 1973 der Vorberatung unterzogen 
und nach Wortmeldungen des Berichterstatters 
und des Abgeordneten Ing. Schmitzer den vor
liegenden Gesetzentwurf unverändert mit 
Stimmeneinhemgkeit ang'enommen. 

Präsident Dr. Maleta: Berichterstatter zum 
Punkt 9 ist der Abgeordnete Dr. Kaufmann. 
Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Dr. Kaufmann: Herr Präsi
dent! Hohes Haus! Ich ,bringe den Bericht des 
Zollausschusses über die Regierungsvorlage 
(884 der Beilagen): Bundesgesetz, mit dem das 
Präferenzzollgesetz geändert wird. 

Die Bundesregierung hat den gegenständ
lichen Gesetzentwurf, der eine Abänderung 
des PräferenzzoUgesetzes, BGBl. Nr. 93/1972, 
zum Gegenstand hat, dem Nationalrat am 
9. Oktober 1973 vorgelegt. 

Die gegenständliche Regierungsvorlage hat 
zum Ziel, einer Empfehlung einer "Dreier
Gruppe" des GATT zu einer weiteren Sen
kung der Vorzugszollsätze für bestimmte Ge
würze und Kakaoerzeugnisse sowie für 
Kaffee-Extrakte im Interesse einer Stärkung 
des Exportpotentials der Entwicklungsländer 
Rechnung zu tragen. 

Durch die Aufnahme einer Rundungsregel 
soll ferner einem praktischen Bedürfnis der 
Zollabfertigung entsprochen werden. 

Der Zollausschuß hat die gegenständliche 
Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 
7. Dezember 1973 der Vorberatung unter
zogen. An der Debatte beteiligten sich außer 
dem Berichterstatter die Abgeordneten Doktor 
Schmidt und Ingenieur Schmitzer. 

Bei der Abstimmung wurde der vorliegende 
Gesetzentwurf unverändert mit Stimmenein
helligkeit angenommen. 

Der Zollausschuß stellt somit den An t rag, 
der Nationalrat wolle dem von der Bundes
regierung vorgelegten Gesetzentwurf (884 der 
Beilagen) die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen. 

Herr Präsident! Falls WortmeJodungen vor
liegen, ersuche ich, General- und Spezial
debatte in einem durchzuführen. 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort ist nie
mand gemeldet. 

Bei der Abstimmung wurde der vorliegende Wir gelangen zuerst zur Ab s tim m u n g 
Gesetzentwurf unverändert mit Stimmenein- über den Entwurf der Wertzollgesetznovelle 
helligkeit angenommen. 1973. 
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Präsident Dr. Maleta 
Ich bitte jene Frauen und Herren, die dem 

vorliegenden Gesetzentwurf samt Titel und 
Eingang in 883 der Beilagen ihre Zustimmung 
erteilen, ,sim von den Sitzen zu erheben. -
Einstimmig angenommen. 

Der Herr Berichterstatter beantragt die so
fortige Vornahme der dritten Lesung. - Kein 
Einwand. 

Ich bitte somit jene Frauen und Herren, die 
dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in 

smaft mit einem Nominale von 3 M.illionen 
Schilling um einen Pr,ei,s von 4,650.000 S zu 
veräußern. 

Der Finanz- und Budgetaussmuß hat w'e 
erwähnte Regierungsvorlage in seiner Sitzung 
am 7. Dezember 1973 der Vor1>eratung unter
zogen, Zum Gegenstand sprachen außer dem 
Berichterstatter Abg,eordneter Dipl.-Ing. Dok.
tor Zittmayr und Bundesminister für Finanzen 
Dr. Androsdl. 

dritter Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich Be.i der Abstimmung wurde der Gesetzent
von den Sitzen zu erheben. - Einstimmig an- wurf mit Stimmeneinhelligkeit unv.erändert 
genommen. 

Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter 
Lesung a n gen 0 m m e n. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über den Entwurf, mit dem das Präferenzzoll
gesetz geändert wir.d. 

Ich bitte jene Frauen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf samt Titel und 
Eingang in 884 der Beilagen ihre Zustimmung 
erteilen, sich von den Sitzen zu erheben. -
Emstimmig angenommen. 

Der Berichterstatter beantragt die sofortige 
Vornahme der dritten Lesung. - Kein Ein
wand, 

Ich bitte somit jene Frauen und Herren, die 
dem vorliegenden Gesetzentwurf audl in 
dritter Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich 
von den Sitzen zu erheben. - Einstimmig an-
genommen. 

angenommen. 

Als Er'gebnis seiner Beratung stellt der 
Finanz- und Budgetausschuß somit den A n
t rag, der Nationalrat wolle d'em von der 
Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf 
die v,erfassungsmäß.i,ge ZUJstimmung ,erteilen. 

Ich ersuche, falls Wortmeldungen vorliegen, 
General- und Spezialdebatte in einem abzu
wickeln. 

Präsident Dr. Maleta: Wortmeldungen lie
gen keine vor. 

Wir gelangen nunmehr zur A b s t i m-
mungo 

Ich 1>itte jene Frauen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf samt Titel und 
Eingang in 892 der Beilagen ihre Zustimmung 
erteilen, sidl von den Sitzen zu erhe1>en. -
Einstimmig angenommen. 

Der GesetzentwuN ist somit auch in Idritter Der Herr Berichterstatter beantr,agt die so-
fortige Vornahme der dritten Lesung. - Kein 

Lesung a n gen 0 m m e n. 

10. Punkt: Beridtt des Finanz- und Budget
ausschusses über die Regierungsvorlage (892 
der Beilagen): Bundesgesetz betreffend die 
Veräußerung bundeseigener Anteile an der 
Kärntner Heimstätte, gemeinnützige Bau-, 
Wohnungs- und Siedlungsvereinigung, Gesell
schaft mit beschränkter Haftung, Klagenfurt 

(978 der Beilagen) 

Präsident Dr. Maleta: Wir gelangen zum 
10. Punkt der Tagesordnung: Veräußerung 
bundeseigener Anteile an der Kärntner Heim
stätte, gemeinnützige Bau-, Wohnungs- und 
Siedlungsvereinigung, Gesellschaft mit be
sChränkter Haftung, Klagenfurt. 

BeriChterstatter ist der Abgeordnete Doktor 
Gradenegger. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Dr. Gradenegger: Herr Prä
sident! Hohes Haus! Durch den vorliegenden 
Gesetzentwurf soll der Bundesminister für 
Finanzen gemäß Artikel X Abs. 3 Iit. b Bun
desfinanzgesetz 1973 ermächtigt werden, einen 
Anteil am Stammkapital der genannten Gesell-

Einwand. 

Ich bitte daher jene Frauen und Herren. die 
dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in 
dritter Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich 
von den Sitzen zu erheben. - Idl stelle die 
Einstimmigkeit fest. 

Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter 
Lesung a n gen 0 m m e n. 

11. Punkt: Bericht des Finanz- und Budget
ausschusses über die Regierungsvorlage (954 
der Beilagen): Bundesgesetz, mit dem das 
Bundesgesetz über die Leistung eines zusätz
lieben Beitrages zur Internationalen Entwick
lungsorganisation (IDA) geändert wird (979 

der Beilagen) 

12. Punkt: Bericht des Finanz- und Budgetaus
schusses über die Regierungsvorlage (955 der 
Beilagen): Bundesgesetz. mit dem das Bundes
gesetz über die Zeichnung von zusätzlichen 
Kapitalanteilen bei der Asiatischen Entwick
lungsbank geändert wird (980 der Beilagen) 
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13_ Punkt: Beridlt des Finanz- und Budgetaus
schusses über die Regierungsvorlage (970 d'er 
Beilagen): Bundesgesetz, mit dem das Bundes
gesetz über die Erhöhung der Quote öster
reichs beim Internationalen Währungsfonds 
und die Ubemahme der gesamten Quote durdl 
die Oesterreichische Nationalbank geändert 

wird (981 der Beilagen) 

Präsident Dr. Maleta: Wir gelangen nun
mehr zu den Punkten 11 bis 13 der heutigen 
Tagesordnung, über die die Debatte unter 
einem abgeführt wird. 

dem das Bundesgesetz über di·e Erhöhung der 
Quote Osterreichs beim International€lIl Wäh
rungsfonds und die Ubernahme der gesamten 
Quote durch die Oesterreichische National
bank. geändert wird. 

Auf Grund des Bundesgesetz·es vom 23. Juni 
1971, BGBl. NI. 309, besteht die Ermächtigung 
zur Ubertragung der gesamten österreich:i
schen Quote beim Internationalen Währungs
fonds auf die Oesterreichische Nationalbank. 
Die NatiQnaliballlk hatte dem BlUnd mit Uber
nahme der Quote den dieser Finanzinstitution 

Es sind dies die Berichte des Finanz- und zur Verfügung gestellten Sdtillingbetrag gut-
Budgetausschusses über zubringen und ihre Forderung geg,en den 

Bundesschatz um den paritätLschen Gegenwert 
der von ihr dem Bund zum Erlag der öster
reichischen Quote zur Verfügung gestellten 
Goldmengen und Fremdwährungsbeträge :so
wie um di,e Schillingbeträge zu vermindern, 

Änderung des Bundesgesetzes über die 
Leistung eines zusätzlichen Beitrages zur 
Internationalen Entwiddungsorganisation 
(IDA), 

Änderung des Bundesgesetzes über die in deren Höhe sie dem Bund einen Kredit zur 
Zeichnung von zusätzlichen Kapitalanteilen Einlösung der zugunsten des Internationalen 
bei der Asiatischen Entwicklungsbank und Währungsfonds begebenen EUindesschatz

Änderung des Bundesgesetzes über die Er
höhung der Quote Osterreichs beim Inter
nationalen Währungsfonds und die Uber
nahme der gesamten Quote durch die Oe ster
reichische Nationa1bank. 

Berichterstatter zu den Punkten 11 und 12 
ist der Abgeordnete Dr. Fleischmann. Ich bitte 
um die beiden Berichte. 

Berichterstatter Dr. Fleiscbmann: Herr Prä
sident! Hohes Haus! Ich habe über die Regie
rung.svorlagen 954 der Beilagen und 955 ·der 
Beilagen zu berichten. 

In d,em einen Fall handelt es sich um Lei
stungen 'eines zusätzlichen Beitrages zur IDA 
und .im anderen Fall um die Be~stellung zu
sätzlichen Kapitals an die Asiatische EntwiCk.
lungsbank. 

Mit Rücksicht auf die intel'llationalen Ver
pflichtungen, die Osterreich eingegangen ilst, 
ist es notwendig geworden, diese Beiträge 
etwas zu erhöhen und sie außerdem entspre
chend dem derzeitigen Dollarkurs neu festzu
setzen. 

Im übrigen verwe.ise ich auf die schriftlichen 
Ausschußberichte. 

Für den Fall von Wortmeldung,en bitte ich, 
General- und Spezialdebatte unter einem ab
zuführen. 

Präsident Dr. Maleta: Berichter,statter zu 
Punkt 13 ist der Abgeordnete Robak. Ich bitte 
um den Bericht. 

scheine gewährt hatte. 

Die Quoten der Mitglieder des Internatio
nalen Währungsfonds sind zu 25 Prozent in 
Gold und zu 75 Prozent in Landeswährung 
einzuzahlen. Durch die während der parla
mentarischen Behandlung des obzitierten Ge
setzes vorgenommene Paritätsänderung des 
Schillings geg'enüber dem Gold hat sich eine 
ziffernmäßige Differenz zwischen den dem 
Lnternationalen Währungstonds seinerzeit t,at
sächlich gezahlten und von der Oesterreichi
schen Nationalbank kr,editierten Schilhngbe
trägen und d·ern auf Grund der im Zeitpunkt 
der UbertragiUng geltenden neuen Schilling
parität errechneten Schillinggegenwert dieses 
Quotenante:iles ,erg,eben. 

Der Fina.nz- und Budgetausschuß hat die 
geg·enständliche Regienmgsvorlage in 'seiner 
Sitzung am 7. Dezember 1973 der Vorberatung 
U'Ilterzogen. Zum Gegenstand sprachen außer 
dem Berichterstatter Abgeor,dneter Dr. Koren 
und der Bundesminister für Finanzen Doktor 
An drosch. Bei der Abstimmung wurde der 
Gesetzentwurf mit StimmeneinhelHgkeit un
verändert angenommen. 

ALs Ergebnis seiner ·Beratung stellt der 
Finanz- und Budgetausschuß den An t rag, 
der Nationalrat wolle dem von der Bundes
regierung vorg·elegten Gesetzentwurf (970 der 
Beilagen) die verfassung,smäßige Zustimmung 
erteilen. 

Falls Wortmeldungen vorlieglen, beantrage 
,ich, General- und SpezialIdebatte ,unter einem 

Berichterstatter Robak: Herr Präsident! abzuführen. 
Hohes Haus! Ich bringe den Bericht ,des Finanz-
und Budgetausschusses über die Regierungs- Präsident Dr. Maleta: Wortmeldungen lie-
vorlage (970 der Beilagen): Bundesgesetz, mit gen keine vor. 
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Präsident Dr. Malela 
Wir gelangen vorerst zur A b s tim m u n g 

über den Entwurf, mit dem das Bundesgesetz 
über die Leistung eines zusätzlichen Beitrages 
zur Internationalen Entwicklungsorganisation 
geändert wird. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf samt Titel und 
Eingang in 954 der Beilagen ihre Zustimmung 
erteilen, sich von den Sitzen zu erheben. -
Einstimmig angenommen. 

Der Herr B€richterstaUer beantragt die so
fortige Vornahme der dritten Lesung. - Kein 
Einwand. 

Ich bitte somit jene Damen und Herren, die 
dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in 
dritter Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich 
von den Sitzen zu erheben. - Ich stelle die 
Ein s tim m i g k e i t f€st. Der Gesetzentwurf 
ist somit auch in dritter Lesung an gen 0 m
men. 

Wir kommen zur A b s tim m u n g über den 
Entwurf, mit dem das Bundesgesetz über die 
Zeichnung von zusätzlichen Kapitalanteilen 
bei der Asiatischen Entwicklungsbank geän
dert wird. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf samt Titel und 
Eingang in 955 d€r Beilagen ihre Zustimmung 
erteilen, sich von den Sitzen zu erheben. -
Einstimmig angenommen. 

Der Herr Berichterstatter beantragt die so
fortige Vornahme der dritten Lesung. - Kein 
Einwand. 

Ich bitte daher jene Damen und Herren, die 
dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in 
dritter Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich 
von den Sitzen zu erheben. - Ich stelle die 
Ein s tim m i g k e i t fest. Der Gesetzentwurf 
ist somit auch in dritter Lesung a n gen 0 m
rn e n. 

Wir gelangen nunmehr zur A b 5 t i m
m u n g über den Entwurf, mit dem das Bun
desgesetz über die Erhöhung der Quote Oster
reims beim Internationalen Währungsfonds 
und die Ubernahme der gesamten Quote durch 
die Oesterreichische Nationalbank geändert 
wird. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf samt Titel und 
Eingang in 970 der Beilagen ihre Zustimmung 
erteilen, sich von den Sitzen zu erheben. -
Einstimmig angenommen. 

Der Herr Berichterstatter beantragt die so
fortige Vornahme der dritten Lesung. - Kein 
Einwand. 

Ich bitte somit jene Damen und Herren, die 

von den Sitzen zu erheben. - Ich stelle die 
Ein s tim m i g k e i t fest. Der Gesetzentwurf 
ist somit auch in dritter Lesung an gen 0 m
men. 

14. Punkt: Bericht des Finanz- und Budgetaus
schusses über den Siebenundzwanzigsten Be
richt des Bundesministers für Finanzen (111-101 
der Beilagen) gemäß § 1 Abs. 2 des Bundes
gesetzes vom 9. September 1966, BGBI. 
Nr. 207 (Katastrophenfondsgesetz), betreffend 
das zweite Kalendervierteljahr 1973 (984 der 

Beilagen) 

15. Punkt: Bericht des Finanz- und Budgetaus
schusses über den Achtundzwanzigsten Bericht 
des Bundesministers für Finanzen (111-110 der 
Beilagen) gemäß § 1 Abs. 2 des Bundesgesetzes 
vom 9. September 1966, BGBI. Nr. 207 
(Katastrophenfondsgesetz), betreffend das 
dritte Kalendervierteljahr 1973 (985 der Bei-

lagen) 

Präsident Dr. Maleta: Wir gelangen nun
mehr zu den Punkten 14 und 15 der heutigen 
Tagesordnung, über die die Debatte unter 
einem abgeführt wird. 

Es sind dies: 

Siebenundzwanzigster Bericht des Bundes
ministers für Finanzen gemäß Katastrophen
fondsgesetz betreffend das zweite Kalender
vierteljahr 1973 und 

Achtundzwanzigster Bericht des Bundes
ministers für Finanzen gemäß rKatastrophen
fondsgesetz betreffend das dritte Kalender
vierteljahr 1973. 

Berichterstatter zu beiden Punkten ist der 
Abgeordnete Hietl. Ich bitte um die beiden 
Berichte. 

Berichterstatter Hietl: Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich benichte über den 
Siebenundzwanzigsten Bericht des Bundes
ministers für F.inanzen gemäß § 1 Abs. 2 des 
Bundesgesetzes vom 9. September 1966, BGBl. 
NI. 207 (Katastrophenfondsgesetz), betreffend 
das zweite Kalendervierteljahr 1973 (III-101 
der Beilagen). 

Aus dem obgenannten Bericht geht unter 
anderem hervor, daß im zweiten Kalender
vierteljahr 1973 an Beiträgen 210 Millionen 
Schilling beim Katastrophenfonds eingegangen 
sind und 147 Millionen Schilling verausgabt 
wurden. Der Stand auf den einzelnen Sub
konten hat sich daher von 486 Millionen Schil
ling am Ende des ersten Kalendervierteljahres 
1973 auf 549 Millionen Schilling am Ende des 
zweiten Vierteljahres 1973 erhöht. 

dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in Bei der Abstimmung wurde mit Stimmen
dritter Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich einhelligkeit beschlossen, dem Hohen Hause 
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IDetl 
die Kenntnisnahme des Berichtes zu emp
fehlen. 

Der Finanz- und BudgetaussChuß stellt daher 
den An t rag, der Nationalrat wolle den 
Siebenundzwanzigsten Bericht des Bundes
ministers für Finanzen gemäß § 1 Abs. 2 des 
Bundesgesetzes vom 9. September 1966, BGBl. 
NI. 207 (Katastrophenfondsgesetz), betreffend 
das zweite Kalendervierteljahr 1973 (III-IOI 
der Beilagen) zur Kenntnis nehmen. 

Ich berichte weiter über den Achtundzwan
zigsten Bericht des Bundesministers für Finan
zen gemäß § 1 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 
9. September 1966, BGBl. Nr. 207 (Katastro
phenfondsgesetz), betreffend das dritte Kalen
dervierteljahr 1973 (III-II0 der Beilagen). 

Aus dem obgenannten Bericht geht unter 
anderem hervor, daß im dritten Kalender
vierteljahr 1973 an Beiträgen 201 Millionen 
Schilling beim Katastrophenfonds eingegan
gen sind und 234 Millionen Schilling veraus
gabt wurden. Der Stand auf den einzelnen 
Subkonten hat sich daher von 549 Millionen 
Schilling am Ende des zweiten Kalender
vierteljahres 1973 auf S16 Millionen Schilling 
am Ende des dritten Vierteljahres 1973 ver
ringert. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat den 
gegenständlichen Bericht in seiner Sitzung am 
7. Dezember 1973 in Verhandlung genommen. 
Zum Gegenstand sprachen außer dem Bericht
erstatter der Abgeordnete Dipl.-Ing. Dr. Zitt
mayr sowie der Bundesminister für Finanzen 
Dr. Androsch. 

Abgeordneter Koller (OVP): Herr Präsident I 
Hohes HaUJs! Ich nehme die heiden Berichte 
zum Katastrophenfonds zum Anlaß, um in der 
gebotenen Kürze eine Anr.egung zu machen, 
eine Frage zu stellen und nicht zuletzt auch 
eine Feststeillung zu treffen. 

Hohes Haus! Zuerst die Anregung: Es ist 
bekam.nt, daß bei den schw.eren Hagelunwet
tern und Sturmschäden, die jedes Jahr über 
irgendeinen Teil unseres Heimatlandes hin
wegg·ehen, nicht nur die diversesten Kata
strophenschäden auftr.eten, sondern auch vor 
aUem in den Obstkulturen und im Weinbau 
Dauerschäden ZJu verz·eichnen sind, das heißt 
Schäden, die die Gehölze betreffen. Diese Be
stände müssen dann einer Rodung zugeführt 
werden. Es geht allso hier um die Dauerschä
den in Obstanlagen beziehungsweise um di.e 
Sturmschäden. Bisher konnte ein Beitrag für 
solche Fälle nicht aus dem Katastrophenfonds, 
der nur zur Behebung von Hochwasser-, Erd
rutsch-, Vermurungs- und Lawinenschäden 
herangezo.gen werden kann, erfolgen, lSond.ern 
aus dem sogenannten NaturkataJstrophen-Ver
waltungsfonds, der aber, wie aus einer seiner
zeitigen Mitteilung des Herrn Finmzministers 
hervorgeht, jährlich nur etwa 15 Millionen 
Schilling für ganz Ost.err.eich zur Verfügung 
hat. 

Hier wäre es nun Aufgabe, Uberlegungen 
anzustellen, ob nicht eine Möglichkeit be
stünde, den in § 18 Abs. 1 Z. 8 des Finanzaus
gleichsgesetzes angeführten Katalog von 
Schadenereignissen in das Katastrophenfonds
gesetz einzubeziehen. Es wäre dann möglich, 
neben Hochwasser-, El'drutsch-, Vermurungs
und Lawinenschäden auch Dauerschäden be
ziehungsweise - in vergleichbarer Tragweite 
- Orkan-, also Sturmschäden und '50 weiter 

Bei der Abstimmung wurde mit Stimmen
einhelligkeit beschlossen, dem Hohen Hause 
die Kenntnisnahme des Berichtes zu emp

einzubeziehen. fehlen. 

Der Finanz- und BudgetaussChuß stellt daher 
den An t rag, der Nationalrat wolle den 
Achtundzwanzigsten Bericht des Bundesmini
sters für Finanzen gemäß § 1 Abs. 2 des 
Bundesgesetzes vom 9. September 1966, BGBl. 
Nr. 207 (Katastrophenfondsgesetz), betreffend 
das dritte Kalendervierteljahr 1973 (IU-110 
der Beilagen) zur Kenntnis nehmen. 

Falls Wortmeldungen vorliegen, beantrage 
ich, General- und Spezialdebatte unter einem 
vorzunehmen. 

Präsident Dr. Maleta: Der Herr Berichter
statter beantragt, General- und Spezialdebatte 
unter einem abzuführen. - Einwand wird 
nicht erhoben. Wir gehen somit in die Debatte 
ein. 

Meine Anregung geht daher dahin, der 
zuständige Minister möge prüfen, ob diese 
Möglichkeit nicht gegeben wäre, weil damit 
große Probleme bei den Betroffenen aus der 
Welt geschafft werden würden. 

Hohes Hausl Nun zur Fra'ge. Für den Kata
strophenfondJs sind im Bundesvoranschlag 
1973 unter Gruppe Sauf Seite 14 989,4 Millio
nen Schilling veranschlagt. Die Dringlichkeit 
des Schutzwasserbaues, glaube ich, ist in 
Osterreich unbestritten, auch in Hinblick auf 
die immer wieder auftauchenden Hochwas'ser
schäden - auch im Jahre 1973 im Bundesland 
Stei,ermark - und !im Hinblick auf die wirt
schaftliche Fortset2lUng großräumiger Schutz
waJSserbauten und Wildbachv,erbauungen an 
ver.schiedenen Flüssen in Usterreich. 

Zur Finanzierung der Verbauungsmaßnah
Als erster zum Wort gemeldet ist der Ab- men sind Mittel aus dem ordentlichen Haus-

geordnete Koller. Ich erteile es ihm. halt und aus dem Katastrophenfonds vorge-
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Koller 
sehen, wobei der weit größere Anteil der 
Mittel, soweit mir bekannt 'ist, aus dem 
Katastrophenfonds kommt. 

Meine Frage geht nUJn dahin: Sind die Ein
gänge, Herr Minister, aus dem Katastrophen
fonds so hoch, daß die im Bundesvoranschlag 
veranschlagte Summe für den SchutzwdS'ser
bau erreicht wird1 

Und zum zweiten: St,ehen die 1973 aus dem 
Katastrop'henlfonds eingehend.en Mittel - ü:h 
glaube, das ist das Subkonto E -"für Maß
nahmen des Schutzwasserbaues zur Vorbeu
gung gegen künftige Hochwasser- und Lawi
nenschäden" heuer im vollen Ausmaß zur 
Verfügung1 Denn wir möchten nicht, Hohes 
Haus, daß bei einer so dringlichen Sache niCht 
alle finanziellen Möglichkeiten aUJsgeschöpft 
werden. 

Damit bin ich schon beim Dritten, bei der 
Feststellung. Ich muß sagen, Hohe.s Haus, bei 
einer an und für sich sehr bedauerlichen Fest
stellung, nämlich der Feststellung, daß der 
Herr Bundeskanzler sich nicht nur in den 
großen politischen D.ingen von seinen Zusagen 
da und dort distanzi'ert - ich denke an die 
Dieselprei'sfrage der Larrrdwirtscha'ft und SO 

weiter -, sondern auCh bei der administra
tiven Abwicklung gewJsser Dinge komische 
Wege und einen komischen Slalom einschlägt. 

Ich mache ,diese Behauptung nicht von unge
fähr, denn, Hohes Haus, mir steht das Material 
zur Verfügung, und ich werde auch in aller 
Kür:z:ebeweisen, warum ich zu dieser Auf
fassung gekommen bin. 

die Steiermark die Aufhebung der 20prozen
ligen Kreditbindurng bei den entsprech,enden 
Budgetansätzen. 

Aus dem gleichen Grund en.uche ich Sie 
daher, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, für 
den Bereich des Bundesbudgets eine ähnliche 
Maßnahme zu setzen. 

Auf Grund der außer.gew,öhnlich großen 
Schäden an den Flüssen '" s,owie an den 
Zubringern erscheint die Durchführung von 
Sondermaßnahmen dringend geboten. 

Es wird daher ersucht, für die Durchführung 
von solchen Zlusätzliche Beträge aLs Sond,er
mittel über die derzeit vorgesehen'en Ansätze 
hinaus im Ausmaß von 35 Millionen Schilling 
für 1973 zur Verfügung zu stellen." 

Prompteste Antwort des Herrn Bundes
kanzlers am 29. Juni an den Herrn LandelS
hauptmann: 

"Seihr geehrter Herr Landeshauptmannl Un
ter Bezugnahme auf Ihr Schreiben betreffend 
die Hochwasser,schäden, die Teile des Bunde-s
landes Steiermark betroffen haben, möchte ich 
Sie davon in Kenntnis set:oen, daß ich diesbe
züglich mit dem Bundesminister für Finanzen 
eine Aussprache hatte. Dieser hat ver.anlaßt, 
daß d,er von Ihnen angesprochene Betrag einer 
BundesiUnterstützung im Ausmaß von 35 Mil
lionen Schilling reserviert wird. Die Uber
w,eisung .. , 

Mit besten Grüßen Ihr Kreisky" 

Also auf ein begründetes Ansuchen eine an 
und für sich sehr vernünftige R,eaktion -
sollte man meinen. 

Der steirische Landeshauptmann Dr. Niederl 
hat in einem Femschreiben am 25. Juni dieses Am 23. Juli - immerhin ist inzwischen ein 
Jahres an den Herrn Bundeskanzler folgendes Monat ver,gangen - schreibt der Landeshaupt-
aus.geführt: mann wieder an den Herrn Bundeskanzler: 

"I:nfolge der außerordentlicherg.i:ebigen 
Niederschläge kam es am 23. 6. 1973 in weiten 
Teilen der Steiermark zu einer Hochwasser
katastrophe, die in ~hr,em Ausmaß und in 
ihren Auswirkungen noch größer als beim 
Unwetter im April 1972 war. 

Die Schäden" - und ich bitte, sich den 
Wortlaut sehr genau anzuhören - "im 
Bundes-, Landes- und Gemeindevermä.gen so
wie im Vermögen physischer und juristischer 
Personen betragen nach einer ersten vorläufi
gen Schätzung zirka 170 Millionen Schilling. 
Am schwersten betroffen sind die Bezirke 
Deutschlandsberg, Leibnitz und Voitsberg so
wie Teile der Bezirke Radker,sburg, Knittel
feld, Judenburg und Murd/\l. 

"Ich danke herzlich für Ihr Schreiben vom 
29. 6. 1973 und die Bereitschaft, eine Bunde.s
unterstützung von 35 Millionen Schilling 
dem Bundesland Steiermark zur Verfügung 
~u stellen. 

Die im normalen Flußbauprogramm des 
Bundesministeriums für Land- und ForstwJrt
schaft enthaltenen Förderungsmittel reimen 
ja leider bei weitem niCht aus, um auch nur 
die dringendst,en Homwasser.schutzbaut,en 
auszuführen. 

Auf Gnund Ihrer Ankündigung, 35 Millionen 
Schilling Bundesmittel zusätzlich zur Verfü
gung zu stellen", könnte das und jenes ge
mamt werden. 

Um diese Schäden an Straßen und Brücken, Daraufhin schreibt promptest das Kabinett 
des Herrn Bundeskanzlers am 31. Juli zurück' 

Flüssen und Interessentengewäss'ern auch nur 
einigermaßen instand setzen zu können, plant "Sehr geehrter Herr Landeshauptmannl 
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Koller 
Im Auftrag de's derzeit aus Wien abwesen

den Herrn Bundeskanzlers beehre ich mich, 
den Erhalt Ihres Schreibens vom 23. Juli 1973 
zu bestätigen und dazu mitzuteilen, daß dieses 
mit der Bitte um direkte Erledigung dem 
Bundesministerium für Hnanzen und dem 
Bundesminirsterium für Land- und Forstwirt
schaft weitergeleitet wurde." 

Alles hat auf die 35 Millionen Schilling ge
wartet. Dann ist Funk'stille eingetreten. 

Schließlich am 26. September - immerhin 
schon drei Monate später - ein neuerliches 
Schreiben des Herrn Landeshauptmannes an 
den Herrn Bundeskanzler: 

"Durdl die ÜJberaus starken Regenfälle der 
letzten Ta'ge wurden weite Teile unseres 
Bundeslandes, vornehmlich wieder die West-, 
Süd- und Oststeiermark, von Hochwasser be
troffen ... 

Bei dieser Gelegenheit darf ich auf Ihre 
freundliche Zusage" - 'höflich sind wir ja 
immer - "vom 29. 6. 1973 anläßlich des l,etz
ten Hochwassers in der SteiermaJ1k zurück
komme!Il, wo Sie 35 Millionen Schilling für 
dringend notwendige Flußregulierungen in 
ÄiUJssicht stellten. 

Allerdings ist hisher weder vom Finanz
ministerium noch vom Landwirtschaftsmini-
sterium eine Zusa,ge, geschweige denn eine 
Uberweisung der Mittel erfolgt. 

Ich möchte Sie daher ersuchen, zu ver an-
lassen ... " 

Als letztes - und damit komme .ich zum 
Schluß - schreibt dann der Herr Bundes
kanzler vor kurzem an den Herrn Landes
hauptmann - und da ,s,ehen Sie, wo dieser 
Slalom endet -: 

"Bezüglich meines Br.ief,es vom 29. Juni 
1973 dürfte 'es zu einem sehr bedauerlichen 
Mißverständnis gekommen sein. Ich nehme an, 
daß Si,e der Ansidlt gewesen sind, daß 
35 Millionen Sd1i1ling aus den Mitteln des 
Katastrophenfonds für dringend notwendige 
Flußregulierungen in der Steiermark in Aus
sicht gestellt worden sind." 

kanzler die Auslegung des Herrn Finanzmini
sters so gelegen, um um das Versprechen 
herumzukommen, 35 Millionen, die er zuge
sagt hat, auch wirklich zu geben? Wie beim 
Dieselöl u!Ild bei allen diesen Dingen! 

Ich glaube, Hohe,s Haus, man muß diese 
Dinge sagen, weil es nicht angeht, daß hier 
auf eine solche Art um Zusagen herumge
kommen wird. Man darf sich auch nicht wun
dern, wenn zum Beispiel die "Salzburger 
Nachrichten" vor eini,gen Tagen unter dem 
Titel "Majestät haben Bachschmerzen" in 
einem Leitartikel den bezeichnenden Satz ge
schrieben haben: "Die Herrschaft der Sachlich
keit scheint dem Kanzler aber nicht besonders 
zu liegen." 

Ich habe dem, bezog·en auf die 35 Millionen, 
w,irklkh nichts hinzuzufügen. (Beifall bei der 
OVP.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
hat sich der Herr Bundesminister für Finanzen. 
Ich erteile es ihm. 

Bundesminister für Finanzen Dr. Androsch: 
Herr Präsident! Hohes Haus! Zunächst zur 
ersten Frage, ob die SchutzwaS'serbaumittel 
für 1974 Z1ur Gänze zur Verfügung st.ehen. Ich 
beantworte sie mit ja. 

Was das Jahr 1973 betrifft, so werden sie 
auch zur Gänze zur Verfügung st'ehen, womit 
die 20 Prozent, die im Schreiben des Herrn 
Landeshauptmanns, das Sie zitiert haben, an
gefiiihrt sind, positiv erledi'gt sind. Darüber 
hinaus wurde an dem Tag, an dem das Fern
schreiben an den Herrn Bundeskanzler und 
auch an mich ergang,en ist, von vornherein 
festgestellt, daß es sich bei diesen 35 Millionen 
Schilling um Fragen der Schadensbehebung 
für Private handelt. Dafür wurde die Zusage 
gegeben. 

Ich 'habe leider die Unterlalgen nicht hier. 
Aber das ist der Sachverhalt. Sie müssen auch 
die Unterlagen von mir daru kennen. Das eine 
hat sich auf die 20 Prozent bezogen - die sind 
zur Gänze freigegeben worden -, und das 
andere hat sich von vornherein auf Privat
schäden ,bezogen. Das kann man jetzt, Herr 

Also der Herr Bundeskanzler nimmt an, Abgeordneter, nicht in eine andere Richtung 
daß der Herr Landeshauptmann "der Ansicht interpretieren, das war von, der ersten Stunde 
gewesen sei". an von uns aus klargestellt. (Beifall bei der 

"Die Zusage des Finanzministers bezog .sich SPtJ.) 
aber auf die Mittel des Kata,strophenfonds zur Präsident Dr. Maleta: Zum Wort gemeldet 
Behebung von Schäden im Vermögen Priva- ist der Abgeordnete Josef Schlager. Ich er-
ter; . . . teile es ihm. 

Mit Besten Grüßen ... " 

Hohes Hausl Jetzt die Frage: Hat der Herr 
Bundeskanzler dem steirischen Landeshaupt
mann die Dlisag.e gegeben? Er hat nie von 
einer Zusag,e des Herrn Finanzministers ge
sprochen. Oder kommt dem Herrn Bundes-

Abgeordneter J osef Schlager (SPO): Herr 
Präsident! Hohes HaUJs! Als Generalbericht
erstatter des Hauses habe ich größtes Ver
ständnis dafür, daß die Ange'hörig,en des Hau
ses nach einer anstrengenden Woche sidlerlich 
gerne nadl Hause fahren möchten. Ich w,erde 
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J osef Sdllager 
deshalb den heuti'gen Abend auch nicht will
kürlich verlängern und versuchen, in aller 
Kürze zum Katastrophellif.onds Stellung zu 
nehmen. 

Ich bin der Ansicht, der KatClistrophenfoods 
kann niemals Grund zu poliHschen Ausein
andersetzung-en in diesem Hause sein, weil 
die Materie viel zu ernst ist. Vor allen Dingen 
haben wir seinerzeit den Katastropheruforuds 
gemeinsam beschlossen. Wir waren vielleicht 
über die Aufbringung der Mittel nicht ganz 
einer Meinung, haben aber damals unsere 
Grundsätze festgelegt. 

Jetzt kann man feststeHen, daß sich der 
Katastrophenfonds sehr gut bewährt hat. Wir 
haben in den letzten Jahren leider immer wie
der Hochwasserkatastrophen in den einzelnen 
Bunde.sländern erlebt; das Bundesland Steier
mark war im besonderen davon betroffen. 
Andererseits, glaube idl, muß man dem Herrn 
Finanzminister be,scheinigen, daß er überall 
dort, wo die Not am größt-en war, auch sofort 
g,eholfen hat. Wir wissen den Spruch schon 
zu schätzen: "Wer sofort hilft, hilft am belsten!" 
Und auch in der Steiermark war es so, daß die 
30 Millionen nach der Katastrophe sofort 
überwiesen worden sind. 

Interessant ist die Aufbringung bezi.ehungs
weise die Verteilung der Mittel aus diesem 
Fooo:s, wenn man das Subkonto A betrachtet. 
Für Zwecke der Fördefiung der Behebung von 
Schäden gemäß § 1 Katastrophenfondsgesetz 
im Vermögen von physischen und juristischen 
Personen haben die Ausgaben folgende Höhe: 
Das Burgenland hat in den Jahren 1965 bis 
1972 insgesamt 30 Millionen Schilling bekom
men, Kärnten, das auch Homwasserkatastro
phen hatte, hat für diesen Zweck 165 Millionen 
Schilling bekommen, Niederösterreich 61 Mil
lionen Schilling, Oberösterreich 17 Millionen 
Schilling, Salzburg 23 Millionen, die Steier
mark 117 Millionen und Tirol 157 Millionen. 
(Abg. Dr. G ru b er: Und Oberösterreich?) 
Oberösterreich hat 17,795 bekommen, Herr 
Abgeordneter Dr. Gruber! Sind Sie froh, daß 
Sie nicht mehr Hochwasser gehabt haben, 
möchte ich nur 'sagen. Insgesamt wurden 
576 MilliOlllen Sdlilling aus.gegeben. 

-Meine Damen und Herrenl Sehr interessant 
ist auch die AU!fbringung dieser Mittel. Ich 
glaube, hier herrsdlt wi,eder eine sehr große 
Solidarität aller BevölkerungstkreilSe. Sie wis
sen, wir haben seinerzeit die Aufbringung der 
Mittel aus der Einkommensteuer, Körper
schaftsteuer, Kapitalertragsteuer und Lohn
st-euer beschlossen. Das Gesetz ist entspre
chend fundiert. Dabei ist eine interessante 
Feststellung zu machen: Aus der Einkommen
steuer wurden 35,77 Prozent der Mittel auf
gebracht, aus der Körperschaftsteuer 11,92 Pro-

zent, aus der Kapitalertragsteuer 0,64 Prozent 
und aus der Lohnsteuer 51,67 Prozent. Auch 
hier besteht Solidarität zwis<hen den Unselb
ständigen und den Selbständigen. 

Man muß feststellen, daß bei diesen Hoch
wa-sserkatastrophen vor allem die Angehöri
gen des Bundesheeres, die Angehöfi.gen der 
Feuerwehren und sonstiger Verbände und die 
Angehörigen der Wildwasserverbauung sehr 
große Leistungen vollbracht haben. 

Da ich jetzt über Solidarität ge.sprodlen 
habe: ich habe auch einen interessanten Uber
blick. bei der ZusammeIliStellung der Feuer
wehren bekommen; weil man heute schon so 
viel über das Feuerwehrwesen gesprochen 
hat. Man hat s·ich während der Budgetdebatte 
darüber beklagt, daß die Unfallversicherung 
der Feuerwehrmänner bisher nicht sicher ver
ankert ist. Dazu kann idl sagen, daß es in 
sozialistischen Gemeinden - und ich kenne 
auch einige OVP"'Gemeinden - schon seit 
lang-ern eine Selbst~er,ständlichkeit ist, daß die 
Feuerwehrmänner gegen Unfall versichert 
sind. Sie haben das auch durchgeführt. (Beifall 
bei der SPO.) 

Ich habe anläßlich einer Zusammenkunft der 
Feuerwehren auch eine interessante Feststel
lung gemacht, nämlich wer sich bei der Feuer
wehr befindet. Bei der Feuerwehr - das habe 
ich festgestellt - sind ungefähr zwei Drittel 
Arbeiter und Angestellte, die faktisdl nidlts 
besitzen, und maximal ein Drittel Be-sitzende 
oder Besitzerssöhne. Hier - das muß ich audl 
sagen - besteht eine wunderbare Solidarität, 
es besteht eine Brücke. Ungeachtet ihres Dien
stes opfern diese Feuer.wehrmänner Freizeit 
für die Ubungen und sind selbstverständlidl 
bereit, bei Katastrophen nicht nur ihre Frei
zeit, sondern auch ihre Gesundheit und sogar 
- wie es be.i uns im Bezirk KniUel1eld der 
Fall war - das Leben zu opfern. ICh glaube, 
das i·st eine Tatsach-e, die man auch hier im 
Hohen Haus einmal sehr deutlidl feststellen 
soll. 

Es wäre he.ute noch in aller Kürze zu sagen, 
daß man vielleicht einmal untersuchen soll, 
wie lange der Verwaltungswe-g VOlll der Uber
wei.sung des Bundesministers an die Länder 
bis :lJUm Tag der Auszahlung an den Betroffe
nen ist. Wir bekommen immer wieder Be
schwerden, und sicherlich wissen viele Abge
ordnete des Hauses, daß gerade dieser Weg 
nicht immer sehr kurz ist. Da ich früher schon 
gesagt habe, man hilft doppelt, wenn man 
schnell hilft, sollte man audl hier vor allen 
Dingen versuchen, den Verwaltungsweg zu 
verkürzen. 

Was die Steiermark betrifft, habe ich früher 
schon ges,agt, daß gerade über das Subkonto 
für private Sdläden beachtliche Mittel in die 
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Josef Schlager 

Steiermark geflossen sind. Da nach dem Gesetz I Kenntnis nehmen, sich von den Sitzen zu er
auch das Land 50 Prozent aufzubringen hat, heben. - Ein s tim m i g an gen 0 m m e n. 
ist es natürlich auch interessant, ob das Land 
immer in der gleichen Geschwindigkeit wie 
der Bund auf diesem Gebiet reagiert hat. 

Zum SchltUß möchte ich sagen, daß gerade 
be.im Schutzwasserbau immer eine Gruppe 
von Menschen vergessen wird, die ausge
zeichnete Leistungen vollbringen. Das sind die 
Arbeiter bei den Wildwasserverbauungsarbei
ten und -baustellen. Wir haben im vorigen 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über den 28. Bericht des Bundesministers für 
Finanzen betreffend das dritte Kalenderviertel
jahr 1973 (Katastrophenfondsgesetz) . 

Ich bitte jene Damen und Herren, die den 
gegenständlichen Bericht UI-I10 der Beilagen 
zur Kenntnis nehmen, sich von den Sitzen zu 
erheben. - Ein s tim m i g an gen 0 m-

Jahr 70 Millionen Schilling auf Grund eines me n. 
Antrages ,aller drei Parteien auf das andere 
Konto für Wildwasserbau überwies,en und 
daodJUrch die Finanzierung dieser Bauvorhaben 
sichergestellt und den dort Besdläftigten ihre 
Arbeitsplätze im vollen Umfange erhalten. 

Ich habe mir die Mühe genommen, einige 
dieser Baustellen anzuschauen, und ich konnte 
feststellen, daß die Bauar·beiter nicht nur ihre 
Arbeit ,als Bauarbeiter hervorra'gend ausfüh
ren, sondern daß sie auch echte Naturschützer 
sind. Als ich eine' solche Baustelle besichtigt 
habe, habe ich mir gedacht, es wäre eigentlich 
ein schöner Kulturfilm für da;s Fernsehen, 
wenn man einen kleinen Bach zeigt, wo fast 
kein Wasser rinnt, und man sieht, wie dieser 
Bach bei ·den nächsten Regenfällen anschwillt 
und als rausebender und alles mit sich reißen
der Wildwasserbach herunterbraust. Und dort, 
gerade dort arbeiten diese Menschen und ma
chen Bauausführungen, die sich harmonisch in 
das Landschaftsbild einfügen. Sie arbeiten 
auch im Winter dafür und richten Steine ent
sprechend zurecht, damit diese in die Lang
schaft hineinpassen. Ich muß wirklich sagen, 
daß dort zwei Dinge mit einem Schlag erreicht 
werden: sinnreiche Verbauung des Wildwas
sers und auf der anderen Seite auch Natur
und Landschaftsschutz. 

Damit will io.i. zum Schluß kommen und aU 
diesen in den KJata-strophen eingesetzten 
Menschen, ob es die Soldaten des Bundes
heeres waren, ob es die Feuerwehren waren 
oder andere Kreise, auch .den Wildbacbver
bauung.sarbeitern, uns-eren Dank aussprechen. 
(Beifall bei der SPO.) 

Präsident Dr. Maleta: Zum Wort ist niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Wir kommen somit zur A b s tim m u n g, 
die ich über jeden der beiden Berichte getrennt 
vornehmen werde. 

16. Punkt: Bericht des Finanz- und Budgetaus
schusses über den Bericht des Bundesministers 
für Finanzen (111-108 der Beilagen) über Haf
tungsübernahmen des Bundes im ersten Halb-

jahr 1973 (986 der Beilagen) 

Präsident Dr. Maleta: Wir gelangen zum 
16. Punkt der Tagesordnung: Bericht des Bun
desministers für Finanzen (IU-108 der Beila
gen) über Haftungsübernahmen des Bundes 
im ersten Halbjahr 1973. 

Berichterstatter ist der Abgeordnete Jung
wirth. Ich bitte ihn, zum Gegenstand zu be
richten. 

Berichterstatter Jungwirth: Herr Präsident! 
Hohes Haus! Der Bundesminister für Finanzen 
hat dem Nationalrat am 4. Oktober 1973 den 
gegenständlichen Bericht vorgele'gt, 'dem unter 
anderem zu entnehmen ist, daß der Bund im 
ersten Halbjahr 1973 für insgesamt 
4.672,352.482,30 S Haftungen übernommen hat, 
wovon 1.788,994.507,33 S auf Zinsen entfallen. 
Der Gesamtstand der Bun'deshaftungen zum 
30. Juni 1973 beträgt demgemäß 71.036,59 Mil
lionen Schilling; hievon 59.713,90 Millionen 
Schilling Kapital und 11.322,69 Millionen Sdül
ling Zinsen. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat den 
vorliegenden Bericht in seiner Sitzung ,am 
7. Dezember 1973 in Verhandlung genommen. 
Nach einer Debatte, an der sich außer dem 
Berichterstatter die Abgeordneten Dr. Koren, 
Dr. Broesigke und Dipl.-Ing. Dr. Zittmayr so
wie der Bundesmini,ster für Finanzen Doktor 
Androsch beteiligten, wurde einstimmig be
schlossen, dem Hohen Hause die Kenntnis
nahme des Berichtes zu empfehlen. 

Der Finanz- und Budgetausschuß stellt so
mit den An t rag, der Nationalrat wolle den 
Bericht des Bundesminister,s für Finanzen über 
Haftungsüibernahmen des Bundes im ersten 
Halbjahr 1973 (IlI-I08 der Beilagen) zur Kennt
nis ne'hmen. 

Wir gelangen vorerst zur Abstimmung über 
den 27. Bericht des Bundesministers für Finan
zen betreffend das zweite Kalendervierteljahr 
1973 (Katastrophenfondsgesetz). 

Für den Fall, daß Wortmeldungen vorliegen, 
Ich bitte jene Damen und Herren, die den bin ich ermächtigt zu Ibeantragen, General

vorliegenden Bericht III-I0l der Beilagen zur und Spezialdebatte unter einem abzuführen. 

636 
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Präsident Dr. Maleta: Wortmeldungen lie- I Am 20. März 1973 haben die Abgeordneten 
gen keine vor. Wir gelangen somit zur Ab-I DDr. Neuner und Genossen einen Initiativ-
s tim m u n g. antrag (69/ A) betreffend Änderung des Um-

. satzsteuergesetzes 1972 eingebracht. In der 
Ich bitte jene Damen und Herre~, dIe den Begründung führten die Antragsteller aus, daß 

vorliegenden Bericht 111-108 der BeIlagen zur dieser Initiativantrag eine gesetzliche Rege
Kenntnis nehmen, sich von den Sitzen zu er- lung für eine Reihe von Fragen vorsieht, über 
heben. - Ein s tim m i g a n gen 0 m m e n. die der Bundesminister für Finanzen vier Er-

17. Punkt: Beridlt des Finanz- und Budgetaus-
schusses über 

den Antrag 69/ A (11-2249 der Beilagen) der 
Abgeordneten DDr. Neuner und GenQssen be
treffend .Änderung des Umsatzsteuergesetzes 
1972, 

den Antrag 86/ A (11-2670 der Beilagen) der 
Abgeordneten Dr. Keimel und Genossen be
treffend ein Bundesgesetz, mit dem das Ein
kommensteuergesetz. 1972 geändert wird, 

den Antrag 98/A (11-3025 der Beilagen) der 
Abgeordneten Mühlbacher, DDr. Neuner, 
Dipl.-Ing. Hanreich und GenOssen betreffend 
ein Bundesgesetz über die Änderung abgaben
rechtlicher Bestimmungen (Abgabenände
rungsgesetz 1973) und 

den Antrag 101lA (11-3056 der Beilagen) der 
Abgeordneten Erich Hofstetter und Genossen 
betreffend die Abänderung des EInkommen
steuergesetzes 1972 (Einkommensteuergesetz
Novelle 1973) 

\981 der Beilagen} 

Präsident Dr. Maleta: Wir kommen nunmehr 
zum 17. Punkt der Tagesordnung: Bericht des 
Finanz- und Budgetausschusses über 

den Antrag 69/A der Abgeordneten DDr. 
Neuner und Genossen betreffend Änderung 
des Umsatzsteuergesetzes 1972, 

den Antrag 861 A der Abgeordneten Doktor 
Keimel und Genossen betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Einkommensteuergesetz 
1972 geändert wird, 

den Antrag 98/ A der Abgeordneten Mühl
bacher, DDr. Neuner, Dipl.-Ing. Hanreich und 
Genossen betreffend ein Bundesgesetz über 
die Änderung abgabenrechtlicher Bestimmun
gen (Abgabenänderungsgesetz 1973) und 

den Antrag 101lA der Abgeordneten Erich 
Hofstetter und Genossen betreffend die Ab
änderung des Einkommensteuergesetzes 1972 
(Einkommensteuergesetz-Novelle 1973) (987 
der Beilagen). 

Berichterstatter ist der Abgeordnete Lukas. 
Ich bitte um seinen Bericht. 

Berichterstatter Lukas: Herr Präsident! 

lässe herausgebraCht hat. Um den materiellen 
Inhalt dieser Erlässe auf eine einwandfreie 
gesetzliche Grundlage zu stellen, beantragten 
die genannten Abgeordneten die Annahme des 
im Initiativantrag 69/A enthaltenen Gesetz
entwurfes. 

Die Abgeordneten Dr. Keimel und Genos
sen stellten am 20. Juni 1973 einen Antrag 
(86/ A) betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Einkommensteuergesetz 1972 geändert 
wird. In der Begründung führten sie aus, daß 
mit Inkrafttreten des Einkommensteuergeset
zes 1972 der bis dahin geltende Absetzbetrag 
für den im Betrieb des einen Ehegatten mit
tätigen anderen Ehegatten ersatzlos wegge
fallen ist. Daraus ergab sich nach Meinung 
der Antragsteller eine sChwere finanzielle Be
nachteiligung gerade der kleineren Gewerbe
betriebe, zumal die Begründung eines Dienst
verhältnisses der Ehefrau zum Mann als Be
triebsinhaber namentlich bei älteren Ehepaa
ren nicht mehr sinnvoll ersCheint. Durch den 
Antrag 86/ A soll daher der Absetzbetrag für 
den im Betrieb mittätigen Ehegatten in jenen 
Fällen reaktiviert beziehungsweise ermöglicht 
werden, in denen von der Möglichkeit des 
Abschlusses eines Dienstverhältnisses oder der 
Begründung eines Gesellschaftsverhältnisses 
nicht Gebrauch gemacht wird. 

Von den Abgeordneten Mühlbacher, 
DDr. Neuner, Dipl.-Ing. Hanreich und Genos
sen wurde am 7. November 1973 ein Initiativ
antrag (981 A) betreffend ein Bundesgesetz über 
die Änderung abgabenrechtlicher Bestimmun
gen (Abgabenänderungsgesetz 1973) einge
bracht. In der Begründung zu diesem von 
Abgeordneten aller drei im Nationalrat ver
tretenen Fraktionen gestellten Antrag wird 
folgendes ausgeführt: 

Zur Unterstützung der österreichischen Ex
portwirtschaft im Zusammenhang mit den letz
ten währungspolitischen Maßnahmen werden 
auf dem Gebiete des Abgabenrechtes durch 
den vorliegenden Gesetzentwurf folgende Be
gleitmaßnahmen vorgeschlagen: 

1. Erhöhung des Satzes für Pauschalwert
berichtigung von Exportforderungen für die 
Jahre 1974 und 1975 von bisher 5 v. H. auf 
10 v. H. und Verlängerung dieser Wertberich
tigung auf das Jahr 1976; 

Hohes Haus! Ich berichte über die Anträge 69/ 2. Verringerung der exportanteiligen Selbst
A. 86/A. 98/A und IOI/A, deren Betreffe der verbrauchsteuer für 1974 und 1975 von bisher 
Herr Präsident bereits vorgetragen hat. 6 v. H. auf 4 v. H. i 
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Lukas 
3. Erhöhung des Satzes für die zulässige 

Altanlagenentlastung bei der Umsatzsteuer 
von 5 v. H. auf 5,5 v. H. 

Ferner werden noch folgende Maßnahmen 
vorgeschlagen: 

1. Herausnahme der Zollausschlußgebiete 
aus dem örtlichen Geltungsbereich des Alko
holabgabegesetzes 1973; 

2. Anpassung der Vorauszahlungs- und Vor
anmeldungszeiträume für die Alkoholabgabe 
bei Kleinunternehmern, deren Umsätze im vor
angegangenen Kalenderjahr 150.000 S nicht 
überstiegen haben, an die Bestimmungen des 
§ 21 Abs. 1 und 2 des Umsatzsteuergesetzes 
1972. ' 

Zu dem auf Grund des vorliegenden Entwur
fes entstehenden Einnahmenausfall an Ein
kommensteuer, Umsatzsteuer und Alkoholab
gabe ist folgendes zu bemerken: 

1. Einkommensteuer: Eine Schätzung des 
durch die Erhöhung beziehungsweise Verlän
gerung der Pauschalwertberichtigung für Ex
portforderungen entstehenden Einnahmenaus
falles bei der Einkommensteuer ist mangels 
statistischer Unterlagen nicht möglich. Da es 
sich bei dieser Maßnahme nur um eine Steuer
stundung handelt, kann der dadurch bewirkte 
Steueraw~fall nur vorübergehend sein. 

2. Umsatzsteuer: Die Ermäßigung der Selbst
verbrauchsteuer für die Jahre 1974 und 1975 
von 6 v. H. auf 4 v. H. der Bemessungsgrund
lage wird einen Steuerausfall in der Höhe 
von rund 700 Millionen Schilling nach sich 
ziehen; der Ausfall auf Grund der Anhebung 
des Satzes für die Anlagenentlastung von 
5 v. H. auf 5,5 v. H. ist mit rund 300 Millionen 
Schilling zu beziffern. 

3. Abgabe von alkoholischen Getränken: Der 
Ausfall auf Grund der Herausnahme der Zoll
ausschlußgebiete aus dem örtlichen Geltungs
bereich der Abgabe beträgt rund 4 Millionen 
Schilling. Die weiteren Maßnahmen verur
sachen keinen endgültigen Steuerausfall, son
dern lediglich eine Verschiebung der Zahlungs
termine bei Kleinunternehmern um ein bis 
zwei Monate. 

Die Abgeordneten Erich Hofstetter und Ge
nossen brachten am 28. November 1973 einen 
Antrag (101/A) betreffend die Abänderung des 
Einkommensteuergesetzes 1972 (Einkommen
steuergesetz-Novelle 19(3) ein, der vor allem 
eine Erhöhung des Kraftfahrzeugpauschales 
bezweckt. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat die 
genannten Initiativanträge in seiner Sitzung 
arn 7. Dezember 1973 in Verhandlung genom
men. Der Ausschuß beschloß, die vier Initiativ
anträge gemeinsam in Verhandlung zu ziehen. 

Zunächst erstatteten Abgeordneter Kern für 
den Antrag 69/ Ar Abgeordneter DDr. Neuner 
für den Antrag 86/ A sowie Abgeordneter Lu
kas für die Anträge 98/A und 101/A die Be
richte. An der darauffolgenden Debatte be
teiligten siCh die Abgeordneten Jungwirth, 
Dr. Koren, Dr. Broesigke, DDr. Neuner, Doktor 
KeimeI, DDr. König, Mühlbacher, Dipl.-Ing. 
Dr. Zittmayr und Hietl sowie Bundesminister 
für Finanzen Dr. Androsch. 

Der Inhalt des Antrages 101/A der Abge
ordneten Erich Hofstetter und Genossen wurde 
auf Grund eines Antrages des Abgeordneten 
Jungwirth mit dem des gemeinsamen Antra
ges der Abgeordneten Mühlbacher, DDr. Neu
ner, Dipl.-Ing. Hanreich und Genossen (98/A} 
in einem einzigen Gesetzentwurf zusammen
gefaßt und in einigen Punkten geändert. 

Bei der Abstimmung wurde dieser Gesetz
entwurf teils mit Stimmeneinhelligkeit und 
teils mit Stimmenmehrheit angenommen. Ein 
Abänderungsantrag des Abgeordneten Doktor 
Keimel sowie ein Antrag des Abgeordneten 
DDr. König auf Beschlußfassung eines selb
ständigen Antrages des Ausschusses gemäß 
§ 19 GOG fanden nicht die Zustimmung der 
Mehrheit. 

Die Anträge 69/ A der Abgeordneten DDr. 
Neuner und Genossen sowie 86/A der Abge
ordneten Dr. Keimel und Genossen wurden 
abgelehnt. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Fi
nanz- und Budgetausschuß den An t rag, der 
Nationalrat wolle dem vorliegenden Gesetz
entwurf die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen. 

Herr Präsident! Ich bin beauftragt zu bean
tragen, falls Wortmeldungen vorliegen, Gene
ral- und Spezialdebatte unter einem durdlzu
führen. 

Präsident Dr. Maleta: Der Herr Beridlter
statt er beantragt, General- und Spezialdebatte 
unter einem vorzunehmen. - Einwand wird 
nidlt erhoben. 

Wri gehen somit in die Debatte ein. Als 
erster zum Wort gemeldet ist der Abgeord
nete Dr. Neuner. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter DDr. Neuner (OVP): Hohes 
Haus! Ich darf, ohne überheblich sein zu wol
len, sagen, daß die OVP-Mannschaft, die im 
Unter ausschuß die Mehrwertsteuer beraten 
hat, in der Praxis des Wirtschaftslebens ste
hende Männer waren, die aus dieser Erfah
rung und aus ihren Sachkenntnissen heraus 
der Regierungsfraktion, aber auch dem Herrn 
Finanzminister immer wieder vortragen muß
ten und vortragen konnten, mit welchen un
überwindlichen Schwierigkeiten die eine oder 
diE' andere gesetzliche Formulierung im Mehr-
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wertsteuergesetz in der Praxis zusammentref
fen wird. Sie, Herr Bundesminister, haben 
unsere Erfahrungen und unser Wissen damals 
zum Teil mit dozierendem Besserwissen vom 
Tisch gefegt. Das Mehrwertsteuergesetz war 
aber noch nicht in Kraft, da mußten Sie schon 
einsehen, daß auf weiten Strecken nicht Sie, 
sondern wir recht hatten. 

Wir haben beispielsweise eine Vereinfa
chung in der Vorrats entlastung lange disku
tiert und schließlich auch beantragt. Die sozia
listische Fraktion hat diesen Antrag niederge
stimmt. Nach Einsicht Ihres Irrtums haben 
Sie nicht den einzig richtigen Weg gewählt, 
das Gesetz abzuändern - da wäre Ihnen ja 
eine Perle aus der Krone gefallen -, sondern 
mit zwei Erlässen vom 19. Dezember 1972 
- mit Erlässen! - ändern Sie das Gesetz und 
vereinfachen die Vorratsentlastung bei be
stimmten Unternehmern. Gegenüber der in die
sem Zusammenhang vorsprechenden Delega
tion der Bundeswirtsmaftskammer hatten Sie, 
Herr Finanzminister, die Stirn, zu behaupten, 
die Osterreichische Volkspartei hätte bei den 
Ausschußberatungen niemals die Möglichkeit 
einer pauschalen Vorratsentlastung verlangt. 
(Abg. Dr. K ei me 1: Unwahrscheinlich!) 

In der Anfrage vom 15. Februar 1972 (1098/Z) 
haben wir Sie dann auf die Seiten 43 und 79 
unseres Minderheitsberichtes gestoßen, in dem 
der Antrag der OVP auf pauschale Vorrats
entlastung abgedruckt ist. Wir haben Sie des
halb damals, Herr Bundesminister, gefragt -
im zitiere wörtlich -: 

"Vvas hat Sie, obwohl Ihnen die OVP-An
träge bekannt sein mußten, ver anlaßt, der 
Offentlichkeit gegenüber die Unwahrheit aus
zusagen?" 

Die Antwort, Herr Finanzminister, die Sie 
uns damals gegeben haben, zitiere ich auch 
wörtlich (1087/A. B.): 

"Ich darf festhalten" , so sagten Sie, "daß 
es sich dabei eindeutig um keinen Akt der 
Vollziehung handelt und daher auch nicht 
Gegenstand einer Beantwortung sein kann." 

Herr Dr. Androsch! Hier stimme ich mit 
Ihnen überein: Auch nach meiner Meinung 
und nach meiner Uberzeugung von der Voll
ziehung eines österreichischen Bundesmini
sters gehört das Sagen von Unwahrheiten nicht 
zur Gesetzesvollziehung! (Beifall bei der OVP.) 

Weil das Mehrwertsteuergesetz überstürzt 
eingeführt worden ist, konnte beispielsweise 
die gesetzlich festgesetzte Frist des § 14 Abs. 4 
zur Erlassung einer Verordnung im Rechts
sinne nicht eingehalten werden. Mit einem 
Erlaß vom 31. Jänner 1973 wollen Sie diese 
Gesetzesverletzung sanieren. Je größer das 
Chaos ist, in das Sie die Finanzverwaltung 
geführt haben, desto mehr, Herr Bundesmini-

ster, wollen Sie uns aber weismachen, daß 
alles in Ihrem Ressort in bester Ordnung ist. 
Die Wirtschafts treuhänder, also unsere Be
rufskollegen, Herr Bundesminister, und auch 
ich, wir stehen tagtäglich in unserer Berufs
arbeit mit den Finanzämtern in Verbindung 
und sehen das Gegenteil von dem, Herr Bun
desminister, was Sie uns immer weismachen 
wollen: Die Finanzbeamten sind überfordert! 

Die OVP hat keine Freude über dieses 
Chaos, das durch die überstürzte Einführung 
der Mehrwertsteuer entstanden ist. Das gilt 
in besonderem Maße für die Besteuerung der 
Wohnungsmieten. Im Zuge der Beratungen 
im Unterausschuß haben Sie uns vier Versio
nen, vier Abänderungsvorschläge für die Be
steuerung der Wohnungsmieten gebracht. 

Nun kam allmählich der 10. März 1973, ein 
Termin, an dem die ersten Voranmeldungen 
dem Gesetze gemäß abzugeben waren. Am 
2. März 1973, also acht Tage vorher an einem 
Freitag, entschließen Sie sich, Herr Bundes
minister, ein Fernschreiben an alle Finanz
landesdirektionen hinauszugeben und zu 
sagen, daß Voranmeldungen für die Miet
zinse nicht abzugeben sind. Es kommt noch 
toller in diesem Fernschreiben: Sie fordern die 
Finanzlandesdirektionen auf, die umgehende 
Verlautbarung dieses Erlasses in der lokalen 

. Tages- und Fachpresse zu veranlassen. Erst 
am 6. März - also vier Tage vor dem gesetz
lich vorgesehenen Termin - erfuhren die 
Steuerpflichtigen aus der Zeitung, daß sie die 
enorme Arbeit, die ihnen das Gesetz auferlegt 
hat und die sie bereits geleistet haben, nicht 
hätten machen. müssen.. 

Oder, Herr Bundesminister: Dem Abgeord
neten Dr. Keimel antworteten Sie am 24. Au
gust 1972 in der Anfragebeantwortung 655/Z 
(II-1476), daß die von ihm vorgeschlagene 
"Besteuerung der halbfertigen Bauvorhaben 
zum 31. 12. 1972 gesetzwidrig wäre" und da
her nicht in Erwägung gezogen werden könne. 
Aber mit Erlaß vom 19. Dezember 1972 ver
fügen Sie gerade das, was Sie als gesetzwid
rig bezeichnen. 

Herr Bundesminister! Es ist hier notwendig, 
einmal klar und deutlich den Standpunkt der 
Osterreichischen Volkspartei festzustellen: 

Gegen den Inhalt dieser Erlässe haben wir 
nichts einzuwenden. Sie tragen ja unser Ge
dankengut, das Sie sich leider viel zu spät 
zu eigen gemacht haben. 

Aber gerade weil wir den Inhalt dieser 
Erlässe für notwendig, ja sogar für dringlich 
halten, soll der gesetzändernde, ja zum Teil 
gesetzwidrige Inhalt durch eine Änderung des 
Umsatzsteuergesetzes 1972 auf die verfas
sungsrechtlich einwandfreie Grundlage gestellt 
werden. 
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Deshalb hat die OVP-Unterausschußmann

schaft bereits am 20. März 1973 den Antrag 
691 A eingebracht, der - damit Ihnen ja kein 
Stein aus Ihrer Krone fällt - nidlts anderes 
vorsieht, als den Inhalt der Erlässe zum Inhalt 
des Gesetzes zu machen. 

Die SPO-Fraktion hat es in den Präsidial
sitzungen verstanden, die Behandlung dieses 
bereits am 20. März 1973 eingebrachten An
trages zu verhindern. Erst als das, heute vor 
einer WoChe, nicht mehr gegangen ist, hat 
man im Ausschuß auch diesen Antrag 69/ A 
behandelt. Meine Damen und Herren! Im Aus
schuß hat die Regierungspartei unseren An
trag niedergestimmt. Ihrer Eigenschaft als 
"Neinsager-Partei" haben Sie damit einen 
neuen, bedauerlichen Akzent gesetzt (Zwi
schenrufe bei der SPO und Gegenrufe bei der 
avp.) Sie sagen nunmehr öffentlich auch nein 
zur Verfassung. Prestigedenken, Herr Mond], 
geht der sozialistischen Fraktion in diesem 
Fall vor der Verfassungstreue! (Zustimmung 
bei der OVP.) 

Wir haben es daher, wegen dieser Haltung 
der SPO-Fraktion im Ausschuß, auch unter
lassen, noch einmal unseren Antrag im Plenum 
zu wiederholen. 

Hohes Haus! Das gleiche gilt für das Pro
blem der Anlagenentlastung und der Ermäßi
gung der Investitionssteuer bei Exportunter
nehmungen. Eine völlig unbegründete Härte 
trifft jenen Erzeuger, der über einen inlän
dischen Exporthändler ins Ausland liefert. Seit 
dem 20. Juli liegt ein Abänderungsvorschlag 
der Sektion Handel im Bundesministerium für 
Finanzen. Sie, Herr Minister, haben mir ge
stern - genauso wie der vorsprechenden 
Delegation - erklärt, die Beseitigung dieser 
Härte können Sie nicht herbeiführen. Diese 
Einstellung ist im Hinblick auf den schweren 
Konkurrenzkampf, in dem sich die österreichi
sche Wirtschaft auf den ausländischen Märk
ten befindet, mehr als bedauerlich. 

Nun ein paar Worte zu den monatlichen 
Voranmeldungen. Herr Bundesminister! Wir 
haben im Unterausschuß auf die bekannten 
Erfahrungen bei den bayerischen Finanzäm
tern hingewiesen: Dort schafft die Beamten
schaft die Durchsicht, Uberprüfung und Durch
rechnung der Voranmeldungen nicht. Kubik
meterweise werden diese Voranmeldungen in 
den Kellern der Finanzämter abgelegt. Sie 
haben damals gesagt: Für einen bestimmten 
Zeitraum können Sie auf die monatlichen 
Voranmeldungen nicht verzichten. Vor einer 
Woche sagten Sie im Ausschuß auf unsere 
Frage etwa sinngemäß: Ob die Voranmel
dungsformulare nach dem Ubergangsjahr ge
ändert werden, sei - wörtlich - "Gegenstand 
von Dberlegungen". Dürfen wir hier den be-

scheidenen Wunsch anmelden, daß das Ergeb
nis dieser Dberlegungen nicht wieder nur aus 
der Tageszeitung zu entnehmen sein muß, 
sondern daß das rechtzeitig durch entspre
chende Gesetzesänderungsvorlagen geschieht. 

Durch eine schriftliche Anfrage, die wir an 
Sie gestellt haben, Herr Bundesminister, ist 
Ihnen auch bekannt, wie Sachverständige über 
das Problem der Voranmeldungen denken. Ich 
glaube schon, daß Sie mit mir einer Meinung 
sind, daß die in der praktischen Berufsarbeit 
der Steuerberatung stehenden Wirtschaftstreu
händer hier Sachverständige sind. Der Kam
mertag der Wirtsrnaftstreuhänder hat bereits 
am 31. März 1973 den Beschluß gefaßt, es möge 
alles unternommen werden, daß die monat
lichen VoranmeldulIlgen nicht mehr abzugeben 
seien. 

Herr Bundesminister und Herr Kollege 
Mühlbacher! Dieser Beschluß des Kammer
tages der Wirtschaftstreuhänder ist einstim
mig gefaßt worden. Er ist auch mit den Stim
men der sozialistischen Wirtschaftstreuhänder 
ge faßt worden. Die sozialistischen Kollegen 
haben hier nicht nur ihre Berufserfahrung in 
die Waagschale ihrer Stimme geworfen, son
dern sie haben auCh das vollzogen, was der 
sozialistische Freie Wirtschaftsverband selbst 
- Herr Kollege Mühlbacher, Sie sind ja der 
Präsident - verlangt hat, nämlich die Ab
schaffung, die Aufhebung der monatlichen 
Voranmeldungen. 

Wir haben deshalb auch vor einer Woche 
im Ausschuß den Antrag gestellt, ab 1. Jänner 
1974 keine monatlichen Voranmeldungen mehr 
abgeben zu müssen; selbstverständlich soll da
bei die monatliche Vorauszahlungspflicht un
berührt bleiben. Sie haben diesen Antrag im 
Ausschuß niedergestimmt. Wir werden ihn 
hier im Plenum wiederholen, und, Herr Kol
lege Mühlbacher, es ist Ihnen nun Gelegen
heit gegeben, mit uns mitzustimmen, so wie 
der Wirtschaftsverband, dem Sie als Präsident 
angehören, es ja auch beschlossen hat. 

Nun zur Wertpapierdeckung. Beim Einkom
mensteuergesetz 1972 haben Sie sich mit der 
wirtschaftspolitischen Einsicht berühmen las
sen, daß die Wertpapierdeckung für die Ab
fertigungsrücklagen abzuschaffen sei. Damals 
hat die Formulierung des Einkommensteuer
gesetzes 1972 die Auslegung zugelassen: Die 
Wertpapiere können schon 1973 verkauft wer
den. Aber aus Angst vor Ihrem eigenen Mut 
haben Sie flugs einen Erlaß herausgegeben: 
Nein, nicht schon 1973, sondern erst 1974 
dürfen die Wertpapiere verkauft werden. Nun 
kommt das Jahr 1974, und was machen Sie? 
Am Abend vor der Ausschußsitzung vom 
7. Dezember bringen Sie einen Entwurf als 
Abänderungsantrag, wonach die Wertpapier
deckung wieder erforderlich sein soll. Aber 
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wenn, entgegen Ihrer Erlaßmeinung, ein Sie die Finanzpläne vieler Unternehmer, was 
Steuerpflichtiger doch schon im Jahre 1973 gerade in der jetzigen Kreditrestriktion un
die Wertpapiere verkauft hat, so macht das verantwortlich ist. 
nichts. Er kann sie bis 30. März 1974 wieder 
nachschaffen. Und Ihr Antrag sieht dann gleich. 
wiederum eine Verschärfung gegenüber dem 
alten Recht vor. NaChdem iCh Sie auf diesen 
Widersiml aufmerksam gemacht habe, bringen 
Sie nunmehr einen Abänderungsantrag hier 
im Plenum ein, der diesen Fehler saniert. Wir 
haben Ihnen also im AussChuß, Herr Bundes
minister, als einem Angehörigen der "best
vorbereiteten Regierung" vorwerfen ,müssen, 
daß Sie hier einen ganz üblen Zickzackkurs 
gehen. 

Wir haben Ihnen auCh noch etwas anderes 
vorgehalten, was ich vom staatspolitischen 
Standpunkt für noch viel wichtiger halte: Wer 
nämlich im Vertrauen auf den Erlaß des Bun
desministeriums für Finanzen gehandelt und 
die Wertpapiere im Jahr 1973 nicht verkauft 
hat, der ist jetzt der Dumme. Und derjenige, 
der den Erlaß einer höChsten Staatsbehörde 
einfach in den Wind schlägt, der wird jetzt 
von Ihnen, weil er das getan hat, prämiiert. 

Sie, Herr Kollege Mühlbacher, haben im 
Ausschuß als Antwort gegeben: Das ist kein 
Zick.zackkurs, das ist eine "Anpassung" an 
gegebene Notwendigkeiten. Nun lassen Sie 
mich sagen, meine Damen und Herren von der 
sozialistischen Fraktion, daß das Preisgesetz 
von Angebot und Nachfrage nicht erst gestern 
erfunden worden ist. (Abg. M ü h 1 b ach e I: 

Fragen Sie Ihre Banker, dann werden Sie 
hören, was los istf) Außerdem - da können 
die jetzt hören, was ich den Bankern zu sagen 
habe - bestehen unserer Auffassung gar 
keine Notwendigkeiten. Denn die Unterneh
mer mit gebrochenem Wirtschaftsjahr haben, 
wenn sie die Absicht gehabt haben 'zu verkau
fen, längst die Wertpapiere verkauft, unld die 
Mehrzahl der Unternehmer, die ja heute einen 
hohen Verschuldungsgrad aufweisen, benöti
gen die Wertpapiere, weil sie Lombard-Kredite 
aufgenommen haben. Und wenn doch die 
Kurse sinken sollten, dann habe ich genügend 
Vertrauen zu der Fähigkeit der Disposition 
unserer Unternehmer, daß sie dann eben niCht 
mit Verlust verkaufen werden oder die Ver
lustmöglichkeiten sehr scharf kalkulieren wer
den. 

Aber der Hauptvorwurf, der Ihnen in diesem 
Zusammenhang zu machen ist, meine Damen 
und Herren, ist der: Die Unternehmer leben 
doch nicht von der Hand in den Mund. Finanz
dispositionen trifft man längerfristig. Wenn 
Sie das als Finanzminister nicht wissen wol
len, so bin ich überzeugt, Herr Dr. Androsch, 
daß Sie es als Wirtschaftsprüfer wissen. Mit 
Ihrem unmotivierten Zickzackkurs vernichten 

Hohes Haus! Ich möchte die Debatte zu 
diesem Fragenkomplex, zu dem es noch sehr 
viel zu sagen gäbe, niCht ungebührlich ver
längern. 

Wir 'Werden zur Fassung des Gesetzent
wurfes im Ausschußbericht eine gesonderte 
Abstimmung über Artikel I Z. 1 verlangen. 
Wir werden die Wiedereinführung der Wert
papierdeckung weder in der verschäI1ften FOI1J11 
des Artikels I Z. 1 des Ausschußberichtes noch 
in der alten Form, wie sie Ihr nunmehr ein
gebrachter Abänderungsantrag der SPO und 
der FPO vorsieht, die Zustimmung geben. 

Wir wissen, daß wir in der Minderheit 
bleiben werden, und deshalb haben wir eine 
Ubergangsregelung als Kompromiß vorge
schlagen: Für 1974 soll nur mehr das halbe 
Ausmaß und tür 1975 soll keine Wertpapier
deckung mehr erforderlich sein. Wir verlangen 
auch über 'diesen Antrag eine gesonderte Ab
stimmung und geben Ihnen damit Gelegen
heit, unserem vernünftigen Kompromißvor
schlag beizutreten. 

Bei dieser konzeptlos schwimmenden Regie
rung ist es nicht verwunderlich, wenn die 
Regierungsfraktion gegen die parlamentari
schen Spielregeln verstößt. Zu einem Dreipar
teien-Initiativantrag, dem Antrag 98/A, in dem 
nur wenige von den Sozialpartnern vereinbar
ten Punkte enthalten sind, bringen Sie am 
Abend vor der Ausschußsitzung und dann 
laufend bis zur heutigen Plenarsitzung Ergän
zungen, Reparaturen und Fehlerberichtigun
gen ein. Diese Anträge enthalten Materien, 
die schon ab 1. Jänner 1974 in der Praxis 
bearbeitet werden müssen. 

Deshalb, meine Damen und Herren, wird 
die Osterreichische Volkspartei in der dritten 
Lesung, in der wir nur über das gesamte 
Gesetz abstimmen können, der Gesetzesvor
lage die Zustimmung geben, weil wir eine 
staatspolitische Verpflichtung sehen, die Be
völkerung, wo es geht, vor den Fehlern dieser 
Regierung zu schützen. Diese Regierung zu 
haben, ist für die Bevölkerung Ubel genug. 
(Beifall bei der OVP.) 

Präsident Dr. Maleta: Der Abgeordnete 
Dr. Neuner hat einen Abänderungsantrag ein
gebracht. Ich bitte daher jetzt den Schriftführer 
Dr. Fiedler, diesen Antra-g zur Verlesung zu 
bringen. 

Schriftführer Dr. Fiedler: 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten DDr. Neuner, Hietl und 
Genossen zum Antrag 98/ Ader Abgeordne-
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SdlrifUührer 

ten Mühlbadler, DDr. Neuner, Dipl.-Ing. 
Hanreidl und Genossen rbetreffend ein Bun
desgesetz über die Änderung abgabenrecht
lidler Bestimmungen (Abgabenänderungs
gesetz 1973) in der Fassung des Aussdluß
berichtes (987 der Beilagen) 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

1. Im Artikel 11 hat die Z. 1 wie folgt zu 
lauten: 

,,1. Dem § 26 ist ein neuer Abs. 10 fol
genden Inhalts anzuschließen: 

,(10) Die Verpflichtung zur Abgabe von 
Voranmeldungen im Sinne ,des § 21 entfällt 
ab 1. 1. 1974. Die Verpflichtung zur Leistung 
zur Vorauszahlung wird dadurch nicht be
rührt.' .. 

2. Im Artikel II erhalten die bisherigen 
Z. 1 und 2 die neue Bezeichnung Z. 2 und 3. 

3. Artikel IV Abs. 1 hat wie folgt zu 
lauten: 

"Artikel IV 

(1) Die Bestimmungen des Artikels I Z. 1 
sind erstmals bei der Veranlagung für das 
Kalenderjahr 1973 mit der Maßgabe anzu
wenden, daß die Wertpapierdeckung für die 
in der Schlußbilanz des Wirtsdlaftsjahres 
1973 (1972/1973) gebildeten Abfertigungs
rücklagen spätestens am 31. März 1974 ge
geben sein muß. Die Bestimmungen des 
Artikels I Z. 1 sind bei der Veranlagung für 
das Kalenderjahr 1974 mit der Maßgabe an
zuwenden, daß an die Stelle der Wertpapier
deckung im Nennbetrag von mindestens 
25 vom Hundert eine solche im Nennbetrag 
von mindestens 12 vom Hundert des aus
gewiesenen Rücklagenbetrages für künftige 
Abfertigungen tritt. Ab der Veranlagung 
für das Kalenderjahr 1975 ist die Bestim
mung des Artikels I Z. 1 nicht mehr anzu
wenden." 

Präsident Dr. Maleta: Der Abänderungs
antrag der Abgeordneten Dr. Neuner und Ge
nossen ist genügend unterstützt. Er steht da
her mit in Verhandlung. 

Als nädlster zum Wort gemeldet ist der 
Abgeordnete Dr. Broesigke. Idl erteile es ihm. 

Abgeordneter Dr. Broesigke (FPO): Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Ich darf 
der Reihe nach 'zu den Anträgen Stellung 
nehmen, die hier zur Behandlung vorliegen, 
wobei idl nidlt auf das zu sprechen komme, 
was ohnehin auf Grund einer einhelligen Auf
fassung der drei Fraktionen vor allem in den 
Anträgen 98/A und 101lA enthalten ist, son
dern nur auf die Punkte, wo die Meinungen 
verschieden sind. 

Idl darf zunächst bezüglich des Umsatz
steuergesetzes 1972 sagen: Es ist sicherlidl 
ridltig, daß erst die Anwendung eines Geset
zes zeigt, wo sidl Mängel ergeben, umsornehr 
wenn es sich um völliges Neuland handelt 
wie bei der Umstellung des Umsatzsteuer
systems von der bisherigen Form auf die 
sogenannte Mehrwertsteuer. 

Eines haben aber die Erfahrungen, und das 
betrifft die beliebte Formulierung "über
stürzte Einführung", gezeigt: ICh glaube, die 
wirtsdlaftliche Entwicklung hat gezeigt, daß 
der 1. 1. 1973 überhaupt der letzte mögliche 
Termin auf lange Sicht gewesen ist, zu dem 
die Umstellung des früheren Umsatzsteuer
systems auf ein modernes Umsatzsteuersystem 
erfolgen konnte. Das ist auch der Grund ge
wesen, warum wir damals für dieses Umsatz
steuersystem 1972 gestimmt haben, weil uns 
klar war, daß die Gefahr viel zu groß ist, mit 
dem veralteten Umsatzsteuersystem der Repu
blik von Weimar weiter zu werkeln. 

Nun haben wir sdlOn damals zum Ausdruck 
gebracht - und ich darf das heute wieder
holen -, daß eine so gewaltige Umstellung 
natürlich nicht reibungslos vor sich gehen 
kann; das ist auch nicht geschehen. Es kam 
noch dazu, daß man, wie ich glaube, zu viel 
Dinge auf einmal in Angriff genommen hat. 
Das Umsatzsteuergesetz 1972 war sicher eine 
Notwendigkeit, und die Umstellung auf Com
puter bei der Finanzverwaltung war an der 
Zeit; aber es kam noch das Einkommensteuer
gesetz 1972 hinzu, sodaß man also drei Vor
haben, die man normalerweise in Abständen 
durchführt, auf einmal durchgeführt hat. Da
durch vor allem haben sich die Schwierigkei
ten ergeben. 

Nun zielt der Antrag 69/ A darauf ab, eine 
ganze Reihe von Erlässen in das Gesetz ein
zubauen. Ich habe dazu schon im Ausschuß 
gesagt, ich wüßte noch eine ganze Anzahl von 
Bestimmungen, bei denen man eine Aufnahme 
in das Gesetz für zweckmäßig halten könnte. 
Allein es besteht ja nicht umsonst in Oster
reich schon ein allgemeines Mißbehagen da
gegen, daß die gesetzlichen Regelungen uferlos 
zu werden beginnen, daß jede Einzelheit im 
Gesetz steht und nidlt in einer Verordnung 
oder in einem Erlaß. Wenn daher durch ent
sprechende Erlässe, deren sadlliche Richtigkeit 
ja nicht bestritten ist, die Materie an sidl 
geregelt ist, so ist es nur eine kosmetisdle 
Operation und vielleidlt nicht unbedingt eine 
zweckmäßige Vorgangsweise, wenn man alles 
und jedes in das Gesetz aufnimmt. Denn was 
im Gesetz steht, ist auch viel schwerer ab
änderbar als das, was in einem Erlaß enthalten 
ist. 
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Dr. Broesigke 
Allerdings sin1d wir der Meinung, daß im nehmen müssen, daß hier ein allgemeinwirt

Laufe des Jahres 1974 auf Grund der Erfah- schaftspolitisches Interesse besteht, das nun 
rungen, die mit der Handhabung des Gesetzes einmal den Vorrang haben muß. 
im Jahre 1973 gewonnen wuroen, eine Novelle 
wird kommen müssen, die eine ganze Reihe 
von Punkten zu regeln haben wird. Wir sind 
daher der Meinung, daß der Antrag 69/ A, der 
ja keine Änderung der ReChtslage anstrebt, 
derzeit als verfrüht anzusehen ist und daß 
außerdem nicht alles in das Gesetz aufzu
nehmen wäre, was in diesem Antrag enthalten 
ist. (Präsident Pro b stübernimmt den Vor
sitz.) 

Bezüglich der WertpapierdeCkung für die 
Abfertigungsrücklage muß ich meinem Vor
redner insofern recht .geben, als er d.avon 
spriCht, daß hier ein Zickzackkurs vorliegt. Ich 
glaube, daß die Verhältnisse auf dem Wert
papiersektor, als das Einkommensteuergesetz 
1972 be'sChlossen 'Wurde, nicht so ·grundlegend 
verschieden waren gegenülber dem heutigen 
Zustand. Man hat damals die Auflassung der 
WertpapierdeCkung beschlossen, hat aber nicht 
bedaCht, daß nun ·alle diejenigen, die auf 
Grund des Ge·set'Zes 'Zur Deckung Wertpapier
depots angelegt halben, entsprechend der nun 
gegebenen Möglichkeit diese verkaufen oder 
zum Großteil verkaufen werden. Wie man 
daraufgekommen ist, hat man einen höChst 
problematisChen Erlaß herausgegeben. Die 
Auslegung des Erlasses, der da beinhaltet hat, 
daß im Jahre 1973 die Deckung noch aufremt
el1halten werden muß, hätte wahrscheinlich 
vordem Verfassungs-gerichtshof nicht 'gehal
ten. Und nun, nachdem das Jahr um i'st, ist 
deutliCh sicht·bar, daß bei Durchführung der 
gesetzlichen Vorschrift sehr wesentliche aUge
meinwirtschaftliche Nachteile drdhen. 

Ich muß dem Herrn Abgeordneten Doktor 
Neuner hier widersprechen: Bagatellisieren, 
glaube ich, darf man die Folgen nicht. Wir 
haben uns diesbezüglich beim Kreditapparat 
erkundigt, und zwar nicht etwa nur bei ein
seitig politisch orientierten Experten, sondern 
ohne RücksiCht auf die politische Einstellung. 
Wir haben ziemlich einhellig die Meinung 
festgestellt, daß es im Interesse des Wirt
schafts'ganzen notwendig sei, die Wertpapier
deckung derzeit, in Anbetracht der zahlreichen 
Probleme, die ja auCh sonst schon auf dem 
Kapitalmarkt bestehen, noch aufreChtzuerhal
ten. 

Wenn wir daher diesem Paragraphen unsere 
Zustimmung geben, so geschieht dies nicht in 
Billigung dessen, was mit dem Erlaß ge
schehen ist, oder weil es uns besonders er
freulich erschiene, daß diese Wertpapierdek
kung wieder eingeführt wird, sondern einzig 
und allein darum, weil wir zur Kenntnis 

Allerdings glauben wir, daß es ülber das Ziel 
hinausschießt, wenn jene Fassung gewählt 
wird, die der Beschlußfassung im AussChuß 
zugrunde la'g und 'die eine VersChärfung ge
genüber dem Zustanü beinhaltet, wie er bis 
zum 31. 12. 1972 bestand. Eine Verschärfung 
bestünde insofern, als es früher darauf ankam, 
wie hoch die Abfertigungsansprüche am Ende 
des vorhergegangenen Wirtscbaftsjahres wa
ren, die Fassung 'des Ausschußberichtes hin
gegen auf 'das Ende des Wirtschaftsjahres ab
stellte, um das es geht, also ein Jahr Abstand, 
sodaß ·sämtliche Unternehmen innerhalb von, 
wie in dem Antr,ag vorgesehen war, zwei 
Monaten - auf meine Anregung nunmehr in 
der Ausschußfassung von drei Monaten -
ohne Vorliegen einer Bilanz oder eines son
stigen Abschlusses 'Zu berechnen gehabt ihätten, 
wieviel Abfertigungsrüdclage sie brauchen, 
und diese auch anzuschaffen hätten. 

Aus diesem Grund ·stelle ich im Einver
nehmen mit dem Herrn Abgeordneten Mühl
bacher folgen<len Abänlderungsantrag: 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Broesigke, Mühl
'bacher, Dipl.-Vw. Josseck und Genossen 
zum Gesetzentwurf betreffen'd das Abgaben
änderungsgesetz 1973 in der Fassung des 
Ausschuß:beriChtes (987 der Beilagen) 

Der Nationalrat wolle 'beschließen: 

Der im Titel be'ZeiChnete· Gesetzentwurf 
in der Fassung des AussChußberiChtes 
(987 der Beilagen) wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel I Z. 1 (§ 14 Abs. 4 des Ein-
kommensteuergesetzes 1972) hat der erste 
Satz zu lauten: 

"Spätestens am SChluß jedes WirtsChafts
jahres müssen österreichisChe festverzins
liche Wertpapiere im Nennbetrag von min
destens 25 v. H. des am SChluß des 
vorangegangenen Wirtschaftsjahres in der 
Bilanz ausgewiesenen RüCklagenbetrages für 
künftige Abfertigungen im Betriebsvermö
gen vorhanden sein." 

2. In Artikel IV hat der Abs. 1 zu lauten: 

,,(1) Die Bestimmungen des Artikels I Z. 1 
sind erstmals bei der Veranlagung für das 
Kalenderjahr 1973 mit der Maßgabe 
anzuwenden, daß die Wertpapierdedcung 
für die in der Schluß bilanz des Wirtschafts
jahres 1973 (1912/1973) gebildeten Abfer
tigungsrüdclagen spätestens am 31. März 
1974 gegeben sein muß." 
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Dr. Broesigke 
Dies stellt also eine Erleichterung gegen

über dem ursprünglichen Initiativantrag, aber 
auch eine Erleichterung gegenüber der 
Fassung des Ausschußberichtes dar. Ich bitte 
Sie, diesem Antrag zuzustimmen. 

Ich darf nun noch einiges zu dem Antrag 
86/A der Abgeordneten Dr. Keimel und Ge
nossen sagen, um das hier schon vorwegzu
nehmen und eine zweite Wortmeldung ent
behrlich zu machen. 

Der Antrag bezweckt die Wie'dereinführung 
des Abzugsbetrages für den mittätigen Ehe
gatten beziehungsweise die mittätige Ehe
gattin. Ich glaube, daß diese Einrichtung, die 
durch das Einkommensteuergesetz 1972 abge
schafft wurde, durchaus zweckmäßig war und 
den Erfordernissen der Praxis entsprach. Es 
konnte für den mittätigen Ehegatten, der nicht 
in einem Dienstverhältnis zum anderen Ehe
gatten stand, bis dahin ein Pauschalbetrag ab
gesetzt werden. 

Nun wird gesagt, daß seit dem 1. Jänner 
1971 die Möglichkeit besteht, auch mit steuer
rechtlicher Wirkung Dienstverhältnisse zwi
schen Ehegatten zu ibegründen. Wir sind 
uns alle darüber im klaren, daß diese Dienst
verhältnisse naturgemäß etwas reichlich Kon
struiertes beinhalten. Darüber hinaus gibt es 
eine große Anzahl von Menschen, bei denen 
solche konstruierte Dienstverhältnisse aus den 
verschiedensten Gründen nicht mehr in Be
tracht kommen. 

Es wäre daher von Anfang an die steuerlich 
richtige Lösung gewesen, wenn man den 
Steuerpflichtigen, der Wirklichkeit entspre
chend, die Möglichkeit eröffnet hätte, ent
weder ein Dienstverhältnis zu begründen oder, 
wo dies nicht zweckmäßig erschien, den Ab
zugsbetrag in Anspruch zu nehmen; also beide 
Möglichkeiten nebeneinander. Das entspricht 
am ehesten der Wirklichkeit. Denn das Dienst
verhältnis im Sinne des Arbeitsrechtes ist in 
der Wirklichkeit nicht die einzige Möglichkeit, 
mit der eine Arbeitstätigkeit rechtlich begrün
det wird; es gibt noch eine ganze Anzahl von 
anderen Möglichkeiten. Der Steuergesetz
geber, der bekanntlich von der wirtschaft
lichen Betrachtungsweise ausgeht, muß sich 
an der Wirklichkeit orientieren und nicht an 
der Konstruktion und - wenn man will -
an der Illusion sowie an der Theorie. Genau 
das tut aber das Einkommensteuergesetz 1972, 
wenn es auf dem Standpunkt steht, daß zwi
schen Ehegatten eben nur das Dienstverhält
nis, aber keine andere Form der Mitarbeit 
steuerlich anerkannt werden könnte. Das ist 
weltfremd gewesen! Und es stellt sich auch in 
der Praxis heraus, daß bei weiten Teilen der 
Betroffenen hier eine echte Härte vorliegt. 

Ich persönlich ,wäre der Meinung, daß es 
überhaupt kein Nachteil für den FiSikus ist, 
wenn die eben ,genannte Möglichkeit wieder 
eröffnet würde. Denn wenn man die Leute 
zwangsweise auf den Weg des Dienstverhält
nisses drängt, dann sind dort die steuerlichen 
A'bzugsposten wesentlich höher, als das der 
Fall wäre, wenn es nur den Abzugsbetrag 
gibt. 

Ich sehe wirklich nicht ein, warum die 
Finanzverwaltung auf diesem Gebiet nicht zu 
der Erkenntnis kommt, daß man mit der Ab
schaffung dieser Institution einen Fehler 'ge-
'macht hat, den man korrigieren sollte. Das 
Steuerrecht wird ja so oft verändert, daß nicht 
einzusehen ist, warum nicht auch in 'diesem 
Fall eine Änderung stattfinden könnte. 

Wir werden daher für den Antrag, a'ber in 
diesem Punkte gegen den Ausschußlbericht 
stimmen. (Beifall bei der FPO.) 

Präsident Probst: Der von den Abgeordne
ten Dr. Broesigke, Mühlbamer und Genossen 
eingebrachte Abänderungsantrag ist genügend 
unterstützt und steht demnach auch zur Ver
handlung. 

Der nächste Redner ist der Herr Abgeoro
nete Erich Hofstetter. Er hat das Wort. 

Abgeordneter Erich Hofstetter (SPO): Herr 
Präsident! Hohes Haus! Bevor ich auf den 
konkreten Gesetzentwurf gemäß Antrag lOl/A, 
der uns vorliegt, eingehe, möchte ich doch 
auch einige Worte zur Steuerpolitik des Oster
reichisdlen Gewerkschaftsbundes sagen. Ich 
halte dies deshalb für notwendig, weil gerade 
in letzter Zeit wiederholt von Sprechern der 
Oppositionsparteien die Behauptung aufge
stellt wurde, der OGB habe seine Steuerpolitik 
im Interesse der gegenwärtigen Bundesregie
rung geändert und lasse damit seine Mitglie
der aus parteipoIitischen Erwägungen im 
Stich. 

Diese Beschuldigungen entbehren jedweder 
Grundlage und Berechtigung; denn gerade in 
den letzten Jahren, also in der Amstzeit der 
gegenwärtigen Regierung, ist es dem OGB 
gelungen, eine ganze Reihe seiner Forderun
gen auf dem Gebiet der Lohnsteuerpolitik 
durchzusetzen. 

Diese Forderungen stammen noch aus dem 
Jahre 1966. Unter den Finanzministern der 
OVP-Regierungen konnte davon allerdings 
kaum etwas durchgesetzt werden. Finanzmini
ster Schmitz ist sogar auf einigen Gebieten. 
so bei der steuerlichen Berücksichtigung für 
Kinder, genau den umgekehrten Weg gegan
gen, den der OGB vorschlug und wünschte. 
Dabei waren die Beschlüsse zur SteuerpoJitik 
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EridJ. Hofstetter 
im OGB damals wie heute sowohl mit den 
Stimmen der sozialistisdlen als auch mit jenen 
der christlichen Fraktion gefaßt worden. Ledig
lich die kommunistischEm Gewerkschafter teil
ten diese Ansicht nicht, sondern teilten die 
Ansicht - mehr oder minder mit einigen 
Abgeordneten der Osterreichischen Volkspar
tei -, daß der OGB eine völlig verfehlte 
Steuerpolitik betreibe. 

Unter Finanzminister Androsch konnte da
gegen eine ganze Reihe grundsätzlicher 
Wünsche des OGB erfüllt werden. Dazu zäh
len zum Beispiel die Beihilfe bei der Haus
standsgründung, die Gleichbehandlung der 
Kinder und der Alleinverdiener, der Arbeit
nehmerabsetzbetrag - eine Forderung, die 
jahrzehntelang erhoben wurde - und die 
Bausparprämien. 

Darüber hinaus ist es in dieser Zeit zu sehr 
wesentlichen Steuersenkungen gekommen. Da
mit war es möglich, das konstante Ziel des 
Osterreichischen Gewerkschaftsbundes zu er
reichen, nämlich daß die progressive Einkom
mensbesteuerung lediglich die gestiegenen 
Realeinkünfte und nicht die Teuerungsabgel
tungen erfaßt. 

Wieweit dies gelungen ist, kann man am 
besten aus einer Statistik ersehen, nämlich aus 
dem Verhältnis zwischen Netto- und Brutto
verdiensten in der Industrie. Diese Statistik 
zeigt uns ganz deutlich, daß wir bisher unser 
Ziel erreichen konnten. 

In dem Moment, wo diese Statistik ein 
anderes Bild ergibt, wird der OGB Abhilfe zu 
schaffen wissen. Bekanntlich ist ja schon zwi
schen dem Finanzminister und dem Präsiden
ten des Gewerkschaftsbundes vereinbart, daß 
Beratungen über die nächste Lohnsteuersen
kung Anfang des kommenden Jahres aufge
nommen werden. 

Eines aber wird der Osterreichische Gewerk
sdlaftsbund niemals tun, nämlich eine Steuer
politik betreiben, die verantwortungslos 
wäre und nicht den Interessen sowohl der 
Arbeitnehmer als auch der gesamten Bevölke
rung entspräche. Das haben wir weder gegen
über Finanzminister Schmitz noch gegenüber 
Finanzminister Professor Koren getan, obwohl 
einige dies durchaus gern gesehen hätten. 
Genausowenig wie wir verantwortunglos in 
den Zeiten der OVP-Regierung waren, genau
sowenig werden wir es auch zu Zeiten einer 
SPO-Regierung sein. 

Auch in der Steuerpolitik verfolgt der OGB 
seine eigene Linie im Interesse der Arbeit
nehmer, ohne Rücksicht darauf, welche Partei 
oder Parteienkoalition gerade die Bundes
regierung bildet. 

Nun aber, meine Damen und Herren, zu den 
Bestimmungen des Gesetzes, mit dem wir uns 
heute zu befassen haben. Es bringt Änderun
gen in drei ganz speziellen Bestimmungen des 
Lohnsteuerrechtes, die momentan besonders 
akut sind. Es ist aber keinesfalls als Reform 
der Lohnsteuergesetzgebung aufzufassen, son
dern eben als eine rasche Maßnahme in De
tailfragen, wo Abhilfe not tut. 

Die erste dieser Fragen ist das Kraftfahr
zeugpauschale. Dieses soll um etwa 18 Pro
zent, je nach Fahrzeugkategorie, erhöht wer
den. Damit sind jene Kostensteigerungen ab
gedeckt, die seit der letzten Festsetzung des 
Kraftfahrzeugpauschales zu Jahresanfang ein
getreten sind. Vor allem ist dies die jüngste 
Benzinpreiserhöhung, aber es kommt eine 
ganze Reihe anderer Kosten ebenfalls dazu. 

Verschiedentlich ist in der Offentlichkeit 
kritisiert worden, daß die Steigerung nicht 
groß genug sei. Darüber kann man natürlich 
streiten. Aber es ist zu bedenken, daß es sich 
beim Kraftfahrzeugpauschale um die durch
schnittlichen Kosten der Fahrt von der Woh
nung zur Arbeitsstätte handelt. In Einzel
fällen werden diese Kosten überdurchschnitt
lich groß sein, in anderen unterdurchschnittlich 
gering. Der Durchschnitt kann eben nur ein 
Mittelwert sein. 

Es ist aber auch Kritik daran laut geworden, 
daß man überhaupt das Kraftfahrzeugpau
schale erhöht. Diese Kritiker meinten, in einer 
Zeit, in der Benzinknappheit herrsche und die 
Notwendigkeit eines verstärkten Einsatzes der 
Massenverkehrsmittel gerade für Fahrten von 
der Wohnung zur Arbeitsstätte allgemein an
erkannt werde, wäre es doch widersinnig, aus
gerechnet das Kraftfahrzeugpauschale zu er
höhen. Dem ist allerdings eines entgegenzu
halten: Das Kraftfahrzeugpauschale ist, wie 
sich jeder durch einen Blick ins Einkommen
steuergesetz überzeugen kann, eine besondere 
Form der Abgeltung von Werbungskosten. 
Sowohl ein Arbeitnehmer als auch ein Unter
nehmer hat Anspruch darauf, seine Fahrtko
sten von der Wohnung zur Arbeitsstätte als 
Minderung seines Einkommens steuerlich gel
tend zu machen. Die Unternehmer tun dies in 
der Regel dadurch, daß sie die tatsächlichen 
Kosten belegen und im Rahmen der Steuer
erklärung absetzen. Um eine ähnliche Vor
gangsweise bei den Arbeitnehmern - die 
einen unerhörten Verwaltungsaufwand erfor
dern würde - überflüssig zu machen, hat man 
sich eben zur Pauschalierung entschlossen. 
Denn es wäre keinesfalls gerecht, ja es wäre 
sogar verfassungswidrig, wenn man die Ar
beitnehmer in dieser Frage schlechter behan
deln wollte als die Unternehmer. 
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Steigen aber die Kosten der Kraftfahrzeug

haltung, so können die Unternehmer diese ge
stiegenen Kosten im Rahmen ihrer Steuer
erklärung geltend machen. Die Arbeitnehmer 
können das nicht: sie haben nur das Pauschale. 
Will man sie im Rahmen von Kostensteige
rungen in bezug auf die Kraftfahrzeughaltung 
nicht schlechter stellen, muß man das Pau
schale entsprechend anpassen. Und diesem 
Zweck dient das heute vorliegende Gesetz. 

Allerdings ist noch einiges an den Argu
menten jener richtig, die im gegenwärtigen 
Augenblick eine Steuererleichterung für die 
Benützer von PKW nicht gerade für die sinn
vollste Maßnahme halten. Aus diesem Grund 
hat auch der OGB dem Herrn Finanzminister 
bereits einen Vorschlag gemacht, von dem wir 
glauben, daß er sowohl den aufgezeigten Ein
richtungen Rechnung trägt, gleichzeitig aber 
verhindert, daß die Arbeitnehmer schlechter 
gestellt werden als die Unternehmer. Wir 
haben vorgeschlagen, Uberlegungen anzustel
len, um bei nächster Gelegenheit das Kraft
fahrzeugpauschale und das Werbungskosten
pauschale zusammenzulegen. Das würde wie
der eine gewisse Verwaltungsvereinfachung 
für die Betriebe bedeuten, die dann nicht mehr 
eine Evidenz darüber zu führen hätten, wer 
das Kraftfahrzeugpauschale in Anspruch 
nehmen darf. Und das wäre vielleicht die 
vernünftigste Lösung in der gegenwärtigen 
Situation, weil sie eine gleiche Behandlung 
und auch eine Vereinfachung bringen würde. 

höht. Hier geht es um die Lösung eines recht 
verzwickten Problems: In vielen Betrieben 
gibt es Naturalbezüge in Form sogenannter 
Deputate. Selbstverständlich gelten diese De
putate als Einkommen und müssen versteuert 
werden. Allerdings ist es für die Betroffenen 
oft schwer zu verstehen, warum sie plötzlich 
für ein Deputat, das für sie ja nicht Bargeld 
bedeutet, von ihrem nächsten Barlohn dann 
einen Abzug zahlen müssen. Aus diesem 
Grund ist der Gedanke aufgetaucht, die De
putate bis zu einer gewissen Höchstgrenze 
aus der Steuerpflicht herauszunehmen. Dage
gen sind aber wiederum verfassungsrechtliche 
Bedenken geltend gemacht worden, die nur 
schwer zu widerlegen sind. Aus diesem Grund 
haben wir uns entschlossen, den Steuerfrei
betrag für sonstige Bezüge entsprechend an
zuheben, womit auch die Deputate in aller 
Regel steuerfrei sein werden. 

Damit wird aber auch noch ein zweiter 
Zweck erreicht: Durch die starke Anhebung 
des Richtsatzes fÜr die Ausgleichszulagen in 
der Sozialversicherung wäre es im kommen
den Jahr dazu gekommen, daß Ehepaare mit 
der Ausgleichszulage zwar nicht von ihren 
laufenden Bezügen, aber von ihrem Weih
nachts geld Einkommensteuer hätten zahlen 
müssen. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf 
wird diese kaum verständliche Härte vermie
den werden können. 

Meine Damen und Herren! Ich erlaube mir, 
einen Abänderungsantrag einzubringen. 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Babanitz, DDr. Neuner, 
Melter und Genossen zum Abgabenände
rungsgesetz 1973 (987 der Beilagen). 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Der genannte Gesetzentwurf in der Fas
sung des Ausschußberichtes wird wie folgt 
geändert: 

1. Im Art. I ist folgende Z. 5 einzufügen: 

,,5. § 67 Abs. 5 hat zu lauten: 

,(5) Von dem Urlaubsentgelt oder der 
Abfindung gemäß den §§ 8 bis 10 des Bau
arbeiter-Urlaubs gesetzes 1972, BGBl. 
Nr. 414, ist die Hälfte als sonstiger Bezug 
zu behandeln, es sei denn, daß Abs. 6 anzu
wenden ist.' .. 

Was die Erhöhung der steuerlichen Aner
kennung von Reisediäten betrifft, erfolgt da
mit lediglich eine Anpassung an die Reise
diäten im Bundesdienst. Aufgrund der all
gemeinen Entwicklung der Preise im Hotel
und Gastgewerbe hat sich der Bund veranlaßt 
gefühlt, die Reisediäten für die Bundesbe
diensteten zu erhöhen. Auch in vielen Kollek
tivverträgen ist eine Erhöhung der Diäten 
für die Beschäftigten in der Privatwirtschaft 
vereinbart worden. Auf Grund des Einkom
mensteuergesetzes mußte aber ein Teil dieser 
erhöhten Diäten als Einkommen versteuert 
werden. Die nunmehr vorliegende Bestimmung 
soll dafür sorgen, daß Diäten, die in einem 
gewissen Verhältnis zu jenen des Bundes
dienstes stehen, auch in der Privatwirtschaft 
nicht einer Versteuerung als Einkommen 
unterliegen. Neben der mit einer solchen Än
derung verbundenen Steuererleichterung han-
delt es sich auch hier sehr stark um eine Ver- 2. Die bisherige Z. 5 im Art. I erhält die 
waltungsvereinfachung; denn die Besteuerung Bezeichnung Z. 6. 
minimaler Schillingbeträge bei Reisediäten be- 3. Im Art. IV Abs. 2 treten an die Stelle 
deutete für die Lohnbüros der Betriebe eine der Worte "des Art. I Z. 2 bis 4" die Worte 
große zusätzliche Belastung. "des Art. I Z. 2 bis 5". 

Schließlich wird auch noch die Steuerfrei- Ich bitte, auch diesen Abänderungsantrag 
grenze für sonstige Bezüge um 3500 S er- in die Beratungen mit einzubeziehen. 
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In diesem Antrag geht es um die Auf
hebung einer Benachteiligung der dem Bau
arbeiter-Urlaubsgesetz unterliegenden rund 
200.000 Arbeitnehmer. Es soll nämlich das 
Urlaubsgeld der Bauarbeiter zu 50 Prozent 
als Urlaubsentgelt und die restlichen 50 Pro
zent als sonstige Bezüge, also entsprechend 
dem 13. und 14. Bezug, behandelt werden. 

Es mag sich bei diesen Bestimmungen um 
drei beziehungsweise vier kleinere Probleme 
handeln. Für die Betroffenen sind sie aber 
nicht klein. Deshalb werden wir Abgeordne
ten der Sozialistischen Partei den vorgeschla
genen Änderungen im Lohnsteuerrecht die Zu
stimmung geben. (Beifall bei der SPO.) 

Präsident Probst: Der Abänderungsantrag 
der Abgeordneten Babanitz, Dr. Neuner, Mel
ter und Genossen ist genügend unterstützt 
und steht auch zur Verhandlung. 

Der nächste Redner ist der Herr Abgeord
nete Dr. Keimel. Er hat das Wort. 

Abgeordneter Dr. Keimel (OVP): Herr Prä
sident! Hohes Haus! Die offensichtliche Lust
losigkeit der sozialistischen Fraktion oder des 
OGB - das weiß ich nicht - in Verbindung 
mit der Vertretung ihrer eigenen Anträge be
weisen mir jetzt die Ausführungen des Abge
ordneten Hofstetter. Es hat ja so schwere An
griffe, so klare Angriffe des Abgeordneten 
Neuner gegen den Finanzminister gegeben, 
aber es war Ihnen nicht einmal wert, darauf 
einzugehen. (Abg. Dr. Tu 11: Es kommt immer 
darauf an, wer diese Angriffe startetI) Nicht 
wer, sondern wie sachlich sie begründet sind. 
(Beifall bei der OVP.) Es ist natürlich auch 
möglich, daß ein weiterer sozialistischer Red
ner darauf eingeht. Ich warte also mit Genuß 
auf den Abgeordneten Tull; er wird es ja 
dann machen! (Zustimmung bei der SPO.) 

Die Lustlosigkeit hat sich offensichtlich auch 
darin gezeigt, daß der Abgeordnete Hofstet
ter erklärte - ich glaube, ich handle in sei
nem Sinn, wenn ich das Protokoll ändere; er 
hat es sicher nicht so gemeint, er hat nämlich 
wörtlich erklärt -: "Genauso wie wir verant
wortungslos in Zeiten der OVP-Regierung 
waren". Ich halte ihm zugute: er meinte "ver
antwortungsvoll". 

Mit Ihrem Antrag 101/A, meine sehr geehr
ten Herren der sozialistischen Fraktion, wurde 
mehrfach ein völlig ungewöhnlicher Weg ein
geschlagen. 

Es wurde zum Beispiel zu einer solchen 
wesentlichen und wichtigen steuerlichen Mate
rie keine Regierungsvorlage eingebracht, da
her also, vielleicht auch bewußt, das Begut
achtungsverfahren verhindert. 

Der Antrag wurde dann im Finanzausschuß 
x-fach geändert. Es wurde geradezu blamabel 

für Sie, Herr Abgeordneter Dr. TuB - als 
Vorsitzender werden Sie es ja wissen, Sie 
wollten sogar einmal unterbrechen, Abgeord
neter Mühlbacher hatte es beantragt -, daß 
Sie sich selbst mit Ihrem eigenen Antrag und 
den Abänderungsanträgen zum Schluß nicht 
mehr ausgekannt haben. Das beweist wohl 
am meisten die totale Verwirrung der Regie
rungspartei. 

Heute im Hohen Haus geht es so weiter. 
Was glauben Sie denn, wer sich mit Ihren 
Abänderungsanträgen zu Abänderungsanträ
gen bei dieser schwierigen Materie noch aus
kennt? Wahrscheinlich Sie am wenigsten. 
(Abg. U 1 b r ich: Nur einer, der es versteht!) 
Ich bin überzeugt, Herr Abgeordneter Ulbrich, 
daß Sie es vor allem natürlich verstehen! 
(Abg. U 1 b r ich: 0 ja!) 

Zum dritten wurde geradezu überfallsartig 
auch bei dieser Gelegenheit erst im Ausschuß 
die Bestimmung aus dem Einkommensteuer
gesetz 1972 betreffend die Aufhebung der 
Wertpapierdedmng für Abfertigungsrücklagen 
rückwirkend - rückwirkend, meine Her
ren! - wieder aufgehoben, nachdem schon der 
diesbezügliche Erlaß des Finanzministers, wie 
wir heute schon gehört haben, dazu gesetz
widrig war. 

Das also ist die "bestvorbereitete Regie
rung". So schaut es sehr schlimm mit Ihnen 
aus! Das alles in einer Zeit höchster wirt
schaftlicher Anspannung draußen in unseren 
Unternehmungen. 

Diese Vorgangsweise beweist eben einen 
ganz unverantwortlichen Zickzackkurs, der 
wieder einmal der Wirtschaft eine ordnungs
gemäße Vorschau und eine Planung, eine 
Finanzplanung verbunden mit der Investi
tionsplanung und so weiter, unmöglich macht. 
Sie können nicht am 14. Dezember Gesetze 
besdlließen, die eigentlich schon längst in die 
Finanzplanung, Investitionsplanung des näch
sten Jahres bei den Unternehmungen hinein
reichen. 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf und 
mit Ihren Anträgen wird unter anderem auch 
folgendes bestimmt: Das Kfz-Pauschale wird 
wesentlich, um über 18 Prozent, erhöht; die 
Tages- und die Nächtigungsgelder werden bis 
über 30 Prozent erhöht; die steuerfreien son
stigen Bezüge nach § 67 werden um 70 Pro
zent erhöht. Das heißt, es werden also, ent
gegen der Aussage des Finanzministers noch 
in der Fragestunde am 23. Oktober, sehr wohl 
Lohnsteuerermäßigungen in Teilbereichen 
durchgeführt, und das in eineinhalb Monaten. 
Sie können also offensichtlich nicht einmal 
fünf Wochen vorausschauen. Es werden sehr 
wesentlich gestiegene Kosten der Lebenshal
tung durch das Steuerrecht mit dieser Vorlage 

94. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)108 von 138

www.parlament.gv.at



Nationalrat XIII. GP - 94. Sitzung - 14. Dezember 1973 9285 

Dr. Keimel 
anerkannt. Es werden zum Beispiel die 
der Erhöhung des Kfz-Pauschales oder 
Tagesdiäten, der Ernährungskosten also, 
stiegenen Kosten anerkannt. 

mit P.~bsetzbeträge. Sie jagen diese Bevölkerungs
der gruppen damit in eine erhöhte Steuerprogres
ge- sion hinein. 

Diese Änderung der Meinung des Finanz
ministers oder, wie der Herr Abgeordnete 
Ulbrich gerade in einem Zwischenruf meinte, 
"Änderung der Situation" berechtigt uns auch 
jetzt, sechs Wochen später, wieder unseren 
Abänderungsantrag auf Erhöhungen der Ab
setzbeträge vorzulegen. Ich bitte den Schrift
führer, ihn dann zu verlesen. 

Wenn Sie nun, meine Herren, für eine rela
tiv kleine Bevölkerungsgruppe aktiv Be
rufstätiger Lohnsteuerermäßigungen und er
höhte Kosten, Werbungskosten genauso wie 
Lebenshaltungskosten, anerkennen, dann be
weisen Sie damit, daß diese Kosten auch für 
die gesamte übrige Bevölkerung gestiegen 
sind. Und das hat die Regierung für die ge
samte Bevölkerung zu berücksichtigen; auch 
wenn diese Gruppen jetzt gerade nicht vom 
OGB vertreten werden. 

Die Begründung, die Erhöhung des Kfz
Pauschales als Werbungskosten, wie der Herr 
Abgeordnete Hofstetter meinte, sei nur eine 
Gleichstellung mit den Selbständigen und 
davon könne keine Lohnsteuersenkung für 
andere abgeleitet werden, ist falsch. Nach dem 
Statistischen Jahrbuch gibt es rund 1 Million 
Pkw für Unselbständige. Das sind etwa 
75 Prozent der gesamten Pkw; die restlichen 
25 Prozent entfallen auf die Selbständigen, 
aber auch die gesamten Behördenfahrzeuge 
zum Beispiel. Aber ,nur knapp 25 Prozent der 
Unselbständigen haben das Kfz-Pauschale be
ansprucht. Somit werden es echt - wenn ich 
es so nennen darf - etwa 200.000 Unselbstän
dige sein, die mit dem Auto von und zur 
Arbeitsstätte fahren, und die restlichen 800.000 
auch unselbständigen Pkw-Besitzer sdleiden 
aus -dieser Regelung der erhöhten Kosten aus. 

Ich meine, die Lebenshaltungskosten, auch 
die erwähnten Pkw-Kosten für die unselb
ständigen 800.000 Menschen, zum Beispiel für 
die Rentner, die nicht mehr zur Arbeit fahren, 
aber sich einen Wagen einmal erspart haben 
und ihn pflegen, damit sie noch ein bißchen 
ihren Lebensabend genießen können, sind 
ebenso, ja relativ stärker gestiegen für diese 
Gruppen, für die Alleinverdiener, für die 
Familien, Familienerhalter, Kinder, für Arbeit
nehmer und eben für die 1,4 Millionen aus 
dem aktiven Berufsleben ausgeschiedenen 
Pensionisten und Rentner. 

Ihnen allen, diesen ganz großen Bevölke
rungsgruppen, verwehrt nun diese sozialisti
sche Regierung die Valorisierung Ider abge
werteten, der inflationistisch abgewerteten 

Da frage ich Sie: Wo ist dann hier, wie 
ich in den letzten Wochen immer wieder ge
hört habe, das Gewissen der sozialistischen 
Frauen, das Gewissen der sozialistischen Kin
derfreunde und das Gewissen Ihrer sozialisti
schen Konsumentenvertreter? 

Ich wiederhole: Wir wollen für alle diese 
Bevölkerungsgruppen mit unserem Antrag auf 
Nachziehung der Absetzbeträge nichts vom 
Finanzminister. Wir wollen keine Steuerzu
wendung. Wir wollen mit unserem Antrag nur 
eines: daß dieser sozialistische Finanzminister 
an der trabenden Inflation gerade bei diesen 
Bevölkerungsgruppen, nämlich Familien, 
Alleinverdienern, Pensionisten, Kindern, nicht 
Milliarden mehr verdient. 

Ganz gleich, meine Damen und Herren, ver
hielt es sich auch mit unserem Antrag im 
Finanz- und Budgetausschuß auf Ermäßigung 
der Mineralölsteuer für Ofenheizöl, den Sie 
audl zurückgewiesen haben. Uns ist klar, daß 
erhöhte Rohstoffpreise - vor allem aus dem 
Ausland - die betroffene Bevölkerung tra
gen muß, daß es die Bevölkerung trifft. Aber 
wenn diese hohe Belastung unsere Bevölke
rung schon trifft und diese Mehrbelastung für 
eine kleine Gruppe vom Finanzminister zum 
Beispiel mit der Erhöhung des Kfz-Pauschales 
anerkannt wird, dann ist es fast ein Zynismus, 
wenn die gleiche sozialistische Regierung, der 
gleiche Finanzminister sich weigert, die 
Steuererhöhung daraus, die Steuermehrein
nahmen - und nichts anderes, bitte - wenig
stens teilweise den Olofenbenützern wieder 
zu erlassen. 

Wenn jemand früher an so etwas verdient 
hätte, hätte man in solchen Fällen ihm bezie
hungsweise der Wirtsdlaft "Kriegsgewinnle
rei" vorgeworfen. Glauben Sie, meine Her
ren, daß das vielleicht die "Reichen" sind? 
Oder sind das nicht vielleicht jene Tausende, 
die in ihren Altwohnungen - denn in den 
neuen sind ja Zentralheizungen, wir haben 
ja gehört, bei der Gemeinde Wien gibt es ja 
für 60.000 Wohnungen nicht einmal mehr 
Kaminlöcher - wenigstens durch den Einbau 
eines Olofens sich etwas Bequemlichkeit ver
schafft haben, also Berufstätige, die durchhei
zen müssen und nicht nachlegen können, und 
so weiter! 

Der Bonner Bundestag, also auch die soziali
stische Regierung in der BRD, hat zum Bei
spiel sogar Heizkostenzuschüsse für rund 
3 Millionen Haushalte beschlossen. Wir ver
langen das gar nicht und wir wollen es gar 
nicht. Aber die Begründung des Finanzmini
sters, man könne nicht einen raren Rohstoff 
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auch noch "verbilligen", weil ihn dann mehr 
kaufen, ist lächerlich. Ein Olofen braucht nicht 
dadurch mehr, aber auch nicht weniger, weil 
der Finanzminister mehr oder weniger Steuer 
kassiert. in diesem konkreten Fall einfach 
mehr kassiert! 

Schließlich bringe ich im Hohen Haus noch 
einmal unseren A n t rag auf Wiedereinfüh
rung des Absetzbetrages für den mittätigen 
Ehegatten. meistens also für die mittätige 
Ehegattin ein und bitte auch den SdHiftführer, 
ihn dann zu verlesen. 

Mit Inkrafttreten des Einkommensteuer
gesetzes 1972 ist der bis dahin geltende Ab
setzbetrag für die im Betrieb des Ehegatten 
mittätigen Ehegattin ersatzlos weggefallen. 
Die damals smon völlig unbefriedigende Be
gründung der Regierungspartei war. mit Ein
führung der Individualbesteuerung könne ja 
der mittätige Ehegatte oder die Gattin ins 
Angestelltenverhältnis treten. 

Nun, es müßte doch wohl gerade bei Ihrer 
Partei, die so auf die Gleimberechtigung der 
Ehepartner, gerade der Frau. immer gedrängt 
hat. diesen Ehepartnern überlassen bleiben, 
ob sie ein Dienstverhältnis untereinander be
gründen wollen oder nicht. Durch ein Steuer
gesetz jedenfalls kann eine bestimmte Remts
figur dom dem Ehepaar nicht aufgezwungen 
werden. Es ist eben eine Mittätigkeit auf 
familienrechtlicher Basis. Aber es hat sich 
- und das erscheint uns jetzt besonders wich
tig - vor allem in der Praxis gezeigt, daß 
die Wahl eines Dienstverhältnisses, ob mit
tätig oder Angestelltenverhältnis, oft gar nicht 
möglich ist, ohne daß dem fleißigen - denn 
hier handelt es sich um fleißige Ehepaare -
Ehepaar ein großer oder überhaupt ein nicht 
tragbarer Verlust entsteht: Gerade bei klei
nen Betrieben führt die Anmeldung und ord
nungsgemäße Bezahlung der Ehegattin zu 
einer Schmälerung der Pensionsbemessungs
grundlage des Gatten, des Betriebsinhabers, 
unter die Höchstbeitragsgrundlage. Das be
wirkt, daß er selbst, wenn er in Pension geht, 
nicht einmal mehr die volle Pension erreicht. 

Wenn 'zum Beispiel so ein Kleingewerbe
treibender einen Gewinn von 100.000 S hat 
und 50.000 S davon für seine im Dienstver
hältnis stehende Gattin absetzt, würde er weit 
unter die Höchstbeitragsgrundlage fallen. 

Manche Frauen sind aber in einem Alter, in 
dem sie die 180 Beitragsmonate - das sind 
15 Jahre - gar nicht mehr zusammenbringen. 
Diese Frauen sind etwa 47, 50 Jahre alt und 
haben ein Leben lang im Betrieb fleißig mit
gearbeitet, können aber nicht in den Genuß 
der Pension kommen und würden somit die 
Beiträge umsonst zahlen. 

Wenn eine Anmeldung zur Gebietskranken
kasse erfolgt, so kennen wir Beispiele, bei 
denen die Gebietskrankenkasse horrende Bei
tragsnachzahlungen vorschrieb; das ist ge
setzlich sicher gedeckt. Ich kenne einen Wie
ner Fall. bei dem 60.000 S nachgefordert wur
den; dieser Kleingewerbetreibende kann das 
gar nicht zahlen. Und daher erhebt sich die 
Frage: Wie viele Selbständige aus Landwirt
schaft, Gewerbe, Handel. Fremdenverkehr und 
freiberuflich Tätige trifft das eigentlich? 

Die letzte Einkommensteuerstatistik zeigt 
folgendes Bild: Von 258.000 solcher betrof
fenen Selbständigen haben 188.000 - das sind 
73 Prozent - ein Einkommen 'bis 100.000 S. 
Und dabei ist noch die Arbeitszeit zu berück
sichtigen. Wie aus dem Statistischen Hand
buch hervorgeht, haben 1972 die Selbständi
gen und deren Familienmitglieder eine durch
schnittliche Arbeitszeit von 60 Stunden pro 
Woche gehabt, die Unselbständigen bereits 
von 40,3 Stunden. Uber 45 Stunden haben 
bei den Selbständigen 84,3 Prozent gearbei
tet, bei den Unselbständigen nur mehr 
8.5 Prozent. Man kann also nicht einmal die 
100.000 S so einfach vergleichen. wer sie ver
dient hat. 

Aber 73 Prozent sind es. die einen Ver
dienst bis 100.000 S haben. Diese Klein
betriebe, in denen Mann und Frau und viel
leicht sogar in den Ferien die Kinder mitarbei
ten, garantieren heute noch die Versorgung 
unserer Bevölkerung mit Reparaturhandwer
kern als nahe Einkaufsquellen. Wenn die 
sozialistisdle Regierung mit ihren Maßnahmen 
vor allem auf steuerpolitischem Gebiet Tau
sende dieser Kleinbetriebe zur Aufgabe 
zwingt, dann werden wir eines Tages, und 
zwar in sehr naher Zeit, viel Geld und Mühe 
aufwenden müssen. um die Versorgung der 
Bevölkerung auf dem Dienstleistungssektor. 
vor allem auf dem Reparatursektor oder beim 
Handel mit den täglichen Bedarfsartikeln 
sicherzustellen. 

Auch mit diesem Antrag, meine sehr geehr
ten Herren der sozialistischen Fraktion, wol
len wir gar nichts vom Finanzminister, wir 
wollen keine Zuwendung irgendeiner Art. 
keine Subvention, keinen Schilling Zuwen
dung, sondern wir wollen damit erreichen, 
daß sich der Finanzminister nicht ungerecht
fertigt an der Notsituation dieser Klein
gewerbetreibenden bereichert. also an Bevöl
kerungsgruppen verdient, die nicht zu den 
Reichen gehören, für die Ihr ständiges Gefasel 
vom "Kampf gegen die Armut" ein reiner 
Hohn ist. 

Lassen Sie mich eine persönliche Feststel
lung anschließen. (Zwischenruf bei der SPO.) 

Ich komme gleich darauf zurück. - Diese 
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ganz persönliche Feststellung gilt jetzt für Sie 
so wie für den Abgeordneten Mühlbacher. 

Im Finanz- und Budgetausschuß ist gerade 
der angebliche Vertreter der Kleingewerbetrei
bf:nden und Präsident des Sozialistischen 
Freien Wirtschaftsverbandes, der Abgeord
nete Mühlbacher, aufgestanden und hat die 
Ablehnung unseres Antrages auf Wiederein
führung des Absetzbetrages für die mittätige 
Ehegattin als - ich zitiere wörtlich - "einen 
Erfolg der Individualbesteuerung" bezeich
net. Sie haben auch gesagt, Herr Abgeordne
ter MühlbaCher: "Das ist kein steuerliches, 
sondern ein soziales Problem." Ganz egal, 
Herr Abgeordneter MühlbaCher: Es ist ein 
Problem, das nur noCh sChwerer wiegt, wenn 
Sie es als ein soziales bezeiChnen. Sie hätten 
dann erst reCht die verdammte Pflicht zur 
Lösung dieses Problems. Sie hätten die Ab
lehnung dieses unseres Antrages auf Wieder
einführung des Absetzbetrages wenigstens 
einen Ihrer, wenn ich es so nennen darf 
- jetzt haben wir es ja gerade in einern 
Zwischenruf gehört -, "Klassenkämpfer" 
machen lassen, für den einfach jeder Selb
ständige von vornherein suspekt ist, auch 
wenn er mehr arbeitet und dafür womöglich 
nur die Hälfte verdient. 

Herr Abgeordneter Mühlbacher, Sie haben 
sich jedenfalls damit als Vertreter irgendeines 
selbständigen Menschen in Osterreich und ge
rade dieser kleinen, wenig Verdienenden dis
qualifiziertl 

Die Ablehnung unserer drei Anträge: 

Verzicht auf Steuergewinne aus der Roh
ölverteuerung, 

VerziCht a'lif Steuergewinne durch die infla
tionistische Entwertung der Absetzbeträge für 
Familien, Alleinerhalter, Kinder, für die Pen
sionisten und letztlich 

auf Wiedereinführung des Absetzbetrages 
für die voll mittätige Ehegattin, vor allem 
gerade für Kleinbetriebe, für ältere, fleißige 
Ehepaare, 

hat Ihr Sozialgehabe, meine Damen und 
Herren der sozialistischen Fraktion, jedenfalls 
als zynische Maske entlarvt. (Beifall bei der 
OVP.) 

Präsident Probst: Ich bitte den Schriftführer, 
Abgeordneten Zeillinger, den Abänderungs
antrag zu verlesen. 

Schriftführer Zeillinger: 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Keimel und Genos
sen zum Antrag 98/ A der Abgeordneten 
Mühlbacher, DDr. Neuner, Dipl.-Ing. Han
reich und Genossen betreffend ein Bundes-

gesetz über die Änderung abgabenrecht
liCher Bestimmungen (Abgabenänderungs
gesetz 1973) in der Fassung des Ausschuß
beriChtes (981 d. B.). 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

1. Im Art. I sind nach der Z. 1 folgende 
Z. 1 a und 1 beinzufügen: 

,,1 a. Im § 4 Abs. 4 ist nach der Z. 4 fol
gende Z. 5 neu einzufügen: 

,5. ein Absetzbetrag von 10 v. H. der 
Einkünfte aus den Einkunftsarten des § 2 
Abs. 3 Z. 1 bis 3 (vor Abzug dieses Ab
setzungsbetrages und vor Abzug der Be
triebsausgaben im Sinne der Z. 5 und 6), 
mindestens aber 16.000 S und höChstens 
24.000 S jährlich, wenn im Betrieb (§§ 21, 
22 und 23) eines Ehegatten der andere 
Ehegatte vollbeschäftigt mittätig ist. Als 
vollbeschäftigt ist ein Ehegatte dann anzu
sehen, wenn er mindestens 40 Stunden in 
der Woche mittätig ist. Erreicht das Aus
maß der Mittätigkeit zwar nicht 40 Wochen
stunden, aber mindestens 20 Wochenstun
den, verringert sich der Absetzungsbetrag 
auf 8000 S jährliCh. 

Der Inhaber des Betriebes hat den Beginn 
und die Einstellung der Mittätigkeit des 
anderen Ehegatten dem Finanzamt mitzu
teilen. Der Absetzungsbetrag wird erst ab 
dem Beginn des auf die Mitteilung folgen
den Kalendermonats anerkannt. Ist der Ab
setzungsbetrag nicht für ein ganzes Jahr 
zu gewähren, so ist er auf einen der Zahl 
der vollen Monate, für die der Absetzungs
betrag anerkannt wird, entsprechenden Be
trag herabzusetzen. 

Der Absetzungsbetrag kann dann niCht 
in Anspruch genommen werden, wenn die 
Mittätigkeit im Rahmen eines Dienstver
hältnisses ausgeübt wird,' 

1 b. Im § 4 Abs. 4 erhalten die bisherigen 
Ziffern 5 und 6 die neue Bezeichnung 6 
und 1," 

2. Im Art. I sind naCh der Z. 3 folgende 
Z. 4 bis 14 einzufügen: 

,,4. Im § 33 Abs. 5 tritt an die Stelle der 
Zitierung ,4000 S jährlich' die Zitierung 
,4400 S jährliCh'. 

5. Im § 33 Abs. 6 tritt an die Stelle der 
Zitierung ,1500 S jährlich' die Zitierung 
,2500 S jährlich'. 

6. Im § 33 Abs. 7 Z. 4 tritt an die Stelle 
der Zitierung ,3200 S' die Zitierung ,4000 S' 
und an die Stelle der Zitierung ,4200 S' die 
Zitierung ,5200 S·. 

1. Im § 33 Abs. 8 ist die Zitierung ,1100 S' 
durch die Zitierung ,1300 S' zu ersetzen. 
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8. Im § 33 Abs. 9 ist die Zitierung ,1500 S' 
durch die Zitierung ,2000 S' zu ersetzen .. 

9. Im § 57 Abs. 3 ist der Betrag von 4000 S 
durch den Betrag von 4400 S zu ersetzen. 

10. Im § 57 Abs. 4 ist der Betrag von 
1500 S durch den Betrag von 2500 S zu er
setzen. 

11. Im § 57 Abs. 5 Z. 4 ist der Betrag von 
3200 S durch den Betrag von 4000 Sund 
der Betrag von 4200 S durch den Betrag von 
5200 S zu ersetzen. 

12. Im § 57 Abs. 6 ist der Betrag von 
1100 S durch den Betrag von 1300 S zu er
setzen. 

Forderungen, die sicherlich sehr populär 
sind, die aber genau aufzeigen, weldle Art 
Politik von der DVP gemacht wird. Ich darf 
in diesem Zusammenhang an die Ausführun
gen des Abgeordneten Kohlmaier vom Mitt
wodl dieser Wodle erinnern, als er von der 
Neinsager-Rolle wegkommen wollte und ge
sagt hat, daß die Osterreichische Volkspartei 
immer Alternativen anbietet. Verehrte Damen 
und Herren! Diese Forderungen sind keine 
Alternativvorsdlläge. Es gelingt Ihnen damit 
wohl, in diesem Stil eine hohe Perfektion zu 
entwickeln. Professor Seidl hat diese Art in 
seinem Beridlt über die Lage der Finanzen 
der Republik Osterreich mit dem Begriff "For
derungsdemokratie" umschrieben. 

13. Im § 57 Abs. 7 ist der Betrag von 
1500 S durdl den Betrag von 2000 S zu er- Aber mit großer Beharrlichkeit versucht die 
setzen. OVP weiter, der Bevölkerung einzureden, daß 

es möglidl wäre, für alle Bereidle mehr öffent-
14. Im § 62 Abs. 3 tritt an die Stelle der liehe Mittel bereitzustellen und gleichzeitig 

Zitierung ,1500 S jährlich (125 S monatlich)' die Steuern zu senken. 
die Zitierung ,2000 S jährlich (167,67 S 
monatlich)'. " Im gleichen Atemzug mit der Forderung 

nach höheren Geldeinkommen für alle werden 
3. Im Art. I erhalten die bisherigen Z. 4 niedrigere Preise verlangt. 

und 5 die neue Bezeichnung Z. 15 und 16. 

4. Im Art. IV tritt im Abs. 2 an die Stelle 
der Zitierung "Art. I Z. 2 bis 4" die Zitierung 
"Art. I Z. 1 abis 16". 

5. Im Art. IV hat der Abs. 3 wie folgt 
zu lauten: 

,,(3) Die Bestimmungen des Art. II Z. 1 
treten am 1. Jänner 1974 in Kraft. Die Be
stimmungen des Art. II Z. 2 und 3 treten 
rückwirkend mit 1. Jänner 1913 in Kraft." 

Präsident Probst: Danke. Der Abänderungs
antrag ist genügend unterstützt und steht zur 
V erhandl ung. 

Der nächste Redner ist der Herr Abgeord
nete Mühlbacher. Er hat das Wort. 

Abgeordneter Mühlbacher (SPO): Herr Prä
sident! Meine Damen und Herren! Am Be
ginn meiner Ausführungen möchte ich einen 
Katalog der von der großen Oppositionspartei 
in der letzten Zeit und insbesondere zu den 
gegenständlichen Anträgen gestellten Forde
rungen vorlegen. Diese Forderungen lauteten: 

Senkung der Lohn- und Einkommensteuer, 
Senkung der Mehrwertsteuer, Erhöhung fast 
aller im Einkommensteuergesetz angeführten 
Freibeträge (Abg. DDr. Neu n e r: Absetz
beträge!), auch der Absetzbeträge, darüber 
hinaus Neueinführung von Freibeträgen 
- etwa den Ehepartnerfreibetrag für die mit
tätige Ehegattin -, Schaffung eines Mütter
gehaltes und zuletzt auch Gewährung einer 
einmaligen Zuwendung an Familienväter als 
eine Art Weihnachtsgeschenk, und so weiter. 

Daß diese Rechnung nicht aufgeht, müßte 
die Osterreichische Volkspartei zumindest 
noch aus jener Zeit wissen, in der sie selbst 
an der Regierung war. Damals wußte sie sich 
nämlich nicht anders zu helfen, als daß sie 
empfindliche Steuererhöhungen vornahm, 
neue Steuern einführte und die Staatsschuld 
erhöhte. 

Verehrte Damen und Herrenl Nun möchte 
ich weg von der Nostalgie (Abg. Dr. K e i
me 1: Er leidet wieder unter der Nostalgie!) 
zum Gegenstand kommen, nämlich zu den An
trägen, die im Finanzausschuß und auch hier 
im Plenum eingebracht wurden, und auch zu 
den Ausführungen der einzelnen Oppositions
redner. 

Zum ersten Thema: Neueinführung eines 
Freibetrages für den mittätigen Ehepartner. 
(Abg. Dr. K e i m e 1: Wiedereinführung, nicht 
Neueiniührungf) Mit der Einkommensteuer
reform 1972 wurde von der jahrzehntelang 
praktizierten ungerechten "Haushaltsbesteue
rung" abgegangen und es wurde die Indivi
dualbesteuerung eingeführt. Mit der ste.uer
rechtlichen Anerkennung des Dienstverhält
nisses mit dem Ehepartner und der sich auf 
Grund der Steuerreform ergebenden getrenn
ten Besteuerung wird die Steuerlast gerechter 
verteilt. Darüber hinaus ergeben sich bei 
einem auch möglichen Gesellschaftsverhältnis 
mit dem Ehepartner weitere Vorteile bezie
hungsweise - das ist hier nicht gesagt wor
den - die Wahlmöglichkeit zwischen einem 
Dienstverhältnis oder einem Gesellschaftsver
hältnis. 
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Mühlbamer 
Die neuerliche Ansetzung eines Freibetra

ges für den mittätigen Ehepartner würde den 
Grundsätzen des neuen Systems widerspre
chen. 

Der Einwand, daß bei einem bestimmten 
Alter - wie Sie es ausgeführt haben, Herr 
Abgeordneter Keimel - des als Dienstneh
mer mitarbeitenden Ehegatten trotz der 
Pflichtbeitragszahlung (Abg. Dr. K e j me 1: 
Begründen Sie es! Sie behaupten es ja nur! 
Bringen Sie doch hier wenigstens etwas! Wie 
lange warten sie noch, diese Armen? Wann 
werden Sie sich etwas dazu einfallen lassen?) 
- warten Sie doch! - an die Pensionsver
sidlerung dieser nicht in den Genuß einer 
Pension gelangen kann, ist daher, was ich 
wiederhole, nicht steuerlich zu lösen, son
dern stellt meines Erachtens ein sozialrecht
liches Problem dar. (Abg. Dr. K ei m e 1: 
V/brich hat gesagt, jetzt hat sich die Situation 
geändertl) Darüber werden wir unsere Uber
legungen anstellen. 

Nun zum zweiten Themenkreis, der auch 
von Ihnen, Herr Abgeordneter Keimel, ange
schnitten wurde, nämlich Valorisierung aller 
Freibeträge und Absetzbeträge im Einkom
mensteuerrecht. 

Dazu ist zu sagen: Auch mir scheint es not
wendig, daß die gesetzlichen Bestimmungen 
an die Gegebenheiten anzupassen sind. Aber 
das darf doch in so kurzen Zeitabständen nur 
für die unbedingt notwendigen Maßnahmen 
gelten, beziehungsweise es müßten doch auch 
hiezu die budgetären Uberlegungen angestellt 
werden. 

Ab 1973 haben wir auf Grund der vorge
nommenen Steuerreform angepaßte Ansätze 
im Einkommensteuergesetz. Verehrte Damen 
und Herren der Opposition! Sie können ver
sidlert sein, daß wir, die sozialistische Frak
tion, beim Eintritt wesentlicher Diskrepanzen 
sofort für eine Berichtigung eintreten. (Abg. 
Dr. K e im e l: Das muß ja schon sein! Sie 
haben ja selbst einen Antrag eingebracht: 
Kiz-Pauschale! § 671) 

Ein Beispiel: Die heute zu beschließende 
Erhöhung des Kfz-Pauschales, der Tages- und 
Nächtigungsgebühren und des Freibetrages, 
gemäß § 6'1 von 5000 Sauf 8500 S ist unser 
Vorschlag. (Beifall bei der SPO.) 

Herr Abgeordneter Dr. Neuner hat sich sehr 
ausführlich bemüht, die Notwendigkeit einer 
Abänderung des Mehrwertsteuergesetzes (An
trag 69/A) darzulegen. (Abg. DDr. Neu n e r: 
Das war sehr leicht! Das war gar keine Mühe!) 

Dazu ist zu sagen: Seit dem 1. Jänner 1973 
wird die Mehrwertsteuer in Osterreich prakti
ziert. Der Einführungszeitpunkt - das hat 
auch der Abgeordnete Broesigke gesagt -
hat sich in der Zwischenzeit als absolut rich-

tig erwiesen. Die Einführung selbst erfolgte, 
dank der Aufgeschlossenheit der Wirtschaft, 
dank der Aufklärung durch das Finanzministe
rium und durch alle Interessenvertretungen, 
klaglos. 

Es wird nun beantragt, hinsichtlich der be
reits ergangenen Erlässe das Gesetz abzu
ändern. Hierzu liegt keine Notwendigkeit vor. 
Das hat Ihnen auch Abgeordneter Broesigke 
erklärt. Ich brauche das nicht weiter auszu
führen. 

Aber auch hier möchte ich sagen: Wenn 
man die Erfahrungen und die Auswirkungen 
eines gesamten Kalenderjahres vorliegen 
haben wird, wird auch dazu die sozialistische 
Fraktion Vorschläge mit möglichen Erleichte
rungen vorlegen. (Abg. Dr. K ei m e 1: Sie 
haben vor allem plakatiert: "Mehrwertsteuer 
ist keine Mehrsteuer"! Es ist aber eine Mehr
steuer! - Abg. DDr. Neu n er: Warten Sie 
noch die 16 Tage ab!) Das müßte verständlidl 
sein, Herr Abgeordneter, daß es dazu noch 
zu früh ist und daß dazu unbedingt die Erfah
rung eines gesamten Kalenderjahres notwen
dig ist. (Abg. DDr. Neu ne r: Wir haben doch 
erwartet, daß Sie ein bißehen schneller rea
gieren! - Abg. G r a f: Er kann sich dodl 
von seinem Manuskript nicht trennen!) Doch, 
Herr Graf, ich kann Ihnen das auch so sagen. 
(Abg. G ra f: Dann tun Sie es doch! Vielleicht 
wird es dann kürzer!) Nein, da wird es nicht 
kürzer, da brauche ich dann eine Stunde. Da
her ist es gescheiter, ich sage Ihnen das kon
zentrierter. Aber Sie können es verlängern. 
Sie verstehen es vielleicht nicht so, wie ich 
es meine. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Nun zu 
der audl beantragten und besprochenen Ent
lastung der Besteuerung von Heizöl. 

Es ist bekannt: Seit dem Nahost-Krieg ist 
eine gewaltige Verknappung von Rohöl ein
getreten. Die internationalen Konzerne lassen 
sich ihre Olvorräte sehr teuer abkaufen, und 
auch die arabischen Erdölproduzenten haben 
die Preise für ihr Rohöl in den vergangenen 
Wochen sprunghaft erhöht. So sind die Rohöl
preise bis auf das Vierfache angestiegen. 

Auch wir Osterreicher spüren die inter
nationale Olkrise am eigenen Leib, und zwar 
vorerst in Form von Preis erhöhungen. Der 
Ofenheizölpreis mußte von 1,85 auf 2,50 S 
hinaufgesetzt werden. Und selbst dieser Preis 
kennte nur nach einem harten Ringen zwi
schen dem Handelsminister und den Erdöl
firmen festgelegt werden. Die internationalen 
Olfirmen forderten nämlich noch eine beträcht
lidl kräftigere Erhöhung. 

Aber trotz der Erhöhung gehört Osterreich 
nach wie vor zu den Ländern mit niedrigen 
Treibstoffpreisen. 
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Mühlbadler 
Nun zu unserer Ablehnung des Antrages, 

"Heizöl von der Besteuerung zu befreien" . 

Erstens: Eine Warenverknappung wird 
durdt Verbilligung nur noch größer. Ein kauf
männischer Grundsatz, der, meine Damen und 
Herren, nidtt zu widerlegen ist. 

Und zweitens - und das ersdteint mir aus
sdtlaggebend - hat sich auch bei allen ande
ren Brennstoffen eine Preiserhöhung ergeben, 
sodaß durch die Entlastung des Ofenheizöles 
eine Benachteiligung für alle jene, die nicht 
mit 01 heizen, eintreten würde. Ja es müßte 
dann damit gerechnet werden, daß noch mehr 
mit 01 geheizt werden würde. (Abg. Doktor 
K ei m el: Die Kohlenbezieher zahlen keine 
Mineralölsteuerl) 

Natürlich haben wir, verehrter Herr Abge
ordneter Keimei, auf die Rentner und Pensio
nisten nicht vergessen. Dazu bedarf es Ihrer 
Intervention keinesfalls. Wir haben heute 
- vor ungefähr drei, vier Stunden - die 
bisher höchste Pensionserhöhung beschlossen, 
um so die Last der uns aufgezwungenen Teue
rungen zu mindern. 

Noch ein Satz zur Auf,klärung, da immer 
wieder gesagt wird, der Finanzminister ver
diene an dieser Preiserhöhung. Während vor 
der Ofenheizöl-Preiserhöhung mit 14. Novem
ber 1973 die Gesamtsteuerbelastung 32,5 Pro
zent betrug, sinkt sie nunmehr wegen der 
unveränderten Mineralölsteuer auf 27 Pro
zent ab. Wichtig, verehrte Damen und Her
ren, kann aber bei der derzeitigen Situation 
- und die Situation ist als ernst zu bezeich
nen - lediglich sein, daß jeder sein 01 be
kommt. 

Hohes Haus! Der gegenständliche Initiativ
antrag sieht spürbare Erleichterungen für die 
exportierenden Unternehmungen vor. Damit 
werden die jüngsten währungspolitischen 
Maßnahmen in einer für die österreichische 
Exportwirtschaft vorteilhaften Weise abgerun
det: 

Dies geschieht im Einkommensteuerrecht 
durch Erhöhung der Pauschalwertberichtigung 
von 5 auf 10 Prozent für Forderungen aus 
umsatzsteuerfreien Ausfuhrlieferungen, Lohn
veredelungen und sonstigen Leistungen für 
ausländische Auftraggeber. 

kehrsbetriebe herbeigeführt und für die 
Grenzgemeinden Mittelberg und Jungholz die 
Befreiung von der Alkoholabgabe eingeführt. 

Meine Damen und Herren! Abschließend 
noch einige Sätze zur Wiedereinführung der 
Wertpapierdeckung für Abfertigungsrück-
lagen. ' 

Mit dem Inkrafttreten des neuen Einkom
mensteuergesetzes zu Anfang des Jahres 1973 
wurde die Wertpapierdeckung aufgehoben. 
Viele Unternehmer gingen daran, die im Be
trieb vorliegenden Anleihen zu verkaufen. Die 
Banken und vor allem der Wertpapiermarkt 
drohten von dem plötzlidten Wertpapier
angebot überschwemmt zu werden. Die Wert
papierkurse kamen in Gefahr. 

Um unüberlegte Verkaufsaufträge zu brem
sen, verfügte die Finanzbehörde im Erlaßweg, 
daß die Wertpapierdeckung noch bis Ende 
1973 zu gelten habe. Damit waren zunächst 
allzu kräftige Wertpapierbewegungen ge
stoppt. 

Darüber hinaus mußten, besonders im Hin
blick auf die sich nunmehr ergebende wirt
schaftliche Lage, neue Uberlegungen angestellt 
werden, ob es wirklich tragbar ist, die Wert
papierdeck.ung ersatzlos aufzuheben. Denn 
schließlich hat das Anleihedepot im Betrieb 
ja auch den Sinn, die Betriebsmittel echt zu 
stärken. 

Im Sinne des vom Herrn Abgeordneten 
Broesigke eingebrachten gemeinsamen Antra
ges wird die Wertpapierdeckung wieder in 
alter Form eingeführt, lediglidl mit einer 
Ubergangslösung für das Jahr 1974. 

Es ist bedauerlich, daß von der Osterrei
chischen Volkspartei die wirtschaftliche Not
wendigkeit zu dieser Maßnahme negiert wird. 
Die Absicht, verehrte Damen und Herren, ist 
leicht durchsdtaubar. Notwendigkeiten sind 
nicht immer populär. Hier versucht man "poli
tisdtes Kleingeld" zu madten. Und damit wird 
die von mir eingangs aufgezeigte OVP-Taktik, 
nämlich "unverantwortliche Forderungspoli
tik", neuerlich bestätigt. (~eifal1 bei der SPO.) 

. Präsident Probst: Zum Wort fst niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 
vVünscht der Herr Berichterstatter ein Sdtluß
wort? - Er wünscht ein Schlußwort. Bitte. 

Berichterstatter Lukas (Schlußwort): Meine 
Damen und Herren! Während der Beratung 
im Hohen Haus wurden vier Abänderungs
anträge gestellt. 

Im Umsatzsteuerrecht erfolgt erstens eine 
Erhöhung des Entlastungssatzes von 5 auf 
5,5 Prozent bei der sogenannten Altanlagen
entlastung und zweitens eine Senkung der 
Investitionssteuer für die Jahre 1974 und 1975 
auf 5 Prozent. Dies als steuerliche Unterstüt
zung für die Exportwirtschaft. Als Beridtterstatter trete ich dem Abände

Für den Fremdenverkehr wird eine Er- rungsantrag Dr. Broesigke, MühlbaCher und 
leichterung bei der· Alkoholabgabeverrech- Genossen und dem Abänderungsantrag Baba
nung für kleine und mittlere Fremdenver- nitz, Dr. Neuner, Melter und Genossen bei. 
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Lukas 
Den beiden anderen Anträgen, und zwar· Es liegt nunmehr ein Zusatzantrag der Ab

dem Abänderungsantrag Dr. Neuner und dem geordneten Babanitz, Dr. Neuner und Melter 
Abänderungsantrag Dr. KeimeI, trete idl nicht auf Einfügung einer neuen Ziffer 5 im Arti
bei. (Zwischenrufe bei der avp.) kel I vor. Ich bitte jene Damen und Herren, 

die diesem gemeinsamen Zusatzantrag ihre 
Präsident Probst: Wir gelangen nunmehr Zustimmung geben, sich von den Sitzen zu 

zur Ab s tim m u n g. erheben. _ Danke. Einstimmig angenommen. 

Da Abänderungs- und Zusatzanträge vorlie- Die bisherige Ziffer 5 im Artikel I erhält 
gen - es wird ein bisserl kompliziert -, die Bezeichnung 6. Ich bitte jene Damen und 
ferner getrennte Abstimmung verlangt ist, Herren, die dieser Ziffer in der Fassung des 
lasse ich getrennt abstimmen. Ausschußberichtes ihre Zustimmung geben, 

Zu Artikel I Ziffer 1 betreffend § 14 Ab
satz 4 des Einkommensteuergesetzes 1972 
erster Satz liegt ein Abänderungsantrag der 
Abgeordneten Dr. Broesigke, Mühlbacher und 
Genossen vor. 

sich von den Sitzen zu erheben. - Danke. Ein
stimmig angenommen. 

Zu Artikel II liegt ein Zusatzantrag der 
Abgeordneten Dr. Neuner und Genossen auf 
Einfügung einer neuen Ziffer 1 vor. Ich bitte 
jene Damen und Herren, die diesem Zusatz
antrag Dr. Neuner ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Danke. Das 
ist die Minderheit. Abgelehnt. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die die
sem Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung 
dieses Abänderungsantrages ihre Zustimmung 
geben, sich von den Sitzen zu erheben. -
Danke. Das ist die Mehrheit und angenommen. Damit erübrigt sich die Abstimmung über 

Punkt 2 des Abänderungsantrages Dr. Neu
Wir kommen zur Abstimmung über die rest- ner. 

lichen Teile des Artikels I Ziffer 1 in der Fas-
sung des Ausschußberichtes. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Danke. Das ist die Mehrheit 
und angenommen. 

Es liegt nun ein Zusatzantrag der Abgeord
neten Dr. Keimel und Genossen auf Einfügung 
einer neuen Ziffer 1 a und 1 b im Artikel I 
vor. Ich bitte jene Damen und Herren, die 
diesem Zusatzantrag Dr. Keimel ihre Zustim
mung geben, sich von den Sitzen zu er
heben. - Danke. Das ist die Minderheit und 
abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über Arti
kel I Ziffer 2 und 3. Ich bitte jene Damen und 
Herren, die diesem Teil des Gesetzentwurfes 
in der Fassung des Ausschußberichtes ihre 
Zustimmung geben, sich von den Sitzen zu 
erheben. - Danke. Einstimmig angenommen. 

Es liegt nun ein Zusatzantrag der Abgeord
neten Dr. Keimel und Genossen auf Einfü
gung neuer Ziffern 4 bis 14 im Artikel I vor. 
Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Zusatzantrag Dr. Keimel ihre Zustimmung 
geben, sich von den Sitzen zu erheben. -
Danke. Das ist die Minderheit und abgelehnt. 

Damit erübrigt sich eine Abstimmung über 
Punkt 4 des Abänderungsantrages Dr. Keime!. 

Ich komme nunmehr zur Abstimmung über 
Artikel I Ziffer 4 in der Fassung des Aus
schußberichtes und bitte jene Damen und Her
ren, die hiezu ihre Zustimmung geben, siro 
von den Sitzen zu erheben. - Danke. Einstim
mig angenommen. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über Artikel II und III in der Fassung des 
Ausschußberichtes. Ich bitte jene Damen und 
Herren, die hiezu ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Danke. 
Das ist einstimmig angenommen. 

Zu Artikel IV Absatz 1 liegen Abände
rungsanträge der Abgeordneten Dr. Neuner 
und Genossen sowie der Abgeordneten Dok
tOl Broesigke, Mühlbacher und Genossen vor. 

Da der Abänderungsantrag Dr. Neuner der 
weitergehende Antrag ist, lasse ich zunächst 
über diesen und, falls dieser keine Mehrheit 
findet, dann über den Antrag Dr. Broesigke, 
Mühlbacher abstimmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
Artikel IV Absatz 1 in der Fassung des Ab
änderungsantrages Dr. Neuner ihre Zustim
mung geben, sich von den Sitzen zu er
heben. - Danke. Das ist die Minderheit und 
abgelehnt. 

Ich lasse nun über Artikel IV Absatz 1 in 
der Fassung des Abänderungsantrages Doktor 
Broesigke, Mühlbacher und Genossen abstim
men und bitte jene Damen und Herren, die 
hiezu ihre Zustimmung geben, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Danke. Mit Mehrheit 
angenommen. 

Zu Artikel IV Absatz 2 liegt ein Abände
rungsantrag der Abgeordneten Babanitz, Dok
tor Neuner, Melter und Genossen vor. Ich 
bitte jene Damen und Herren, die dem Arti
kel IV Absatz 2 in der Fassung dieses gemein
samen Abänderungsantrages zustimmen, sich 
von den Sitzen zu erhebeIl. Danke. Ein
stimmig angenommen. 
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Präsident Probst 

Zu Artikel IV Absatz 3 liegt ein Abände
rungsantrag der Abgeordneten Dr. Keimel und 
Genossen vor. Ich bitte jene Damen und Her
ren, die diesem Teil des Gesetzentwurfes in 
der Fassung des Abänderungsantrages Doktor 
Keimel ihre Zustimmung geben, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Danke. Das ist die Min
derheit und abgelehnt. 

Ich lasse nun über Artikel IV Absatz 3 in 
der Fassung des Ausschußberichtes abstimmen 
und bitte jene Damen und Herren, die hiezu 

nach Ansicht der gefertigten Abgeordneten 
notwendig erscheinen, familienpolitische Maß
nahmen vorzuschlagen, die geeignet sind, eine 
besondere Betreuung der werdenden Mutter 
und des Kindes herbeizuführen. Hiefür er
scheint die Erhöhung der im Familienlasten
ausgleichsgesetz 1967 vorgesehenen Gebur
tenbeihilfe geeignet. Diese Erhöhung soll 
jedoch von einer nachgewiesenen ärztlichen 
Betreuung der werdenden Mutter und des Kin
des abhängig sein. 

ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen Auszugehen ist davon, daß es an sich schon 
zu erheben. - Danke. Einstimmig angenom- im Interesse einer jeden Familie, insbesondere 
men. der werdenden Mutter und des Kindes, gele-

Wir kommen nun zur Abstimmung über die gen ist, die aus Gesundheitsgründen dringend 
restlichen Teile des Gesetzentwurfes. Ich bitte erforderlichen ärztlichen Schwangerschaftskon
jene Damen und Herren, die diesen restlichen trollen durchführen zu lassen. Für diese Kon
Teilen des Gesetzentwurfes sowie Titel und trollen bildet ein vom Bundesministerium für 
Eingang in 987 der Beilagen zustimmen, sich Gesundheit und Umweltschutz erstelltes 
von den Sitzen zu erheben. - Danke. Ein- Untersuchungsprogramm, das in einem Mut
stimmig angenommen. ter-Kind-Paß enthalten ist, eine bestens ge-

eignete Grundlage. 
Damit ist die zweite Lesung beendet. 
Der Berichterstatter beantragt die sofortige Für diejenigen Mütter, die die vorgesehe-

Vornahme der dritten Lesung. _ Einwand nen ärztlichen Kontrollen, deren letzte sich 
sehe ich keinen. auf das Kind in der ersten Lebenswoche be

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter 
Lesung ihre Zustimmung erteilen, sirn von 
den Sitzen zu erheben. - Danke. Ein s ti m
m i g a n gen 0 m m e n. 

Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter 
Lesung angenommen. 

18. Punkt: Bericht des Finanz- und Budget
ausschusses über den Antrag 100/A (11-3040 
der Beilagen) der Abgeordneten Marla Metz
ker und Genossen betreffend Änderung des 
Familienlastenausgleidlsgesetzes 196'1 (988 

der Beilagen) 

Präsident Probst: Wir gelangen zum 
18. Punkt der Tagesordnung: Änderung des 
Familienlastenausgleichsgesetzes 1967. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Pfeifer. Ich bitte ihn, zum Gegenstand zu be
rirnten. 

Berichterstatter Pfeifer: Herr Präsidentl 
Hohes Haus! Ich bringe den Bericht des 
Finanz- und Budgetausschusses über den An~ 
trag der Abgeordneten Maria Metzker und 
Genossen betreffend Änderung des Familien
lastenausgleichsgesetzes 1967. 

Am 27. November 1973 haben die Abge
ordneten Maria Metzker und Genossen den 
gegenständlichen Initiativantrag eingebracht, 
dem folgende Erwägungen der erwähnten Ab
geordneten zugrunde liegen: 

Die jährlich sinkende Geburtenzahl und die 
relativ hohe Säuglingssterblichkeit lassen es 

ziehen soll, durchführen lassen, soll die Ge
burtenbeihilfe auf das Doppelte, sohin von 
derzeit 2000 Sauf 4000 S, erhöht werden. Für 
die Mütter, die von dieser Möglichkeit keinen 
Gebrauch machen wollen, soll die Geburten
beihilfe 2000 S betragen. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat diesen 
Antrag in seiner Sitzung am 7. Dezember 1973 
in Verhandlung genommen. Nach einer De
batte, an der sich außer dem Berichterstatter 
die Abgeordneten Nittel, Dr. Broesigke, Dok
tor Marga Hubinek und Kern sowie Frau 
Staatssekretär Elfriede Karl und der Bundes
minister für Finanzen Dr. Androsch beteilig
ten, wurde der Antrag unter Berücksichtigung 
eines Abänderungsantrages der Abgeordneten 
Nittel, D1'. Marga Hubinek und Dr. Broesigke 
teils einstimmig, teils mit Mehrheit angenom
men. Abänderungsanträge der Abgeordneten 
Dr. Broesigke und Dr. Marga Hubinek fanden 
nicht die Mehrheit des Ausschusses. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Finanz- und Budgetausschuß den An t rag, 
der Nationalrat wolle dem vorliegenden Ge
setzentwurf die verfassungsmäßige Zustim
mung erteilen. 

Falls Wortmeldungen vorliegen, bin ich er
mächtigt zu beantragen, General- und Spezial
debatte unter einem abzuführen. 

Präsident Probst: Besteht ein Einwand, 
General- und Spezialdebatte unter einem 
durchzuführen? - Das ist nicht der Fall. Zum 
Wort gelangt als erster Redner die Frau Ab
geordnete Dr. Marga Hubinek. 
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Abgeordnete Dr. Marga Hubinek (OVP) : 
Hohes Haus! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Die Erhöhung der Geburtenbeihilfe 
ist eine familienpolitische Maßnahme, die 
selbstverständlich zu bejahen ist. Auch die 
Auflage, daß sich die werdende Mutter be
stimmten Untersuchungen unterziehen soll, 
kann selbstverständlich nur begrüßt werden. 

Die Erhöhung der Geburtenbeihilfe hat ja 
der Herr Bundeskanzler, glaube ich, schon im 
Februar oder März angekündigt. Eine Regie
rungsvorlage ließ auf sich warten, und ich 
glaube, wir gehen nicht fehl in der Annahme, 
daß man sich. wahrscheinlich über die Frage 
der Finanzierung innerhalb der sozialistischen 
Fraktion nicht einig war. So wählte man dann 
die Form des Initiativantrages, der noch dazu 
den Vorteil hatte, daß man sich das Begut
adltungsverfahren ersparen konnte. Ich darf 
daran erinnern, daß es bereits in der Vergan
genheit eine ähnliche Maßnahme gegeben hat, 
die sogenannte Säuglingsbeihilfe, die auch an 
bestimmte Untersuchungen gebunden war und 
die leider 1967 der Verwaltungsvereinfachung 
zum Opfer fiel. Ich habe in den Protokollen 
gelesen, daß beide großen Parteien dagegen 
opponiert haben. 

Wenn idl mir nun den Antrag Metzker 
ansehe, so steht als Begründung, daß die 
Untersuchungen der werdenden Mutter eine 
Kontrolle bilden, und für diese Kontrolle ar
beitet das Bundesministerium für Gesundheit 
und Umweltschutz ein Untersumungspro
gramm aus, das in einem Mutter-Kind-Paß ent
halten ist, der eine bestens geeignete Grund
lage darstellt. 

Meine Damen und Herren! Ich kann die 
Euphorie, die in diesem Antrag zutage tritt, 
nicht ganz teilen. Ich bin im Besitze dieses 
Mutter-Kind-Passes, in dem es heißt: Geburts
helfer in aller Welt empfehlen zehn geburts
hilfliche Untersuchungen als bestmögliche Vor
sorge. Weniger als vier sollen es aber nicht 
sein. Und dann werden vier angeführt. Nun, 
was gilt? Sind sich jetzt alle internationalen 
Experten einig, daß zehn Untersuchungen er
forderlich sind - warum sind dann im Mutter
Kind-Paß lediglich vier vorgesehen? Erreichen 
Sie da nicht vielleicht gerade das Gegenteil? 
Wir haben gehört, daß sich zirka 70 Prozent 
aller werdenden Mütter bereits heute unter
suchen lassen, und wenn sie verantwortungs
voll sind, so werden sie dem Rat ihres Arztes 
folgen und zehn Untersuchungen auf sich neh
men. Nach dem Paß, den Sie vorsehen, genü
gen aber vier. 

Nun ist hier eine Regelung vorgesehen, die 
auf schärfste Kritik der Opposition stößt. Die 
Kosten dieser Untersuchungen, die ja bekannt
lich die Krankenkassen vornehmen, sollen zu 
einem Drittel von der Krankenkassa und zu 

zwei Dritteln - nach dem Antrag Metzker -
aus den Mitteln des Familienlastenausgleichs
fonds zu bezahlen sein. 

Idl darf noch einmal darauf verweisen, daß. 
sich derzeit schon 70 Prozent der Mütter unter
suchen lassen und daß selbstverständlich die 
Kosten vollinhalt1i<h von der Sozialversiche
rung getragen werden. 

Ich glaube, meine Damen und Herren, man 
muß hier eine grundsätzliche Frage aufwerfen: 
Wird der Familienlastenausgleichsfonds tat
sächlich als Melkkuh betrachtet werden, der 
neben bildungspolitischen Aufgaben - ich 
denke an GratissdlUlbuch, -schulfahrt - nun 
neuerdings auch gesundheitspolitische Aufga
ben zu erfüllen hat? Sie entfernen sich immer 
mehr von der ursprünglkhen Widmung des 
Lastenausgleiches, wo einst beide Parteien ge
meint haben, er sei zur Finanzierung von Bar
leistungen an die Familien bestimmt. 

Ich glaube, daß Sie mit dem Antrag Metzker, 
der heute zur Beratung steht, unter dem Deck
mantel der Sorge um die werdende Mutter 
und um die Säuglinge einen weiteren An
schlag auf die Mittel des Familienlastenaus
gleichsfonds vorhaben. 

Sie haben vor kurzem in diesem Haus be
schlossen, die Abtreibung weitgehend freizu
geben. Wir wollen heute nicht darüber pole
misieren. Eines ist uns aber auch klar: daß 
in Kürze die Krankenkasse die Kosten für die 
Abtreibung übernehmen wird, Kosten, meine 
sehr geschätzten Damen und Herren, die un
gleich höher sein werden als die Unter
sudmngskosten der Schwangeren. 

Das ist eine Politik der Regierung Kreisky, 
die uns seit geraumer Zeit mit Sorge erfüllt. 
Die wirtschaftliche Situation in diesem Lande 
mit der fortschreitenden Steigerung der 
Lebenshaltungskosten macht gerade den Fa
milien zu schaffen. Für die Familien, die unter 
dem Druck der wirtschaftlichen Verhältnisse 
besonders zu leiden haben, geben Sie keine 
Barleistungen, obwohl sich die Mittel im 
Familienlastenausgleichsfonds anhäufen, und 
Sie geben nur sehr zögernd einer Erhöhung 
der Familienbeihilfe nach, und dann meist 
unter dem Druck der Opposition, wenn Sie 
die Zustimmung zu einer Verfassungsbestim
mung brauchen. 

Gleichzeitig aber finanzieren Sie aus diesen 
Mitteln alle möglichen Sachleistungen, für die 
Sie eben im Budget keine andere Bedeckung 
finden. Und ich warte nur, bis Sie dann als 
familienpolitische Aufgabe den Bau von Schu
len, den Bau von Internaten, vielleicht den 
Bau von Spielplätzen hinstellen. 

Ich frage mich, warum Sie bei diesen Unter
suchungen nicht einen ähnlichen Weg gehen, 
wie Sie ihn im Gesetz für die Beschäftigung 
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von Kindern und Jugendlichen vorgesehen 
haben, wo nämlich die Kosten der Unter
suchung zu 50 Prozent von der Krankenkasse 
und zu 50 Prozent aus Mitteln des Bundes zu 
bezahlen sind. 

Wir haben daher einen Abänderungsantrag 
vorbereitet, den wir bereits auch im Ausschuß 
eingebracht haben, wonach w.ir uns die Auf
bringung der Mittel anders vorstellen, und ich 
darf kurz unseren Abänderungsantrag Hubi
nek-Leitner vorlesen, wonach der § 34 a 
Abs. 4 wie folgt zu ändern wäre: 

Die Kosten für die im § 33 Abs. 2 vorgese
henen Untersuchungen sind zu zwei Dritteln 
aus Budgetmitteln des Bundes und zu einem 
Drittel von den Trägern der gesetzlichen Kran
kenversicherung zu tragen. - Wir glauben, 
daß man diese Untersuchungskosten auf kei
nen Fall aus den Mitteln des Familienlasten
ausgleiches finanzieren sollte. 

Und noch ein zweites: Wir haben aus einer 
mündlichen Anfragebeantwortung des Herrn 
Finanzministers gehört, daß sich im Reserve
fonds beachtliche Mittel angehäuft haben. Er 
meinte, daß sich bis Ende 1973 ein Betrag von 
zirka 450 Millionen ansammeln wird. Aus der 
Vergangenheit wissen wir, daß der Herr 
Finanzminister bei seinen Smätzungen kein 
besonderes Glück hat, daß meistens die tat
sächlichen Zahlen seine Schätzungen weit auf
holen, und ich glaube aum, daß diese Schät
zung höchst pessimistisch war, daß der Re
servefonds in Wirklimkeit wesentlich mehr 
Mittel aufweisen wird. 

Wir glauben daher, daß es angesichts der 
besonders prekären wirtschaftlichen Situation 
gerechtfertigt wäre, diese Mittel, die er sonst 
dem Reservefonds überweist, den Familien 
zugänglich zu mamen, und zwar in der Form, 
daß wir nom heuer den Familien eine ein
malige Sonderzahlung in der Höhe von 200 S 
zur Verfügung stellen. 

Der Herr Abgeordnete Mühlbacher hat beim 
vorhergehenden Tagesordnungspunkt von 
einem Weihnachtsgeld gesprochen. Herr Ab
geordneter Mühlbacher! Wie immer Sie es be
zeichnen wollen: Ich halte es für vernünftiger, 
Geld, das für die Familien bestimmt ist, die
sen Familien auch zu geben, statt dieses Geld 
auf der Postsparkasse zu horten. (Beifall bei 
der OVP.) 

Wir haben daher einen weiteren Abände
rungsantrag eingebracht, und ich darf ihn ver
lesen. 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Marga Hubinek, Dok
tor Leitner und Genossen zum Antrag 1001 A 
der Abgeordneten Maria Metzker, Pansi, 
Sekanina betreffend Änderung des Familien-

lastenausgleichsgesetzes 1967 in der Fas
sung des Aussmußberichtes (988 der Bei
lagen). 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung 
beschließen: 

Der im Titel zitierte Antrag wird geändert 
wie folgt: 

1. Nach Art. I wird ein neuer Art. 11 
eingefügt. Art. n hat zu lauten: 

"Artikel n 

Nach § 9 wird ein § 9 a neu eingefügt: 
,§ 9 a. Personen, welchen für Dezember 

1973 Familienbeihilfe gewährt wurde, erhal
ten mit 31. 12. 1973 eine einmalige Sonder
zahlung für jedes Kind, welches Anspruch 
auf Familienbeihilfe vermittelt, in der Höhe 
von 200 S. Diese einmalige Sonderzahlung 
gelangt gleichzeitig mit der Familienbeihilfe, 
welche für den Monat Jänner 1974 gewährt 
wird, zur Auszahlung.' .. 

2. Der Art. II des im Titel bezeichneten 
Antrages erhält die neue Bezeichnung "Ar
tikel In". 

Ich darf abschließend bemerken, meine 
Damen und Herren, daß wir im Gegensatz zur 
Meinung der sozialistischen Fraktion glauben, 
daß der Familienlastenausgleich ein Stück Ein
kommenspolitik ist und keine Fürsorgemaß
nahme. Wir glauben auch, daß es keinen Fort
schritt bedeutet, wenn ich aus der gleichen 
Finanzierungsquelle immer andere Sachlei
stungen bestreite, weil in Summe gesehen ja 
nur die Mittel verringert werden. Es werden 
jene Mittel verringert, die letztlich dazu be
stimmt sind, den Familien Barleistungen zu 
gewähren. (Beifall bei der OVP.) 

Präsident Probst: Ich bitte den Schriftführer, 
Herrn Abgeordneten Dr. Fiedler, den erstver
lesenen oder bekanntgegebenen Abänderungs
antrag zu verlesen. Er wurde von der Frau 
Abgeordneten nicht zur Gänze bekanntgege
ben. 

Schriftführer Dr. Fiedler: 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Marga Hubinek, Dok
tor Leitner und Genossen zum Antrag lOOIA 
der Abgeordneten Maria Metzker, Pansi, 
Sekanina betreffend Änderung des Familien
lastenausgleichsgesetzes 1961 in der Fas
sung des Ausschußberichtes (988 der Bei
lagen). 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung 
beschließen: 

Der im Titel zitierte Antrag wird geändert 
wie folgt: 
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Art. I Abschnitt II Geburtenbeihilfe § 34 a 
Abs. 4 wird geändert wie folgt: 

,,(4) Die Kosten für die im § 33 Abs. 2 
vorgesehenen Untersuchungen sind zu zwei 
Dritteln aus BUdgetmitteln des Bundes und 
zu einem Drittel von den Trägern der gesetz
lichen Krankenversicherung zu tragen. Der 
auf Budgetmittel des Bundes entfallende 
Kostenanteil ist dem Hauptverband der 
österreichischen Sozial versicherungsträger 
zu überweisen und von diesem auf die ein
zelnen Träger der geset~lichen Krankenver
sicherung aufzuteilen. Die Aufteilung hat 
derart zu erfolgen, daß die Gebietskranken
kassen vorerst den vol1en Ersatz der Unter
suchungskosten für die im § 34 a Abs. 1 
lit. c genannten Personen erhalten. Der ver
bleibende Betrag wird auf die Träger der 
gesetzlichen Krankenversicherung entspre
chend dem Verhältnis der Anzahl der übri
gen Personen, für welche bei den einzelnen 
Versicherungsträgern solche Untersuchungs
kosten angefallen sind, aufgeteilt. Auf die 
aus Budgetmitteln des Bundes zu leistenden 
Kostenersätze können Vorschüsse geleistet 
werden." 

Präsident Probst: Die beiden Abänderungs
anträge sind genügend unterstützt und stehen 
auch mit zur Verhandlung. 

Der nächste Redner ist der Herr Abgeord
nete Dr. Broesigke. 

Abgeordneter Dr. Broesigke (FPO): Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Ich darf 
an den Eingang stellen, daß wir diese Novelle 
zum Familienlastenausgleichsgesetz, mit der 
die Geburtenbeihilfe erhöht wird, grundsätz
lich begrüßen. 

Einiges muß man aber bei diesem Anlaß 
sagen: Es läßt sich leider die Familienpolitik 
mit jedem beliebigen Thema in Verbindung 
bringen. Das führt nun dazu, daß, wie meine 
Vorrednerin schon angeführt hat, der Fami
lienlastenausgleichsfonds langsam eine Zapf
steUe für alles und jedes wird. 

Im Fall der Fahrten und der Schulbücher 
hat man einen finanziellen Vorteil für die 
Selbstträger herbeigeführt, ohne daß irgend
eine Verrechnung stattgefunden hätte. Man 
beschönigt dies jetzt insofern, als man sagt, 
daß die Länder ja auch etwas dazuzahlen. Das 
taten sie aber früher auch schon. Man hat 
aber zusätzliche Leistungen aus dem Fonds 
vorgeschrieben, ohne daß die Selbstträger 

gabe nunmehr ersparen, ohne daß ein zusä tz
licher Beitrag an den Fonds erfolgen würde. 

Diesmal soll die Subvention zugunsten der 
Sozialversicherungsträger gehen, wie man un
schwer aus der Bestimmung des § 34 a Abs. 4 
erkennen kann. Denn man kann doCh wohl 
sagen, daß - grob geschätzt - 90 Prozent 
der Betroffenen sozialversichert sind und Lei
stungen der Sozialversicherung in Anspruch 
nehmen könnten, sodaß, wie wir es für richtig 
gehalten hätten, 90 Prozent dieser Unter
suchungen von der Krankenkasse, aber nur 
10 Prozent aus Mitteln des Fonds zu tragen 
gewesen wären. 

Was wird hier also gemacht? Das Verhältnis 
wird umgekehrt: Es werden zwei Drittel vorn 
Fonds getragen und nur ein Drittel von der 
zuständigen Krankenkasse. Keine Redlen
kunststücke können darüber hinwegtäuschen, 
was in Wirklichkeit hier beabsichtigt ist, näm
lich mittels des Familienlastenausgleichfonds 
eine Besserstellung der Krankenkassen her
beizuführen. Das sind die Schönheitsfehler sol
cher Anträge. 

Verschiedene Leistungen aus dem Fonds 
haben ja noch einen anderen entscheidenden 
Schönheitsfehler, und das ist die Rückkehr zur 
Sachleistung. Ich weiß sehr wohl, wie entschie
den einst die Sozialdemokratie es bekämpft 
hat, wenn man einern Anspruchsberechtigten 
nicht Geld, sondern Sachleistungen gegeben 
hat. Das ist eine alte These gewesen, die Jahr
zehnte hindurch ein wesentlicher Teil der Poli
tik der Sozialdemokratie gewesen ist. Heute 
wird es umgekehrt gemacht: Heute nimmt man 
an, daß der einzelne nicht mehr verantwor
tungsbewußt genug sei, daß man ihm eine 
Geldleistung ohne Gefahr geben könne, und 
man gibt ihm eine Sachleistung in verschie
densten Formen. 

Wir möchten aus Anlaß dieses Gesetzes, das 
an sich eine Geldleistung vorsieht, folgenden 
Appell an Sie richten: Hören Sie auf, den 
Familienlastenausgleichsfonds als eine Stelle 
anzusehen, aus der man im Notfall Zahlungen 
für alles und jedes bekommen kann! Hören 
Sie auf, dem einzelnen Anspruchsberechtigten 
Sachleistungen statt Geldleistungen zu geben! 

Wenn der Fonds einen Uberschuß hat, dann 
möge man eben die Beihilfen erhöhen I Denn 
das ist ja der natürliche ZweCk. des Fonds, 
und nicht all das Beiwerk, das sich jetzt darum 
zu ranken beginnt und das mit jeder Novelle, 
die hier beschlossen wird, komplizierter wird. 

irgendeinen Beitrag zu diesen Leistungen Auf einen Detailpunkt möchte ich nom auf-
geben würden. merksam machen; es ist dies der § 32 Abs. 3. 

Mit den Schulbüchern hat man die Finanzen Dort heißt es: 
verschiedener Gemeinden entlastet, die schon 
bisher kostenlose Schulbücher an die Kinder 
ausgegeben haben, die sich aber diese Aus-

"Der Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz hat im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen durch Verord-

639 
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nung die Zahl, den Zeitpunkt und den Umfang 
der ärztlichen Untersuchungen ... festzu
legen." 

Fragestellung: Was hat eigentlich der Bun
desminister für Finanzen damit zu tun? Damals 
Zwischenruf im Ausschuß: \'\Teil er es zahlt! 
Das ist ein grundlegender Irrtum! Er zahlt es 
ja nicht, er hat nur zufällig die Kompetenz in 
diesem Bereich. Gezahlt wird das vom Aus
gleichsfonds und nicht aus Budgetmitteln. 

Aus diesem Grund wären wir doch der Mei
nung gewesen, daß die Beurteilung der Frage, 
welche Untersuchungen nun tatsächlich zweck
mäßig und erforderlich sind, einzig und allein 
Sache des Bundesministers für Gesundheit und 
Umweltschutz ist und daß es da nicht der 
Kontrolle des Bundesministers für Finanzen 
bedarf. Ganz abgesehen davon, daß ich mir ja 
sehr schwer vorstellen könnte, daß dann, wenn 
das eine Ministerium sagt: Diese Untersuchun
gen sind notwendig, das Finanzministerium 
sagt: Nein, das gibt es nicht, es müssen um 
zwei Untersuchungen weniger sein. Etwas 
Derartiges müßte man ja als möglich anneh
men, sonst hätte dieses vom Gesetzgeber ange
ordnete Einvernehmen keinen Sinn. 

Ich darf daher abschließend sagen: Wir sind 
der Meinung, daß dieses Gesetz einige Män
gel hat, die für die bisherige Gebarung mit 
dem Familienlastenausgleich geradezu charak
teristisch sind. An sich setzt es eine Geldlei
stung fest, es setzt sie berechtigterweise fest. 
Die Vorschrift, daß die zusätzlichen 2000 S an 
bestimmte Bedingungen geknüpft sind, halten 
wir für durchaus zweckmäßig. Aus diesem 
Grund wird die freiheitliche Fraktion diesem 
Gesetz ihre Zustimmung geben. (Beifall bei 
der FPO.j 

Präsident Probst: Zum Wort gelangt Frau 
Abgeordnete Maria Metzker. 

Abgeordnete Maria Metzker (SPO): Herr 
Präsident! Hohes Haus! Ich kann meine Stel
lungnahme zu diesem Antrag kurz machen, 
denn es haben auch die beiden Oppositions
parteien für den Antrag gesprochen. Wir sind 
uns also alle in diesem Hause darin einig, daß 
diese Verdoppelung der Geburtenbeihilfe für 
die werdenden Mütter und für die Kinder 
zweckmäßig ist und deshalb heute diese No
velle verabschiedet werden soll. 

Es wurde von Frau Abgeordneter Hubinek 
erwähnt, daß in dem Schwangerenpaß ledig
lich vier Untersuchungen vorgesehen sind. 
Sicherlich, Frau Kollegin, ist das die Mindest
anzahl, die die Ärzte in die Lage versetzt, 
eine reibungslose oder eine möglichst risiko
lose Geburt festzustellen. 

Wir glauben, daß das sicherlich ein Anfang 

von Ihrer Seite gekommen ist -: Wie sollen 
zum Beispiel diese Untersuchungen, die nun 
im Mutter-Kind-Paß vorgesehen sind, bei 
Frauen, die im ländlichen Raum leben und 
verhältnismäßig große Strapazen auf siCh neh
men müssen, um zum nächsten Arzt zu kom
men, bewerkstelligt werden? Ich glaube, daß 
wir nach dem derzeitigen Stand der Medizin 
mit diesen vier Untersuchungen das Auslan
gen finden. Sollten sich Änderungen ergeben, 
werden wir sicher von medizinischer Seite aus 
weitersprechen können. 

Es wurde auch gesagt, die Erhöhung der 
Geburtenbeihilfe wird rund 200 Millionen 
Schilling kosten, weil es ja ungefähr die dop
pelten Kosten sind, wenn alle Mütter diese 
Geburtenbeihilfe und die Untersuchungen in 
Anspruch nehmen. Es wurde vor allem darauf 
hingewiesen, daß man nicht unserer Meinung 
ist, daß die Mittel für die Untersuchungen 
zum Teil aus dem Familienlastenausgleich, 
nämlich zu zwei Dritteln, und zu einem Drit
tel von den Krankenkassen übernommen wer
den sollen. 

Ich möchte dazu die Frage stellen, woher 
Sie es ableiten, daß alle Mutterschaftsleistun
gen praktisch, wie es bisher der Fall war, von 
den Krankenkassen zu tragen sind. Denn Mut
terschaftsleistungen sind ja an sich nicht 
direkte Leistungen, die die Krankenkasse er
bringen müßte, weil es sich ja nicht um Kranke 
handelt. Eine Geburt, eine Schwangerschaft 
ist kein Krankheitsfall. Wir haben das bisher 
dort verankert gehabt, aber es sagt niemand, 
daß das für alle Zeiten so sein müßte, daß für 
alle Belange der Mutterschaft die Kranken
kasse aufkommen soll. Sie sagen, Sie wollen 
das nicht aus dem Familienlastenausgleich be
zahlt haben, das ist für Sie eine prinzipielle 
Frage. Nun meine Frage: Was ist nun im 
Interesse der Familie, wenn nicht die Unter
suchungen, um ein gesundes Kind zur Welt 
zu bringen, woran die Familie doch das meiste 
Interesse haben wird? (Beifall bei der SPO.) 

Was die Sachleistungen betrifft, so haben 
wir, Herr Abgeordneter Broesigke, über diese 
Frage ja wiederholt hier gesprochen. Ich 
möchte heute wegen der Kürze der Zeit darauf 
nicht näher eingehen. Es wird sieherlich bei 
anderen Gelegenheiten noch die Möglichkeit 
sein, darauf zurückzukommen. 

Wir als SozialistisChe Partei sind jedenfalls 
der Auffassung, daß der Antrag genau dem 
entspricht, was die Familien brauchen, wie die 
Geburtenbeihilfe am besten, am zweckmäßig
sten für die Familie ausbezahlt wird, und 
geben deshalb diesem Antrag unsere Zustim
mung. (Beifall bei der SPO.) 

sein wird. Aber ich möchte dazu fragen - ich Präsident Probst: Zum Wort ist niemand 
habe noch immer den Einwand im Ohr, der mehr gemeldet. Die Debatte ist gesChlossen. 
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Präsident Probst 
Wünscht der Herr Berichterstatter das Schluß
wort? - Kein Schlußwort. 

Da Abänderungsanträge vorliegen, lasse im 
getrennt ·a b'S tim m e n. 

Zu Artikel I bis einschließ'lich § 34 a Abs. 3 
liegt kein Abänderungsantrag vor. 

Im bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung des 
Aussdlußberichtes in 988 der Beilagen ihre 
Zustimmung geben, sich von den Sitzen zu 
erheben. - Danke. Einstimmig angenommen. 

Zu Artikel I § 34 a Abs. 4 liegt ein Abände
rungsantrag der Abgeordneten Dr. Marga 
Hubinek und Genossen vor. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
§ 34 a Abs. 4 in der Fassung des Abänderungs
antrages der Abgeordneten Dr. Marga Hubi
nek und Genossen ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben - Danke. Das 
ist die Minderheit und abgelehnt. 

19. Punkt: Beridll des Landesverteidigungs
ausschusses über den Antrag 94/A (11-2998 der 
Beilagen) der Abgeordneten Mondl und Ge
nossen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Wehrgesetz geändert wird (989 der Bei-

lagen) 

20. Punkt: Bericht des Landesverteidigungs
ausschusses über den Antrag 16/ A (11-2481 der 
Beilagen) der Abgeordneten Marwan-Schlos
ser und Genossen betreffend Fassung einer 
Entschließung bezüglich Vorlage eines Be
riebtes über Umfang und Zielsetzung der Bun
desheer-Reform sowie über die derzeitige Si-

tuation im Bundesheer (990 der Beilagen) 

Präsident Probst: Wir gelangen nunmehr zu 
den Punkten 19 und 20 der heutigen Tages
ordnung, über die die Debatte unter einem 
abgeführt wird.. 

Es sind dies die Berichte des Landesverteidi
gungsausschusses über 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung 
über Artikel I § 34 a Abs. 4 in der Fassung den Antrag 94/A (II-2998 der Beilagen) der 
des Ausschußberichtes. Abgeordneten Mondl und Genossen betreffend 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Danke. Das ist die Mehrheit 
und angenommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über 
die restlichen Teile des Artikels 1. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Danke. Einstimmig angenom
men. 

Es liegt nun ein Zusatzantrag Dr. Marga 
Hubinek auf Einfügung eines neuen Artikels II 
vor. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die der 
Einfügung eines neuen Artikels II ihre Zustim
mung geben, sich von den Sitzen zu erheben. 
- Das ist die Minderheit. Abgelehnt. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über die restlichen Teile des Gesetzentwurfes. 
Idl bitte jene Damen und Herren, die diesen 
restlichen Teilen des Gesetzentwurfes sowie 
Titel und Eingang in 988 der Beilagen ihre 
Zustimmung erteilen, sich von den Sitzen zu 
erheben. - Danke. Das ist einstimmig ange
nommen. Damit ist die zweite Lesung be endet. 

Der Berichterstatter beantragt die sofortige 
Vornahme der dritten Lesung. - Kein Ein
wand. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter 
Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Der Gesetzentwurf ist 
somit auch in dritter Lesung einstimmig 
a n gen 0 mIne n. 

ein Bundesgesetz, mit dem das Wehrgesetz 
geändert wird (989 der Beilagen), und 

den Antrag 76/A (II-2481 der Beilagen) der 
Abgeordneten Marwan-Schlosser und Genos
sen betreffend Fassung einer Entschließung 
bezüglich Vorlage eines Berimtes über Um
fang und Zielsetzung der Bundesheer-Reform 
sowie über die derzeitige Situation im Bundes
heer (990 der Beilagen). 

Berichterstatter zu Punkt 19 ist der Herr 
Abgeordnete Haas. Ich bitte ihn zu berichten. 

Berichterstatter Haas: Hohes Haus! Im 
bringe den Bericht Ides Lande'Sverteitdigungs
ausschus'ses über den Antrag de>r Abgeor'd
neten Mondl und Genossen betreffend die 
Novellierung des Wehrgesetzes (94/A) (II-
2998 der Beilagen). 

Durch den dem Ausschuß zur Vorberatung 
vorgelegten Gesetzentwurf, der eine Novellie
rung wehrrechtlicher Bestimmungen zum 
Gegenstand hat, soll einem Erkenntnis des 
Verwaltungsgerichtshofes sowie Erfahrungen, 
die seit dem Wirksamwerden des Bundes
gesetzes vom 15. Juli 1971, BGBI. Nr. 272, ge
wonnen wurden, Redmung getragen werden. 

Der Landesverteidigungsausschuß hat den 
selbständigen Antrag am 19. November und 
7. Dezember 1973 in Verhandlung gezogen und 
nach Wortmeldungen der Abgeordneten 
Mondl, Tödling, Blecha, Dr. Moser, Zeillinger, 
Dr. Ermacora, Dr. Prader, Suppan, Kinzl, Kittl, 
Dr. Bauer, Pay, Wodica, Troll und des Aus
schußobmannes sowie des Bundesministers 
Lütgendorf beschlossen, dem Hohen Haus die 
Annahme des Gesetzentwurfes unter Berück-

94. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 121 von 138

www.parlament.gv.at



9298 Nationalrat XIII. GP - 94. Sitzung - 14. Dezember 1973 

Haas 

sichtigung von durch die Abgeordneten Mondl, 
Troll, Zeillinger und Blecha beantragten Ab
änderungen zu empfehlen. 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Gesetz
entwurfes verweise ich auf den vorliegenden 
gedruckten Bericht. 

Der Landesverteidigungsausschuß stellt 
somit den An t rag, der Nationalrat wolle 
dem vorliegenden Gesetzentwurf die ver
fassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Für den Fall, daß Wortmeldungen vorliegen, 
beantrage ich, General- und Spezialdebatte 
unter einem vorzunehmen. 

Präsident Probst: Berichterstatter zu 
Punkt 20 ist der Herr Abgeordnete Kinzl. Ich 
bitte ihn zu berichten. 

Berichterstatter Kinzl: Hohes Hausl Ich 
bringe den Bericht des Landesverteidigungs
ausschusses über den Antrag der Abgeord
neten Marwan-Schlosser, Tödling, Dr. Erma
cora, Dr. Prader und Genossen betreffend Fas
sung einer Entschließung bezüglich Vorlage 
eines Berichtes über Umfang und Zielsetzung 
der Bundesheer-Reform sowie über die der
zeitige Situation im Bundesheer (76/ A) (II-
2481 der Beilagen). 

Der dem Ausschuß zur Vorberatung vorge
legene Initiativantrag der Abgeordneten Mar
wan-Schlosser und Genossen hat die Fassung 
einer Entschließung des Nationalrates zum 
Gegenstand, mit der der Bundesminister für 
Landesverteidigung aufgefordert werden soll, 
dem Nationalrat einen Bericht über den Um-
fang und die Zielsetzung der Bundesheer
Reform sowie über die derzeitige Situation 
im Bundesheer zu~uleiten. 

Der Landesverteidigungsausschuß hat die 
gegenständliche Vorlage am 7. Dezember 1973 
in Verhandlung gezogen. In der Debatte er
griffen die Abgeordneten Marwan-Schlosser, 
Blecha, Zeillinger, Tödling, Dr. Ermacora und 
Troll sowie Bundesminister Lütgendorf das 
Wort. 

soweit dadurch nicht Angelegenheiten, 
die der Geheimhaltung unterliegen, verletzt 
werden - zuzuleiten. 

Für den Fall, daß Wortmeldungen vorlie
gen, stelle ich den Antrag, General- und Spe
zialdebatte unter einem abzuführen. 

Präsident Probst: Besteht ein Einwand, Ge
neral- und Spezialdebatte unter einem durch
zuführen? - Das ist nicht der Fall. 

Wir beginnen die Debatte. Als erster ge
langt zum Wort der Herr Abgeordnete Doktor 
Prader. 

Abgeordneter Dr. Prader (OVP): Herr Prä
sident! Hohes Haus! Meine Damen und Her
ren! Die Wehrgesetznovelle, die heute zur 
Debatte steht, ist innerhalb kurzer Zeit der 
zweite Akt der sozialistischen Gegenreform 
gegen die sozialistische Bundesheer-Reform. 
(Zustimmung bei der OVP.) Der erste Akt hat 
kürzlich stattgefunden, als der viermalige Ein
berufungsturnus wieder eingeführt wurde, 
nachdem vorher unter großem Propaganda
aufwand der dreimalige sozialistische Reform
zyklus propagiert wurde, der sich nunmehr als 
totaler Fehlschlag erwiesen hat. 

So wenig überlegt und mit so wenig Sach
kenntnis wie die so groß angelegte soziali
stische Bundesheer-Reform ist wohl noch nie 
etwas begonnen worden. Hier zeigt sich wie
der, daß zwischen Wahlschlagerpropaganda 
und Wirklichkeit eben ein sehr gewaltiger 
Unterschied besteht. 

Es wäre an Hand dieser Vorlage, abgesehen 
vom Inhalt, in bezug auf die Form ihres Zu
standekommens und auf die Art und Methode 
der Behandlung sehr, sehr viel zu bemerken. 
Was dazu zu bemerken ist, das wurde von 
Vorrednern der Volkspartei bereits zu ande
ren Initiativanträgen, die heute schon zur De
batte gestanden sind, ebenfalls bemerkt: eine 
immer stärker sichtbar werdende Methode der 
Regierungspartei, Sachprobleme nicht durch 
Regierungsvorlagen dem Parlament zu über
mitteln, sondern im Wege von Initiativanträ-

Bei der Abstimmung fand der Initiativantrag gen im Haus zur Sprache zu bringen, um das 
unter Berücksichtigung eines Abänderungs- Begutachtungsverfahren zu umgehen und sich 
antrages der Abgeordneten Marwan-Schlosser, mit diesen Sachdiskussionen nicht zu beschwe~ 
Mondl und Zeillinger' die einhellige Zustim- ren, um dann nicht hier bei der Verhandlung 
mung des Ausschusses. in diesem Haus von der Sachbeurteilung ihrer 

Der Landesverteidigungsausschuß stellt Vorlagen geplagt zu sein. 
somit den An t rag, der Nationalrat wolle der Bei diesem Initiativantrag kommt allerdings 
angeschlossenen Entschließung die Zustim- noch eine Spezialität dazu: Wie man hört, 
mung erteilen. hätte der Herr Bundesminister für Landesver

Entschließung 

Der Bundesminister für Landesverteidi
gung wird ersucht, dem Nationalrat einen 
Bericht über den Umfang und die Ziel
setzung der Bundesheer-Reform sowie über 
die derzeitige Situation im Bundesheer 

teidigung sehr gern eine Regierungsvorlage 
eingebracht, aber er hat nicht dürfen, und das 
ist das Problem, das immer stärker in den 
Vordergrund tritt. 

Wir haben im Ausschuß den Herrn Bundes
minister gefragt, warum er nicht eine Regie
rungsvorlage eingebracht hat, und wir haben 
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ferner im Ausschuß gefragt, wieso es denn 
möglich ist, daß ein Initiativantrag von Abge
ordneten der Sozialisten eingebracht wurde, 
der vor der Behandlung in der ersten Aus
schuß sitzung bereits mit einer viel größeren 
Anzahl von Abänderungsanträgen zu der Vor
lage bedacht war, in einem viel größeren 
Umfang, als ihn die ursprüngliche Vorlage zum 
Gegenstand hatte, und da hat man so heraus
hören können, daß man im Ministerium noch 
an der Regierungsvorlage gearbeitet hat und 
gar nicht davon informiert wurde, daß bereits 
die Abgeordneten der Sozialistischen Partei 
einen Initiativantrag eingebradlt haben, durch 
den die Arbeit im Ministerium obsolet ge
worden ist. (Zwischenruf des Abg. F 0 c h-
1 eu t n er.) 

Ich habe den Eindruck, daß die vielen Ab
änderungen zu dem Antrag darauf zurückzu
führen sind, d.aß nach Einbringung des Antra
ges die Sache einem Juristen zu Gesicht ge
kommen ist und daß daher versucht wurde, 
unter Herbeiziehung dieser Assistenz aus die
sem Antrag wenigstens in formalgesetzlicher 
Richtung etwas zu machen, was der Würde 
dieses Hohen Hauses entspricht und was über
haupt zur Beschlußfassung vorgelegt werden 
kann. 

Aber das war bei der ersten Ausschußsit
zung. Bei der zweiten Ausschußsitzung gab 
es wieder zu diesen Abänderungsanträgen 
eine Fülle von neuen Anträgen, und wieder 
neue sind dann noch mitten in der Sitzung 
geboren worden! (Heiterkeit bei der OVP.) 

Ich kann Ihnen sagen, meine Herren von 
der Sozialistischen Partei: Das sind Methoden, 
die Ihren Arbeitsstil, Ihre mangelnde Vorbe
reitung und Ihre Konzeptlosigkeit in einer 
Deutlichkeit und in einer Breite offenkundig 
machen, die kaum mehr überbietbar ist. (Zu
stimmung bei der OVP.) 

Dann hat man uns erklärt, es sei Zeitdruck 
vorhanden, das müsse durchgezogen werden. 
- Das sagt man einer Oppositionspartei, die 
ununterbrochen durch ihren Klubobmann in 
den Präsidialbesprechungen verlangt hat, daß 
Sitzungen des Verteidigungsrates angesetzt 
werden? Man war seit 17 Monaten nicht bereit, 
dem Verteidigungsausschuß einen Sitzungs
termin zuzubilligen. Und jetzt in den letzten 
Tagen mußte das plötzlich beschlossen wer
den! 

Ich glaube, daß auch hier einmal ein deut
liches Wort zu allen diesen Gegebenheiten 
gesagt werden muß. 

Welcher Pfusch hier neuerlich hesteht (Abg. 
G r 0 J: Und ob!), das sieht man daraus, daß 
Sie nicht bedacht haben, daß diese Wehr
gesetznovelle ja auch mit anderen Gesetzen 
sehr wesenhaft zusammenhängt, die in ent-

scheidenden Punkten mit hereingezogen wer
den. (Unruhe. - Präsident Pro b s t gibt das 
Glockenzeichen. - Abg. Fa chI eu t n e I zur 
SPO: Geben Sie Ruhe dort oben!) 

Wir haben daher einen Initiativantrag ein
gebracht, der darauf hinweist, daß man jetzt, 
weil die neuen Gegebenheiten der Zwangs
verpflichtung geschaffen wurden, auch die 
Obergrenze der Vergütung für die Waffen
übenden aufheben muß, weil man nicht ver
langen kann, daß sie, wenn sie ungeheure 
neue Verpflichtungen auferlegt bekommen, 
90 Tage zusätzlichen Dienst für Reserveoffi
ziere - 90 Tage zusätzlich! -, diesen Dienst 
dann noch unter Konditionen durchführen, 
unter denen sie wesentlich wenige[ verdienen, 
als sie in ihrem beruflichen Erwerbsleben bis
her verdient haben. 

Das ist Ihnen auch nicht eingefallen, daß 
das mit dazugehört. 

Es wäre zur Klarsicht der Bevölkerung so 
wichtig, einmal auch die Reformanalyse über
haupt von diesem Pult aus darzulegen, um 
auch zwischen Propaganda und Ihren Aus
sagen richtig unterscheiden zu können. Ich 
muß mir das heute angesichts dieser Zeit
skizze ersparen, aber Ihnen, meine Herren von 
der Linken, kann ich das nicht ersparen, daß 
ich das unter anderen und besseren zeitlichen 
Bedingungen noch sehr ausführlich und mit 
aller Gründlichkeit machen werde. (Beifall bei 
der OVP.) 

Hier wird alles so deutlich: Wir haben Ihnen 
seinerzeit bei der Entwicklung dieses neuen 
Systems gesagt, daß damit ein großes Risiko 
verbunden ist, daß die Sache funktionieren 
kann, wenn alle Vorgegebenheiten, auf denen 
das basiert, eintreten und vorhanden sind. 
Aber wir haben Ihnen auch die Frage gestellt: 
Was ist dann, wenn diese notwendigen Vor
bedingungen nicht eintreten, wenn sie weder 
in personalmäßiger noch in budgetmäßiger 
Hinsicht eintreten? - Das haben Sie bis heute 
nicht beantwortet. 

Ich habe gehört, daß wegen der "nüchternen 
militärischen Betrachtungsweise" vor allem 
zwei Argumente ins Treffen geführt wurden: 
der Optimismus und das Vertrauen in die 
Worte des Herrn Bundeskanzlers. - Das ist 
eine echte militärische Generalstabsarbeitl Ich 
beglückwünsche Sie dazu, bedaure aber, Ihnen 
sagen zu müssen, daß das zuwenig ist. 

Vor der Frage, was dann geschieht, stehen 
Sie jetzt, weil alle jene Voraussetzungen, die 
Sie brauchen würden, eben nicht vorhanden 
sind und auch nicht eintreten werden. 

Deswegen haben Sie wieder auf viermali
gen Einberufungsturnus umgeschaltet, um zu 
höheren Präsenzständen zu kommen. um Leer-
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räume zu überdecken, und nunmehr setzen Sie 
Ihre ganze Hoffnung darauf, daß es Ihnen 
gelingt, wenigstens Achtmonatesoldaten zu 
bekommen, weil ohne eine große Anzahl Län
gerdienender das System mit Sechsmonate
soldaten einfach unmöglich ist. 

Diese Achtmonateso1'daten sind Ilhre große 
Hoffnung. Aum die wäre aber überhaupt nicht 
da, Herr Bundesminister und Herr Abgeord
neter Mondl, wenn nicht die Osterreichische 
Volkspartei bei den Verhandlungen über die 
Wehrgesetznovelle neben vielen anderen Vor
schlägen auch diesen Vorschlag gemacht hätte, 
den Sie bis zuletzt bekämpft haben und der 
heute noch - das stigmatisiert Ihre Auffas
sung - in den Ubergangsbestimmungen figu
riert und nicht in den Norm-Bestimmungen 
des Wehrges'etzes. 

Was wäre dann gewesen? 

Eine der Grotesken, neben vielen anderen: 
Ich führe Ihnen nur kurz die "Arbeiter-Zei
tung" an. Archivstudium ist sehr nützlich. Ich 
würde ein solches Studium auch Ihnen empfeh
len, damit Sie sich die zahlreichen Vorschläge 
der Volkspartei endlich auch wieder ins Ge
dächtnis zurückrufen können. Ich beziehe mich 
auf die "Arbeiter-Zeitung" vom 10. Juli 1911. 

Es wurde beridltet, daß es zu Schwierigkei
ten gekommen ist und daß die OVP wegen 
der Zustimmung zur Wehrgesetznovelle be
stimmte Bedingungen gestellt hat. Sie mokier
ten sich damals über die Ungeheuerlichkeit 
dieser Bedingungen und Vorschläge, die wir 
gemacht haben. In diesem Artikel hieß es: 

"Außerdem enthält der Vorschlag" - der 
OVP - "eine Reihe weitgehender besoldungs
redltlicher Vorschläge," er enthält "Truppen
übungen im Ausmaß von 50 Tagen, bei einer 
strategischen Reserve von 25 Tagen." 

Beschlossen wurden dann Truppenübungen 
von 60 Tagen und eine strategische Reserve, 
die zeitlich überhaupt unbegrenzt ist. (Der 
Prä s i den t übernimmt wieder den Vor
sitz.) 

Was sagen Sie nun zu dieser Motivation, 
Herr Abgeordneter Mandl? Was sagen Sie nun 
zu den weitgehenden besoldungsrechtlichen 
Vorschlägen, die Sie alle abgelehnt haben an
gesichts der Entwicklung seit unseren Vor
schlägen, die wir Ihnen im Dezember 1970 
bei den Parteienverhandlungen gemacht 
haben? Ich habe die Dokumentation hier. Wir 
haben Ihnen gesagt, daß es nicht möglich ist, 
ein System zu erfinden, bei dem ein "verlän
gerter ordentlicher Präsenzdiener" mehr Geld 
bekommt als ein Leutnant. Sie haben das 
damals weggewismt, für unmöglich erklärt 
und sich wieder mokiert. 

Sehen Sie sich aber nun an, zu welchen Maß
nahmen auf besoldungsrechtlichem Gebiet Sie 
sich bisher haben bequemen müssenl ICh 
meine: Man sollte die Fakten nüchtern auf den 
Tisch legen und sollte zu einer anderen Kon
zeption der Bereitschaftstruppen kommen, die 
auch budgetär leichter zu verkraften ist, statt 
ewig an Fiktionen festzuhalten. Das wäre auch 
der Auftrag, den Ihnen die Wehrgesetznovelle 
- ich glaube, es ist der Artikel VIII Abs. 2 -
im Endergebnis gestellt hat. 

Nun dazu, daß wir diese Vorlage ablehnen. 
Ich möchte den Sozialisten folgendes sagen: 
Wir gehen nicht ständig den Weg, daß man 
das Pferd vom Schwanz her aufzäumt bei der 
Behandlung der Probleme. Sie haben zunächst 
die Wehrgesetznovelle 1971 beschlossen. 
Nachher haben Sie einen Stab eingesetzt, der 
studieren sollte, wie das, was Sie vorher be
schlossen hatten, möglich sein wird. (Abg. 
Mon d 1: 1st ja nicht wahr! - Abg. S kr i t e k: 
Sie erzählen Märchen!) Wir haben verlangt, 
daß uns ein Zustandsbericht über das Bundes
heer auf den Tisch gelegt wird. Das haben Sie 
länger als ein Jahr abgelehnt! Auf Grund die
ses Zustandsberichtes hätten wir nämlich ge
wußt: Da sind die Notstände, hier liegen die 
Fehlerquellen, was können wir vorschlagen, 
um sie auS'Zumerrzen? 

Das haben Sie nicht getan! Sie machen jetzt 
wieder ein Flickwerk. Nachher - dazu haben 
Sie sich jetzt auf Grund unseres Antrages 
bereit erklärt - legen Sie einen Zustands
bericht über das Bundesheer vor. Dann kom
men wir darauf, daß uns dieser Zustands
bericht Situationen widerspiegelt, die diese 
Novelle in gar keiner Weise auch zu lösen in 
der Lage ist. (Abg. B 1 e c h a: Das stimmt doch 
nichtf) 

Das ist Ihre Systematik, das ist Ihre Vor
gangsweise. Seien Sie mir nicht ungehalten, 
wenn ich Ihnen sage, daß Sie mit dieser 
Vogel-friß-oder-stirb-Methode mit uns auf die 
Dauer nicht verhandeln könnenl Wir sind zu 
einer echten, konstruktiven Aufbauarbeit 
bereit, aber nicht zu dem, was bisher soziali
stische Wehrpolitik war oder was bisher völ
lige Desorientierung der Sozialisten war. 

\!\Teil wir eine Orientierung wünschen und 
jeder Desorientierung abgeneigt sind, des
wegen werden wir auch dieser Novelle nicht 
zustimmen. (Beifall bei der OVP.) 

Präsident: Nächster Redner ist der Herr Ab
geordnete Mondl. 

Abgeordneter Mondl (SPO): Herr Präsident! 
Hohes Haus! Meine sehr geehrten Damen und 
Herrenl Wenn ich dem Herrn Abgeordneten 
Dr. Prader hier so zuhöre, dann kann ich nur 
staunen. Er sprach von Reformanalysen und 
so weiter und so fort, und davon, warum das 
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oder jenes nicht zur Diskussion gestellt wurde. I Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Er beklagt sich darüber, warum man Zustands- In einer Bundesheer-Reformkommission vor 
berichte nicht beachtet. (Abg. Dr. PT ade r: der Erstellung des Wehrgesetzes entstand in 
Wir haben gar keine!) . wochenlangen Diskussionen der Entwurf eines 

Ich muß wieder von vorne beginnen und 
fragen: Warum haben Sie das nicht getan? 
Warum haben Sie keine Reformanalysen an
läßlich der Umstrukturierung nach Doktor 
Schleinzer in den Jahren 1962 und 1963 ge
macht? Warum hat man keine Reformanalysen 
nach Ihren Reduktionserlässen gemacht? (Zu
stimmung bei der SPO. - Zwischenrufe bei 
der OVP.) Warum hat man den Zustands
bericht des Generaltruppeninspektors im 
Jahre 1965 nicht berücksichtigt und hier in 
diesem Hohen Haus zur Diskussion gestellt? 
Warum hat man den Zustandsbericht des 
Generaltruppeninspektors im Jahre 1970 hier 
nicht zur Diskussion gestellt und hier eben
falls berücksichtigt? (Rufe bei der avp: Die 
schlechteste Regierung, die es bisher gab!) 

So sehen die Tatsachen in Wirklichkeit aus. 
Aber es geht Ihnen ja nicht darum, daß unser 
Landesverteidigungsinstrument verbessert 
wird. Es geht Ihnen einzig und allein nur 
darum, so wie in der Landwirtschaft, in der 
Außenpolitik und in allen übrigen Bereichen, 
alles krankzujammern, was nur zum krank
jammern möglich ist. (Zustimmung bei der 
SPO. - Zwischenrufe und Widerspruch bei 
der OVP.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Hohes Haus! Als die sozialistische Regierung 
im Jahre 1970 ihr Amt antrat, übernahm sie 
ein Heer, das einer grundlegenden Umstruk
turierung bedurfte. Wenn Sie, meine sehr ge
ehrten Damen und Herren der Osterreichi
schen Volkspartei, dies bestreiten wollten, 
dann müßte ich Ihnen hier ein Konzept der 
Osterreichischen Volkspartei vorlesen, unter
zeichnet vom Herrn Dr. Fritz König, in dem 
in der Zusammenfassung steht: 

Konzeptes einer völlig neuen Wehr struktur. 

Ich möchte Ihnen ganz klar und deutlich 
sagen: Es ist das keine sozialistische Bundes
heer-Reform, sondern eine völlig neue Wehr
struktur, die überhaupt kein Partei aushänge
Dr. PI ade I: Mit deI werden wir uns noch 
PT ade I: Mit deI werden wir uns noch be
schältigen!) 

Diese völlig neue Wehrstruktur sieht vor: 
den raschen Aufbau eines ernten milizartigen 
Systems, beruhend auf einer Landwehr, und 
die Bereitstellung sofort einsatzbereiter Ver
bände, die sogenannten Bereitschaftstruppen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Um diese beiden Ziele zu erreichen, wurden 
die vvehrrechtlichen Bestimmungen, die zu
nächst wochenlang - man kann sagen: 
monatelang - im Landesverteidigungsrat und 
im Landesverteidigungsausschuß diskutiert 
wurden, am 15. Juli 1971 durch das Parlament 
mit den Stimmen der Freiheitlichen Partei und 
der Sozialistischen Partei beschlossen. Weiters 
erfolgte - auch als Voraussetzung zu dieser 
Umstrukturierung - eine Änderung der 
Heeresgliederung, um die Organisation unse
res Bundesheeres der Zielvorstellung entspre
chend anzupassen. 

Die Voraussetzung zur Änderung der Hee
resgliederung war der Beschluß über die 
Heeresgliederung 1972, der im Jänner 1973 
von der Bundesregierung gefaßt wurde, nach
dem auch dieser Entwurf monatelang im Lan
desverteidigungsrat in allen Einzelheiten bera
ten wurde. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Erst nach Erarbeitung und Durchsetzung die
ser beiden Voraussetzungen - das heißt: 
angepaßtes Wehrgesetz und Heeresgliederung 

Das Modell einer grundlegenden Gesamt- 1972 - war es möglich, mit der Umgliederung 
konzeption war notwendig, weil das Bundes- größeren Stils, vor allem mit der Aufstellung 
heer in der derzeitigen Form vor der Bevölke- der Bereitschaftstruppe, unverzüglich zu be
rung unglaubwürdig ist, ein neutraler Klein- ginnen. Das war keine Husch-Pfusch-Arbeit 
staat in der Lage Osterreichs gegen seine hoch - wie Sie behaupten -, sondern das war 
gerüstete und hochtechnisierte Umwelt sich wohldurchdacht und wohlüberlegt, aufgebaut 
nicht mit den gleichen Mitteln und Methoden auf diesen beiden wichtigen Voraussetzungen. 
wehren kann und in einem Kleinstaat die für, Nach wenigen Monaten zeigte sich schon, 
die Landesverteidigung zur Verfügung stehen-I daß sich dieser Schritt psychologisch günstig 
den Budgetmittel niemals ausreichen, im I auf die Truppe auswirkte. Der innere Wider
Rüstungswettrennen moderner Waffensysteme spruch, der sich aus der notwendigen Verkür
mitzuhalten. zung des Grundwehrdienstes einerseits und 

Das ist Ihre Erkenntnis gewesen zu dem 
Zeitpunkt, als die sozialistische Bundesregie
rung die Verantwortung über dieses Landes
verteidigungsinstrument, das Sie so beurteil
ten, wie ich es hier soeben verlesen habe, 
übernommen hatte. 

aus der Beibehaltung der auf eine neunmona
tige Dienstzeit ausgerichteten Organisations
strukturen andererseits ergeben hatte, konnte 
nun stufenweise beseitigt werden. 

Um eine völlig neue Struktur und Gliede
rung des Heeres, ausgerichtet auf eine Gesamt-

94. Sitzung NR XIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 125 von 138

www.parlament.gv.at



9302 Nationalrat XIII. GP - 94. Sitzung - 14. Dezember 1973 

Mondl 
raum verteidigung - die Sie übrigens auch 
in Ihrem neuen Konzept verlangten (Abg. 
Dr. Pr ade r: Ein uraltes!) -, mit Schwer
gewicht auf die Landwehrkräfte und einem 
harten Kern, in erster Linie mechanisierte 
Kräfte, zu erreichen, gleichzeitig aber auch 
- und das ist das wichtigste - das starke 
Beharrungsbewußtsein militärischer Führungs
gremien zu überwinden, mußte das Wehrrecht 
entscheidend geändert werden. 

Die . Schwerpunkte dieser Änderung des 
Wehrrechtes vom Jahre 1971 möchte ich Ihnen 
nicht vorenthalten, denn sie korrespondieren 
-- und sind wichtig - mit der jetzigen Ände
rung: 

Mit der Verkürzung des Grundwehrdienstes 
von neun auf sechs Monate - das war keine 
Idee, die aus der Luft gegriffen war, denn Sie 
fordern in Ihrem Wehrkonzept eine fünfmona
tige Grundwehrdienstzeit (Abg. Dr. P rad er: 
Sie haben keine Ahnung!) - und der Ein
führung von verpflichtenden Truppenübungen 
im Gesamtausmaß von 60 Tagen war über
haupt erst die Voraussetzung zu einem miliz
artigen System und einer mobilisierbaren 
Truppe geschaffen. (Unruhe bei der OVP.) Sie 
können sich über solche Sachen ruhig lustig 
machen, daraus ersieht man, meine sehr ge
ehrten Damen und Herren, wie ernst es Ihnen 
um die Landesverteidigung überhaupt ist. (Zu
stimmung bei der SPO. - Widerspruch bei 
der OVP.) Sie marschieren nur am Sonntag 
mit Hut, Feder und Ehrenzeichen draußen 
herum und halten geschwollene Reden, aber 
Sie denken überhaupt nicht daran, eine ernst
hafte Arbeit zu diesem Landesverteidigungs
instrument zu leisten. (Abg. Dr. G ru b e r: 
Herr Kollege Mondl! Verwechseln Sie nicht 
Wehrpolitik mit Ihren lächerlichen Argumen
ten/ - Weitere Zwischenrufe bei der OVP.) 
Sie haben sich auf diesem Gebiet schon genug 
geleistet. Sie brauchen da gar nichts sagen! 
(Abg. Dr. G r u be r: Wehrpolitik ist etwas 
anderes als Ihre Argumente!) 

Weiters: Die Möglichkeit zur Ableistung 
des Grundwehrdienstes in der Dauer von acht 
Monaten bei gleichzeitiger Befreiung von 
Truppenübungen, die Einführung des freiwil
lig verlängerten Grundwehrdienstes, die Ab
haltung von Kaderübungen, allerdings aufge
baut auf freiwilliger Basis, die Regelung der 
Berufsweiterbildung im freiwillig verlängern
ten Grundwehrdienst, der Auftrag zur unver
züglichen Aufstellung der Bereitschaftstruppe 
und - was die wesentlichste Voraussetzung 
war - der Einbau von Ubergangsbestimmun
gen, die eine gleitende Ubernahme von Land
wehraufgaben durch Landwehrverbände neuer 
Art gewährleisten sollen. . 

Es kam vor allem darauf an, den derzeitigen 
Mobilmachungsrahmen, den sogenannten 

7. Mob-Abschnitt, weitgehend zu erhalten, ja 
diesen sogar auf eine Mobilmachungsstärke 
von 150.000 Mann zu ergänzen. Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Gerade diese 
Ubergangsbestimmungen zum Zwecke der 
vorübergehenden Erhaltung des bisherigen 
Mobilmachungsrahmens erhielten eine Formu
lierung, die vom Verwaltungsgerichtshof in 
einem Erkenntnis entgegen der Vorstellung 
und Absicht des Gesetzgebers ausgelegt 
wurde. 

Der § 33 a sah im Zusammenhang mit Arti
kel XII Abs. 2 des Wehrgesetzes in der Fas
sung vom Juli 1971 zum Zwecke der Erhaltung 
des Mobilmachungsrahmens bis 31. Dezember 
1976 Instruktions- und Inspektionsübungen im 
Gesamtausmaß von insgesamt 16 Tagen für 
jene Wehrpflichtigen vor, die vor dem 1. Jän
ner 1971 zur Ableistung des ordentlichen Prä
senzdienstes einberufen wurden; und zwar 
waren wir der Meinung, ohne Anrechnung der 
bereits geleisteten Inspektions- beziehungs
weise Instruktionsübungstage. 

Dieser Auffassung widersprach das Erkennt
nis des Verwaltungsgerichtshofes. 

Um die jederzeitige Mobilisierungsfähigkeit 
unseres Mob-Heeres bis zum vollständigen 
Einschleifen in die nun neugeschaffenen Orga
nisationsstrukturen des milizartigen Heeres 
zu gewährleisten und Rechtssicherheit herzu
stellen, sahen .wir uns veranlaßt, eine Präzi
sierung in der kürzestmöglichen Zeit vorzu
nehmen. Und das war der Grund, meine sehr 
geehrten Damen und Herren, warum wir die
sen Initiativantrag stellten und keine Regie
rungsvorlage eingebracht wurde. 

Die Änderung lautet: Das Gesamtausmaß 
der nach dem 1. August 1971 abzuleistenden 
Inspektions- und Instruktionsübungen darf 
insgesamt 16 Tage nicht überschreiten. 

Gleichzeitig haben wir klargestellt - und 
sozusagen angepaßt -, daß die besondere 
Aufforderung zur Leistung der Inspektions
und Instruktionsübungen ebenfalls dem 
E-Befehl gleichgestellt wird und ein ordent
liches Rechtsmittel dagegen nicht möglich ist. 
Wir haben aber auch auf eine Reihe anderer 
notwendiger Dinge Rücksicht genommen und 
haben vor allem die gewonnenen Erfahrungen 
den praktischen Bedürfnissen angepaßt. 

Mit dem Antrag 94/A wollen wir neben der 
Klarstellung im § 33 a erreichen, daß durch 
die Neufassung des § 10 Abs. 3 des Wehr
gesetzes - der § 10 heinhaltet die zeitver
pflichteten Soldaten - die Möglichkeit einer 
Berufsweiterbildung nicht nur in Form einer 
Teilnahme an Ausbildungslehrgängen ge
geben wird, die die Erlangung von Dienst
posten in anderen Sparten des öffentlichen 
Dienstes ermöglichen, sondern daß auch eine 
Berufsweiterbildung in der Dauer von einem 
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Drittel des Dienstverhältnisses als zeitver
pflichteter Soldat an einer zivilen Ausbil
dungsstätte gewährleistet wird. 

Diese gleiche Möglichkeit wird mit der Neu
fassung des § 28 c Abs. 3 des Wehrgesetzes 
für den freiwillig verlängerten Grundwehr
diener ebenfalls gegeben. Durch diese beiden 
Novellierungen wollen wir erhöhte Anreize 
für freiwillig längerdienende Soldaten schaf
fen. 

Das Längerdienen im österreichischen Bun
desheer und das Ubernehmen von Führungs
aufgaben im österreichischen Bundesheer 
haben wir auf dem Prinzip der Freiwilligkeit 
aufgebaut. Präsenz diener, die sich zum frei
willig verlängerten Grundwehrdienst bis zu 
drei Jahren beziehungsweise als Durchdiener 
bis zu acht Monaten melden, können ihre Mel
dung bis zum Ablauf des vierten Monats des 
Grundwehrdienstes ohne Angabe von Grün
den schriftlich zurückziehen. Diese Möglichkeit 
des Zurückziehens der Längerdienstverpflich
tung durch den Präsenzdiener bis zum Ablauf 
des vierten Monats des Grundwehrdienstes 
führte, wie die Praxis zeigte, sehr häufig zu 
Mißbrauch und Täuschung und behinderte die 
vorsorglich gezielte Ausbildung für die Bereit
schaftstruppe oder für die zukünftige Verwen
dung in der Landwehr. 

Die Neufassung des § 28 b Abs. 5 gestattet 
daher die Zurücknahme der Freiwilligenmel
dung ohne Angabe von Gründen nur bis zum 
Ablauf des achten Tages nach Zustellung des 
Einberufungsbefehles. Dem Stellungspflichti
gen, der vor der Stellungskommission die Zu
sicherung erhalten hat, seinen freiwillig ver
längerten Grundwehrdienst in einer bestimm
ten Garnison oder bei einer bestimmten Ein
heit leisten zu dürfen, soll die Möglichkeit 
eröffnet werden, bei Nichteinhaltung der Zu
sicherung seitens des Bundesheeres und Ein
berufung in eine andere Garnison oder zu 
einem anderen Truppenteil von der Freiwilli
genmeldung zurücktreten zu können. 

Um besonders geeignete Grundwehrdiener 
schon während des Grundwehrdienstes zu 
Chargen ausbilden und entsprechend § 8 des 
Wehrgesetzes auch dazu befördern zu können 
- eine übliche Praxis übrigens in nahezu 
allen Armeen der Welt -, wird der § 28 
Abs. 13 geändert. Nach einer entsprechenden 
Ausbildung kann somit der Reservelandwehr
soldat zu seiner ersten Truppenübung als 
Charge einberufen werden. Wir kommen 
damit einem Bedürfnis der Truppe nach! 

Grundwehrdienern im Zusammenhang mit 
einer weiteren Ableistung eines freiwillig ver
längerten Grundwehrdienstes zu je drei Mona
ten die Ausbildung zum Reserveoffizier er
öffnen sollte. Dazu, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, dient die Änderung des 
§ 28 b Abs. 2. Das Schwergewicht der Aufgabe 
liegt beim 6 Monate-Grundwehrdiener, Land
wehrsoldat bei seiner Verwendung in der 
Mob-Reserve, in der Mob-Reserveeinheit, in 
der er seine Truppenübungen leistet. Es ist 
daher notwendig, daß diese Mob-Einheit außer 
dem aktiven Rahmen in allen Ebenen aus 
Reservisten besteht; Reservesoldaten, Re
servechargen, Reserveunteroffiziere und 
Reserveoffiziere. Das bedeutet, die Reserve
einheiten müssen gemeinsam - auch Chargen, 
Unteroffiziere und Reserveoffiziere - ihre 
Truppenübungen durchführen. 

Um dies zu ermöglichen und um weiters die 
Mob-Reserve-Kaderlage zu verbessern, 
wurde der § 28 Abs. 7 und 8 des Wehrgesetzes 
neu ge faßt. In Zukunft soll es möglich sein, 
daß Reserveoffiziere, Reserveunteroffiziere 
sowie aus dem Aktivdienst des Bundesheeres 
ausgeschiedene Berufsoffiziere, Offiziere auf 
Zeit, Beamte und Vertragsbedienstete, sofern 
sie eine Unteroffiziersfunktion ausüben, und 
zeitverpflichtete Soldaten, die das 50. Lebens
jahr noch nicht vollendet haben, nach den 
jeweiligen militärischen Erfordernissen auch 
ohne ihre Zustimmung zur Ableistung von 
Kaderübungen einberufen werden. (Unruhe. -
Der PI ä s i den t gibt das Glockenzeichen.) 

Wir glauben im Falle dieses Personenkrei
ses vom Prinzip der Freiwilligkeit abgehen 
zu können. 

Hohes Hausl Wir sind der Meinung, daß 
diese Neufassung des Wehrgesetzes für das 
Bundesheer sehr nützlich ist. Die begonnene 
grundlegende Umstrukturierung des Bundes
heeres unter Beibehaltung einsatzbereiter 
Verbände und substantieller Erhaltung des 
Mob-Heeres wird dadurch rascher und besser 
durchgeführt werden. 

Ich ersuche Sie daher, dieser Vorlage die 
Zustimmung geben zu wollen. (Beifall bei deI 
SPO.) 

Präsident: Als nächster zum Wort gemeldet 
ist der Abgeordnete Zeillinger. 

Abgeordneter Zeillinger (FPO): Herr Präsi
dent! Hohes Haus! Meine Damen und Herren! 
Wir freiheitlichen Abgeordneten werden die
ser Änderung unsere Zustimmung geben, weil 
sie erstens einen Fehler des Gesetzes repariert, 

Da durch den Erlaß des Bundesministeriums worüber in den Verhandlungen noch Uber
für Landesverteidigung für Studenten die Ab- einstimmung zwischen allen drei Parteien be
leistung des Grundwehrdienstes in den Ferien standen hat, daß nämlich jeder noch 16 Tage 
zu je zwei mal drei Monaten gestattet wird, I ~?spektions- .lbeziehungsweise Instr~ktion:
sind wir der Auffassung, daß man diesen ubungen ableIsten soll, anstatt der semerzelt 
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vorgesehenen 124 Tage. Es ist einfach not-· Ich werde auf das, was Sie uns heute um halb 
wendig, den Weiterbestand des Reserveheeres zehn Uhr noch unterjubeln wollten, gerne ~ur 
bis 1916 zu sichern. gegebenen Zeit antworten. 

Wir werden ,außerdem deshalb zustimmen, Heute deponiere ich nur: Das war einer der 
weil die NoveNe eine Verbesserung :der Be- vielen Irrtümer von Ihnen und der OVP. Wir 
rl1'fs'aus'bi:l'dung und daruber hinaus weitere Freiheitlichen stimmen zu. (Beifall bei der 
Verbe'siserungen bringt. FPO.) 

Ich möchte alber gleich sagen, ich möchte Präsident: Zum Wort ist niemand mehr ge-
jetzt, um 21 Uh,r 23 Minuten und 30 Sekunden, meldet. Die Debatte ist geschlossen. - Schluß
nicht mehr in eine tiefschürfende Wehrdebatte, wort wird nicht gewünscht. 
die von meinen Vorrednern angebrochen wor- Wir gelangen zur Ab s tim m u n g, die ich 
den ist, eingreifen. Wir hatten zum Teil beim über den Gesetzentwurf und den Entschlie
Budget dazu Gelegenheit, und zum Teil wer- ßungsantrag getrennt vornehme. 
den wir noch in Zukunft Gele'gen'heit haben. 
Ich olaube, daß die Nachtübung, die jetzt vVir kommen vorerst zur Abstimmung über 
hier~brollt, nicht sehr da,zu geeignet ist. I den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 

. wehrrechtIiche Bestimmungen geändert wer-
Herr Kollege Prader! Es stellt sich heraus, den (989 der Beilagen). 

daß sich in der Nacht jeder Mensch irrt. Auch 
Sie haben sich da offen!bar se'hr geirrt, wenn Da getrennte Abstimmung hinsichtlich jeder 
Sie heute hier ,gesagt haben, daß der Durm- Ziffer verlangt ist, gehe ich so vor. 
diener auf eine Idee und einen Vorsclila'g der V/ir gelangen vorerst zur Abstimmung über 
OVP zurückgeht. Das ist für mich völlig neu. Artikel I Z. 1. Ich bitte jene Damen und 
Ich harbe mir extra die Dokumentation dar- Herren, die diesem Teil des Gesetzentwurfes 
über ausheben lassen. Vielleicht war es Ihre in der Fassung des Ausschußberichtes ihre 
Idee - aber gesagt haben Sie es nie! Zustimmung geben, sich von den Sitzen zu 

Als erste - ich möchte nur einen einzigen erheben. - Das ist einstimmig angenommen. 
Punkt herausgreifen -, als erste und einzige Ich lasse nunmehr über Artikel I Z. 2 ab
hat die freiheitliche Fraktion am 1. Dezember stimmen und bitte jene Damen und Herren, 
1910 den anderen Fraktionen ihren Vorschlag, die hiezu ihre Zustimmung geben, sich von 
den Vorschlag der Freiheitlichen, übergeben. den Sitzen zu erheben. - Das ist in dem Fall 
Wenn Sie damals nicht Mitglied der freiheit- einstimmig angenommen. 
lichen Fraktion waren - ich kann mich nicht 
erinnern, daß Sie damals unserer Fraktion 
angehört halben (Abg. Dr. Pr ade r: Na!) -, 
dann muß dieser Vorschlag von eine;m Frei
heitlichen stammen. Ich muß hier leider sagen: 
Es war 'zufälligerweise meine Idee. Dieser 
Durchdiener, den finden Sie - nicht: "Na!" -
auf Seite 4 im Abs. 2 des FPO-Vorschlages 
vom 1. Dezember 1910. Aber um halber zehne 
auf d' Nacht bilden S· Ihna halt ,scho ein, das 
war Ihre Idee. Das ist 'einer der vielen Irr
tümer, denen Sie auch als Minister seinerzeit 
schon unterlegen sind. 

Meine Damen und Herren! Jetzt, um halb 
zehn Uhr, darüber in einen Streit auszubre
chen, ob jetzt die ,SPO die 'schlechteste Roegi'e
rung ist und ,die OVP die zweitschlechteste 
Regierung aller Zeiten ,war oder ob die OVP 
die schlechteste R'egierung seinerzeit war und 
die SPO diezweitschlecbteste ist, ich glau'be, 
dazu ist jetzt weder die Zeit noch der Ort. 

Die Novelle, die vorgelegt wurde, ist erstens 
eine Notwendigkeit, und sie ist zweitens sach
lich gerechtfertigt. Wir werden zustimmen. 

Herr Kollege Prader, ich verspreche Ihnen 
eines: Ich habe in der Zeit, in der Sie Minister 
waren, nie die Diskussion mit Ihnen gescheut. 

Wir kommen zur Abstimmung über Arti
kel I Z. 3. Ich bitte jene Damen und Herren, 
die dieser Ziffer ihre Zustimmung geben, sich 
von den Sitzen zu erheben. - Das ist die 
Mehrheit. Angenommen. 

Wir gelangen zur Abstimmung über Arti
kel I Z. 4, Ich bitte jene Damen und Herren, 
die dieser Ziffer zustimmen, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Das ist einstimmig an
genommen. 

Ich lasse jetzt über Artikel I Z. 5 abstimmen 
und bitte jene Damen und Herren, die dieser 
Ziffer ihre Zustimmung geben, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Das ist einstimmig an
genommen. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung 
über Artikel I Z. 6. Ich bitte jene Damen und 
Herren, die nieser Ziffer ihre Zustimmung er
teilen, sich von den Sitzen zu erheben. - Ein
stimmig angenommen. 

Ich lasse über Artikel I Z. 7 abstimmen 
(Unrulle - der Prä s i den t gibt das 
Glockenzeichen) und bitte jene Damen und 
Herren, die hiezu ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben, - Einstimmig 
angenommen. 
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Ich lasse nunmehr über Artikel I Z. 8 ab

stimmen und bitte jene Damen und Herren, 
die 'dieser Ziffer ihre Zustimmung .geben, sich 
von den Sitzen zu erheben. - Mehrheit. Ange
nommen. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über Artikel II Z. 1. Ich bitte jene Damen und 
Herren, die diesem Teil des Gesetzentent
wurfes ihre ZusUmmung geben, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Mit Mehrheit ange
nommen. 

Wir kommen zur Abstimmung über Z. 2. 
Ich bitte jene Damen und Herren, die dieser 
Ziffer zustimmen, sich von den Sitzen zu er
heben. - Einstimmig angenommen. 

Wir gelangen jetzt zur Abstimmung über 
Artikel In Abs. 1. Ich bitte jene Damen und 
Herren, die diesem Teil des Gesetzentwurfes 
zustimmen, sich von den Sitzen zu erheben. -
Mehrheit. Angenommen. ' 

Vlir kommen zur Abstimmung über 
Artikel III Abs. 2. Ich bitte jene Damen und 
Herren, die hiezu ihre Zustimmung erteilen, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Einstimmig 

ordneten Dr. Fischer nicht erklärt, wie die 
Abstimmung lautet. Wir gelangen daher nun
mehr zur Abstimmung über den Entschlie
ßungsantrag betreffend Bundesheer-Reform. 
Ich bitte jene Damen und Herren, <iie die
sem ... (Stürmische Zwischenrufe bei OVP 
und FPO.) Aber meine Herren! 

Meine Herren und Damen! Bevor ich nidlt 
ein Ergebnis verkündet habe, ist die Abstim
mung nicht vollendet. Nachdem sich der Herr 
Abgeordnete Dr. Fischer zum Wort ·gemeldet 
hat, habe ich unterbrochen. (Weitere stür
mische Zwischenrufe bei OVP und FPO. -
Abg. Dr. Kor e n: In einer Abstimmung gibt 
es keine Wortmeldung!) Herr Abgeordneter 
Zeillinger, bitte. 

Abgeordneter Zeillinger (FPO): Ich melde 
mich zur Geschäftsordnung. Herr Präsident! 
Ich :bedaure es, es war das Croquis leider 
zuerst schon falSCh, aber die A'bstimmung war 
korrekt. Sie haben verkündet: "Das ist die 
Mehrheit." Damit ist nach der Geschäftsord
nung - das Tonband wird es beweisen -
abgeschlossen. (Beifall bei FPO und OVP.) 

angenommen. Präsident: Herr Abgeordneter Zeillinger! 
Schließlich lasse ich über den restlichen Teil I Erstens habe ich das Croquis richtig verlesen. 

des GesetzentwuI1fes sowie über Titel und I In dem Croquis heißt es~ wenn ich den Teil 
Eingang in 989 der Beilagen abstimmen und nehme (heftige Zwischenrufe) - bitte ein 
bitte jene Damen und Herren, die hiezu ihre wenig Ruhe - "die diesem Entschließungs
Zustimmung geben, sich von den ·Sitzen zu antrag in 990 der Beilagen ihre Zustimmung 
eI1heben. - Das ist mit Mehrheit angenommen. erteilen, sich von den Sitzen zu eI1heben". 

Damit ist die zweite Lesung beendet. Dann meldete sich Ahgeordneter Dr. Fischer, 
und ich habe kein ... (Weitere stürmische 

Der Berichterstatter 'beantra.gt die soforti.ge Zwischenrufe bei OVP und FPO.) 
Vornahme der dritten Lesung. Wird dagegen 
Einwand erhdben? - Ist nicht der Fall. Ich 
bitte jene Damen und Herren, die dem vor
liegenden Gesetzentwurf auch in dritter Le
sung ihre Zustimmung erteilen, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Das ist mit Mehrheit 
auch in der dritten Lesung an gen 0 m me n. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über den E n t'5 chI i e ß u n g san t rag be
treffend Bundesheer-Reform. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Entschließungsantrag in 990 der Beilagen ihre 
Zustimmung erteilen, sich von den Sitzen zu 
erheben. (Es erheben sich die Abgeordneten 
der öVP und der FPO sowie einzelne Abge
ordnete der SPO von ihren Plätzen. -
Zwischenrufe bei der OVP.) Abgeordneter 
Fischer! (Neuerliche Zwischenrufe und Un
ruhe bei der OVP. - Abg. Z e i 11 i n ger: 
Nicht einmal die Parlamentsdirektion kennt 
sich aus! Die ganzen Abstimmungen waren 
jetzt falsch!) 

Meine Damen und Herren! Ich habe auf 
Grund der Wortmeldung des Herrn Abge-

Meine Herren! Bevor ich nicht ein Ergebnis 
verkündet habe, ist die Abstimmung nicht 
beendet, und ich habe kein Ergebni-s verkün
det. 

Herr Abgeordneter Zeillinger, bitte. 

Abgeordneter Zeillinger (FPO): Ich bitte 
den Herrn Präsidenten um Mitteilung, nach 
welchem Punkt der Geschäftsordnung es eine 
Wortmeldung während der Abstimmung gibt. 
Außerdem darf ich feststellen, daß nach der 
Geschäftsordnung der Herr Präsident während 
der Abstimmung das Ergebnis zu verkünden 
hat und nicht eine Wortmeldung des Kollegen 
Fischer. 

Präsident: Herr Abgeordneter Fischer. 

Abg·eordneter Dr. Heinz Fischer (SPO): Der 
Herr Präsident stellt die Fragen zur Abstim
mung. Das steht in der Geschäftsordnung. Uber 
die FragesteIlung zur Abstimmung ist eine 
Wortmeldung möglich. Das ist der Fall. (Stür
mische Zwischenrufe bei OVP und FPO.) Meine 
Damen und Herren, können Sie nur im 
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Dr. Heinz Fischer 
Schreiton verkehren? Der Präsident stellt 
die Fragen zur Abstimmung. Wenn er 
eine Frage zur Abstimmung stellt, kann man 
sich zu Wort melden, könnte etwa Auszählung 
verlangen. Es hätte jeder Albgeordnete, wenn 
der Präsident sagt, "wir kommen zur .AJbstim
mung über den Entschließungsantrag" , sich 'Zu 
Wort melden können und sagen, ich beantrage 
Auszählung. Ich habe mich zu Wort gemeldet, 
um klarzustellen, ob das der dem Ausschuß
bericht beigedruckte Entschließungsantrag ist. 
Da es dieser dem Ausschußbericht beige
druckte Entschließungsantrag ist, werden wir 
diesem Antrag ,zU'stimmen,und es wiI'd dieser 
Antrag einstimmig beschlossen werden. A'ber 
wir haben ein Recht darauf festzustellen, 
welcher Antr-ag konkret zur Albstimmung ge
stellt wurde. (Beifall bei der SPO.) 

Präsident: Ich möchte auch noch Herrn Pro
fessor Koren vorher bitten. 

Abgeordneter Dr. Koren (OVP): Herr Präsi
dent! Ich 'beantra1ge eine 'kurze UnteIibrechung 
der Sitzung; hören wir uns das Tonband an. 
Ich kann der Ausführung von Kollegen Fischer 
keinesfalls folgen, da fraglos in einem Ab
stimmungsvorgang eine Wortmeldung nicht 
mehr möglich ist. Das bezieht sich auf die 
Frage vor der -Fragestellung, aber nicht im 
.A:bstimmungsvorgang. (Beifall bei der OVP.) 

Präsident: Meine Damen und Herren! Im 
§ 63 der Geschäftsordnung des Nationalrates 
heißt es unter Punkt 4: "Jeder Abgeordnete 
kann auf Berichtigung der vom Präsidenten 
ausgesprochenen Fassung und Ordnung der 
Fragen Antrag stellen, welcher, wenn der 
Präsident dem Antrage nicht beitritt, nach der 
hierüber zu eröffnenden Debatte zur Abstim
mung gebracht werden muß." 

Ich bin gerne bereit, dem Antrag des Herrn 
Klubobmannes Koren Folge zu leisten, um 
festzustellen, ob ich ein Abstimmungsergebnis 
festgestellt habe. Daher unterbreche ich die 
Sitzung auf zehn Minuten. 

Die Sitzung wird um 21 Uhr 35 Minuten 
unterbrochen und um 21 Uhr 50 Minuten 
wiederaufgenommen. 

Präsident: Hohes Haus! Ich nehme die 
unterbrochene Sitzung wieder -auf. 

Ich möchte folgendes feststellen: Die Herren 
Klubobmänner haben sich das Band angehört, 
konnten feststellen, daß sehr deutlich gesagt 
wurde, über welchen Bereich a'bgestimmt wird. 
Es war die Meinung, daß die Worte "diesem 
Entschließungsantrag in 990" eigentlich ein 
Fehler im Croquis wären. Es stellte sich her
aus, daß es kein Fehler im Croquis i,st. 

Es ist auch festgestellt worden, daß ich kein 
Abstimmungsergebnis verkündet habe, son
dern daß, als der Lärm entstand, ich - das 
bestreite ich nicht sofort hätte :Unter
brechen können. 

Alber nachdem sich auch der kbgeordnete 
Fischer meldete, habe ich den § 63 Z. 4 in 
Anspruch genommen, um eben für Klarheit 
zu sorgen. Aber da vorhin kein Abstimmungs
ergebnis verkündet worden war, glaube ich, 
wäre es falsch, wenn ich jetzt im nachhinein 
die Verkündung vornehmen würde. 

Ich würde Sie daher ersuchen, sehr geehrte 
Damen und Herren, daß wir diesen Abstim
mungsvorgang wiederholen. Es zeigt sich ja, 
daß dreierlei Auffassungsfehler vorhanden 
gewesen sind. Und so würde ich meinen, daß 
es richtig ist, da kein Abstimmungsergebnis 
verkündet war, eine solche Abstimmung nun 
vorzunehmen. . 

Ich würde daher bitten, sehr geehrte Damen 
und Herren, daß wir zur Abstimmung über den 
Entschließungsantrag betreffend Bundesheer
Reform kommen. 

Ich bitte jene Damen und Herren. _ . 

Abgeordneter Dr. Koren: Zur Geschäftsord
nung! 

Präsident: Bitte, Herr Klubobmann. 

Abgeordneter Dr. Koren: Herr Präsident! 
Ich bin mit Ihrer VorgangSIWeise nicht einver
standen, da wir eine Abstimmung in diesem 
Haus zum ersten Male wiederholen würden. 

Die MehrheitsveI1hältnisse .bei der Abstim
mung waren eindeutig. Daher glaube ich, es 
hätte vollauf genügt, wenn Sie das Erge.bnis 
auch nach der Unterbrechung verkündet hät
ten. 

An einer zweiten Abstimmung wird meine 
Fraktion nicht teilnelhmenl 

Präsident: Herr Klubobmann! Ich beziehe 
mich noch einmal auf § 63 der Geschäftsord
nung. Der Punkt sagt: "Die Abstimmungen 
über verschiedene Anträge sind derart zu 
reihen, daß die wahre Meinung der Mehrheit 
des Nationalrates zum Ausdrucke gelangt." 

Nachdem es - und die Bänder haben es 
sehr deutlich gezeigt - eine ziemliche Turbu
lenz gegeben hat, war für mich die wahre 
Meinung nicht zu erkennen, und ich würde 
bitten ... (Zwischenrufe bei der OVP: Ist ja 
nicht wahr!) Wenn ich die wahre Meinung 
erkannt hätte, hätte ich ein A-bstimmungs
ergebnis kundgetan. Nachdem da-s Abstim
mungsergebnis von mir nicht kundgetan wor-
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Präsident 

den ist, sehr verehrte Damen und Herren, batte ebenfalls unter einem abgeführt wird. 
kann ich doch nicht im nachhinein etwas Es sind dies die Berichte ... (Abg. Doktor 
sagen, was im ·zuerst nicht gesagt habe. Daher GI U b e J: Wir waren ja alle draußen! Das 
würde ich wirklich meinen. . . war einstimmig! Das war wieder falsch!) 

Abgeordneter Zeillinger: Zur Geschäftsord
nung! 

Präsident: Bitte, Herr Abgeordneter Zeillin
ger. 

Abgeordneter Zeillinger: Herr Präsident I 
Ihr Bericht ist soweit richtig, es fehlt nur eine 
Kleinigkeit: nämlich die Feststellun'g, daß Sie 
ja die Abstimmung durchgeführt haben. Sie 
ha'ben nur nicht das Ergebnis verkündet. Sie 
sind als Präsident des Hauses aber verpflichtet, 
das Ergebnis einer durchgeführten Abstim
mung zu verkünden. Sie können den Abstim
mungsvorgang nur dort fortsetzen, wo Sie Hm 
unterbrochen haben. Unterbrochen haben Sie 
ihn in dem Moment, als eine Mehrheit der 
Abgeordneten zustimmend aufgestanden war. 
Sie haben in Ihrem Bericht vergessen 'zu er
wähnen, daß Sie gesagt ,halben: Wer zustimmt, 
möge sich erheben. Dann hat sich eine Mehr
heit erhoben. Dann haben Sie zehn, acht oder 
fünf Sekunden, 'ganz gleich, eine lange Zeit 
gewartet - Pause -, und dann haben Sie dem 
AbgeoJ1dneten Fischer da·s Wort erteilt. Unter
brochen haben Sie, nadl~dern die Abgeordneten 
gestanden sind. Ich bitte Sie, das Ergebnis 
der von I'hnen eingeleiteten und durchgeführ
ten Abstimmung dem Hause zu verkünden. 

Präsident: Herr Abgeordneter Zeillingerl 
Wenn ich von hier aus ohne weiteres hätte 
feststellen können, was die wahre Mehflheit 
ist, dann hätte ich das Ergebnis auch ver
kündet. Da aber eine Differenz und eine Wort
meldung vorlag - zugegeben, wir haben nicht 
unterbrochen -, 'konnte ich alber die wahre 
Meinung nicht dhne weiteres sehen. 

Abgeordneter Zeillinger: Ich bitte den Herrn 
Präsidenten mitzuteilen, wer dagegen ge
stimmt hat. Meines Wissens ist niemand 
sitzen geblieben. (Zwischenrufe bei der OVP.) 

Präsident: Meine Herren! Es waren Abge
ordnete im Ha.us! Die Abgeordneten Moser 
und Kinzl! Das ist die Mehrheit! (Beifall bei 
der SPO.) 

21. Punkt: Bericht des Landesverteidigungs
ausschusses über den Antrag 71/ A (11-2274 der 
Beilagen) der Abgeordneten Dr. Scrinzi und 
Genossen betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Kärntner Kreuz-Zulagengesetz 1970 

geändert wird (991 der Beilagen) 

22. Punkt: Bericht des Landesverteidigungs
ausschusses über den Antrag 72/ A (11-2275 der 
Beilagen) der Abgeordneten Zeillinger und 
Genossen betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Tapferkeitsmedaillen-Zulagengesetz 

geändert wird (992 der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen nunmehr zu den 
Punkten 21 und 22 der heutigen Tagesordnung, 
über die die Debatte ebenfalls unter einem 
abgeführt wird. 

Es sind dies die Berichte des Landesvertei
digungsausschusses über 

den Antrag 71/A der Abgeordneten Doktor 
Scrinzi und Genossen betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Kärntner Kreuz-Zulagen
gesetz 1970 geändert wird, und 

den Antrag 72/A der Abgeordneten Zeillin
ger und Genossen betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Tapferkeitsmedaillen-Zulagen-

Da der § 63 das ermöglicht, würoe ich bitten, gesetz geändert wird. 
die Sache so zu bereinigen, daß wir diese 
Abstimmung bis zur Verkündung des Ergeb
nisses durchführen. 

Ich darf noch einmal einleiten und bitten: 

Berichterstatter zu bei den Punkten ist der 
Herr Abgeordnete Zeillinger. Ich ersuche um 
seine bei den Berichte. 

Berichterstatter Zeillinger: Ich erstatte den 
Bericht des Larrdesverteidigungsausschusses 
über den Antrag der Abgeordneten Dr. Scrinzi, 
Zeillinger und Genossen betreffend ein Bun
desgesetz, mit dem das Kärntner Kreuz-Zu
lagengesetz 1970 geändert wird. 

Wir gelangen zur Abstimmung über den Ent
schließungsantrag betreffend Bundesheer
Reform (die Abgeordneten der OVP und FPO 
verlassen den Saal), und ich bitte jene Damen 
und Herren, die diesem Entschließungsantrag 
in 990 der Beila'gen die Zustimmung erteilen, 
sich von den Sitzen 'zu erheben. - Das ist die 
Mehrheit. An gen 0 m m·e n. (E 38.) Der dem Ausschuß zur Beratung vorge

legene Antrag sieht vor, daß eine allgemeine 
Wir gelangen nunmehr zu Punkt 21 und 22 Erhöhung um 30 Prozent durchgeführt werden 

der heutigen Tagesordnung, über die die De- soll. 
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Zeillinger 
Der Landesverteidigungsausschuß hat . am führen. Wird ein Einwand erhoben? - Dies 

7. Dezember 1973 diesen Antrag in Beratung ist nicht der Fall. 
gezogen und nach Wortmeldungen der Abge-
ordneten Tödling, Mondl, Kinzl, Troll, des Wir gehen in die Debatte ein. Zum Wort 
Berichterstatters sowie des Bundesministers gemeldet ist der Herr Abgeordnete Dr. Scrinzi. 
Lütgendorf einstimmig beschlossen, dem 
Hohen Hause die Annahme des Gesetzent-
wurfes unter Berücksichtigung eines Abände
rungsantrages des Abgeordneten Mondl zu 
empfehlen. 

Der Landesverteidigungsausschuß stellt so
mit den An t rag, der Nationalrat wolle dem 
dem schriftlichen Bericht angeschlossenen Ge
setzentwurf die verfassungsmäßige Zustim
mung erteilen. 

Wenn Wortmeldungen vorliegen, bitte iCh, 
General- und Spezialdebatte unter einem 
durChzuführen. 

In der gleichen Sitzung hat sich der Landes
verteidigungsausschuß auch mit dem Antrag 
der Abgeordneten Zeillinger, Dr. Scrinzi und 
Genossen betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Tapferkeitsmedaillen-Zulagengesetz 
geändert wird, befaßt. 

Der Antrag hat das gleiche zum Ziel, näm
lich die Zulagen um 30 Prozent zu erhöhen. 
Die Zulagen sind das letlZte Mal 1971 eIihöht 
worden und sollen nunmehr um 30 Prozent 
nachgezogen werden. 

An dieser Debatte haben sich die Abge
ordneten Tödling, Mondl, Kinzl und Troll, 
der Berichterstatter sowie der Herr Bundes
minister für Landesverteidigung beteiligt. Es 
wurde einstimmig beschlossen, dem Hohen 
Hause die Annahme des Gesetzentwurfes 
unter Berücksichtigung eines Abänderungs
antrages des Abgeordneten Mondl zu emp
fehlen. 

Ferner brachte Abgeordneter Mondl einen 
Entschließungsantrag ein, der vom Ausschuß 
einstimmig angenommen wurde. 

Der Landesverteidigungsaussdmß stellt so
mit den An t rag, der Nationalrat wolle 

1. dem dem schriftlichen Bericht angeschlos
senen Gesetzentwurf die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen, 

2. die dem schriftlichen Bericht beigedruckte 
Entschließung annehmen. 

Für den Fall, daß Wortmeldungen vorliegen, 
bitte ich, General- und Spezialdebatte unter 
einem durchzuführen. 

Präsident: Es ist der Antrag gestellt, Ge
neral- und Spezialdebatte unter einem abzu-

Abgeordneter Dr. Scrinzi (FPO): Herr Prä
sident! Meine Damen und Herren! Die Frei
heitliche Partei hat im März dieses J aihres 
zwei Anträge eingebracht, die darauf hinaus
liefen, die Zulagen 'für die Besitzer von 
Tapferkeitsmedaillen und für die Inhaber des 
Kärntner Kreuzes zu valorisieren. Diese bei
den Anträge wurden einige Monate 'hindureh 
von der Mehrheit <les Hauses sehubladisiert, 
ihre Behandlung im Ausschuß verhindert und 
sehließlich im Herbst in Beratung gezogen. 
Ich möehte mich über die Vor1gesehichte nicht 
weiter verbreiten, ich stelle aber mit Genug
tuung fest, daß diese Ibeiden Anträge letlZten 
Endes die einstimmige Billigung aller drei 
Fraktionen im Haus gefun:den haben. 

Das kann aber nicht geschehen, ohne daß 
ich ein anderes l1hema in diesem Zusammen
hang anschneide, weil ich glaube, 'daß ähnlich 
wie in einem Fall vor einigen Tagen hier im 
Hause Klarheit geschaffen werden muß. 

Als wir diese beiden Anträge im Ausschuß 
eingebracht hatten, wurden wir in der Aus
sendung der Bundesvereinigung der Tapfer
keitsmedaillenbesitzer Osterreichs hart kriti
siert, daß wir durch einen Antrag, der auf eine 
nur 30prozentige Erhöhung der Zulagen ab
stellte, einen weitergehenden, angeblich vom 
Herrn Bundesminister für Landesverteidigung 
zugesagten Antrag inhibiert haben, welcher 
eine 50prozentige EI1höhurrg ins Auge gefaßt 
halbe. Ohne sich über die Tatsachen zu infor
mieren, wurde in dieser Mitteilung bekannt
gegeben, daß der Herr Landesverteidigungs
minister in mehreren Aussprachen, wie es 
hier heißt, "Zugesagt habe, er 'Werde sich für 
eine 50prozentige Erhöhung tier Zulagen ein
setzen. 

Abgesehen davon, daß das gar kein Hinde
rungsgrund gewesen wäre, dieses angeblidle 
Versprechen zu verwirklichen, ist 'das ,aber 
nicht geschehen. Nun hat der Herr Landesver
teidigungsminister im Ausschuß erklärt, er 
halbe niemandem und niemals eine derartige 
Zusicherung gegeben. 

Herr Minister! Wir legen Wert darauf, daß 
hier im Hause geklärt wird, wer ihier offen
sichtlich die Unwahrheit sagt, wer hier an 
Gedächtnislücken leidet und wer hier einer 
Erinnerungsfälschung unterliegt. Sie werden 
verstehen: Wir wurden dafür, daß wir die 
Initiative er.griffen haben, öffentlich kritisiert, 
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Dr. Scrinzi 

quasi ,als Schädiger der Tapferkeitsmedaillen
besitzer hingestellt, unter Berufung auf von 
Ihnen angeblich abgegebene Versprechen. Es 
ist jetzt Ihre Pflidü, so wie im Ausschuß vor 
der Offentlichkeit festzustellen, was hier wahr 
ist. Ich glaube, wir haben Anspruch auf diese 
Feststellung. 

Ich schließe mit einern Appell an Sie, Herr 
Verteidigungsminister: Sie haben in einer 
ähnlich liegenden Sache, worüber schriftliche 
Unterlagen in IForm eines zwischen uns ge
führten Briefwechsels vorliegen, mir seiner
zeit zugesagt, daß Sie mein Bemühen, den 
Tapferkeitsmedaillenlbesitzern südtirolerischer 
A'bstammung, die in der Zwischenzeit italie
nische Staatsibürger geworden sind, eine ein
malige Ehrengabe, die sie in den 50 Jahren 
nicht erhalten !haben, ,zu überreichen, unter
stützen würden. Das haben Sie mir mündlich 
und schriftlidl zugesa'gt, haben mir allerdings 
dann mit bloßem Bedauern mitgeteilt, daß Sie 
in der Sache letder nichts machen können. Das 
stimmt mich etwas skeptisch. 

Herr Minister, ich bitte Sie noch einmal: 

sdliedlidle Aussagen und anscheinend audl 
verschiedene Interpretationen. 

Der Herr Bundesminister hat der Vertretung 
der Bundesvereinigung der Tapferkeitsmedail
lenbesitzer gesagt, er sei - um das so aus
zudrücken - bezüglich seiner Initiative vorn 
Initiativantrag der Freiheitlichen Partei unter
laufen worden und er könne jetzt ja von sei
ten der Bundesregierung nicht mehr vorschla
gen, als in einem Initiativantrag einer Oppo
sitionspartei verlangt wird. So weit kurz die 
Vorgeschichte. 

Wir haben immer den Standpunkt vertre
ten, daß man eine 50prozentige Erhöhung vor
nehmen sollte, und das hat seine Gründe: 

Zunächst handelt es sich um einen hoch
betagten Personenkreis, der Jüngste ist weit 
über 10 Jahre; ferner handelt es sich dabei 
um Staatsbürger, denen ob ihrer Leistung 
allerhöchste Hochachtung gebührt; weiters 
sind die budgetmäßigen Auswirkungen tat
sädllich nicht sehr beachtlich, und letztlich ist 
die Inflationsrate so gewachsen, daß ein län
geres Zuwarten unter diesen Gegebenheiten 
meines Erachtens auch nicht möglich ist. Klären Sie auf, wer hier die UnwahJ1heit sagt. 

(Beifall bei der FPO.) Laut Mitteilung des Herrn Verteidigungs
ministers im Ausschuß gibt es derzeit 148 Trä

Präsident: Nächster Redner ist der Herr ger der goldenen Tapferkeitsmedaille, 3603 
Abgeordnete Dr. Prader. Träger der silbernen Tapferkeitsmedaille 

1. Klasse und 14.800 Träger der silbernen 
Abgeordneter Dr. Prader (OVP): Hohes Tapferkeitsmedaille 2. Klasse. Der Abgang, 

Haus! Meine Damen und Herren! Dieser Ge- nämlich die Sterberate, ist ganz gewaltig, sie 
setzesbeschluß, der heute gefaßt werden soll, liegt etwa - soweit ich mich erinnere, Herr 
basiert auf einem Initiativantrag der Freiheit- Bundesminister - zwischen 500 und 600 Per
lichen Partei. Die Tatsache, daß heute bereits 1 sonen im Jahr. 
zum zweiten Mal ein Initiativantrag einer 
Oppositionspartei zur Behandlung und sogar Im Budget sind heuer 30,150.000 S vor ge
zur positiven Beschlußfassung kommt, möchte sehen, was ein Mehr von 150.000 S gegenüber 
ich positiv vermerken. Ich hoffe sehr, daß die der Ansatzpost im vorigen Jahr bedeutet. 
Mehrheit dieses Hauses ihre sonst praktizierte 
Methode, Anträge von oppositionellen Abge
ordneten zu sdlubladieren, zunächst grundsätz
lich zu blockieren, endlich aufgibt. Hohes Haus! 
Seit längerem drängen die Tapferkeitsmedail
lenbesitzer durch ihre Bundesvereinigung auf 
eine Erhöhung ihrer Zulagen, und darüber 
haben nun verschiedene Verhandlungen und 
Gespräche, auch mit dem Herrn Bundesmini
ster für Landesverteidigung, stattgefunden. 

Bei den Kämtner-Kreuz-Trägem gibt es der
zeit 146 Träger des besonderen Kärntner Kreu
zes und 1399 Träger des allgemeinen Kärntner 
Kreuzes. Hier allerdings vermehrt sich der 
Personenkreis noch, weil das Gesetz erst seit 
verhältnismäßig kurzer Zeit in Geltung ist 
und so manche noch gar nicht gewußt haben, 
daß sie nunmehr einen entsprechenden Antrag 
auf diese Zulage stellen können. 

Im Budget bezüglich der Kärntner Kreuz-
Es wur~e heute, von meine~ yorre~ner Träger sind heuer 2,516.000 S vorgesehen, das 

schon erklart, daß dIe Bundesverelmgung uber ist ein Plus von 316.000 S gegenüber dem Vor
den Initiativantrag der Freiheitlichen Partei jahr. Bei dem starken Abfall und bei dem 
nicht sehr begeistert war, weil dieser eine nur I hohen Lebensalter werden bei längerem Zu-
30prozentige Erhöhung vorsieht, während sie warten mit einer größeren und wirksamen 
der ,Meinung war - und das im Rundschreiben Steigerung nicht mehr allzu viele Personen in 
auch 'bekanntgegehen hat -, daß doch der den Genuß dieser erhöhten Zulagen kommen. 
Herr Bun:desminister für Landesvertei'di'gung 
bereits eine 50prozentige EJ1höhungin Aus- Darin liegt das Problem, und deswegen ist 
sicht gestellt habe. Darüber gibt es unter- die Situation eine singuläre Situation und nicht 
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Dr. Prader 
vergleichbar mit Gegebenheiten auf anderen wehrkampf im freiwilligen Einsatz gegen die 
Gebieten. eindringenden SHS-Truppen für die Erhaltung 

Daher habe ich zu den Initiativanträgen der 
Freiheitlichen Partei zum Tapferkeitsmedail
len-Zulagengesetz und zum Kärntner Kreuz
Zulagengesetz im Landesverteidigungsaus
schuß am 7. 12. 1973 Abänderungsanträge ein
gebracht, die Gesetze insofern zu ändern, daß 
die Zulagenerhöhung nicht mit 30, sondern 
mit 50 Prozent festgesetzt wird. 

Ich möchte hier ausdrücklich bedauern, daß 
diese Anträge die Zustimmung nur der Abge
ordneten der Osterreichischen Volkspartei, 
nicht aber auch jener der Sozialistischen Partei 
und der Freiheitlichen Partei gefunden haben, 
und wir daher mit diesem Bemühen in der 
Minderheit geblieben sind. 

Die dann - so möchte ich sie bezeichnen -
vom Herrn Abgeordneten Mondl eingebrachte 
Alibiresolution, die in Kurzformel etwa gelau
tet hat, man solle prüfen, ob man in zwei 
Jahren und dann wieder in zwei Jahren etwas 
tun könne, bedeutet absolut keine Lösung des 
Problems. 

Angesichts der klaren Ablehnung unserer 
Anträge im Ausschuß haben wir darauf ver
zichtet, diese Anträge im Plenum zu wieder
holen. 

Wir werden daher, meine Damen und Her
ren des Hohen Hauses, dem Ausschußbericht 
- allerdings mit dem ausdrücklichen Vorbe
halt, daß wir die vorgesehene Erhöhung als 
ungenügend erachten - und auch der Resolu
tion unter dem Motto "Besser als gar nichts" 
unsere Zustimmung geben. (Beifall bei der 
OVP.) 

Präsident: Nächster Redner der Herr Abge
ordnete Dr. Kerstnig. 

Abgeordneter Dr. Kerstnig (SPO): Hohes 
Haus! Meine Damen und Herren! Der zur 
Beschlußfassung vorliegende Gesetzestext 
bringt eine neuerliche Anhebung der Zulagen 
für Inhaber der Tapferkeitsmedaille und des 
Kärntner Kreuzes um 30 Prozent. Das ent-

eines freien und ungeteilten Kärnten gekämpft 
haben. 

In voller Würdigung der kämpferischen Lei
stungen dieser Männer - und im Kärntner 
Abwehrkampf auCh mehrerer Frauen - stim
men wir Sozialisten gerne für den Antrag, 
also für eine neuerliChe 30prozentige Erhö
hung, die in einer gewissen Relation zu den 
sonstigen Nachziehverfahren steht. 

Es ist durchaus verständlich, daß die An
spruchsberechtigten auch eine weitere Erhö
hung begrüßen würden. Wir glauben aber 
nicht, daß dies zum Gegenstand parteipoliti
scher Lizitation gemacht werden soll - wie 
schon gesagt wurde, stehen die Männer und 
die Frauen in sehr hohem Alter -, wir sind 
vielmehr der Meinung, daß man diese Lizita
tionsmöglichkeit auch für die Zukunft über
haupt ausschalten soll. 

Das ist das Ziel unseres Entschließungsan
trages, wonach der Verteidigungsminister dem 
Parlament einen Gesetzentwurf vorlegen soll 
mit dem Ziel einer Dynamisierung und· einer 
zweijährigen automatischen Erhöhung der Zu
lagen. 

Damit, meine Damen und Herren, wird den 
Wünschen dieser hochverdienten Männer am 
besten Rechnung getragen, denen - und das 
sollten wir auch tun - bei dieser Gelegenheit 
für ihren vaterländischen Dienst gedankt wer
den soll. (Beifall bei der SPO.) 

Präsident: Zu einer tatsächlichen Berichti
gung hat sich der Abgeordnete Dr. Scrinzi 
gemeldet. 

Abgeordneter Dr. Scrinzi (FPO): Hohes 
Haus! Ich habe lediglich festzustellen, daß im 
Ausschuß die Freiheitliche Partei dem Abände
rungsantrag auf Erhöhung der Zulagen auf 
50 Prozent zugestimmt hat. Sie haben aber 
damals schon verkündet, Herr Minister Prader, 
daß Sie im Haus den Antrag wegen Aus
sichtslosigkeit nicht wiederholen wollen. Wir 
haben aber zugestimmt. 

spricht - und das muß da'zugesagt werden - Präsident: Zum Wort gemeldet hat sich der 
einer Erhöhung seit 1958 auf mehr als das Herr Bundesminister Lütgendorf. Bitte, Herr 
Fünffache. Minister. 

Die Zulagen für Träger von Kriegsauszeich
nungen sind nicht als sozialrechtliche Unter
haltshilfe gedacht, sondern sind eine Ehren
zuwendung als laufende Anerkennung beson
deren Einsatzes für die Heimat ohne Rücksicht 
auf die persönlichen Einkommensverhältnisse. 
Sie gilt Männern, die in Erfüllung des Solda
teneides im ersten Weltkrieg für Osterreich 
ihr Leben einsetzten oder im Kärntner Ab-

Bundesminister für Landesverteidigung Lüt
gendorf: Herr Präsident! Hohes Haus! Ich darf 
mich kurz fassen. Wie bereits im Ausschuß 
bekanntgegeben, habe ich niemals einem offi
ziellen Vertreter des Bundesverbandes der 
Tapferkeitsmedaillenbesitzer eine Zusage auf 
eine Erhöhung von 50 Prozent· gemacht. Ich 
habe bereits im Ausschuß hingewiesen und 
wörtlich wiederholt jenen Passus aus einem 
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Bundesminister Lütgendorf 

Brief, den ich an die Bundesvereinigung der 
Tapferkeitsmedaillenbesitzer schrieb und wor
aus vielleicht aus einer falschen Interpretation 
des Brieflesers eine 50prozentige Erhöhung ab
geleitet werden könnte. Aber damit Sie nicht 
vielleicht noch immer im Zweifel sind, darf 
ich das wiederholen: 

"Abgesehen davon muß aber auch festge
stellt werden, daß die Tapferkeitsmedaillen
zulagen infolge der seit dem Jahre 1958 durch
geführten Erhöhungen bereits das Vierfache 
der ursprünglichen Beträge erreicht haben. Die 
Steigerung der Zulagenhöhe seit dem Jahre 
1958 geht weit über die in Ihrem Schreiben 
angeführte Steigerung der Lebenshaltungsko
sten von zirka 50 Prozent in diesem Zeitraum 
hinaus." 

Ich darf ferner in diesem Zusammenhang 
auf einen Brief des Präsidenten des Osterrei
chischen Kameradschaftsbundes hinweisen, der 
sich auf die letzte Präsidentenkonferenz am 
6. April 1913 bezog, wo verschiedene Landes
vertreter auch auf eine notwendige Erhöhung 
der Tapferkeitsmedaillenzulagen hingewiesen 
haben. Hier heißt es - ich darf das wörtlich 
zitieren -: 

"Sehr verehrter Herr Bundesminister! Als 
zuständigen Ressortminister für dies'en Fragen
komplex ersuche ich Dich freundlichst, Deinen 
Einfluß dahin gehend geltend 'zu machen, daß 
in der ästerreichischen Bundesregierung für 
sämtliche Tapferkeitsmedaillen und Kärntner 
Kreuze eine 30pwzentig'e Erhöhung der Zu
la'gen ermöglicht wirid." (Beifall bei der SPO.) 

von den Sitzen zu erheben. - Ebenfalls ei n
s tim m i 9 in dri tter Lesung a n gen 0 m
men. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über den Entwurf, mit dem das Tapferkeits
medaillen-Zulagengesetz geändert wird. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf samt Titel und 
Eingang in 992 der Beilagen ihre Zustimmung 
erteilen, 'sich von den Sitrz'en zu erheben. -
Einstimmig angenommen. 

Es wird ebenfalls die sofortige Vornahme 
der dritten Lesung verlangt. - Einwand wird 
nicht erhoben. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter 
Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich von 
den Sitzen zu erheben. - In dritter Lesung < 

ein s tim m i g a n gen 0 m m e n. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über den zu diesem Gesetzentwurf eingebrach
ten Entschließungsantrag, der dem Ausschuß
bericht beigedruckt ist. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Entschließungsantrag ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Ein s t i m
m i g a TI gen 0 m m 'e n. (E 39.) 

23. Punkt: Bericht des Handelsausschusses über 
die Regierungsvorlage (971 der Beilagen): Bun
desgesetz, mit dem die Straßenverkehrsord
nung 1960 geändert wird (4. StVO-Novelle) 

(1001 der Beilagen) Präsident: Zum Wort ist niemand mehr ge
meldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Präsident: Wir gelangen zum 23. Punkt der 
ein Tagesordnung: 4. Straßenverkehrs ordnungs

Novelle. 
Wünscht der Herr Berichterstatter 

Schlußwort? - Das ist nicht der Fall. 

V\lir kommen zur Ab s tim m u n rg, Idie ich Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
über jeden der beiden Gesetzentwüde ge- Teschl. Ich bitte ihn, zum Gegenstand zu be-
trennt vorne'hmen werde. richten. 

Wir gelangen zuerst zur Abstimmung über 
den Entwurf, mit dem das Kärntner Kreuz
Zulagengesetz 1970 geändert wird. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf samt Titel und 
Eingang in 991 der Beilagen ihre Zustimmung 
erteilen, sich von den Sitzen zu erheben. -
Das ist einstimmig angenommen. 

Der Berichterstatter beantragt die Vornahme 
der dritten Lesung. - Einwand wird keiner 
erhoben. 

Ich bitte daher jene Damen und Herren, 
die dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in 
dritter Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich 

Berichterstatter TeschI: Herr Präsident! 
Hohes Haus! Der Verfassungsgerichtshof hat 
mit dem Erkenntnis vom 22. Juni 1913 den 
zweiten Absatz im § 89 a Straßenverkehrs
ordnung 1960 als verfassungswidrig aufgeho
ben. Dies hat zur Folge, daß dieser Paragraph 
saniert werden muß. Hiezu dient die vorlie
gende Regierungsvorlage. 

Der Handelsausschuß hat die gegenständ
liche Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 
12. Dezember 1973 in Verhandlung gezogen. 
In der Debatte ergriffen außer dem Bericht
erstatter die Abgeordneten Mühlbacher, Dok
tor Mussil, Dipl.-Ing. Hanreich, Dr. Heindl, 
Mitterer, Dipl.-Ing. Dr. Zittmayr, Köck, Ing. 
Sallinger, Wille, Koller, Erich Hofstetter, Dok-
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TeschI 
tor Fiedler, Dr. Blenk und Vetter sowie der 
Ausschußobmann Abgeordneter Staudinger 
und der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie Dr. Staribacher das Wort. Die 
Abgeordneten Dipl.-lng. Dr. Zittmayr, Erich 
Hofstetter, Dipl.-Ing. Hanreich und Genossen 
haben einen Abänderungsantrag zur Regie
rungsvorlage eingebracht. 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzent
wurf unter Berücksichtigung des erwähnten 
Abänderungsantrages mit Stimmeneinhellig
keit angenommen. 

Der Handelsausschuß stellt somit den A n
t rag, der Nationalrat wolle dem von der 
Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf 
mit der dem schriftlichen Bericht angeschlos
senen Abänderung die verfassungsmäßige Zu
stimmung erteilen. 

Ich bin bevollmächtigt zu beantragen, falls 
Wortmeldungen vorliegen, General- und Spe
zialdebatte unter einem durchführen zu lassen. 

Präsident: Wortmeldungen liegen keine vor. 

in die zweite Lesung eingegangen wird, sich 
von den Sitzen zu erheben. - Das ist einstim
mig angenommen. 

24. Punkt: Bericht und Antrag des Handels
ausschusses betreffend den Entwurf eines Bun
desgesetzes über Verkehrsbeschränkungen zur 
Sicherung der Treibstoffversorgung (1002 der 

Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen somit zum 24. Punkt 
der Tagesordnung: Bundesgesetz über Ver
kehrsbeschränkungen zur Sicherung der Treib
stoffversorgung . 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Müller. Ich ersuche um seinen Bericht. 

Berichterstatter Müller: Herr Präsident! 
Hohes Hausl Namens des Handelsauschusses 
erstatte ich den Bericht und Antrag des Han
delsausschusses betreffend den Entwurf eines 
Bundesgesetzes über Verkehrsbeschränkungen 
zur Sicherung der Treibstoffversorgung. 

Wir gelangen nunmehr zur A b s t i m- Im Zuge seiner Beratung über die Regie-
rungsvorlage 971 der Beilagen betreffend das mungo 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf samt Titel und 
Eingang in der Fassung des Ausschußberichtes 
1001 der Beilagen ihre Zustimmung erteilen, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Das ist ein-
stimmig angenommen. 

Es wird die sofortige Vornahme der dritten 
Lesung beantragt. - Einwand wird nicht er
hoben. 

Bundesgesetz, mit dem die Straßenverkehrs
ordnung 1960 geändert wird (4. StVO-Novelle) 
hat der Handelsausschuß am 12. Dezember 
1973 über Antrag der Abgeordneten Mühlba
cher, Dr. Mussil, Dipl.-Ing. Hanreich und Ge
nO'S's·en -beISchlossen, gemäß § 19 Abs. 1 Ge
schäftsordnungsgesetz dem Hohen Haus einen 
selbständigen Antrag vorzulegen, der zwecks 
Sicherung der Treibstoffversorgung Verkehrs
beschränkungen vorsieht. Durch den vorlie
genden Entwurf eines Bundesgesetzes soll der 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem Bundesminister für Handel, Gewerbe und In
vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter dustrie ermächtigt werden, im Einvernehmen 
Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich von mit dem Bundesminister für Verkehr die sich 
den Sitzen zu erheben. - Auch in dritter in Anbetracht der Treibstofflage als notwen
Lesung ist dieses Gesetz ein s tim m i g a n- dig erweisenden Verkehrsbeschränkungen für 

Kraftfahrzeuge, Motorboote und Privatflug
zeuge durch Verordnung zu erlassen. 

ge no mm e n. 

Da es sich bei Punkt 24 der heutigen Tages
ordnung um einen Antrag eines Ausschusses 
gemäß § 19 der Geschäftsordnung handelt, 
lasse ich zunächst darüber abstimmen, ob über 
diesen Antrag unmittelbar in die zweite Le
sung einzugehen ist oder ob er einem anderen 
Ausschuß zur neuerlichen Vorberatung zuge
wiesen werden soll. Nur wenn beschlossen 
wird, unmittelbar in die zweite Lesung einzu
gehen, kann der Antrag mit in die Verhand
lungen einbezogen werden. 

In der Debatte ergriffen die Abgeordneten 
Mühlbacher, Dr. Mussil, Dipl.-Ing. Hanreich, 
Dr. Heindl, Mitterer, Dipl.-Ing. Dr. Zittmayr, 
Köck, lng. Sallinger, Wille, Koller, Erich Hof
stetter, Dr. Fiedler, Dr. Blenk und Vetter sowie 
der Ausschußobmann Abgeordneter Staudin
ger und der Bundesminister für Handel, Ge
werbe und Industrie Dr. Staribacher das Wort. 

Der Handelsausschuß stellt somit den A n-
t rag, der Nationalrat wolle dem Gesetzent

Ich bitte somit jene Damen und Herren, die wurf die verfassungsmäßige Zustimmung er
ihre Zustimmung geben, daß über den Antrag teilen. 
des Handelsausschusses betreffend den Ent-
wurf eines Bundesgesetzes über Verkehrsbe- Für den Fall, daß Wortmeldungen vorlie
schränkungen zur Sicherung der Treib stoff- gen, beantrage ich, General- und Spezi alde
versorgung (1002 der Beilagen) unmittelbar batte unter einern durchzuführen. 
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Präsident: Wortmeldungen liegen nicht vor. 
Hingegen haben die Abgeordneten Mühlba
eher, Dr. Mussil, Dipl.-Ing. Hanreich und Ge
nossen einen Abänderungsantrag gestellt. Idl 
bitte den Herrn Schriftführer Zeillinger um die 
Verlesung dieses Antrages. 

Schriftführer Zeillinger: 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Mühlbacher, Dr. Mussil, 
Dipl.-Ing. Hanreich und Genossen zum Be
richt und Antrag des Handelsausschusses 
betreffend den Entwurf eines Bundesgeset
zes über Verkehrsbeschränkungen zur Siche
rung der Treibstoffversorgung (1002 der Bei
lagen). 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Im Artikel II hat § 1 Abs. 1 lit. a wie folgt 
zu lauten: 

"a) das Benützen aller oder bestimmter 
Arten von Kraftfahrzeugen, von Motorboo
ten sowie von Privatflugzeugen, jeweils für 
bestimmte Zeiten, im ganzen Bundesgebiet 
oder nur in bestimmten Gebieten,". 

Präsident: Der Antrag ist genügend unter-
stützt und steht daher mit in Verhandlung. 

Wir gelangen zur A b s tim m u n g. 

Da der gegenständliche Gesetzentwurf eine 
Verfassungsbestimmung enthält, stelle ich zu
nächst im Sinne des § 61 Abs. 2 der Geschäfts
ordnung die Anwesenheit der verfassungs
mäßig vorgesehenen Anzahl der Mitglieder 
fest. 

Es liegt ein gemeinsamer Abänderungsan-

25. Punkt: Bericht des Justizausschusses über 
den Antrag 102/ A (11-3084 der Beilagen) der 
Abgeordneten Skritek, Dr. Hauser, Zeillinger 
und Genossen betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Lohnpfändungsgesetz geändert 

wird (1003 der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen zum 25. Punkt, um 
den die Tagesordnung ergänzt worden ist: Bun
desgesetz, mit dem das Lohnpfändungsgesetz 
geändert wird. 

Berichterstatter ist die Frau Abgeordnete 
Hanna Hager. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatterin Hanna Hager: Herr Präsi
dent! Hohes Haus! Ich bringe den Bericht des 
Justizausschusses über den Antrag der Abge
ordneten Skritek, Dr. Hauser, Zeillinger und 
Genossen betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Lohnpfändungsgesetz geändert wird. 

Die Abgeordneten Skritek, Dr. Hauser, Zeil
linger und Genossen haben in der Sitzung 
des Nationalrates am 12. Dezember 1913 den 
gegenständlichen Initiativantrag eingebracht, 
durch den ein redaktionelles Versehen im 
Rahmen der Beschlußfassung über die Novelle 
zum Lohnpfändungsgesetz (BGBL NI. 575/1973) 
behoben werden soll. 

Der Justizausschuß hat den erwähnten In
itiativantrag am 14. Dezember 1913 in Anwe
senheit des Bundesministers für Justiz Doktor 
Broda in Verhandlung gezogen und einstim
mig beschlossen, dem Hohen Hause die An
nahme des Gesetzentwurfes zu empfehlen. 

Der Justizausschuß stellt somit den A n
t rag, der Nationalrat wolle dem dem schrift
lichen Beridlt angesdllossenen Gesetzentwurf 
die verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

trag der Abgeordneten Mühlbacher, Doktor Für den Fall, daß Wortmeldungen vorliegen, 
Mussil, Dipl.-Ing. Hanreich und Genossen be- bitte ich, in die Debatte einzugehen. 
züglich des Artikels II § 1 Abs. 1 lit. a vor. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf samt Titel und 
Eingang in 1002 der Beilagen unter Berück
sichtigung dieses gemeinsamen Abänderungs
antrages ihre Zustimmung erteilen, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Das ist mit der er
forderlichen Zweidrittelmehrheit einstimmig 

Präsident: Wortmeldungen liegen nicht vor. 
Wir kommen zur Ab s tim m u n g. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf samt Titel und 
Eingang in 1003 der Beilagen ihre Zustimmung 
erteilen, sich von den Sitzen zu erheben. -
Das ist einstimmig angenommen. 

angenommen. Es wird die sofortige Vornahme der dritten 

Der Berichterstatter beantragt die sofortige Lesung verlangt. - Einwand wird keiner er-
V h d d 'tt L El'nwand hoben. orna me er Tl en esung.-
wird nicht erhoben. So bitte ich jene Damen und Herren, die 

dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in drit-
Ich bitte daher jene Damen und Herren, die ter Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich von 

dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in drit- den Sitzen zu erheben. - Auch in dritter 
ter Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich von Lesung ein s tim m i g a n gen 0 m m e n. 
den Sitzen zu erheben. - Das ist mit der er-
forderlichen Zweidrittelmehrheit in der drit- Bevor ich die Tagesordnung für erledigt er
ten Lesung ein s tim m i g a n gen 0 m- kläre, gebe ich bekannt, daß offenkundig die 
me n. Abstimmung über einen Entschließungsantrag 
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Präsident 
der Abgeordneten Dr. Schwimmer und Genos
sen zur 30. Novelle zum ASVG betreffend 
Rehabilitation unterblieben ist. 

Ich hole diese Abstimmung nunmehr nach 
und ersuche jene Damen und Herren, die dem 
erwähnten Entschließungsantrag ihre Zustim
mung geben, sich von den Sitzen zu erheben. 
- Das ist die Minderheit. A b gel e h n t. 

Die Tagesordnung ist erschöpft. 

Die n ä c h 5 t e Sitzung berufe ich für Mon
tag, den 17. Dezember, um 11 Uhr mit folgen
der Tagesordnung ein: 

Bundesfinanzgesetz für das Jahr 1974 (880 
und Zu 880 der Beilagen), Spezialdebatte über 
die Beratungsgruppe XV. 

Die Sitzung ist g e 5 chI 0 s sen. 

Schluß der Sitzung: 22 Uhr 35 Minuten· 

österreichische Staatsdruckerei L61 13944 
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